TOP 3.3

» Nr. VO/2022/11088
offentlich

Liibeck, 29.04.2022

Anfrage

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

AM Birte Duggen & AM Dr. Axel Flasbarth (beide BUNDNIS 90 / DIE
GRUNEN): Verlustubernahme Breitbandausbau

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
03.05.2022 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

Der Burgermeister berichtete am 26.04.2022 auf einer Veranstaltung der Stadtwerke Libeck
und der Hansestadt zur Warmewende, dass die Stadtwerke Liibeck neben den Verlusten
des Stadtverkehr Libecks auch die Verluste des Breitbandausbaus finanzieren wiirden.

Dazu moge der Burgermeister bitte die folgenden Fragen beantworten:

1) Wie hoch sind die tatsachlichen bzw. geplanten (Anlauf-)Verluste fir Breitbandan-
schllisse von 2020 bis 2025 (bitte pro Jahr angeben)? Welche Eckwerte beinhaltet
der Business Plan des Breitband-Ausbaus?

2) In welchem Ausmalf’ wurden die Ziele des Business Plans in den Geschéftsjahren
2020 und 2021 erreicht? Wie hoch war der tatsachliche und angepeilte Anteil der an-
schlussfahigen Haushalte in den Ausbaustadtteilen (Hochschulstadtteil, Bornkamp,
St. Lorenz Sid), die das Angebot der Stadtwerke flir einen Breitbandanschluss an-
genommen haben?

3) Wann planen die Stadtwerke Lubeck den Break Even fur Breitband-Anschlisse?
4) Wie hoch ist die Summe der jahrlichen Anlaufverluste bis zum Break Even?

5) Bis wann sollen die Anlaufverluste bis zum Break Even durch darauffolgende Gewin-
ne wieder ausgeglichen werden?

6) Wourde entschieden, die ggf. anfallenden Verluste des Breitband-Ausbaus in Libeck
aus den Gewinnen der anderen Sparten der Stadtwerke zu finanzieren und nicht als
hoheitliche Aufgabe durch die Hansestadt? Wenn ja, welche Gremien haben diese
Entscheidung wann getroffen und welche Grinde wurden ggf. genannt?

7) Die Blrgerschaft hat am 24.09.2020 beschlossen, den Breitband-Ausbau der Stadt-
werke 5§ Jahre lang mit jahrlich 1 Mio. € zu unterstitzen (VO/2020/09154-02-01). Am
24.08.2021 wurde vom Blrgermeister berichtet, dass das flir den Einsatz dieser Mit-
tel notwendige Konzept noch nicht erstellt und die Mittel daher noch nicht eingesetzt
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wurden (VO/2021/09961-01). Ist dies inzwischen erfolgt? Wenn nein, warum nicht
und bis wann ist damit zu rechnen?

Begriindung:

Anlagen:
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2022/11088-01
offentlich

Liibeck, 26.09.2022
Antwort
-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Bjorn Bar (E-Mail: bjoern.baer@luebeck.de Telefon: 122-2320)

AM Birte Duggen & AM Dr. Axel Flasbarth (beide BUNDNIS 90 / DIE
GRUNEN): Verlustubernahme Breitbandausbau

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
24.10.2022 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
08.11.2022 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:
Anfrage:

Der Burgermeister berichtete am 26.04.2022 auf einer Veranstaltung der Stadtwerke Libeck
und der Hansestadt zur Warmewende, dass die Stadtwerke Libeck neben den Verlusten
des Stadtverkehr Liibecks auch die Verluste des Breitbandausbaus finanzieren wiirden. Da-
zu mdge der Birgermeister bitte die folgenden Fragen beantworten:

1) Wie hoch sind die tatsachlichen bzw. geplanten (Anlauf-)Verluste fir Breitbandanschlisse
von 2020 bis 2025 (bitte pro Jahr angeben)? Welche Eckwerte beinhaltet der Business Plan
des Breitband-Ausbaus?

2) In welchem Ausmal’ wurden die Ziele des Business Plans in den Geschéftsjahren 2020
und 2021 erreicht? Wie hoch war der tatsachliche und angepeilte Anteil der anschlussfahi-
gen Haushalte in den Ausbaustadtteilen (Hochschulstadtteil, Bornkamp, St. Lorenz Sud), die
das Angebot der Stadtwerke flir einen Breitbandanschluss angenommen haben?

3) Wann planen die Stadtwerke Lubeck den Break Even fur Breitband-Anschlisse?

4) Wie hoch ist die Summe der jahrlichen Anlaufverluste bis zum Break Even?

5) Bis wann sollen die Anlaufverluste bis zum Break Even durch darauffolgende Gewinne
wieder ausgeglichen werden?
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6) Wurde entschieden, die ggf. anfallenden Verluste des Breitband-Ausbaus in Lubeck aus
den Gewinnen der anderen Sparten der Stadtwerke zu finanzieren und nicht als hoheitliche
Aufgabe durch die Hansestadt? Wenn ja, welche Gremien haben diese Entscheidung wann
getroffen und welche Grinde wurden ggf. genannt?

7) Die Burgerschaft hat am 24.09.2020 beschlossen, den Breitband-Ausbau der Stadtwerke
5 Jahre lang mit jahrlich 1 Mio. € zu unterstutzen (VO/2020/09154-02-01). Am 24.08.2021
wurde vom Blrgermeister berichtet, dass das fur den Einsatz dieser Mittel notwendige Kon-
zept noch nicht erstellt und die Mittel daher noch nicht eingesetzt wurden (V0/2021/09961-
01). Ist dies inzwischen erfolgt? Wenn nein, warum nicht und bis wann ist damit zu rechnen?

Antwort:

Der in der Anfrage einleitende Satz mit der Behauptung, der Blrgermeister habe am
26.04.2022 auf einer Veranstaltung der Stadtwerke Libeck und der Hansestadt zur Warme-
wende berichtet, dass die Stadtwerke Libeck neben den Verlusten des Stadtverkehr Li-
becks auch die Verluste des Breitbandausbaus finanzieren wirden, ist nicht korrekt.

Dies wurde von Herrn Blrgermeister Lindenau in der Sitzung des Hauptausschusses am
03.05.2022 klargestellt.

Die gestellten Fragen werden mit der beigefligten Anlage 1 der Stadtwerke Libeck beant-
wortet.

Anlagen:
Anlage 1 — Verlustibernahme Breitbandausbau Antworten

Senatorin Pia Steinrlicke
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- STADTWERKE
" LUBECK

Libeck, 21.09.2022

Anfrage der AM Birte Duggen & AM Dr. Axel Flasbarth (beide BUNDNIS 90 / DIE
GRUNEN):

Verlustibernahme Breitbandausbau

Durch einen flachendeckenden Breitbandausbau mit Glasfaser, die Bereitstellung eines 6ffentli-
chen WLAN-Netzes in der Stadt und die Nutzung der LoRaWAN-Funktechnik soll die Hansestadt
LUbeck sich zu einer intelligent vernetzten Smart City entwickeln.

Um die geplante Breitbandoffensive der Hansestadt Libeck unterstitzen zu kénnen, haben die
SWL und die Tochtergesellschaft TraveNetz ihre Breitbandaktivitdten in 2019 neu aufgestellt.
AnschlieBend wurden die Prozesse fUr einen Flachenausbau sowohl in der Technik als auch im
Vertrieb aufgebaut und in ersten Ausbaugebieten angewendet. Mit dem Baubeginn in St. Lorenz
Sd begann in 2021 dann der planmaBige Flachenausbau.

Der Ende 2019 verabschiedete Ausbauplan der Stadtwerke basiert auf einem wirtschaftlich ver-
tretbaren und operativ umsetzbaren Business-Plan zum Glasfaserausbau in der Hansestadt
LUbeck. Dabei handelt es sich nicht um einen Vollausbau des gesamten Lubecker Gebietes,
sondern um die vollstandige ErschlieBung der sogenannten Fokusgebiete. Die Definition der
Gebiete erfolgte aufgrund der Einbeziehung bereits vorhandener Trassen und einer Betrachtung
der Baukosten, die je nach Gebiet unterschiedlich hoch sind. So kénnen mit ca. der Halfte der
Kosten eines Vollausbaus ca. 80% aller Libecker Haushalte angeschlossen werden.

Uber diesen stadtteilweisen Ausbauplan hinaus findet Projektgeschaft in QuartierserschlieBungen
und Gewerbegebieten statt, um Neubausiedlungen direkt mit Glasfaser durch die SWL zu
versorgen. Als Netzbetreiber verlegt die TraveNetz zudem generell bei der ErschlieBung und
Nachverdichtung Leerrohr mit, so dass ein spateres Einziehen von Glasfaser ohne erneuten Tiefbau
erfolgen kann.

Die Ausbau-Strategie der Stadtwerke LUbeck ist zukunftsfahig ausgelegt und unterscheidet sich
dadurch von denen anderer Anbieter. Zum einen erfolgt der Ausbau von Glasfaser bis in die
Wohneinheit (sogenannte FTTH-Anschlisse) und wird damit auch steigenden Bedarfen fir
entsprechend hohere Datenlbertragungen gerecht. Zum anderen erfolgt der Ausbau
flaichendeckend in den definierten Fokusgebieten. Durch diese ErschlieBung ,Stadtteil fur
Stadtteil” werden gegeniber einem moglichen rein Nachfrage-orientierten Vorgehen sowohl ein
.Flickenteppich” an ausgebauten Gebieten verhindert als auch aufgrund der zuvor festgelegten
Fokusgebiete Stadtteil-abhdangige Ungleichheiten vermieden.

Insgesamt ist von einem Gesamt-Investitionsvolumen in Hohe von rd. 80 Mio. € fir die Netzinfra-
strukturkosten in den optimierten Fokus-Gebieten auszugehen. Derzeit ist geplant, den Breitband-
ausbau bis Ende 2027 umzusetzen. Weitere Gebiete konnen in anschlieBenden Um-
setzungsphasen berdcksichtigt werden.

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach schnellem Internet und dem Auftreten weiterer
Anbieter im Stadtgebiet Lubeck sind die Stadtwerke Lubeck und die TraveNetz inzwischen
unterschiedliche bauseitige Kooperationen eingegangen und sorgen so fir einen beschleunigten
Ausbau und eine Reduzierung von Tiefbaukosten.
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1) Wie hoch sind die tatsachlichen bzw. geplanten (Anlauf-)Verluste far
Breitbandanschlisse von 2020 bis 2025 (bitte pro Jahr angeben)? Welche
Eckwerte beinhaltet der Business Plan des Breitband-Ausbaus?

2) Inwelchem AusmaB wurden die Ziele des Business Plans in den Geschaftsjahren
2020 und 2021 erreicht? Wie hoch war der tatsachliche und angepeilte Anteil
der anschlussfahigen Haushalte in den Ausbaustadtteilen (Hochschulstadtteil,
Bornkamp, St. Lorenz Sud), die das Angebot der Stadtwerke fur einen
Breitbandanschluss angenommen haben?

3) Wann planen die Stadtwerke LUbeck den Break Even fir Breitband-
Anschlisse?

4) Wie hoch ist die Summe der jahrlichen Anlaufverluste bis zum Break Even?

5) Bis wann sollen die Anlaufverluste bis zum Break Even durch darauffolgende
Gewinne wieder ausgeglichen werden?

Die Fragen 1) bis 5) werden zusammenhangend wie folgt beantwortet:

In 2019 wurde im Rahmen des Projektes ein fokussierter Ausbau innerhalb von 10 Jahren bis Ende
2029 vorgeschlagen. Dieser sah Investitionen in Hoéhe von 80 Mio. EUR und einen Kundenhochlauf
von rd. 96.000 Kunden vor. Fir die ersten 5 Jahre waren Anlaufverluste in Héhe von 7,9 Mio. EUR
geplant. Die Gesamtkapitalrendite sollte nach 30 Jahren bei 11 %, die Eigenkapital-Rendite bei
14,6 % liegen. Der Break Even sollte nach 7 Jahren im Jahr 2026 erreicht werden. Die
Anlaufverluste bis zum Break-Even wurden mit 8,7 Mio. EUR berechnet. Ein Ausgleich der
Anlaufverluste war im Jahr 2029 geplant.

Rund 2 Jahre nach Start des Projektes in 2019 wurde eine Evaluierung des urspringlichen Business
Cases vorgenommen, um den Status des Ausbaus zu bewerten. Die Anlaufzeit des Projektes, der
Lock-Down durch Corona im Frihjahr und Herbst 2020 und die allgemeine Wettbewerbssituation
hatten dazu gefiihrt, dass man sich zu einer Beschleunigung der Ausbaustrategieentschied. Dies
hat dazu geflhrt, dass der Investitionszeitraum deutlich gestaucht wurde und nun das Ziel besteht,
die notwendigen ErschlieBungsinvestitionen bis Ende 2027 zu realisieren. Daraus resultierend
wurden auch die Kundenhochldufe sowie weitere Parameter des Business Cases angepasst. Die
Anlaufverluste bis zum Break-Even werden weiterhin bei 8,7 Mio. EUR liegen.

Daraus resultieren folgende wesentliche Ergebnisse: Die Anlaufverluste der ersten 5 Jahre liegen
bei 8,7 Mio. EUR. Der Break-Even soll Ende 2025 erreicht werden. Die Plan-Gesamtkapitalrendite
liegt nach 30 Jahren bei 9,86 %, die Plan-Eigenkapital-Rendite bei 14,55 %. Die Anlaufverluste
betrugen in 2020 rd. 0,8 Mio. EUR, in 2021 rd. 1,9 Mio. EUR. Ein Ausgleich der Anlaufverluste ist
im Jahr 2028 geplant.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die gemal3 des aktuellen Business Cases geplanten und realisierten
Anlaufverluste nach Jahren:

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aktueller
Businesscase * * -2,6 -1,9 -1,4 -0,012
Ist -0,8 1,9

*Der Businesscase fullt jeweils auf dem Ist, daher beginnt der aktuelle Businesscase erst fir das Folgejahr.
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6) Wurde entschieden, die ggf. anfallenden Verluste des Breitband-Ausbaus in
Lubeck aus den Gewinnen der anderen Sparten der Stadtwerke zu finanzieren
und nicht als hoheitliche Aufgabe durch die Hansestadt? Wenn ja, welche
Gremien haben diese Entscheidung wann getroffen und welche Grinde
wurden ggf. genannt?

Der Beschluss des Aufsichtsrates der SWL vom 10.09.2019 basierte auf der Begriindung, dass der
Breitbandausbau in Libeck in einem optimierten Fokusgebiet wirtschaftlich darstellbar ist.
Zugrunde gelegt wurden die Ergebnisse eines 3-monatigen Projektes, in dem die strategischen
Optionen der SWL / Netz Lubeck analysiert und bewertet wurden mit dem Ziel, ein fir die SWL
optimales Betreibermodell im Breitbandmarkt zu identifizieren und eine Entscheidungsgrundlage
fir den Breitband-Infrastruktur-Roll-Out zu erhalten. Dem Beschluss lag eine Betrachtung der
Ergebnislinien im Zeitverlauf zugrunde. Der Aufsichtsrat entschied den Beginn des Glasfaser-
Flachenrollouts mit Blick auf den langfristigen Beitrag des Geschaftsfeldes zur Ergebnissicherung
des Konzerns. Die anfallenden Anlaufverluste eines neuen Geschaftsfeldes waren dem
Aufsichtsrat bekannt.

Die im Dezember 2019 verabschiedete Wirtschaftsplanung 2020 enthielt gemal3 Beauftragung
der Gesellschafter explizit Kosteneinsparungen sowohl in der SWL als auch in der damaligen Netz
LUibeck, damit die Anlaufverluste keinen negativen Einfluss auf das Teilkonzern-Ergebnis haben.

Die regelmaBige Kontrolle des Cases liegt insofern auch weiterhin vor, als die Investitionen fir den
Breitbandausbau nicht in Summe freigegeben wurden, sondern Uber die jeweilige
Wirtschaftsplanung des nachsten Jahres freigegeben werden mussen.

7) Die Burgerschaft hat am 24.09.2020 beschlossen, den Breitband-Ausbau der
Stadtwerke 5 Jahre lang mit jahrlich 1 Mio. € zu unterstitzen (VO/2020/09154-
02-01). Am 24.08.2021 wurde vom Blrgermeister berichtet, dass das fur den
Einsatz dieser Mittel notwendige Konzept noch nicht erstellt und die Mittel
daher noch nicht eingesetzt wurden (V0O/2021/09961-01). Ist dies inzwischen
erfolgt? Wenn nein, warum nicht und bis wann ist damit zu rechnen?

Nach dem o.g. Beschluss der Burgerschaft wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen fir die
Zahlung der beschlossenen Mittel an die Stadtwerke Libeck intensiv geprtft. Bei der
Ausgestaltung von Konzepten mit einer unmittelbaren Férderung in Form einer Auszahlung an
die Stadtwerke LlUbeck sind zwingend die Vorschriften des europdischen Beihilfenrechts
einzuhalten. Hierbei wurden mehrere Konzeptvarianten untersucht, jedoch ist im Ergebnis eine
Zahlung an die Stadtwerke rechtlich nicht zuldssig. Die Voraussetzungen des europaischen
Beihilfenrechts lassen nur eine Férderung oder Zahlung zu, wenn es sich um sogenannte , weil3e
Flecken” handelt. Das ist in den vorgesehenen Ausbaugebieten der Stadtwerke LUbeck nicht der
Fall.

Eine Verwendung des Betrages im Haushaltsplan fur das Jahr 2021 eingestellten Betrages im
Produkt 111032 Stabstelle DOS von 1 Mio. EUR konnte daher nicht erfolgen.

GemalB der Burgerschaftsvorlage V0O/2022/11104 Foérderung Breitbandausbau wurde am
30.06.2022 in der Birgerschaft beschlossen, die der Stabstelle DOS fur die Forderung des
Breitbandausbaus zugeordnete 1 Mio. EUR alternativ bereits im Jahr 2022 dem Bereich Stadtgrin
und Verkehr fir MaBBnahmen zur Beschleunigung des Breitbandausbaus zur Verfligung zu stellen.
Es handelt sich bei den MaBnahmen um 2 Personalstellen zur Bearbeitung der erhéhten Menge
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an Aufgrabegenehmigungen und um die Beteiligung der Hansestadt Libeck am Breitbandausbau
mit einer Sanierung der Gehwegflachen und somit einer anteiligen Ubernahme von Baukosten.

Durch diese Stellenverlagerung kann der Genehmigungsprozess beschleunigt und damit der
angestrebten, gesteigerten Ausbaugeschwindigkeit der Stadtwerke Libeck Rechnung getragen
werden. Fir die Haushaltsjahre 2023 ff. erfolgt die Umsetzung mit der Haushaltsplanung in der
jeweils erforderlichen Héhe.
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» Nr. VO/2022/11251
offentlich

Liibeck, 22.06.2022

Anfrage

Bearbeitung: Astrid Volker (E-Mail: astrid.voelker@luebeck.de Telefon: 122-1051)

Anfrage des AM Thorsten Furter (FDP) zur Finanzierung des Stadt-
verkehrs Lubeck

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
28.06.2022 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

In den Vorlagen “Ausweitung des Angebots der Linie 40 im Kontext des Projektes
‘unbeschwert unterwegs’™ (V0O/2022/11156) und “Ausweitung des Busverkehrs im
Rahmen des Stationsneubaus Lubeck-Moisling an der Bahnstrecke Lubeck - Ham-
burg” (VO/2022/11145) hat der Blrgermeister der Burgerschaft Vorlagen zur Ent-
scheidung zugeleitet, mit denen eine Ausweitung des Angebots des Stadtverkehrs
aus finanziellen Eigenmitteln der Stadt finanziert werden soll. Auch die Abschaffung
der Preisstufe 3 soll aus dem Haushalt finanziert werden (VO/2022/10905).

1) Welche Entscheidungen wurden seit dem 1. Januar 2010 getroffen, die zur Ge-
wahrung von Haushaltsmitteln an den Stadtverkehr gefihrt haben?

2) Wie hat sich die Héhe der Haushaltsmittel an den Stadtverkehr seit dem Haus-
haltsjahr 2010 entwickelt (bitte Aufschlisselung nach Jahren)?

3) Mit welcher Entwicklung der Haushaltszuschusse an den Stadtverkehr rechnet der
Blrgermeister in der Zeit bis 20277

4) Stellt die zunehmende Finanzierung von Leistungen des Stadtverkehrs eine Ab-
kehr von der bisher verfolgten Strategie dar, das Defizit in der Aufgabenwahrneh-
mung des Stadtverkehrs uber die Stadtwerke Lubeck Holding mit Gewinnen der
Stadtwerke Lubeck GmbH zu finanzieren?

Wenn ja: Welche Grinde sind fur die Abkehr von der Strategie maf3geblich?

5) Wie hat sich der Kostendeckungsgrad des Stadtverkehrs (ohne Berlcksichtigung
von Zuwendungen der 6ffentlichen Hand oder der Stadtwerke Libeck Holding) seit
dem Jahr 2010 bis zum Jahr 2021 entwickelt?

6) Rechnet der Burgermeister damit, dass die Entscheidungen der Burgerschaft in

den Jahren 2021 und 2022 negative Auswirkungen auf den Kostendeckungsgrad in
den Jahren bis 2027 haben wird?
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7) Welches Ziel bzw. welche Strategie verfolgt der Burgermeister im Hinblick auf den
kinftigen Kostendeckungsgrad des Stadtverkehrs?

Begriindung:
Es wird um schriftliche Antwort gebeten, nach Méglichkeit bis spatestens zur Sitzung der
Burgerschaft im August 2022.

Anlagen:
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2022/11251-01
offentlich

Liibeck, 07.10.2022
Antwort
-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Oliver Bahr (E-Mail: oliver.bahr@luebeck.de Telefon: 122-5908)

Antwort auf die Anfrage des AM Thorsten Furter (FDP) zur Finanzie-
rung des Stadtverkehrs Lubeck

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

24.10.2022 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung

08.11.2022 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:

Anfrage des AM Thorsten Furter in der Sitzung des Hauptausschusses am 28.06.2022
(VO/2022/11251):

,In den Vorlagen “Ausweitung des Angebots der Linie 40 im Kontext des Projektes ‘unbe-
schwert unterwegs™ (V0/2022/11156) und “Ausweitung des Busverkehrs im Rahmen des
Stationsneubaus Libeck-Moisling an der Bahnstrecke Libeck - Hamburg” (VO/2022/11145)
hat der Blrgermeister der Blrgerschaft Vorlagen zur Entscheidung zugeleitet, mit denen
eine Ausweitung des Angebots des Stadtverkehrs aus finanziellen Eigenmitteln der Stadt
finanziert werden soll. Auch die Abschaffung der Preisstufe 3 soll aus dem Haushalt finan-
ziert werden (VO/2022/10905).

1) Welche Entscheidungen wurden seit dem 1. Januar 2010 getroffen, die zur Gewahrung
von Haushaltsmitteln an den Stadtverkehr gefuhrt haben?

2) Wie hat sich die Hohe der Haushaltsmittel an den Stadtverkehr seit dem Haushaltsjahr
2010 entwickelt (bitte Aufschlisselung nach Jahren)?

3) Mit welcher Entwicklung der Haushaltszuschiisse an den Stadtverkehr rechnet der Bir-
germeister in der Zeit bis 20277

4) Stellt die zunehmende Finanzierung von Leistungen des Stadtverkehrs eine Abkehr von
der bisher verfolgten Strategie dar, das Defizit in der Aufgabenwahrnehmung des Stadtver-
kehrs Uber die Stadtwerke Libeck Holding mit Gewinnen der Stadtwerke Libeck GmbH zu
finanzieren? Wenn ja: Welche Grunde sind fur die Abkehr von der Strategie mal3geblich?

5) Wie hat sich der Kostendeckungsgrad des Stadtverkehrs (ohne Berlicksichtigung von Zu-

wendungen der offentlichen Hand oder der Stadtwerke Libeck Holding) seit dem Jahr 2010
bis zum Jahr 2021 entwickelt?
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6) Rechnet der Birgermeister damit, dass die Entscheidungen der Birgerschaft in den Jah-
ren 2021 und 2022 negative Auswirkungen auf den Kostendeckungsgrad in den Jahren bis
2027 haben wird?

7) Welches Ziel bzw. welche Strategie verfolgt der Burgermeister im Hinblick auf den
kinftigen Kostendeckungsgrad des Stadtverkehrs?

Antwort:

1) Welche Entscheidungen wurden seit dem 1. Januar 2010 getroffen, die zur Gewahrung von
Haushaltsmitteln an den Stadtverkehr gefiihrt haben?

Aus dem Produkt 547001 — Aufgabentrager OPNV werden im Regelfall zweckgebundene Férdermit-
tel, die der HL auf Basis des Gesetzes Uber den o6ffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Hols-
tein (OPNVG) bzw. der Landesverordnung (iber die Finanzierung des tbrigen &ffentlichen Personen-
nahverkehrs (OPNVFV SH) zur Verfiigung gestellt werden, eingenommen und dann zur Aufgabener-
fillung an SL weitergeleitet. Der Uberwiegende Anteil entfallt auf den Ausgleich firr die entstehenden
Kosten im Ausbildungsverkehr.

Daneben gibt es seit Herbst 2020 verschiedene Einzelbeschlisse, die eine direkte Gewahrung von
Haushaltsmitteln an den Stadtverkehr versehen bzw. vorgesehen haben:

V0O/2020/08551 Ganzjahriger Verkehr der Norderfahre in Trave-
minde

V0O/2021/10291 Verlangerung des ganzjahrigen Probebetriebs
der Priwall-Norderfahre

V0O/2020/09617 Umsetzung der im Gutachten zur nachhaltigen
Ausweitung des OPNV empfohlenen Malnah-
men

V0O/2020/09616 Umsetzung der im Tarifgutachten zu den OPNV-
Tarifen und Tarifstrukturen empfohlenen Mal3-
nahmen

V0/2022/10905 Abschaffung Preisstufe 3

V0O/2022/11145 Ausweitung des Busverkehrs im Rahmen des
Stationsneubaus Libeck-Moisling an der Bahn-
strecke Libeck — Hamburg

V0O/2022/11156 Ausweitung des Angebots der Linie 40 im Kon-
text des Projektes "unbeschwert unterwegs*

2) Wie hat sich die Hohe der Haushaltsmittel an den Stadtverkehr seit dem Haushaltsjahr 2010
entwickelt (bitte Aufschliisselung nach Jahren)?

Haushaltsjahr Zahlungen an den Stadtverkehr
EUR
2010 3.090.195,60
2011 2.660.080,60
2012 2.739.449,46
2013 2.834.080,60
2014 2.960.260,60
2015 2.958.285,67
2016 2.962.380,60
2017 2.941.265,60
2018 2.937.680,60
2019 2.902.075,99
2020 10.739.049,37
2021 5.657.354,55

Im Jahr 2020 flossen 7.409.708,00 EUR aus dem OPNV-Rettungsschirm an SL. Im Jahr 2021 wurden
keine Rettungsschirmmittel ausgezahlt. Der Gelder wurden erst in 2022 vereinnahmt und an den
Stadtverkehr weitergeleitet.

Seite: 2/4

12 von 211 in Zusammenstellung



TOP 3.4.1

3) Mit welcher Entwicklung der Haushaltszuschiisse an den Stadtverkehr rechnet der Biirger-
meister in der Zeit bis 20277

Die Burgerschaft hat in ihrer Sitzung am 30.06.2022 mit der Zustimmung zur VO/2021/10558 - Grund-
lagenbeschluss fur den Entwurf des Flachennutzungsplans und den Verkehrsentwicklungsplan bzw.
zur VO/2021/10558-08-01 AT von CDU + SPD zu: Interfraktioneller Antrag von CDU + SPD zu:
Grundlagenbeschluss fir den Entwurf des Flachennutzungsplans und den Verkehrsentwicklungsplan
die Starkung und den Ausbau des OPNV in der Hansestadt Lilbeck beschlossen. Eine erste Konkreti-
sierung wird mit der Aufstellung des 5. Regionalen Nahverkehrsplan erfolgen. Dabei wird vorrangig
versucht, den OPNV bei gleichbleibendem Mitteleinsatz zu starken. Daneben werden weitere Mal3-
nahmen notwendig sein, um die Ziele der 0. g. Vorlagen zu erreichen. Ob und ggf. in welcher Héhe
ein finanzieller Mehraufwand entstehen wird, der dann durch die HL zu tragen sein wird, ist aktuell
nicht einschatzbar.

4) Stellt die zunehmende Finanzierung von Leistungen des Stadtverkehrs eine Abkehr von der
bisher verfolgten Strategie dar, das Defizit in der Aufgabenwahrnehmung des Stadtverkehrs
tiber die Stadtwerke Liibeck Holding mit Gewinnen der Stadtwerke Liibeck GmbH zu finanzie-
ren?

Wenn ja: Welche Griinde sind fiir die Abkehr von der Strategie maRgeblich?

Die Birgerschaft hat am 27.09.2018 den 4. Regionalen Nahverkehrsplan (RNVP) beschlossen. Mit
dem 4. RNVP hat die Birgerschaft den Rahmen fir die Erbringung von Verkehrsleistungen und die
Standards im OPNV festgelegt. Auf Grundlage des 4. RNVP wurde dann mit Beschluss der Biirger-
schaft vom 27.02.2020 mit der Stadtverkehr Libeck GmbH — ab dem 01.01.2023 Stadtwerke Lubeck
Mobil GmbH (SWL Mobil) — ein o6ffentlicher Dienstleistungsauftrag (6DA) abgeschlossen. Der 6DA
beschreibt den Leistungsumfang und die Standards, zu denen SL fir die Hansestadt Libeck die Ver-
kehrsleistungen erbringt. Er beschreibt auerdem den Ausgleich der Leistungen. Der Ausgleich der
Bestandsleistungen erfolgt danach Uber den Verlustausgleich mit der Stadtwerke Libeck Gruppe
GmbH.

Da die Betrauung mit den Verkehrsleistungen im Rahmen der Direktvergabe erfolgte, sind die ent-
sprechenden vergaberechtlichen Regelungen zu beachten.

Sofern nun von der Hansestadt Libeck Leistungsausweitungen uber die im 4. RNVP und dem 6DA
festgelegten Leistungsumfang von SL gewtinscht werden, sind diese gesondert — auRerhalb des Ver-
lustausgleichs mit der SWL Gruppe - zu verglten. Entsprechende Regelungen sind im 6DA enthalten.
Mit den aktuellen Beschlissen hat die Burgerschaft zusatzliche Leistungen an SL beauftragt, die dann
gesondert vergltet werden missen.

Diese gesonderte Finanzierung von Leistungen Uber den im 6DA vereinbarten Leistungsumfang hin-
aus ist insofern keine Abkehr der Strategie, die negativen Ergebnisse im Rahmen des Verlustaus-
gleichs durch die SWL Gruppe zu finanzieren, sondern erfolgt gerade vertragsgemaR.

5) Wie hat sich der Kostendeckungsgrad des Stadtverkehrs (ohne Beriicksichtigung von Zu-
wendungen der offentlichen Hand oder der Stadtwerke Liibeck Holding) seit dem Jahr 2010 bis
zum Jahr 2021 entwickelt?

Seit dem Jahr 2010 ist der Kostendeckungsgrad (ohne Ergebnisabfliihrung) aufgrund von stringenten
RestrukturierungsmalRnahmen kontinuierlich von 76 % auf etwa 82 % im Jahr 2022 gestiegen. Die
Ergebnisabfihrung an die Stadtwerke LUbeck Holding GmbH konnte hierdurch von etwa -14 Mio.
EUR im Jahr 2010 auf etwa -11 Mio. EUR im Jahr 2019 jedes Jahr deutlich reduziert werden.

Ganzlich ohne Zahlungen aus der 6ffentlichen Hand (insb. zweckgebundene Kommunalisierungsmittel
und Ausgleichszahlungen fur die Beférderung von Schwerbehinderten) hat sich der Kostendeckungs-
grad nahezu parallel entwickelt und ist bis zum Jahr 2019 von 64 % auf 70 % gestiegen.

Im Jahr 2020 sind die Fahrgeldeinnahmen aufgrund der im Rahmen der Corona-Pandemie gesunke-
nen Nachfrage deutlich zuriickgegangen. Ohne die Zahlungen aus dem OPNV-Rettungsschirm ist der
Kostendeckungsgrad unmittelbar auf etwa 60 % gesunken.

6) Rechnet der Birgermeister damit, dass die Entscheidungen der Biirgerschaft in den Jahren
2021 und 2022 negative Auswirkungen auf den Kostendeckungsgrad in den Jahren bis 2027
haben wird?

Die nach wie vor gesunkenen Fahrgeldeinnahmen fUhren zukunftig im Zusammenhang mit drastisch
steigenden Energiekosten tendenziell zu einem sinkenden Kostendeckungsgrad. Es ist jedoch zu
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erwarten, dass Angebotsausweitungen, die durch die 6ffentliche Hand vollstandig finanziert werden
und sich positiv auf die Nachfrage auswirken, hier zumindest anteilig entgegenwirken kdnnen.

7) Welches Ziel bzw. welche Strategie verfolgt der Biirgermeister im Hinblick auf den kiinftigen
Kostendeckungsgrad des Stadtverkehrs?

Die Ziele zur Finanzierung der SL richten sich nicht auf den Kostendeckungsgrad allein, zumal die
Preisgestaltung im SH-Tarif nicht durch die SL erfolgt. Vielmehr hat der SWL Gruppe Konzern die
Vorgabe, auf Ebene der Holding mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis (,schwarze 0“) zu erzielen.
Um dieses Ziel zu erreichen, hat die SWL Gruppe im Rahmen des Konzernprogramms verschiedene
MafRnahmen zur Ergebnisverbesserung erarbeitet. Darin sind auch Malinahmen zur Ergebnisverbes-
serung in der SL vorgesehen, wie z. B. das bargeldlose Zahlen im Bus, die sich auch positiv auf den
Kostendeckungsgrad auswirken.

Anlagen:

Senatorin Joanna Hagen
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2022/11494
offentlich

Liibeck, 16.09.2022
Bericht

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Susanne MatthieRen (E-Mail: susanne.matthieRen@luebeck.de Telefon: 122-
6115)

Teilnahme am Stadtebauforderungsprogramm "Sozialer Zusam-
menhalt"” fur den Teilbereich Kiicknitz/Roter Hahn

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

26.09.2022 Senat Nichtoffentlich ~ zur Senatsberatung

07.11.2022 Bauausschuss (:)ffentlich zur Kenntnisnahme

08.11.2022 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme

24.11.2022 Burgerschaft der Hansestadt Liibeck Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:

Interfraktioneller Antrag der CDU- und SPD-Fraktionen CDU + SPD: Haushaltsbegleitbe-
schlusss zu VO/2021/10329 - Haushalt 2022 (VO/2021/10329-01-01)

Punkt ,5.1 Teilnahme am Stadtebauférderungsprogramm ,Sozialer Zusammenhalt® flir den
Teilbereich Kiucknitz/Roter Hahn.

,Die HL beantragt Stadtebauférderungsmittel aus dem Programm ,Sozialer Zusammenhalt*
fur eine Programmteilnahme in 2023-2027 fur den Teilbereich Klcknitz/Roter Hahn.

Fir die erforderliche Durchfiihrung von vorbereitenden Untersuchungen (gem. § 141 BauGB)
fur die Gesamtmaflnahme Kicknitz/Roter Hahn werden 2022 im Haushalt 400.000 € einge-
stellt.

Fir die Programmteilnahme in 2023-2027 wird der erforderliche kommunale Eigenanteil aus
dem Haushalt 2023 und Folgende geordnet."

Bericht:

Nach den Stadtebauforderrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein (StBauFr SH 2015)
Punkt C 1.1.1 ist die erstmalige Aufnahme einer stadtebaulichen Gesamtmalnahme in ein
Stadtebauférderungsprogramm durch die Gemeinde beim Ministerium fir Inneres, Kommu-
nales, Wohnen und Sport (MIKWS) - Referat Stadtebauférderung, Besonderes Stadtebau-
recht, Baukultur zu beantragen. Die Beantragung erfolgt regelmafig im Rahmen eines zwei-
stufigen Verfahrens (Interessenbekundung und Antragstellung). Das MIKWS fordert die Ge-
meinden zur Teilnahme am Antragsverfahren auf, wenn zu erwarten ist, dass fur eine Forde-
rung neuer stadtebaulicher GesamtmalRnahmen Haushaltsmittel zur Verfliigung stehen.
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Der Férdermittelgeber hat zurlickgemeldet, dass ein Interessensbekundungsverfahren aktu-
ell nicht vorgesehen ist. Das Land SH sieht mit den bestehenden und in der Untersuchung
befindlichen Gesamtmalinahmen den finanziellen Rahmen der Stadtebauférderung gegen-
wartig ausgeschopft und ist bestrebt, zunachst die laufenden Malinahmen zu begleiten.

Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass in den kommenden zwei, drei Jahren eine weitere
Programmaufnahme flir die Hansestadt Libeck wie flir andere Stadte in SH nicht realisierbar
ist. Hierzu musste ein Interessensbekundungsverfahren des Landes abgewartet werden. Die
Hansestadt Libeck kann aktuell offensichtlich nicht von selbst eine Aufnahme anstol3en.

Dies bedeutet, dass fir den Stadtteil Kilicknitz eine Aufnahme zumindest kurzfristig nicht
mdglich und auch die Beauftragung einer Voruntersuchung aus stadtischen Haushaltsmitteln
derzeit nicht zielfiihrend ist. Es wird auRerdem darauf hingewiesen, dass die bestehenden

Personalkapazitaten bereits mit der Betreuung der bestehenden stadtebaulichen Gesamt-
mafRnahmen der Hansestadt Lubeck ausgelastet sind.

Anlagen:

Senatorin Joanna Hagen
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2021/10629-01
offentlich

Liibeck, 13.09.2022
Bericht

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Oliver Bahr (E-Mail: oliver.bahr@luebeck.de Telefon: 122-5908)

Bericht bzgl. des Antrags des Beirats fur Senior:innen und des Bei-
rats fiir Menschen mit Behinderungen: E-Scooter

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

24.10.2022 Senat Nichtoffentlich ~ zur Senatsberatung

07.11.2022 Bauausschuss (:)ffentlich zur Kenntnisnahme

08.11.2022 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme

24.11.2022 Biurgerschaft der Hansestadt Liibeck Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:

In der Burgerschaft der Hansestadt Libeck wurde in der Sitzung am 25.11.2021 der folgen-
de Antrag zur VO/2021/10629 beraten:

.Die Blirgerschaft mége beschlieen:

1. Die E-Scooter-Verleihfirmen diirfen ihre E-Scooter nur noch an festgelegten Pldtzen
des éffentlichen Raumes (Mobilitdtsstationen) anbieten. Dort miissen die Ausleihen-
den die Roller auch wieder abgeben. Ausleih- und Riickgabemobilitdtsstation missen
nicht identisch sein.

2. Dazu gehort, dass die Verleihfirmen die Voraussetzungen technischer Art schaffen,
dass die GPS-iiberwachten Geréte sich nur an Mobilitdtsstationen ein- und ausche-
cken lassen.

3. Die Verleihfirmen werden als Sondernutzer éffentlichen Raumes in geeigneter Weise
zur Zahlung von Geblihren herangezogen.

Wir sehen unseren Antrag als einen ersten Schritt, dass auf Bundesebene andere gesetzli-
che Rahmen geschaffen werden. Ein bloBes Warten auf den Bund halten wir aufgrund der
Gefahrdungslage und Mobilitdtseinschrénkung groRer Anteile der Bevélkerung (Altere und
Menschen mit Behinderung) fiir nicht zielfiihrend.*”

Der Antrag wurde auf Grund der noch ausstehenden rechtlichen Priifung der Entscheidung

des OVG Munster zu diesem Thema vertagt. Die Prufung konnte zwischenzeitlich abge-
schlossen werden.

Daneben wurde im Bauausschuss in der Sitzung am 01.11.2021 zur VO/2021/10552 folgen-
de Frage durch AM Silke Mahlendorf (Blndnis 90/Die Griinen) gestellt:
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1. Wurden den in Liibeck aktiven E-Scooter-Verleihern (Voi, Lime, Bird, Tier) jeweils
Genehmigungen fir ihr Angebot erteilt oder gibt es sonstige Vereinbarungen oder
Absprachen mit ihnen? Wenn ja, welche?

2. Wie beurteilt die Verwaltung vor dem Hintergrund des Beschlusses des OVG Mlinster
(vom 20.11.2020 — 11 B 1459/20) die Frage, ob die Nutzung des 6ffentlichen Raums
flr das Abstellen von E-Scootern als Gemeingebrauch oder Sondernutzung anzuse-
hen ist?

Die Antwort auf die Frage 1 ist unter Vorbemerkung, die Antwort zur Frage 2 ist unter rechtli-
che Einschatzung beantwortet.

Bericht:

Vorbemerkung:

Zur Sicherstellung eines stadtvertraglichen E-Scooter-Verleihsystems hat die Stadtverkehr
Libeck GmbH (SL) in enger Abstimmung mit der Hansestadt Libeck Regelungen getroffen,
die dazu dienen, ein geordnetes Stadtbild zu erhalten sowie auf zukunftige Entwicklungen
reagieren zu kénnen. Auf Grund der zunehmenden Beschwerden aus der Bevoélkerung wur-
de die Qualitatsvereinbarung nochmals zum 01.04.2022 angepasst und verscharft.

In LUbeck sind derzeit vier Anbieter aktiv. Das Betriebsgebiet teilt sich in unterschiedliche
Zonen, fir die jeweils eine Maximalanzahl an Fahrzeugen festgelegt ist, die sich auf die in
den jeweiligen Zonen aktiven Anbieter aufteilt. Insgesamt sind im gesamten Stadtgebiet der-
zeit 2000 Fahrzeuge zulassig.

Anpassungen der Fahrzeuganzahl kénnen zwei Mal im Jahr jeweils zum 01. April und 01.
Oktober vorgenommen werden. Das Unternehmen BIRD hat den Betrieb in Libeck zum
31.08.2022 eingestellt. Die Gesamtflotte ist ab dem 01.10.2022 wie folgt aufgeteilt:

| Gesamtflotte Anzahl E-Tretroller/Anbieter |

Zone Anz;rll'lal:;om Anb?fﬁ.:‘!lnna Vol m
Kermngebiet 1500 4 375 3rs ars 375
Travemiinde 200 4 50 40 40 40
Maisling, Genin, Genin-Siid 100 4 25 25 25 25
Israelsdorf, Schlutup 100 4 25 25 25 25
Kiicknitz 100 4 25 25 25 25

Summaea: 500 480 480 490 1.870

In der Qualitatsvereinbarung sind an verschiedenen Stellen (Nummer 4 bis 6) Regelungen
getroffen worden, die darauf abzielen den Betrieb stérungsfrei fir andere Verkehrsteilneh-
mer:innen sicherzustellen.

- Beim Abstellen von E-Scootern sind Flachen fir den flieRenden Verkehr, Rettungs-
wege, Durchgange, Zufahrten, Eingange, Haltestellen, Bahnsteige, Fahrradabstellan-
lagen, Bricken, direkt am Wasser gelegene Wege und Platze, Spielplatze, Bordab-
senkungen, Fulgangerquerungen, Mittelinseln, Rampen, Behindertenleiteinrichtun-
gen (taktile Elemente), Anlagen des Strallenbegleitgriins, Automaten, Aufzlige,
Schaltkasten (z.B. fur Strom, Telekom, Lichtsignalanlagen), Werbeanlagen, Anlagen
der offentlichen Ver- und Entsorgung etc. freizuhalten.

- Fur FuBwege qilt eine Mindestdurchgangsbreite von 1,50 Metern, die nicht durch ab-
gestellte E-Scooter eingeschrankt werden darf. Zudem sind erkennbare Laufachsen
freizuhalten.

- SL definiert Uberdies freizuhaltende Flachen, in denen das Abstellen der E-Scooter
grundsatzlich nicht erlaubt ist (,Abstellverbotszonen®). Nutzer:innen, die ihren E-
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Scooter trotzdem abstellen moéchten, werden durch den Anbieter mit geeigneten
Malnahmen daran gehindert.

- Die E-Scooter werden seitens des Anbieters so aufgestellt, dass keine anderen Ver-
kehrsteilnehmer:innen (insbesondere keine Fulganger:iinnen sowie Personen mit
Mobilitdtseinschrankungen) behindert werden.

Ebenfalls ist ein Kontroll- und Sanktionssystem installiert worden:

- Der Anbieter muss die Einhaltung der nach dieser Vereinbarung festgelegten Rege-
lungen durch die Nutzer:iinnen regelmaRig kontrollieren und bei Nichteinhaltung er-
forderliche Malinahmen einleiten.

- Der Anbieter ist fur die Verkehrssicherheit und das gesetzeskonforme Abstellen der
E-Scooter verantwortlich.

- Der Anbieter Gbernimmt die Kosten fiir den Fall einer Umsetzung bzw. Entfernung
von E-Scootern durch die 6ffentliche Hand (z.B. aufgrund von Baustellen oder Veran-
staltungen oder bei VerstéRen gegen diese Vereinbarung).

- Der Anbieter verpflichtet alle Kund:innen ein Foto vom Abstellort zu machen, (ber-
pruft diese Fotos auf nicht erwlinschtes Abstellverhalten und leitet ggf. notwendige
Malnahmen ein damit der E-Scooter korrekt aufgestellt wird.

- Der Anbieter fihrt fortlaufende Sichtkontrollen durch und ergreift mdglichst auch
technische MalRnahmen (z.B. GPS-Monitoring), um die Einhaltung des ordnungsge-
malen Abstellens der E-Scooter zu gewahrleisten

- Der Anbieter muss in der Lage sein, die E-Scooter in Echtzeit zu Gberwachen, um
beschadigte, nicht betriebsbereite oder unsachgemalt abgestellte Fahrzeuge
schnellstmdglich - innerhalb von zwei Stunden - zu entfernen

Die vollstandige Qualitatsvereinbarung ist als Anlage 1 diesem Bericht beigefugt.

Der Kommunale Ordnungsdienst hat an der Entwicklung der neuen Qualitdtsvereinbarung
mitgewirkt. Als primare Behorde zur Verkehrsraumiberwachung begegnet sie den vielfalti-
gen Auswirkungen der E-Tretroller tagtaglich.

Die oben genannten Punkte werden durch den Kommunale Ordnungsdienst im Rahmen der
normalen Streife GUberwacht. Werden Verstolie festgestellt, wird darauf im Rahmen der Ver-
haltnismaRigkeit reagiert. Bei gravierenderen Verstofien erfolgen eingriffsintensive Mal3nah-
men wie Sicherstellungen sowie ggf. die Einleitung von Strafverfahren gegenuber den Fahr-
zeugfuhrer:innen. Parkverstofle konnen selten mit einem BuRgeld belegt werden. Verstofle
gegen die Qualitatsvereinbarung sind durch das Ordnungsamt nicht sanktionierbar. Es wird
allerdings beobachtet, ab die Anbieter Ihren vereinbarten Pflichten nachkommen. Hier gab
es in den vergangenen Wochen und Monaten flir den Kommunalen Ordnungsdienst keinen
Grund tatig zu werden.

Rechtliche Einschatzung:

Die Abteilung Sondernutzung des Bereiches 5.660 - Stadtgrin und Verkehr hat sich inhalt-
lich mit der Frage auseinandergesetzt, ob der Verleih nicht stationsgebundener E-Scooter,
dem sogenannten Free-Floating, im offentlichen Stralenraum der erlaubnispflichtigen Son-
dernutzung oder dem erlaubnisfreien Gemeingebrauch zuzuordnen ist. Im Ergebnis wird da-
bei festgestellt, dass durch den Bundesgesetzgeber die Einordnung in den Gemeingebrauch
vorgesehen worden ist. Rechtliche Regelung zur Anwendung des Sondernutzungsrechts
sind bisher weder durch den Gesetzgeber noch durch Gerichtsentscheidungen erkennbar.

Die vollstandige Einschatzung ist als Anlage 2 der Vorlage beigeflgt.

Diese Einschatzung wird durch den Bereich Recht gestitzt. Dort wird Bezug auf das Urteil
des OVG Munster genommen.

Einzig und erstmalig hat das OVG Minster im Eilverfahren entschieden, dass das Betreiben
einer nicht stationsgebundenen Leihfahrraderflotte den Tatbestand der Sondernutzung erful-
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le. Ob sich diese Einschatzung im Hauptsacheverfahren bestatigt, bleibt abzuwarten, ebenso
ob sich diese Regelung analog auf E-Scooter anwenden |&sst. Die Entscheidung ist nicht
unumstritten und kann nicht generalisierend auf die Einordnung der E-Scooter-Nutzung als
Sondernutzung in der Hansestadt Libeck Gbertragen werden.

Auch der Deutsche Stadtetag sowie eine Empfehlung der Ausschiisse flr Verkehr, Inneres,
Recht und Umwelt des Bundesrates konnten keinen einvernehmlichen Lésungsansatz fir die
Einordnung der E-Scooter-Nutzung herbeiflhren.

E-Scooter unterliegen seit 15.06.2019 gemal der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung den
Vorschriften der StVO. Parken von zugelassenen Fahrzeugen — auch Dauerparken — ist dem
Gemeingebrauch zuzuordnen, solange das Fahrzeug nicht objektiv zu Werbezwecken abge-
stellt wird.

Das Ministerium fur Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus kommt zu der
Einschatzung, dass auch der neue § 22 StrWG, welcher die Sondernutzung durch stations-
basiertes Carsharing regelt, nicht analog auf E-Scooter anwendbar ist. Das E-Scooter-Ver-
leihmodell sei keine Sondernutzung, sondern als Gemeingebrauch zu qualifizieren.

Die vorgenannte Argumentation spricht dafiir, dass es zunachst bei der Einordnung als Ge-
meingebrauch verbleibt.

Fazit

Die Entscheidung des OVG Munster hat keine rechtliche Bindung fir die Hansestadt Liibeck.
Die Entscheidung ist zudem vorerst nur in einem Eil- und noch nicht in einem Hauptsache-
verfahren ergangen. Sowohl das Sachgebiet Sondernutzung als auch der Bereich Recht der
Hansestadt Libeck stufen den Verleih von E-Scootern als Gemeingebrauch ein. Das Minis-
terium fUr Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus kommt ebenfalls zu einer
gleichlautenden Auffassung.

Die Beschlusspunkte 1 — 3 der VO/2021/10629 sind daher nach Einschatzung der Verwal-
tung auf Basis der bestehenden rechtlichen Regelung nicht méglich und kénnen nicht umge-
setzt werden. Sollte das OVG Miinster im noch nicht abgeschlossenen Hauptsacheverfahren
seine Entscheidung bestatigen, wird eine erneute rechtliche Bewertung erfolgen. Bis zu die-
ser rechtlichen Klarung ist die Qualitatsvereinbarung ein wirksames Instrument zur Regulie-
rung des Angebots an E-Scootern. Sie wurde 2022 erheblich verscharft und die Anzahl der
Fahrzeuge deutlich reduziert. Dies hat bereits zu einer deutlichen Verbesserung im Stadtbild
beigetragen. Eine weitere Nachsteuerung ist zudem bei Bedarf méglich.

Anlagen:

Anlage 1: Qualitatsvereinbarung zur Sicherstellung eines stadtvertraglichen E-Tretroller-
Verleihsystems

Anlage 2: Stralienrechtliche Bewertung der E-Scooter im Sharing-Modell

Senatorin Joanna Hagen

Seite: 4/4
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Qualitatsvereinbarung zur Sicherstellung eines stadtvertraglichen

E-Tretroller-Verleihsystems

Zwischen

Stadtverkehr Libeck GmbH (SL)
Ratekauer Weg 1-7
23554 Lubeck

mit dem Anbieter

XXXX
XXXX
XXXX

1. Praambel

Zur Sicherstellung eines stadtvertraglichen E-Tretroller-Verleihsystems hat SL in enger
Abstimmung mit der Hansestadt Libeck Regelungen getroffen, die dazu dienen, ein
geordnetes Stadtbild zu erhalten sowie auf zukuinftige Entwicklungen reagieren zu kénnen.

Als stadtisches Verkehrsunternehmen tragt SL im Rahmen der ,Regieaufgaben® die Belange
der Hansestadt Libeck an den Anbieter heran.
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Betriebsgebiet

Die Partner vereinbaren fur das Ausbringen und das Abstellen betriebsbereiter E-Tretroller die
in der Anlage 1 zur Qualitatsvereinbarung dargestellten und beschriebenen Zonen:

Zone 1: Lubecker Kerngebiet

Zone 2: Travemunde

Zone 3: Moisling, Genin, Genin-Sud

Zone 4: Israelsdorf, Schlutup

Zone 5: Kiicknitz

Fur das Einrichten der Zonen stellt SL den Anbietern die Zonen auch digital zur Verfigung.

(1)

(2)

()

(4)

Anzahl der E-Tretroller

Das Ausbringen und Abstellen betriebsbereiter E-Tretroller ist auf die tagliche
Stlickzahl von 2000 E-Tretroller in folgenden Zonen des Lubecker Stadtgebiets
begrenzt. Dabei verteilt sich die Stlickzahl wie folgt:

Zone 1: Lubecker Kerngebiet: 1500 E-Tretroller
Zone 2: Travemunde: 200 E-Tretroller

Zone 3: Moisling, Genin, Genin-Sud: 100 E-Tretroller
Zone 4: Israelsdorf, Schlutup: 100 E-Tretroller

Zone 5: Kucknitz: 100 E-Tretroller

Sollten mehrere Anbieter den Betrieb in den entsprechenden Zonen des Libecker
Stadtgebiets Libeck weiterfiihren bzw. aufnehmen, wird von SL die maximale E-
Tretroller-Anzahl der jeweiligen Zone gleichmafig und diskriminierungsfrei auf die
Anbieter verteilt. Dabei wird in folgenden zwei Schritten vorgegangen:

GleichmaRige Aufteilung Uber alle interessierten Anbieter je Zone (z.B. in
Traveminde Interesse von 4 Anbietern, d.h. 200/4= 50 E-Tretroller/Anbieter).
Falls ein Anbieter weniger als die max. mogliche Flotte anbieten méchte, wird
die restliche Flotte unter den anderen Anbietern verteilt.

Uberpriifung der Betriebsgebiete der einzelnen Anbieter/Zone und ggf.
prozentuale Verringerung der im 1. Schritt ermittelten Flotte des einzelnen
Anbieters. Falls sich die Anzahl aufgrund des kleineres Betriebsgebiets
verringert, verringert sich auch die gesamtstadtische Flottengrofle
entsprechend, eine erneute Verteilung auf die anderen Anbieter entfallt.

Eine neue Aufteilung der Gesamitflotte ist nur 2x pro Jahr zum 1. April und 1. Oktober
eines jeden Jahres moglich.

Eine Interessensdarlegung der Anbieter am Betrieb erfolgt jeweils zum 28.02. und
31.08. und beinhaltet die gewlinschten Zonen, das geplante Betriebsgebiet sowie die
max. gewunschte FlottengréRe pro Zone.
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SL verpflichtet sich spatestens zum 20.03. bzw. zum 20.09. den Anbietern die neue
FlottengréRe mitzuteilen. Die FlottengroRe pro Anbieter und Zone wird in Anlage 2
festgelegt.

Betriebsgebiete aul3erhalb der definierten Zonen des Libecker Stadtgebiets sind mit
SL gesondert zu verhandeln.

Der Anbieter sichert einen nutzbaren Ladezustand des Akkus von mind. 20 Prozent bei
den ausgebrachten E-Tretroller zu.

Sofern aus Grunden der offentlichen Sicherheit und Ordnung, aus Offentlichem
Interesse (wie zum Beispiel aus stadtgestalterischen Griinden) oder zur Koordination
der Mehrfachnutzung des offentlichen Raumes Anpassungen hinsichtlich der
Stiickzahl oder der Zonen erforderlich werden, wird SL nach Abstimmung mit der HL
entsprechende Anpassungen an die Anbieter kommunizieren.

Wenn weitere Fahrzeuge der Mikromobilitdt von den Anbietern aufgestellt werden
sollen, wird darlber friihzeitig verhandelt und die Flotte der E-Tretroller ggf. angepasst.

Anforderungen an E-Tretroller, Verkehrssicherheit

Die vom Anbieter ausgebrachten E-Tretroller missen den Anforderungen der
Verordnung uber die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Stral3enverkehr
(eKFV) entsprechen und zugelassen sein. Dartber hinaus entsprechen die E-Tretroller
auch den uUbrigen einschlagigen gesetzlichen Vorgaben. Sie sind standig in einem
technisch einwandfreien Zustand zu halten. Nicht betriebsbereite E-Tretroller sind aus
dem offentlichen Straf3enraum zu entfernen.

Der Anbieter verflgt Uber eine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) und eine
Versicherungsplakette fur die E-Tretroller.

Alle Fahrzeuge missen eindeutig mit dem Namen sowie mit gut sichtbaren
Kontaktdaten des Anbieters gekennzeichnet sein.

Es darf keine Werbung an den Fahrzeugen angebracht sein (siehe
Werbeanlagensatzung der Hansestadt Llbeck). Fahnen oder andere werbetechnische
Auf- oder Anbauten sind nicht zul&ssig.

Der Anbieter ist fur die Verkehrssicherheit der ausgebrachten E-Tretroller selbst
verantwortlich. Nicht verkehrssichere E-Tretroller sind aus dem o6ffentlichen
StralRenraum zu entfernen.

Die regelmaRige Uberprifung und Wartung der E-Tretroller erfolgen durch den
Anbieter selbst oder einen daflr qualifizierten Partner.

Abstellen und Inverkehrbringen von E-Tretrollern

Der Anbieter informiert seine Kund:innen vor Fahrtbeginn lber die maf3geblichen
straRenverkehrsrechtlichen Regelungen und sorgt fiir eine technische Einweisung, die
eine sichere Nutzung der E-Tretroller garantiert. Insbesondere ist auf das Verbot des
Befahrens von Gehwegen, das Verbot der Mithahme von Personen und auf die
geltenden Vorschriften beziglich des Fahrens unter Alkoholeinfluss hinzuweisen.
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Beim Abstellen von E-Tretrollern sind Flachen fur den flieBenden Verkehr,
Rettungswege, Durchgange, Zufahrten, Eingange, Haltestellen, Bahnsteige,
Fahrradabstellanlagen, Briicken, direkt am Wasser gelegene Wege und Platze,
Spielplatze, Bordabsenkungen, Ful3gangerquerungen, Mittelinseln, Rampen,
Behindertenleiteinrichtungen (taktile Elemente), Anlagen des Straf3enbegleitgriins,
Automaten, Aufzige, Schaltkadsten (z.B. fur Strom, Telekom, Lichtsignalanlagen),
Werbeanlagen, Anlagen der offentlichen Ver- und Entsorgung etc. freizuhalten.

Von Haltestellen des Offentlichen Personennahverkehrs (OPNV) st ein
Mindestabstand von 20 Metern einzuhalten.

Verkehrsteilnehmer/-innen dirfen nicht geféhrdet oder behindert werden.

Fur FuRBwege qilt eine Mindestdurchgangsbreite von 1,50 Metern, die nicht durch
abgestellte E-Tretroller eingeschrankt werden darf. Zudem sind erkennbare
Laufachsen freizuhalten.

SL definiert freizuhaltende Flachen, in denen das Abstellen der E-Tretroller
grundsatzlich nicht erlaubt ist (,Abstellverbotszonen®). Nutzer:innen, die ihren E-
Tretroller trotzdem abstellen mdchten, werden durch den Anbieter mit geeigneten
Maflinahmen daran gehindert. Die Flachen werden von SL in Abstimmung mit der
Hansestadt Lubeck definiert und dem Anbieter Gbermittelt. Der Flachenumfang und die
Anzahl dieser Flachen kdnnen sich im zeitlichen Verlauf andern. Der Anbieter ist bereit,
diese Anpassungen innerhalb von 2 Werktagen in das eigene System zu Ubernehmen.

Die Abstellverbotszonen sind in der Anlage 3 dargestellt und werden den Anbietern
auBBerdem digital zur Verfigung gestellt.

Der Anbieter ist bereit, zu einem spateren Zeitpunkt ggf. virtuelle Sammelstellen
einzurichten, wenn diese von SL gefordert und definiert werden.

Es diurfen maximal vier E-Tretroller gemeinsam abgestellt werden. Zwischen den
Abstellorten ist ein Abstand von mindestens 50 Meter einzuhalten.

Die E-Tretroller werden seitens des Anbieters so aufgestellt, dass keine anderen
Verkehrsteilnehmer:innen (insbesondere keine Ful3ganger:innen sowie Personen mit
Mobilitatseinschrankungen) behindert werden. Dabei sind zwingend die Elemente
freizuhalten, die sehbehinderten Menschen eine ungehinderte Mobilitdt ermdglichen.
Besonders ein Abstellen der E-Tretroller quer auf dem Gehweg ist zu unterbinden.

Im Wasser liegende E-Tretroller sind unverziglich durch den Anbieter zu entfernen.

Der Anbieter setzt bei Veranstaltungen und anderen temporaren Anlassen
(Demonstrationen, Baustellen etc.) die E-Tretroller entsprechend um bzw. entfernt sie
aus dem entsprechenden Bereich. Die Informationen tiber Veranstaltungen, Baustellen
etc. muss der Anbieter proaktiv einholen.

Far nicht im stadtischen Eigentum stehende, aber 6ffentlich zugangliche Bereiche (z.B.
Universitatscampus) sind gesonderte Vereinbarungen Uber das Abstellen und
Befahren mit den Grundstiickseigentiimern erforderlich.

Der Anbieter stellt auBerdem sicher, dass etwaige Anderungen den Nutzer:innen in
geeigneter Weise unverziglich vermittelt werden und ergreift hierzu ausreichende
organisatorische und technische Mdglichkeiten.

Der Anbieter tragt daftir Sorge, dass beim Vorgang des Einsammelns bzw. Aufstellens
der E-Tretroller L&rm vermieden wird und die jeweils geltenden Vorschriften zur

4
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Nachtruhe Beachtung finden und das Einsammeln bzw. Aufstellen durch qualifiziertes
Personal erfolgt.

Der Anbieter wird die Einhaltung der nach dieser Vereinbarung festgelegten
Regelungen durch die Nutzer:innen regelmafiig kontrollieren und bei Nichteinhaltung
erforderliche Mal3nahmen einleiten.

Der Anbieter ist fur die Verkehrssicherheit und das gesetzeskonforme Abstellen der E-
Tretroller verantwortlich.

Der Anbieter Gibernimmt die Kosten fur den Fall einer Umsetzung bzw. Entfernung von
E-Tretrollern durch die offentliche Hand (z.B. aufgrund von Baustellen oder
Veranstaltungen oder bei VerstdRen gegen diese Vereinbarung).

Der Anbieter verpflichtet alle Kund:innen ein Foto vom Abstellort zu machen, tberprift
diese Fotos auf nicht erwiinschtes Abstellverhalten und leitet ggf. notwendige
MalRnahmen ein damit der E-Tretroller korrekt aufgestellt wird.

Damit die max. Flottengrol3e eingehalten wird, nimmt der Anbieter eine Umverteilung
der E-Tretroller zwischen den Zonen einmal pro Tag vor.

Service und Kontrolle

Der Anbieter hat durch technische und/oder organisatorische Malinahmen dafir Sorge
Zu tragen, dass die E-Tretroller ordnungsgeman abgestellt werden.

Der Anbieter stellt sicher, dass eine Uberlastung einzelner Standorte durch Anreize
und eigene Kontrolle verhindert wird.

Der Anbieter fihrt fortlaufende Sichtkontrollen durch und ergreift moglichst auch
technische MalBnahmen (z.B. GPS-Monitoring), um die Einhaltung des
ordnungsgemalen Abstellens der E-Tretroller zu gewéahrleisten.

Der Anbieter muss in der Lage sein, die E-Tretroller in Echtzeit zu Uberwachen, um
beschadigte, nicht betriebsbereite oder unsachgemaR abgestellte Fahrzeuge
schnellstméglich - innerhalb von 2 Stunden - zu entfernen.

Der Anbieter stellt beim Einsammeln und Abstellen der E-Tretroller sicher, dass die
damit beauftragten Personen sich verkehrsrechtskonform nach StVO verhalten.

Der Anbieter entfernt im Falle der Einstellung der Aktivitéaten in Lubeck alle E-Tretroller.

Nachhaltigkeit

Der Anbieter setzt sich im Rahmen der Beschaffung der Fahrzeuge sowie im Rahmen
der Reparatur und Wartung fiir eine méglichst lange Lebensdauer der E-Tretroller ein.

Reparatur und Wartung der E-Tretroller sollten regional, wenn mdglich in Libeck,
erfolgen.

Der Austausch gebrauchter E-Tretroller sollte mdglichst ressourcenschonend erfolgen.
Materialien ausgemusterter E-Tretroller sind in groRBtmdglichem Umfang
wiederzuverwenden oder zu recyceln.

Das Aufladen der E-Tretroller sollte méglichst mit Strom aus regenerativen Quellen

erfolgen.
5
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Die nachtliche Einholung und die morgendliche Verteilung der E-Tretroller sollten
maglichst mit emissionsarmen oder lokal emissionsfreien Fahrzeugen erfolgen.

Kommunikation

Der Anbieter muss einen telefonischen Kunden-Support wahrend der Betriebszeiten
sicherstellen und die Kontaktdaten hierfir auf den Fahrzeugen kommunizieren.
AuBerdem muss der Anbieter eine feste Kontaktperson nennen, die wahrend der
Betriebszeiten fur SL erreichbar ist und binnen 48 Stunden per E-Mail eine
Ruckmeldung gibt.

Der Anbieter hat seine Kund:innen vor Fahrtbeginn Uber die wesentlichen
stral3enverkehrsrechtlichen Regelungen zur Nutzung von E-Tretrollern im
Strallenverkehr  zu  informieren. Hierzu  gehdrt  zum Beispiel  die
Radwegebenutzungspflicht fur E-Tretroller bis 20 km/h nach den Richtlinien der E-
Tretrollerverordnung (eKFV).

Der Anbieter informiert seine Kund:innen vor Fahrtbeginn Uber das gewiinschte
Abstellverhalten.

Dateniberlassung und Veroffentlichung

Der Anbieter wirkt kooperativ z.B. an Befragungen der Kund:iinnen zum
Mobilitatsverhalten (z.B. zu Fahrtzwecken und Substitutionseffekten) mit.

Der Anbieter Ubermittelt SL monatlich bis zum 5. Tag eines jeden Monats folgende
anonymisierte Daten:

. Durchschnittliche Anzahl der verfiigbaren E-Tretroller je Zone pro Tag
. Anzahl der Ausleihungen je Zone pro Tag

. Anzahl der Ausleihen pro Stunde (Tagesganglinie)

. Durchschnittliche Fahrtlange in Kilometern

. Durchschnittliche Fahrtdauer

. Genaue Koordinaten der Anmietung und der Abgabe (fahrtengenau)

. Heatmap mit Fahrtstrecken abhangig von der Tageszeit

Die Daten werden entweder per Mail als CSV-Datei an verkehrsplanung@svhl.de
ubermittelt oder sind tUber ein Dashboard des Anbieters als Download verfiigbar.

SL behandelt die Daten vertraulich. Fur verkehrsplanerische Zwecke kdnnen
aggregierte Daten vertraulich an die Verwaltung der Hansestadt Libeck weitergeleitet
werden. Eine weitere Veroffentlichung erfolgt nur nach Freigabe durch den Anbieter.

Perspektivisch verpflichtet sich der Anbieter zudem SL alle georeferenzierten
Standorte der im Stadtgebiet in Nutzung befindlichen E-Tretroller in Echtzeit fur die
interne Verwendung zur Verfigung zu stellen. Hierzu ist eine standardisierte
Schnittstelle freizugeben oder ein digitaler Online-Zugang sicherzustellen. Zum
Zwecke der Erstellung eines gesamtheitlichen Sharing-Dashboards oder einer
Mobilitdts-App ist SL berechtigt, die Schnittstelle ggf. an einen beauftragten

Dienstleister weiterzugeben.
6
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Der Anbieter hinterlegt bei SL zudem folgende Daten und hélt diese selbststandig mit
einer Frist von einer Woche aktuell:

. Name und Adresse des Anbieters einschlieRlich einer E-Mail-Adresse,
. Gebiuhrenfreie Telefonnummer

SL darf diese Qualitatsvereinbarung ganz oder in Ausztgen inkl. der Anlagen und der
unter 9.6 geforderten Angaben unter www.svhl.de vergffentlichen. Der Anbieter stimmt
der Verdffentlichung zu.

Laufzeit und Kindigung, Aufgabe des Geschéftsgebietes
Die Qualitatsvereinbarung tritt zum 01.04.2022 in Kraft.

Fur die Parteien besteht das Recht zur Kiindigung aus wichtigem Grund. Ein Grund zur
Kindigung ist insbesondere dann gegeben, wenn schwerwiegende Verstol3e gegen
diese Qualitatsvereinbarung vorliegen.

Es besteht ein ordentliches Kiindigungsrecht jeweils mit einer Frist von 1 Monat zum
Monatsende.

Die Kiindigung bedarf der Schriftform.

Sofern sich der Anbieter aus Lubeck zurtickzieht (auch fur den Fall der Insolvenz) und
sein Angebot beendet, verpflichtet sich der Anbieter alle E-Tretroller der eigenen Flotte
unverzuglich aus dem Stadtgebiet zu entfernen. Erfolgt dies nicht, kann die Hansestadt
Libeck nach einmaliger Aufforderung und dem erfolglosen Ablauf einer
angemessenen Fristsetzung auf Kosten des Anbieters die verbliebenen E-Tretroller
entfernen.

Schlussbestimmungen

Mindliche Nebenabreden bestehen nicht. Jede Anderung dieser
Qualitatsvereinbarung bedarf der Schriftform. Das gilt auch fiir eine Abanderung dieses
Schriftformerfordernisses.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG). Gerichtstand fur alle Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang mit
dieser Qualitatsvereinbarung ist Libeck.

Lubeck, den XX.XX.2022

Andreas Ortz XXXX
Geschéftsfuhrer XXXX
Stadtverkehr Libeck GmbH XXX ......
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Anlage 1: Zonen fur das Ausbringen und das Abstellen von E-Tretroller in Libeck

Zone 5: Kiicknitz
Stand: Februar 2022

@ Kiicknitz Travemiinde

Zone 4: Schlutup, Israelsdorf
Stand: Februar 2022

@ Schlutup, Israelsdorf

Zone 3: Moisling, Genin,
Genin-Siid
Stand: Februar 2022

® Moisling, Genin, Genin-Siid

Zone 2: Travemiinde Schlutup, Israelsdorf /\,,/‘¢ 4
Stand: Februar 2022 S
@ Travemiinde
y
/«\_/’A'

Zone 1: Liibecker Kerngebiet

Liibecker Kerngebiet (
Stand: Februar 2022

@ Libecker Kerngebiet

Moisling, Genin, Genin-Sid

{
{ 2000 m A

(Olmaptodi remixs \) ©Mapbox © OpenStreetMap

Aktuelle Kartenlibersicht der Zonen unter:
https://eu.remix.com/map/5e87e3bb?lating=53.8946,10.70183,10.977&sidebarCollapsed=true&public=true
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Anlage 2: FlottengrofRe pro Anbieter und Zone

TOP 4.2

Gesamtflotte

Anzahl E-Tretroller/Anbieter

29 von 211 in Zusammenstellung

Zone| max. Anzahl/Zone Anb'iA:tZ?/hzlone Tier Voi Lime Bird
Kerngebiet 1500
Traveminde 200
Moisling, Genin, Genin-Sid 100
Israelsdorf, Schlutup 100
Kicknitz 100
Summe:
9
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Anlage 3: Abstellverbotszonen

E-Tretroller

Abstellverbotszonen ‘

Aktuelle E-Tretroller Abstellverbotszonen

in der Hansestadt Liibeck - Stand:

Februar 2022

—
Y

AL e TS
(Omapbox ﬁ@ﬁﬂx © Mapbox © OpenStreetMap

Aktuelle Kartenlibersicht der Abstellverbotszonen unter:
https://eu.remix.com/map/3e1177f9?lating=53.86751,10.68722,14.096&sidebarCollapsed=true&public=true

10
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5 - Planen und Bauen Libeck, den 03.12.2021
660 - Stadtgriin und Verkehr Auskunft: Herr Torsten Beeck
Tel.. 6022; Fax: -
Zeichen: 5.660.1-4 Sondernutzung e-mail: sondernutzung@luebeck.de
vfg.
. Vermerk

StraBenrechtliche Bewertung der E-Scooter im Sharing-Modell - Sondernutzung oder Ge-
meingebrauch - Einschitzung des SG Sondernutzung des Bereiches Stadtgriin und Verkehr

Derzeit wird in der Hansestadt Lubeck gepruft, ob der Verleih der nicht stationsgebundenen
E-Scooter, dem sogenannten Free-Floating-Modell, im 6ffentlichen StralRenraum eine erlaubnis-
pflichtige Sondernutzung oder einen erlaubnisfreien Gemeingebrauch nach dem StraRBen- und
Wegegesetz S-H darstellt. Dazu wurden diverse juristische Aufsatze aber insbesondere auch die
Einschatzung des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages und des Deutschen
Stadtetages ausgewertet. Grundlage der o. g. Einschatzungen sind im Wesentlichen die zurzeit
bestehenden Urteile des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG), des Hamburgischen Oberver-
waltungsgericht (OVG Hamburg) und des Oberverwaltungsgericht Minster (OVG Munster).

Die Frage, ob ein Verhalten Gemeingebrauch oder Sondernutzung darstellt, ist nach den Best-
immungen des fir die jeweilige Strale malRgeblichen Landes- oder BundestralBenrechts zu be-
antworten. Erlaubnisfreier Gemeingebrauch liegt demnach vor, wenn die 6ffentliche Stral3e im
Rahmen der Widmung und der Strallenverkehrsvorschriften zum Zwecke des Verkehrs benutzt
wird. Eine erlaubnispflichtige Sondernutzung ist die Nutzung der &ffentlichen StralRe Gber den
Gemeingebrauch hinaus, die den Gemeingebrauch zumindest abstrakt zu beeintrachtigen
droht. Das mafRgebliche Abgrenzungskriterium zwischen Gemeingebrauch und Sondernutzung
ist der Zweck der Nutzung. Entscheidend ist, inwiefern es sich um eine Nutzung zum Zwecke
des Verkehrs handelt. Verkehr meint in diesem Zusammenhang die Benutzung der Stral3e zur
Fortbewegung, also zur Ortsverdnderung zum Personen- oder GUtertransport, unter Einschluss
des ruhenden Verkehrs. Bei mehreren Zwecken ist der Uberwiegende Zweck entscheidend. Fer-
ner kommt es im Rahmen der Zweckbestimmung auf eine Gesamtschau der dulZerlich erkenn-
baren Merkmale aus der Perspektive eines objektiven Betrachters und nicht auf die bloRe in-
nere Motivation der Strallenbenutzung an.

In der bislang vorliegenden Rechtsprechung haben sowohl das BVerwG in der Frage von Mietwagen
als auch das OVG Hamburg in der Frage von Mietfahrradern geurteilt, dass es sich in beiden Fallen
um Gemeingebrauch handelt. Einzig und erstmalig hat das OVG Munster zur Bestatigung des So-
fortvollzugs einer Ordnungsverfligung der Stadt Disseldorf zur R&umung einer Fahrradverleihflotte
festgestellt, dass das Betreiben einer nicht stationsgebundenen Leihfahrraderflotte den Tatbestand
der Sondernutzung erftlle.

Ob diese Sichtweise des OVG Minster im Hauptsacheverfahren bestatigt wird, bleibt aufgrund der
bisherigen Beurteilung der Free-Floating-Systeme abzuwarten. Mit dieser Meinung widerspricht das
OVG Munster der bisherigen Rechtsprechung des BVerwG, welches festgestellt hat, dass es in Bezug
auf den Widmungszweck der StraBe unerheblich ist, ob einer verkehrlichen Nutzung ein gewerbli-
ches Motiv zu Grunde liegt oder nicht. MaRgeblich ist in Bezug auf das Abstellen von Fahrzeugen
allein, ob diese im Schwerpunkt abgestellt werden, um sie wieder in Betrieb zu nehmen.
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Der Deutsche Stadtetag hat festgestellt, dass die meisten Stadte mit den Anbietern der Floating-Sys-
teme Vereinbarungen oder Selbstverpflichtungserklarungen zur Unterstitzung der Betriebsauf-
nahme treffen. Dabei werden insbesondere die Fragen der Kooperation, das Bediengebiet, mogli-
che Aufstellflachen und Ausschlussbereiche, aber auch Hochstgrenzen oder technische Qualitats-
standards einvernehmlich geregelt. Aus Sicht des Deutschen Stadtetags ist fur die Nutzung des 6f-
fentlichen Raumes durch die neuen Mobilitatsanbieter und Anbieter von Leihfahrzeugen eine enge
Abstimmung zwischen diesen und den Stadten zu gewahrleisten. Der Deutsche Stadtetag hélt da-
her dringend eine rechtliche Grundlage fur geboten, um den Kommunen entsprechende Rege-
lungsmdglichkeiten an die Hand zu geben.

Im Februar 2020 hatten die Ausschtisse flr Verkehr, Inneres, Recht und Umwelt des Bundesrats
Empfehlungen zur Verordnung zur Anderung straRenverkehrsrechtlicher Vorschriften abgegeben.
Nach diesen wurden auch zwei Anderungen vorgeschlagen, mit denen eine Erlaubnispflicht fiir das
Parken von unter anderem E-Scootern eingefihrt werden sollte. Dieser Vorschlag fand jedoch im
Bundesrat keine Mehrheit. Insofern besteht auch in den Landern keine Einigkeit dariber, ob eine
Rechtsgrundlage fur die Einstufung des E-Scooter-Verleihs als Sondernutzung geschaffen werden
sollte.

Mit Datum vom 15. 6. 2019 ist die sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung -eKFV - in Kraft
getreten, die auch den rechtlichen Status und die verkehrlichen Vorgaben der E-Scooter regelt. In
811 Abs. 5 der eKFV heil3t es beispielsweise: Fur das Abstellen von Elekrokleinstfahrzeugen gelten
die fur Fahrrader geltenden Parkvorschriften entsprechend. Damit greifen auch fiir die E-Scooter,
genauso wie bei Fahrradern, die Vorschriften der Stralenverkehrsordnung (STVO).

Das Parken ordnungsgemal’ zugelassener Fahrzeuge, insbesondere auch das Dauerparken, ist dem
zulassigen Gemeingebrauch zuzurechnen. Unerheblich ist dabei, ob die StraRe aus privaten oder
geschaftlichen Griinden benutzt wird, solange das Abstellen in erster Linie zum Zweck des Verkehrs
geschieht. Eine Sondernutzung wirde es demgegeniber darstellen, wenn ein Fahrzeug objektiv zu
dem Uberwiegenden Zweck abgestellt wiirde, Werbung zu betreiben (etwa mit einer Werbetafel auf
der Ladeflache). Hier tritt der Werbezweck als verkehrsfremder Zweck vor etwaige verkehrliche
Zwecke des Abstellens und verdrangt diese. Tragend bei dieser Bewertung ist, dass die Teilnahme
am Verkehr (hier: Parken) nur ,scheinbar duBerlich” sei und das Fahrzeug, ,nicht anders als jeder
beliebige sonstige kdrperliche Gegenstand” als Werbeplattform genutzt werde.

Legt man die dargestellten Abgrenzungskriterien zu Grunde kommt man nicht umhin, festzustellen,
dass Betreiber der Free-Floating-Systeme ihre Fahrzeuge im offentlichen Verkehrsraum abstellen,
damit diese von Kunden fur Verkehrszwecke genutzt werden. Ein Kunde kann dieses Angebot nur
nutzen, wenn er am Verkehr teilnehmen will. Das Angebot selbst ist somit auf Verkehrsteilnahme
gerichtet. Wahrend ein mobiler Verkaufsstand den Verkehrsraum gewissermalRen zweckentfrem-
det, indem dort Verkaufsenklaven geschaffen werden, bietet der Betreiber von flexiblen Verkehrs-
angeboten eine Leistung, die der Erflllung der Verkehrsbedurfnisse unmittelbar dient.

Fazit des Bereiches Stadtgriin und Verkehr und kurzfristiger Lésungsansatz fur den ,Wildwuchs" der
bisherigen Angebote der Free-Floating-Systeme:

Die Einstufung der Free-Floating-Systeme als Gemeingebrauch ist vor dem Hintergrund sich entwi-
ckelnder VerkehrsbedUrfnisse der BevOlkerung folgerichtig. Perspektivisch sind mit der Sharing-Eco-
nomy im Mobilitatsbereich Hoffnungen auf Substituierungseffekte verbunden, die dazu fihren, die
Nutzung des 6ffentlichen Verkehrsraums durch abgestellte Verkehrsmittel insgesamt zu verringern.
Free-Floating-Angebote sollen mit anderen Worten mittelfristig einen Ersatz fur die haufig ineffizi-
ente Anschaffung und Nutzung eines privaten Fahrzeugs bieten.
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Sofern die E-Scooter im Sharing-Modell entgegen der bestehenden rechtskraftigen Gerichtsurteile
trotzdem Uber die Sondernutzung geregelt werden soliten, ware ein erheblicher Handlungsbedarf
durch die Kommunen erforderlich. Auch das Urteil des OVG Minster stellt eindeutig fest, dass die
Behorde im Rahmen der Austibung ihres Ermessens an die Gesetze sowie hoherrangiges Recht ge-
bunden ist und insbesondere das Willkiirverbot und den VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz beachten
muss. Es ware die Erstellung eines Verkehrskonzeptes/Sondernutzungskonzeptes erforderlich, in
denen die stralRen- und vergaberechtlichen Perspektiven und Vorgaben festgeschrieben werden. In
jedem Falle mussen diskriminierungsfreie und transparente Verteilungsverfahren durchgefuhrt
werden, die im Vorwege das Festlegen von Auswahlkriterien erfordern.

Es wird in jedem Fall keine kurzfristige Losung der bestehenden Probleme der E-Scooter Sharing-
Modelle im Rahmen der Sondernutzung geben.

Da es in der Hansestadt Libeck die Selbstverpflichtungserklarungen in Form der Qualitétsvereinba-
rungen bzw. im Falle von VOI auch einen Kooperationsvertrag zwischen dem Stadtverkehr Lubeck
und den bestehenden Anbietern gibt, ist es eher zu erwarten, dass die bestehenden Probleme lber
entsprechende Verhandlungen und Absprachen abzustellen sind. Gegebenenfalls kann auch ord-

nungsrechtlich aufgrund der eKFV und der STVO eingeschritten werden und so ein gewisser Druck
zur Akzeptanz der erforderlichen MalRinahmen aufgebaut werden.

eck
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2022/11436-01
offentlich

Liibeck, 23.09.2022
Vorlage

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.651 - Gebaudemanagement

Bearbeitung: Heike Brons-Schnell (E-Mail: heike.brons-schnell@luebeck.de Telefon: 122-
6575)

Austauschvorlage zur Freigabe zur Fortsetzung des Projektes
"Umbau und Sanierung Behnhaus Dragerhaus", KonigstraBe 9-11,
23552 Liibeck, aufgrund Uberschreitung der Projektkosten von
>175.000 EUR des veranschlagten Gesamtbudgets und erneute
Projektfreigabe mit erweiterter EW-Bau

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
24.10.2022 Senat Nichtéffentlich zur Senatsberatung
07.11.2022 Bauausschuss Offentlich zur Vorberatung
08.11.2022 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Baumalinahme ,Umbau und Sanierung Behnhaus Dragerhaus“ am Standort Konigstra-

Be 9 - 11 wird, bei Mehrkosten i.H. von 4.750.000 €, mit Gesamtkosten in Hohe von
12.900.000 € fortgesetzt.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmung

4.041.7 Kulturstiftung Hansestadt Liibeck die | Zustimmung
Libecker Museen

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begrindung:

Eine Beteiligung ist nicht erfolgt, da die In-
teressen von Kindern und Jugendlichen
nicht berthrt sind.

Die Malinahme ist: neu
freiwillig

Seite: 1/10
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[ X | vorgeschrieben durch:

§ 1 der Zustandigkeitsordnung

Finanzielle Auswirkungen: X | Ja (Anlage 1)
Nein
Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein
X | Ja — Begrundung:

Einbau von Winterfenstern mit Isoliervergla-
sung, Umstellung Beleuchtung auf LED,
Energetische Ertlichtigung der obersten
Geschossdecken u. aufgehenden Bauteilen
im Dachraum

Begrindung der Nichtéffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Es wird Bezug auf die Beschreibung der BaumalRnahme der Vorlage V0O/2020/08858-01

vom 07.05.2020 genommen.

1.1 Zeitliche Ubersicht

Planungsbeginn (Auftrag Architekt):
EW-Bau:
Baubeginn BA Empfangszimmer fiir das

Ubergabe Empfangszimmer an Nutzer:
Projektfreigabe zur Umsetzung des Projektes:
Baubeginn BA Kellersanierung:

Fertigstellung BA Kellersanierung:

Archaologische Grabungen Kuchenhof Behnhaus:

Archaologische Grabungen Kiichenhof Behnhaus:

Behnhaus:

Ubergabe Gebaude Behnhaus an Nutzer:
Baubeginn BA Dragerhaus:

Ubergabe Gebaude Dragerhaus an Nutzer:

1.2 Aktueller Stand der MaBRnahme

Februar 2015

Mai 2016

Dezember 2019 Buddenbrookhaus
(als vorgezogene Malinahme)
Marz 2020

07.05.2020 - VO/2020/08858-01
Dezember 2020

Oktober 2021 Beginn vorgezogene
MalRnahmen

3. Quartal 2022 Fertigstellung vor-
gezogene MalRnahmen

1. Quartal 2023 Baubeginn BA

1. Quartal 2023

3. Quartal 2024

3. Quartal 2024

2. Quartal 2026

Die Durchfihrung der vorgezogenen Malinahme ,Kellersanierung® wurde im Oktober 2021
abgeschlossen. Es wurde eine umfassende Mauerwerkssanierung in den Kellern des Behn-
und des Dragerhauses durchgeflihrt. Im Zuge der genannten Arbeiten wurde bereits ein Teil
der Schadstoffsanierung umgesetzt sowie vorbereitende Arbeiten flir die folgenden Bauab-
schnitte Behn- und Dragerhaus ausgefiihrt. Das Baugeschehen war beeinflusst durch die
Corona-Pandemie. Der erst in der Ausfuhrung festgestellte mikrobielle Befall von Mauer-
werksflachen und dessen Behandlung sowie Arbeiten an den KellerauRenwanden, fihrten
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zur verzogerten Fertigstellung im Oktober 2021. Da der Heizungsumschluss im Jahr 2022
aulerhalb der Heizperiode nicht mehr moglich war und der Umschluss der Heizung erst
nach Abschluss der Heizperiode 2022/23 erfolgen kann, ist der Baubeginn des 1. Bauab-
schnitts ,Behnhaus” fir Anfang 2023 geplant. Die Fertigstellung der Ausfuhrungsplanung
sowie die Vorlage der Vergabeunterlagen sind fir September 2022 vorgesehen. Teilmald-
nahmen, welche ein hohes Mal} an Terminrisiken im Projektablauf/Bauzeitenplan darstellen,
werden vorgezogen und in 2022 umgesetzt, um die bauzeitlichen Abhangigkeiten zu redu-
zieren. Hierzu gehoéren im Wesentlichen die Rickbauarbeiten der Bebauung, sowie die ar-
chaologischen Grabungen im ehem. Kichenhof des Behnhauses, welche sich seit Juli 2022
in der Ausfiihrung befinden.

1.3 Kostenentwicklung

Die aktuellen Kosten stellen sich nach Kostengruppen im Vergleich zur EW-Bau 2016 und
zur Projektfreigabe aus 2020 wie folgt dar:

2016 2020 2022
EW-Bau Projektfreigabe 1. Nachtrag EW-Bau
KGR 100 Grundstiick 0€ 0€ 0€
KGR 200 Herrichten/ 189.000 € 230.000 € 401.000 €
Erschliel3en
KGR 300 Bauwerk-Bau- 2.486.000 € 3.006.000 € 5.566.000 €
konstruktion
KGR 400 Bauwerk-Techn. 2.594.000 € 3.478.000 € 4.506.000 €
Anlagen
KGR 500 AuRenanlagen mit 18.000 € 23.000 € 130.000 €
Planung
KGR 600 Ausstattung 12.000 € 15.000 € 16.000 €
KGR 700 Baunebenkosten 1.116.000 € 1.397.000 € 2.265.000 €
Zur Aufrundung (Sicherheit) 35.000 € 1.000 € 16.000 €
Gesamtkosten (brutto) 6.450.000 € 8.150.000€ 12.900.000 €
100,00 % 158,28 %

Im Jahr 2020 wurde die Projektfreigabe auf der Grundlage der eingereichten und vorliegen-
den EW-Bau von 2016 mit aktualisierten Baukosten in Hohe von 8.150.000,- € erteilt.
Inklusive Baupreissteigerungen, erhohten Kosten flr die Mauerwerkssanierung der Keller-
gewolbe von Behn- und Dragerhaus, zusatzlichen Baunebenkosten, neuen Planungser-
kenntnissen und erweitertem Planungsauftrag belaufen sich die derzeitigen Kosten nunmehr
auf 12.900.000,- €.

2. Anlass fiir diese Vorlage

Nach § 1 Nr. 1 der am 26.03.2015 von der Blirgerschaft beschlossenen Fassung der Zu-
standigkeitsordnung ist eine erneute Entscheidung des Hauptausschusses zur Fortfliihrung
des beschlossenen Vorhabens herbeizuflihren, wenn die Gesamtkosten um mehr als 20 %
oder um mehr als 175.000,- € netto Uberschritten werden. Diese Entscheidung ist jetzt erfor-
derlich, da die Kosten nach der jetzt vorgelegten, Uberarbeiteten Kostenermittlung gegen-
Uber der Kostenermittlung aus 2020 um ca. 4.735.000,- € steigen.

Aus den folgenden Griinden konnte die erforderliche Vorlage zur Fortsetzung des Projektes
erst im September 2022 erstellt werden:

1. Im Rahmen der weiterfihrenden Planungsprozesse aller Fachdisziplinen mussten neue
Detaillierungen vorgenommen werden. Die Mehrkosten, als Ergebnis der vertieften Pla-
nung, lieRen sich erst jetzt fundiert beziffern.

2. Die Anforderungen an Sicherheitsbelange und Barrierefreiheit, sowie sich daraus erge-
bende Mehrkosten, konnten erst nach erweiterten Planungsumfangen ermittelt werden.
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(Die Anforderungen der Versicherung wurden erst Anfang 2022 aktualisiert, 2015 war
die Schaffung der Barrierefreiheit noch nicht im Planungsauftrag enthalten.)

. Der Sanierungsbedarf der Dacher der beider Hauser, sowie der Gebaudefassaden wa-

ren in der EW-Bau von 2016 aus Kostengriinden zunachst zurtickgestellt worden. Je-
doch hat sich der Erhaltungszustand der genannten Bauteile seit dem vergangenen Pro-
jektzeitraum deutlich verschlechtert. So kam es in Jahren 2021 und 2022 stark gehauft
zu Wassereinbrichen in den Dachraumen des Gebaudeensembles, was eine zeithahe
Sanierung der Dacher unumganglich macht.

Aufgrund der komplexen Zusammenhange der unter 1. - 3. genannten Punkte wurde ei-
ne ganzheitliche Betrachtung der Gebaude Uber den bisherigen Planungsauftrag hinaus
angestellt und in einem ,Nachtrag zur EW-Bau“ als fundierte Entscheidungsgrundlage
zur Fortsetzung des Projektes zusammengefasst. Im Rahmen der hier vorliegenden Vor-
lage wird nun die Fortsetzung des Projektes beantragt. Die Kosten wirken sich, durch
entstehende Synergien in der Umsetzung der bisher geplanten MalRnahmen, nicht in
voller Hohe auf die Mehrkosten aus (z. B. Gertst fur Fenster und Fassade).

3. Begriindungen der Mehrkosten

3.1 Ubersicht zur Mehrkostenentwicklung nach Kostengr. (Differenz 2020 zu 2022):

KGR 200 Herrichten u. ErschlieRen +171.000 €
KGR 300 Bauwerk-Baukonstruktion + 2.560.000 €
KGR 400 Bauwerk-Techn. Anlagen +1.028.000 €
KGR 500 AuRenanlagen mit Planung +107.000 €
KGR 600 Ausstattung +1.000 €
KGR 700 Baunebenkosten + 868.000 €
Zur Aufrundung (Sicherheit) +15.000 €
Gesamt (brutto) +4.750.000 €

3.2 Ubersicht zur Mehrkostenentwicklung nach Themen (Differenz 2020 zu 2022):

1. Baunebenkosten + 868.000 €
2. Baupreissteigerung +575.000 €
3. Mehrkosten aus vertiefender Planung +1.205.000 €
4. Mehrkosten Erweiterter Planungsauftrag +1.752.000 €
(neue MalRnahmen)
5. Mauerwerkssanierung Kellergewolbe +228.000 €
6. Archaologie +107.000 €
Zur Aufrundung (Sicherheit) +15.000 €
Gesamt (brutto) +4.750.000 €

3.3 Erlauterung:

Das Projekt startete nach der Freigabe bereits unter einem erheblichen Zeitdruck. So wurde
im Jahr 2020 bereits mit der Kellersanierung des Behn- und Dragerhauses als vorgezogene
MalRnahme begonnen, um Foérdermittel des BKM beanspruchen zu kénnen. Aufgrund von
erhdhten Submissionsergebnissen fir die Arbeiten der Mauerwerkssanierung sowie der Co-
rona-Pandemie geschuldeten Lieferengpassen und Mitarbeiterausfallen kam es jedoch zum
zeitlichen Verzug, welcher zuséatzliche Kostensteigerungen zur Folge hatte.

Es entstehen Mehrkosten durch erforderliche begleitende Erdarbeiten vom stadtischen Be-
reich Archdologie im Zusammenhang mit der Herrichtung des ehemaligen Kuchenhofs fur
die Errichtung des neuen ErschlieBungskerns/Aufzugsanlage im Behnhaus.

Weitere Mehrkosten sind auf Grund der aktuellen Marktsituation und der daraus entstande-
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nen Preissteigerung entstanden.

Die Mehrkosten verteilen sich zu 22% auf die Kostengruppe 400 und 54% auf die Kosten-
gruppe 300. Hier sind die vorgezogenen MalRnahmen, SofortmalRnahmen und die Mauer-
werkssanierung im Keller berucksichtigt. In den Mehrkosten der KGR 700/Punkt 1 Bau-
nebenkosten sind anteilige Baunebenkosten von 25% enthalten.

Aufgrund der Sensibilitdt des Objektes hinsichtlich der Ausstattung wie auch Ausstellungs-
gegenstanden, der FortfUhrung des Museumsbetriebs wahrend der Umsetzung des jeweili-
gen Bauabschnittes (1. BA Behnhaus, 2. BA Dragerhaus) wurde nach Abstimmung zwischen
der Museumsleitung und dem GMHL festgelegt, zur Uberwachung der Zugénglichkeit wah-
rend der Bauausflihrung eine entsprechende Sicherheitskontrolle durchfihren zu lassen. Bei
der Ermittlung der Kosten wurde der derzeitig geplante Ausfiihrungszeitraum von 36 Mona-
ten angenommen.

Die Kostenermittlung basiert auf einer weitestgehend fertiggestellten Ausfuhrungsplanung
und der darauf aufbauenden bepreisten Leistungsverzeichnisse fir den 1. Bauabschnitt
Behnhaus. Die Kostenermittlung flr den 2. Bauabschnitt basiert auf einer erweiterten Kos-
tenberechnung. Die Kosten wurden fur die Zeitraume der Ausschreibung kalkuliert. Jedoch
kann es aufgrund des hohen kalkulatorischen Risikos der Unternehmer und der langen Bau-
zeit zu Uberdurchschnittichen Teuerungsraten kommen, woraus sich Abweichungen zwi-
schen Kostenberechnung und Angebot ergeben kénnen. Aufgrund der aktuellen Konjunktur
und den Entwicklungen am Rohstoff- und Materialmarkt kann keine fundierte Aussage Uber
definierte Preissteigerungen fir den 2. Bauabschnitt erfolgen.

Wahrend der gesamten Planungsphase und Bauzeit wurde und wird projektbegleitend von
den Planern und durch das GMHL sondiert, ob Einsparungen in der Umsetzung der Mal3-
nahme erfolgen kdénnen. Diese wirden, soweit unter Wahrung der Nutzeranforderungen
moglich, umgesetzt werden. Bisher konnten bei Berucksichtigung aller realistischen Aspekte
jedoch keine wesentlichen Kosteneinsparungen identifiziert werden.

Eine Reduktion des erweiterten Planungsauftrages gem. dieser Vorlage ware nur durch den
Entfall der im Folgenden erlauterten Bauteile und TeilmalRnahmen (Sanierung der Dachfla-
chen, Sanierung der Fassadenflachen, Entfall der Umsetzung des umfassenden Bedarfs-
konzeptes zur Barrierefreiheit oder des Sicherheitskonzeptes) moglich. Dazu folgende Erlau-
terungen:

1. Dachflachen/Tragwerk

Bei einem erneuten Zuriickstellen der Instandsetzung der gemal aktuell durchgeflihrter
Bestandsaufnahme der Dachflachen festgestellten Mangel, sind weitere Durchfeuchtun-
gen und Substanzschaden am Tragwerk zu erwarten. Die Sanierung der Balkenkopfe ist
bereits Bestandteil der MalRnahme. Die zusatzlichen MalRhahmen beziehen sich im We-
sentlichen auf die grundlegende Ertlichtigung der Bauteil-Anschliisse und Kehlen. Eine
zeitversetzte Ausfliihrung wiirde die neuerliche Einriistung des Gebaudes erforderlich ma-
chen.

2. Fassaden

Der Zustand der Fassaden an der Konigstralie ist schlecht. Neben der sichtbar aufgebro-
chenen Farbbeschichtung mit ungeeignetem Schichtenaufbau sind Putzschaden infolge
der eingeschrankten Dampfdiffusion und durch die vorhandenen Risse begunstigte Frost-
schaden festzustellen.

Der kritische Zustand der Bausubstanz der Fassaden wurde sich bei einem erneuten Zu-
rickstellen zunehmend verschlechtern. Der Zustand der Balustraden, Gesimse und
Skulpturen ist bereits stark angegriffen und weist Abplatzungen auf.

Ein im Innenraum umfangreich saniertes Gebaude mit einer rissdurchsetzten, beschadig-
ten Fassade hatte ein kontroverses Erscheinungsbild zur Folge. Daruber hinaus waren
unmittelbar nach Fertigstellung der jetzigen MalRnahme neue Projekte zur Behebung der
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0. g. Mangel zu veranlassen.

Die gleichzeitige Bearbeitung der Dacher, Entrauchung, SicherheitsmaRnahmen, Blitz-
schutz, Fassade und Fenster ist im Rahmen der jetzigen MaRnahme im Bauablauf erfor-
derlich und im Hinblick auf eine einmalige Einrustung der Hauser empfohlen.

. Barrierefreiheit

Die im Projektumfang von 2020 enthaltenen MaRnahmen zur Barrierefreiheit beinhalteten
lediglich raumliche Anpassungen im Eingangsbereich, den Aufzug und die WCs. Gemaf
dem neuen Konzept, das mit einer Gutachterin fur Barrierefreiheit entwickelt wurde, wer-
den alle Ausstellungsbereiche barrierefrei und das Haus ganzheitlich iberarbeitet.

Der Entfall der MaRnahmen aus dem Bedarfskonzept zur Barrierefreiheit hatte somit
Auswirkungen auf die barrierefreie GesamterschlieBung des Gebadudes. Entsprechend
der Landesbauordnung fiir das Land Schleswig-Holstein (LBO SH), §52 Barrierefreies
Bauen Abs. 2, missen bauliche Anlagen, die 6ffentlich zuganglich sind in den dem allge-
meinen Besucher und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei sein. Dies gilt insbe-
sondere u.a. fur Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens. Die technische Um-
setzung ist mit der Einfiihrung der DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen — &ffentlich zugang-
liche Gebaude, als Technische Baubestimmung Schleswig-Holstein geregelt. Das Denk-
malschutzgesetz sagt dazu in §13 Abs. 3 aus, dass fur die Belange von Menschen mit
Behinderung, von alteren Menschen sowie von anderen Menschen mi Mobilitatsbeein-
trachtigungen bei 6ffentlich zuganglichen Denkmalen angemessene Vorkehrungen zu
treffen sind.

. Sicherheitskonzept

Aufgrund der sehr hohen Werte (kunstlerisch und vor allem versicherungstechnisch) der
im Museum Behnhaus Dragerhaus verwahrten Kunstsammlung hat die Sicherung der
Gebaude im Rahmen der Sanierungsmaflinahmen einen besonders hohen Stellenwert.
Leihgeber (privat und institutionell) erwarten neben konservatorischen auch entsprechen-
de Sicherheitsstandards. Die Versicherer, bei denen (Dauer-)Leihgaben im Wert mehrerer
Million Euro versichert sind, stellen konkrete Auflagen bei der Verbesserung der Gebau-
desicherheit. Um zukiinftig herausragende Dauerleihgaben im Museum prasentieren und
im Rahmen von Sonderausstellungen hochkaratige Werke anderer Museen entleihen zu
kdnnen, ist ein zeitgemales Sicherheitskonzept Grundvoraussetzung fur die Museumsar-
beit.

Im Rahmen der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes wurde das Gebdude darum u. a.
hinsichtlich der Einbruchhemmung bewertet.

In einer ersten Planungsphase war die Uberlegung, aus Kostengriinden die AuRenhaut der
Gebaude (sprich: Fenster) teilweise aus dem strengen Sicherheitskonzept herauszulassen.
Die Fligelraume im Behnhaus sollten zunachst ohne Sicherungsverglasung saniert werden.
Erst an den Ubergangstiiren des Fliigels in die Diele bzw. die Galerie sollte dann eine me-
chanische und elektronische Barriere mit hoher Schutzklasse errichtet werden. Aufgrund
der Brandschutzauflagen (zweiter Rettungsweg, Entrauchung) stellte sich dies in der De-
tailplanung dann als nicht umsetzbar heraus. Die angedachten Turen kdnnen nicht gleich-
zeitig dem Brandschutz und der Gebaudesicherung dienen. Das vom externen Sicherheits-
berater erarbeitete Sicherheitskonzept sah als einzige Mdglichkeit die Verlagerung der me-
chanischen und elektronischen Gebaudesicherung auf die Aul3enhaut und damit samtliche
Fenster vor.

Daraus resultierende MaRnahmen sind wesentlich in der KG 331 abgebildet. Ein Aufris-
ten der denkmalgeschutzten Fenster ist nicht moglich. Aus dem energetischen Gesamt-
konzept ist der generelle Einbau von Winterfenstern erforderlich. Die Widerstandsklassen
samtlicher Winterfenster wurden daher entsprechend den Vorgaben angepasst und unter
Berlcksichtigung der gestalterischen Anforderung erreicht.

Durch die sich ergebenden Synergien, dem Bedarf an Austausch und Ertlichtigung der
Fenster aus energetischen und sicherheitsrelevanten Belangen, kdonnen die Kosten ge-
genlber einer zeitversetzten/getrennten Umsetzung reduziert werden. Wenn das SI-Kon-
zept nicht zur Ausfuhrung kommt, werden erforderliche Sicherheitskriterien der Versiche-
rer nicht erfillt, welche mindestens andere Konditionen fordern oder im Falle von Lei-
hausstellungen von anderen Museen, diese nicht zulassen.
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Darstellung der ausschlaggebenden Abweichungen (Differenz 2020 zu 2022):

MaRgebliche Kostenveranderungen entsprechend der Ubersicht unter 3.2 sind:

1. Baunebenkosten (Mehrkosten ca. 868.000,- €):

In der letzten Planungsfreigabe 2020 wurden zu geringe Ansatze flr begleitende Pla-
nungs- und Fachingenieurleistungen etc. angenommen bzw. mussten noch weitere
Fachplaner:innen involviert werden. Dies betrifft z. B.:

Fachbauleitung Mauerwerkssanierung, Bauforschung, Schadstoffgutachten, Bau-
grundgutachten, bauphysikalische Berechnungen, restauratorische Voruntersuchungen
im Gesamtgebaude, Erarbeitung von Antragsunterlagen diverser Férderantrage (BKM,
BEG etc.), Nachtrag Sicherheits- und Gesundheitskoordination, Beweissicherung des
Nachbargebaudes aufgrund der Aufzugsarbeiten, Fachplanung Barrierefreiheit.
Mehrkosten ca. 196.000,- € brutto.

Durch die Erhéhung der anrechenbaren Kosten resultieren Mehrkosten der Architek-
ten- und TGA-Planer-Honorare, die ca. 552.000,- € betragen.

Da die MaBnahme bei fortlaufendem Museumsbetrieb umgesetzt wird, ist zur Uberwa-
chung der Zuganglichkeit eine entsprechende Sicherheitskontrolle durchzufihren.
Mehrkosten ca. 120.000,- € brutto.

2. Baupreissteigerung (Mehrkosten ca. 575.000,- €):

Aufgrund der aktuellen Marktsituation im gesamten Baugewerbe und der daraus resul-
tierenden Preisentwicklung wurden fur den Jahreswechsel 2022/23 (Baubeginn 1. BA
Behnhaus) folgende Preissteigerungen zugrunde gelegt:

KG300 Bauwerk und Baukonstruktion 5,0%
KG400 TGA Heizung-Liftung-Sanitar 13,4 %
KG400 TGA Elektrotechnik 6,0 %

3. Mehrkosten aus vertiefter Planung (Mehrkosten ca. 1.205.000,- €) z. B.:

Erhohter Kostenaufwand fir die Auslagerung von Inventar u. Kunstgegenstanden des
Behn- u. Dragerhauses

Mehrkosten ca. 68.000, - € brutto.

Fir die archaologische Grabung (im Bereich des zukiinftigen Aufzuges) ist eine vorge-
zogene Mallnahme zur Freilegung des Innenhofes und Durchflihnrung der Verbauarbei-
ten vorgesehen. Aufgrund des Zustandes der Grenzmauer musste eine grundlegende
Planungsiberarbeitung der Verbaustellung erfolgen. Urspringlich war ein klassischer
Verbau mit Holzbohlen vorgesehen, nun muss eine durchgehende Stahlbetonwand in
WU-Beton und die Durchflihnrung der abgetreppten Griindungsmafnahme im Bereich
des neuen Aufzugs errichtet werden

Mehrkosten 146.000,- € brutto.

Sondierungen sowie neu hinzukommende AbdichtungsmafRnahmen an den hofseitigen
KellerauRenwanden des Dragerhauses, notwendige Reparaturen an der strallenseiti-
gen Kasematte des Dragerhauses, notwendige Erneuerung des Terrassenbelags und
vorgezogene Interimslésungen

Mehrkosten 52.000,- € brutto.

Anderung der Verlegewege von Heiz- und Liftungsleitungen im Keller des Behnhau-
ses und Dragerhauses

Mehrkosten 172.000,- € brutto.

Detaillierte Planung und Anpassung der Ful3bodenheizung der Diele im Behnhaus
u. a. aufgrund der nur sehr gering moglichen Gesamtaufbauhéhe

Mehrkosten 11.000,- € brutto.

Installation von 2 zusatzlichen Rauchschutzklappen in der zentralen Zuluft- und Abluft-
leitung der Liftungsanlage fur das Depot im KG des Behnhauses

Mehrkosten 3.800,- € brutto

Aus restauratorischen Grinden empfohlene Erweiterung der Sockelleistenheizung im
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KG des Behnhauses
Mehrkosten 7.000,- € brutto.

e Auf Grund der notwendigen brandschutztechnischen Trennung des 1. OGs und des
2. OGs im stralkenseitigen Hauptfligel des Dragerhauses sind Luftungskanale mit zu-
satzlichen Brandschutzklappen erforderlich
Mehrkosten 14.000,- € brutto.

e Mehrkosten in der KG 444 Niederspannungsanlagen bspw. durch Anpassungen von
FulRbodentanks und Installationsgeraten sowie der nach Prufung der elektrischen In-
stallation im Dragerhaus erforderlichen Neuinstallation
Mehrkosten 113.000,- € brutto.

¢ Mehrkosten durch Detailierung der Beleuchtungsanlagen in der Ausfliihrungsplanung
Mehrkosten 212.000,- € brutto.

4. Mehrkosten Erweiterter Planungsauftrag entsprechend der Erlduterung unter 3.3 (Mehr-
kosten ca. 1.752.000,- €):
e Dachsanierung
Mehrkosten ca. 93.000,- € brutto
e Fassadensanierung/Malerarbeiten
Mehrkosten ca. 312.000,- € brutto
e Gerustbauarbeiten
Mehrkosten 105.000,- € brutto
¢ Umfangreiche, sicherheitsrelevante und denkmalgerechte Ertlichtigungen von Fens-
tern (Kastenfenster) und Tlren im Bestand zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes
Mehrkosten 988.000,- € brutto
e Erweiterung der Gefahrenmelde- und Alarmanlage zur Umsetzung des Sicherheits-
konzeptes.
Mehrkosten 86.000,- € brutto

e Malnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit
Mehrkosten 168.000,- € brutto.

5. Mauerwerkssanierung Kellergewdlbe (Mehrkosten ca. 228.000,- €):

e Mehrkosten aufgrund von erhdhten Submissionsergebnissen fur die Arbeiten der Mau-
erwerkssanierung, Kostensteigerungen durch Corona bedingten zeitlichen Verzug und
Nachtragsleistungen.

Mehrkosten ca. 228.000,- € brutto

6. Archaologie (Mehrkosten ca. 107.000.- €):

e Erforderliche begleitende Erdarbeiten vom stadtischen Bereich Archaologie im Zu-
sammenhang mit der Herrichtung des ehemaligen Kiichenhofs fir die Errichtung des
neuen ErschlieBungskerns/Aufzugsanlage im Behnhaus.

Mehrkosten ca. 107.000,- € brutto

4. Begriindung der Dringlichkeit

Die MalRnahme ,Behnhaus Dragerhaus Umbau und Sanierung“ ist soweit fortgeschritten,
dass Ende Oktober 2022 die Ausschreibungen und Ende Januar 2023 die Vergaben der KG
(Kostengruppen) 400 des 1. BA und 2. BA sowie eines Grofteils der Gewerke der KG 300
fur den 1. BA geplant sind und durchgefiihrt werden mussen. Eine Verzégerung bzw. Ver-
schiebung des Vergabezeitraums hatte Folgen auf den Bauablauf, da dieser an die Heizpe-
rioden 22/23 und 23/24 gekoppelt ist. Eine Verschiebung hatte somit eine Verzégerung im
Gesamt- projektverlauf von bis zu einem Jahr zur Folge. Daher ist es dringend erforderlich
die Freigabe zur Fortsetzung der Baumalinahme im September 2022 zu erteilen.

5. Deckung des Mehrbedarfs
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Fir das Haushaltsjahr 2023 sind gemaf} Mittelabflussplan (siehe Anhang) Mittel in Hohe von
3.215.000,- € erforderlich. Hierfur stehen voraussichtlich 108.000,- € aus Restmitteln aus
2022 und die weiteren 1.000.000,- € als Urbudget aus 2023 zu Verfligung.

Eine Deckung der dann noch fehlenden 2.215.000,- € fur 2023 erfolgt durch das investive
Bereichsbudget vom GMHL und wird unterjahrig rechtzeitig auf dem Produktsachkonto zur
Verfligung gestellt.

Die geplanten Vergaben im 4. Quartal 2022 fir den 1. BA Behnhaus werden gedeckt durch
folgende Verpflichtungsermachtigungen:

VE22 zL. 2023 2.000.000,- €
VE22 zL. 2024 2.900.000,- €
VE22 zL. 2025 900.000,- €

Der gem. o. g. Kostenzusammenstellung genannte Bedarf in H6he von 12.900.000,- € wird
in der Haushaltsanmeldung fir 2023 hinsichtlich der Ordnung der Urbudgets und der VEs
entsprechend angepasst.

Erganzend ist zu erwahnen, dass fur das Projekt Bundeszuwendungen aus ,Mitteln der Be-
auftragten der Bundesregierung fir Kultur und Medien (BKM) zur Substanzerhaltung und
Restaurierung von unbeweglichen Kulturdenkmalern von nationaler Bedeutung® jahrlich be-
antragt werden. Fur das Jahr 2020 wurden bereits 276.285,- € ausgezahlt, fur das Jahr 2021
wurden weitere 117.000,- € bewilligt, fir das Jahr 2022 weitere 178.225,- €.

Weitere Fortsetzungsantrage fir die Jahre 2023 bis 2026 werden gestellt. Eine maximale
Forderhdhe kdnnte insgesamt ca. 1,4 Mio. € betragen, der zu erwartende Forderbetrag kann
nicht prognostiziert werden, da die Antrage nur jahrlich gestellt werden kénnen und jeweils
eigene Forderbescheide erhalten. Dies impliziert allerdings aktuell auch die Chance, auf-
grund des nunmehr erhéhten Projektumfangs héhere Férdermittel zumindest zu beantragen
und u. U. zu erhalten. Darlber hinaus wird versucht, weitere Mittel bei anderen Foérderpro-
grammen zu generieren.

Die durch Bundes-/Landesmittel geférderte SanierungsmalRnahme Drager-/Behnhaus enthalt
neben den Kosten der reinen Gebaudesanierung auch Kosten fiir den Ersatz/die Erneuerung
von Betriebsvorrichtungen, die im direkten Zusammenhang mit dem Betrieb des Museums
stehen und diesem zuzuordnen sind.

Das GMHL stellt die investive haushaltsmafige Ordnung her, plant, beauftragt und rechnet
alle Gewerke einschliel3lich der Betriebsvorrichtungen im Rahmen der Gesamtmalnahme
ab. Nach Fertigstellung der Gesamtmaflnahme und Abrechnung der Anlage im Bau durch

die Anlagenbuchhaltung werden die dem Museum zuzuordnenden Betriebsvorrichtungen als
Einzelanlagen dem Produkt Libecker Museen 251001 abschreibungspflichtig zugeordnet.

Anlagen:
Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen

Anlage 2: Bewertungsmatrix zur optionalen Freigabe stehender Kostenpunkte
Anlage 3: Argumentation zur Organisation des Bauablaufs

Senatorin Joanna Hagen
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Bereich: 5.651.12
Produkt: 111029

Anlage zur Vorlage vom 23.09.2022

TOP 5.1

VO-Nr.: VO/2022/11436-01

2. Verfahrensiibersicht — Finanzielle Auswirkungen INVESTIV
Finanzielle Gesamtbetrage der
Auswirkungen in € MaRRnahme, 2022 2023 2024 2025
AfA und SoPo
Ertrage 1.378.695,00
Aufwendungen -4.750.000,00
davon:
Sonderposten- 1.378.695,00
auflésung (SoPo)
Abschreibungen (AfA) -4.749.999,00 Fertigstellung Ende 2. Quartal 2026
Anlagenabgang
Gesamtauswirkung -3.371.305,00
Ergebnisplan
voraussichtl. Zinsen ca. -2.137.500,00 -142.500,00 -142.500,00 -142.500,00 -142.500,00
Einzahlungen 1.378.695,00 178.225,00 242.109,00 242.107,00 209.826,00
Auszahlungen -4.750.000,00 -336.000,00/ -1.319.000,00| -1.347.000,00( -1.158.000,00

Gesamtauswirkung

-3.371.305,00

(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)

Finanzplan
2022 Ergebnisplan Finanzplan
Mittel veranschlagt X X Ergebnisplan Finanzplan
Zusatzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit | Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend X X X X
Haushaltsentlastend
Haushaltsneutral
Haushaltsjahr Produktsachkonten Ergebnisplan
2022 Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Minder)
Ertrage:
(Mehr)
Ertrage:
(Minder)
Aufwendungen:
(Mehr)
Aufwendungen:
Saldo Ergebnisplan 0,00
Produktsachkonten Finanzplan
2022 Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Minder)
Einzahlungen:
(Mehr) 111029 289 6810000 |Geb&udemanagement, 178.225,00
Einzahlungen: Behnhaus - Dragerhaus
Sanierungsmaf3nahmen,
/Investitionszuweisung v.
Bund
(Minder)
Auszahlungen:
(Mehr) Gebéaudemanagement, -336.000,00
Auszahlungen: 111029 289 7851000 Beh_nhaus - Dréagerhaus
Sanierungsmalf3nahmen,
Hochbaumalinahmen
Saldo Finanzplan -157.775,00

44 von 211 in Zusammenstellung



Anlage 2
Bewertungsmatrix zur optionalen Freigabe stehender Kostenpunkte
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In der folgenden Matrix werden die Kostenpunkte hinsichtlich ihrer Notwendigkeit sowie
Konsequenzen bei Ausfuhrung oder Nicht-Ausfuhrung bewertet. Die
Umsetzungsnotwendigkeit wird unterschieden in

MTmMmoOO >

zwingend erforderlich

gesetzlich vorgeschrieben

sinnvoll im Rahmen des Bauablaufs
Barrierefreiheit

Ausfuhrung nach dem Projekt moglich
Nutzerwunsch

1. Mehrkosten im Rahmen der Projektfreigabe 2020
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Pos. | Inhalt Reife | Betrag Umsetz- Konsequenz bei Nicht- Chancen Option
-grad ungsnot- | Ausfiihrung
wendig-
keit

1.1 Fassaden- LP 6 105.000 € A keine Durchfiihrung von Durchflihrung von keine

gerust Blitzschutzarbeiten, Blitzschutzarbeiten,
Fensterreparaturarbeiten | Fensterreparaturar
etc. mdglich beiten etc. moglich

1.2 Archdologische | LP 8 107.000 € A C keine WahIimdglichkeit, Neue Erkenntnisse keine
Grabungen da Auflage des zu Uber die

Bereichs flr herrschaftliche
Denkmalpflege und Lebenswelt im
Archdologie spaten Mittelalter

1.3 Mehrkosten LP 8 228.000 € A Sanierung des KG wird Sicherung der keine
Kellersanier- nicht abgeschlossen Bausubstanz
ung

1.4 Baupreissteig- LP 575.000 € A Bei nicht-Berlicksichti- Mit der Beruick- keine —
erung aufgrund | 5/6 gung der Baupreis- sichtigung der Fortfiihrung des
der aktuellen steigerung ist mit Baupreissteigerung | Projektes nicht
Marktsituation erheblichen Mehrkosten kann eine bessere madglich
im im weiteren Projekt- N&herung zu den
Baugewerbe verlauf zu rechnen - Die finalen Kosten des

Angaben sind vor- Projektes erfolgen.
behaltlich der tatsach-

lichen Entwicklungen am

Markt. Es handelt sich

um eine Prognose.

1.5 Baunebenkost LP 196.000 € A, B Fehlende fachliche Unerwartete keine —
en fur 3/5 Begleitung, unvoll- Mehrkosten durch Fortfiihrung des
begleitende standige Betrachtung > unzureichende Projektes nicht
Planungs- und Projektumfang kann nicht | pjanung / méglich
Fe_lchlngenleur- umgesetzt werden. Betrachtungen
leistungen kénnen vermieden

werden.

1.6 zusétzliche LP 5 217.000 € A Bei Streichung des Fortsetzung des keine —
Baunebenkos- Honorars, welches die Projektes Fortfiihrung des
ten aus den bisherige H6he des Projektes nicht
anrechenbaren Projektumfangs maoglich
Kosten als Ubersteigt, kann dies
Resultat der nicht umgesetzt werden.
vertiefenden
Planung

1.5 Mehrkosten LP 6 1.205.000 € A Durch die vertiefende Unerwartete keine —
entsprechend Planung ergeben sich Mehrkosten durch Fortfihrung des
der Auf- Abhangigkeiten, unzureichende Projektes nicht
fuhrungen Anderungen und Planung / moglich
unter Vorlage Konsequenzen, welche Betrachtungen
Punkt 3.3 bei Entfall einzelner kénnen vermieden
Darstellung der Komponenten die werden, es gibt
ausschlag- Umsetzung des eine bessere
gebenden Projektes ausschlieRen Naherung zu den
Abweichungen wirden wahrscheinlichen
(KG 300 und Kosten des
KG 400) Projektes
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1.6 Uberwachung LP5 120.000 € A, C Hoéheres Vorbeugung von keine
Baustellen- Sicherheitsrisiko Diebstahl und
zuganglichkeit aufgrund von Zutritten Vandalismus
/ Sicherheits- durch Unbefugte, Risiko
kontrolle fur Schaden an
Gebaude, Ausstattung
und Kunstgegenstanden
2. Mehrkosten welche nicht liber die Projektfreigabe 2020 abgedeckt sind
Pos | Inhalt Reife | Betrag Um- Konsequenz bei Nicht- Chancen Option
-grad setzungs- Ausfiihrung
notwendig-
keit
21 Instandsetzung | LP 3 93.000 € A C E Substanzverschlechter- Sicherung der spatere Umsetzung
von ung, weitere Schaden Bausubstanz, mit zusatzlichen
Dachflachen aufgrund von Kosteneinsparung Kosten aufgrund
und Tragwerk Durchfeuchtung, durch erneuter
Schadigung der Synergieeffekt der Gerduststellung (ca.
Ausstellungsraume Gerlstnutzung 94.500 €) und
Baukostensteigerung
2.2 Sanierung der LP 3 312.000 € C,E Substanzverschlechterun | Sicherung der spatere Umsetzung
Fassaden g, Verstarkung der Bausubstanz, mit zusatzlichen
Rissbildung durch Kosteneinsparung Kosten aufgrund
Eindringen von durch erneuter
Wasser/Feuchtigkei Synfe_zrgieef‘fekt der Geriiststellung (ca.
Geriistnutzung, 94.500 €) und
stimmiger Baukostensteigerun
Gesamteindruck 9 9
Innen / AuRen
2.3 Hebeplattform LP 6 95.000 € B,C,D,E Nichterflllung der Overbeck-Pavillon/ | spatere Umsetzung
Gebaudeaustritt Anforderungen gem. Biirgergarten mit Mehrkosten
Behnhaus zur LBO SH §52 (2), der barrierefrei durch die Anpassung
Terrasse - Hof - Barrierefreiheit von zuganglich, der neu realisierten
Overbeck- offentlich zuganglichen Erflllung der Stufenanlage,
Pavillon baulichen Anlagen, Anforderungen Baukostensteigerung
insbesondere gem. und komplexer
Einrichtungen des Kultur LBO SH §52 (2) Anschlusspunkte
und Bildungswesens
2.4 Rampen zur LP 3 28.000 € B,C,D,E stark eingeschrankte groftenteils spatere Umsetzung
Uberbriickung Ausstellungsfiihrung fur uneingeschrankter mogl. mit der
von Menschen mit Besuch von Konsequenz, dass
Hoéhendifferenz Behinderungen, élteren Ausstellungen und die Ausstellung nach
enim OG — Menschen sowie Veranstaltungen Fertigstellung der
Ubergang Menschen mit durch vorgenannte Sanierung bis zur
Behn- Mobilitétsbeeintrachti- Personengruppe Umsetzung nicht
Dragerhaus, gungen allen Menschen
Turschwellen, zuganglich ist bzw.
Stufen etc. erneute Bauarbeiten
(Ausstellungs- im
fuhrung) Ausstellungsbereich
notwendig werden
2.5 Stufenlift zur LP3 25.000 € B,C,D stark eingeschrankte groftenteils spatere Umsetzung
Uberbriickung Ausstellungsfihrung fur uneingeschrankter mit der Konsequenz,
von Menschen mit Besuch von dass die Ausstellung
Héhendifferenz Behinderungen, élteren Ausstellungen und nach Fertigstellung
enim Menschen sowie Veranstaltungen der Sanierung bis zur
Eingangs- Menschen mit durch vorgenannte Umsetzung nicht
/Kassenbereich Mobilitétsbeeintrachti- Personengruppe allen Menschen
(EG) gungen zuganglich ist. Es
entstehen erhebliche
Mehrkosten bei
einem nachtraglichen
barrierefreien
Umbau, da eine hohe
Komplexitat von
sicherheitstechnisch-
en und brandschutz-
technischen
Anforderungen
gegeben ist.
2.6 Plattformlift zur LP 3 20.000 € B,C,D Nichterflllung der Die spatere Umsetzung
barrierefreien Anforderungen gem. Museumspadago- mit erhebliche

ErschlieRung

LBO SH §52 (2), der

gik wird barrierefrei

Mehrkosten,

des KG im Barrierefreiheit von erschlossen, Baukostensteigerung
Dragerhaus offentlich zuganglichen Erfiillung der und komplexer
(EG) baulichen Anlagen, Anforderungen Anschlusspunkte
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insbesondere
Einrichtungen des Kultur
und Bildungswesens,
keine barrierefreie
Erschlieung der
Museumspadagogik

gem. LBO SH §52
(2)

2.7 Umsetzung LP 3 988.000 € Reduzierung von Kostenreduzierung spatere Umsetzung
Sicherheits- privaten und institution- durch Synergien mit deutlichen
konzept KG 300 ellen Leihgaben sowie bei der Mehrkosten, da eine

von Sonderausstellungen | Ertlichtigung der Nachristung der
aufgrund unzureichender | Bauteile hinsichtlich | Bauteile nur mit
Sicherheitsstandards. energetischen und erheblichem
Unzureichende Erfiillung | sicherheitstech- Aufwand oder
der Auflagen der nischen Austausch der
Versicherer. Anforderungen Bauteile mdoglich ist,

sowie der erhdhter Aufwand

Leitungsverlegung. durch

Erflllung von Nachinstallation

Auflagen der bspw. der

Versicherer. Leitungsfiihrung.

Weiterhin wie auch

zukuinftig

Prasentation von

Dauerleihgaben

sowie

Sonderausstel-

lungen maglich.

2.8 Umsetzung LP3 86.000 € Siehe 2.7 Siehe 2.7 Siehe 2.7
Sicherheits-
konzept KG 400

29 zusatzliche LP3 335.000 € Bei Streichung des Fortsetzung des keine (bei
Bauneben- Honorars > Projektes Projektumfang mit
kosten aus den Projektumfang im erweiterter Planung)
anrechenbaren erweiterten Umfang kann
Kosten, nicht umgesetzt werden.

resultierend aus
der erweiterten
Planung
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Argumentation zur Organisation des Bauablaufs

- Abwagungen zur Gesamtschlielung des Museums Behn-/Dragerhaus
- Reduzierung von zwei Bauabschnitten auf einen Bauabschnitt

Pro

Contra

Aufgrund des Entfalls der Uberwachung der
Baustellenzuganglichkeit /
Sicherheitskontrollen wirden ca. 120.000 €
brutto eingespart.

Vorbereitung eines Leerzuges des Drager-
hauses dauert mind. 2 Jahre, da die
Einlagerung der Ausstellungsgegenstande
geplant sowie mit den Leihgebern ab-
gestimmt werden muss. Nach derzeitigem
Projektablaufplan ist der Beginn des 2.BA
Dragerhaus ohnehin in ca. 2 Jahren
(3.Quartal 2024) vorgesehen.

Fur Leistungen der Sicherheits- und
Gesundheitskoordination wirden max.
4.000 € brutto pro Jahr eingespart.

Die Interimsausstellung zu den Budden-
brooks, welche derzeit im Dragerhaus aus-
gestellt ist, misste entfallen.

Geringfligige Einsparung bei der
Anpassung der Einbruchmeldeanlage. Die
Kosten hierfur kbnnen nur geschatzt
werden, sollten sich aber max. zwischen
5.000 € und 10.000 € brutto bewegen.

Die vom Behnhaus ins Dragerhaus
temporar ausgelagerte Restaurationswerk-
statt misste aus dem Gebaude ausgelagert
werden (-> zusatzliche Kosten).

Einsparungen in Héhe von ca. 20.000 €
brutto fur Provisorien fur den Betrieb im
Behnhaus bzw. Dragerhaus gerechnet
werden.

Ausstellungsgegenstande (z.B. Mdbel)
missten aus dem Dragerhaus ausgelagert
werden. Eine Verschiebung innerhalb des
Behn- und des Dragerhauses ist dann nicht
moglich. Die Kosten wurden sich auf
geschatzt ca. 140.000 € belaufen.

Die Arbeitsplatze der Museumsverwaltung,
welche derzeit innerhalb des Behn- und
Dragerhauses verlagert werden, mussten
ausgelagert werden (-> zusatzliche Kosten).

Derzeitige Leihgeber der klassischen
Moderne sowie dem 19. Jhd. ziehen lhre
Gemalde u.U. zuriick, wenn diese Uber
einen langeren Zeitraum nicht gezeigt
werden.

Das Museum Behn-/Dragerhaus entfallt in
dem Zeitraum der Sanierung vollstandig aus
dem kulturellen Angebot der Hansestadt
Libeck, ebenso die monitaren Einnahmen.
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Vorlage
-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgriin und Verkehr

TOP 5.2

» Nr. VO/2022/11550

offentlich

Liibeck, 07.10.2022

Bearbeitung: Oliver Pielstiker (E-Mail: oliver.pielstiker@luebeck.de Telefon: 122 - 6619)

Projektfreigabe: Beteiligung bei der NacherschlieBung des Ortsteils
Niederbussau durch die Entsorgungsbetriebe Lubeck

Beratungsfolge:
Datum Gremium
24.10.2022 Senat

07.11.2022 Bauausschuss
08.11.2022 Hauptausschuss

Beschlussvorschlag:

Status Zustandigkeit
Nichtoffentlich zur Senatsberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Entscheidung

Der Birgermeister wird beauftragt, sich bei der NacherschlieBung des Ortsteils Niederbus-
sau an der MalRnahme der Entsorgungsbetriebe Libeck zu beteiligen. Im Zuge der Nacher-
schliefung soll eine komplette Fahrbahnsanierung fiir die Strallen ,Stegelkoppel und Buten-

hof* erfolgen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Die MalRnahme ist:

Finanzielle Auswirkungen:

Nein- Begrindung:

Die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen ist nicht notwendig, weil deren Belan-
ge durch das Ausschreibungsverfahren
nicht berihrt werden.

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

§ 10 StrWG (Verkehrssicherungspflicht)

Ja (Anlage 1)
Nein

Seite: 1/5
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Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein
X | Ja — Begrindung:

baustellenbedingte Emissionen

Begrindung der Nichtoffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Die Entsorgungsbetriebe Libeck (EBL) planen die Nacherschlielung des Ortsteils Nieder-
blssau zwischen der Kronsforder Landstrale und des Elbe-Libeck-Kanals.

Gemal den Asphaltuntersuchungen an 19 Sondierpunkten aus dem Jahre 2009, verteilt
Uber den gesamten Ortsteil, wurden Asphaltstarken von 3 bis 12 cm festgestellt. Der grofite
Anteil liegt jedoch bei 3 bis 6 cm Asphaltdicke, sodass an keiner Stelle ein ausreichender
Regelaufbau vorgefunden wurde. Das Schadenbild der einzelnen StralRen liel dies bereits
im Vorwege vermuten.

Der Zustand der Asphaltoberflachen ist im Grol3teil als brichig zu bezeichnen, sodass es
durch die Herstellung von Baugruben zur NacherschlieBung zu fortschreitenden Abbriichen
der Asphaltflache kommen wird.

Die Entsorgungsbetriebe sind verpflichtet, den Bereich des Rohrgrabens entsprechend den
anerkannten Regeln der Technik gem. den Richtlinien fiir die Standardisierung des Ober-
baus (RSTO) wiederherzustellen.

Unter Berticksichtigung der Zustande und Starken der vorgefundenen Asphaltbefestigungen
ist es eine sehr gute Gelegenheit und ein gro3er Gewinn fur den Ortsteil Niederbussau,
wenn es hier im Rahmen einer Kostenbeteiligung zwischen den EBL und dem Stral’enbau-
lasttrager — Bereich Stadtgriin und Verkehr (SuV) zu einer gemeinsamen MaRnahme kommt.
Die Fahrbahnen wirden in diesem Falle flachig mit einem geeigneten Aufbau gemal RSTO
erneuert und die Kosten entsprechend der nachfolgenden Erlauterung zwischen den Entsor-
gungsbetrieben und dem Bereich Stadtgriin und Verkehr aufgeteilt werden.

In einer gemeinsamen Abstimmung wurden die nachfolgende Rahmenbedingungen bereits
ausflhrlich zwischen den EBL und SuV erdrtert.

Die Verwaltung hat die Chance aufgrund des enormen Mehrwerts flir die Blrger:innen mit
Blick auf die Kosten und die baustellenbedingten Einschréankungen erkannt und mochte das
Projekt als Beteiligungsmalinahme mit den Entsorgungsbetrieben umsetzen.

Im Folgenden werden Ausflihrungsdetails der einzelnen Abschnitte, moégliche Zustandigkei-
ten und Kostenverteilungen vorgestellt:

Seite: 2/5
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1. Stegelkoppel — Bereich von HN 6 bis HN 24

Bauklasse (BK) 0,3: Frostschutzschicht (FSS) 28 cm, Schottertragschicht (STS) 15 cm, As-
phalttragschicht (ATS) 8,5 cm, AB 3,5 cm, Breite 3,5 m, vorh. Asphaltflache: 931 m?
Die vorhandene Asphaltbefestigung ist Uberwiegend 3 cm stark.
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EBL: Asphaltaufbruch und Entsorgung auf ganzer Breite, Einbau von Frostschutzschicht
(FSS) + Schottertragschicht (STS) im Rohrgraben, Einbau einer Asphalttragschicht auf gan-
zer Breite, Bankettherstellung einseitig, Herstellung von Grabenuberlaufschachten

SuV: Auskofferung und Entsorgung Boden aufderhalb der Rohrgraben, Einbau von (FSS) +
STS aulierhalb der Rohrgraben, Einbau einer Asphaltdeckschicht auf ganzer Breite, Ban-
kettherstellung einseitig (ca. 250 m), Herstellung der Stralenseitengraben, wenn keine vor-
handen sind bzw. Profilierung vorhandener Graben mit Bodenentsorgung

2. Stegelkoppel — Bereich von HN 6 bis HN 1 (Wendehammer)

BK 0,3: FSS 28 cm, STS 15 cm, ATS 8,5 cm, AB 3,5 cm, vorh. Asphaltflache: 1.490 m?
Die vorhandene Asphaltbefestigung ist zwischen 10 und 12 cm stark.

EBL: Asphaltaufbruch und Entsorgung auf ganzer Breite, ohne die Flache dstlich des Baum-
denkmals, Einbau von FSS + STS in den Rohrgraben, Einbau von Asphalttragschicht und
Asphaltdeckschicht auf ganzer Breite, Bankettherstellung einseitig, Herstellung von Graben-

uberlaufschachen
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3. Butenhof — Bereich von Stegelkoppel HN 2 bis Butenhof HN 20

BK 0,3: FSS 28 cm, STS 15 cm, ATS 8,5 cm, AB 3,5 cm, vorh. Asphaltflache: 690 m?
Die vorhandene Asphaltbefestigung ist zwischen 3 und 5 cm stark.

EBL: Asphaltaufbruch und Entsorgung auf ganzer Breite, Einbau von FSS + STS im Rohr-
graben, Einbau einer Asphalttragschicht auf ganzer Breite, Bankettherstellung einseitig, Her-
stellung von Grabeniberlaufschachten

SuV: Auskofferung und Entsorgung Boden aufierhalb der Rohrgraben, Einbau von (FSS) +
STS aulerhalb der Rohrgrében, Einbau einer Asphaltdeckschicht auf ganzer Breite, Ban-
kettherstellung einseitig (ca. 145 m), Profilierung vorhandener Graben mit Bodenentsorgung,

zusatzlicher StraRenablauf vor der Einfahrt HN 28, Erneuerung eines StralRenablaufes Ab-
zweigung Butenhof in der Asphaltflache

4. Butenhof — Bereich von HN 20 bis HN 1 (Kronsforder Landstrale)

BK 0,3: FSS 28 cm, STS 15 cm, ATS 8,5 cm, AB 3,5 cm, Asphaltflache: 1.365 m?
Die vorhandene Asphaltbefestigung ist zwischen 4 und 8 cm stark.

Butenhof

. dstrale
Kronsforder Lan

EBL: Asphaltaufbruch und Entsorgung zu 50 %, Einbau von FSS + STS im Rohrgraben,

Ubernahme von Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht zu 50 %, Bankettherstellung
einseitig
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SuV: Auskofferung und Entsorgung Boden aufderhalb der Rohrgraben, Einbau von (FSS) +
STS auBerhalb der Rohrgraben, Ubernahme von Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht
zu 50 %, Bankettherstellung einseitig (ca. 330 m), Profilierung vorhandener Graben mit Bo-
denentsorgung

Um Kosten zu sparen, ist es vorgesehen, sofern auf Hohe der Frostschutzschicht (FSS) ein
ausreichend tragfahiger und frostsicherer Boden angetroffen wird, auf die Frostschutzschicht
aullerhalb der Rohrgraben zu verzichten.

Die MalRnahme soll im Frihjahr 2023 begonnen und 2024 abgeschlossen werden. Eine ent-
sprechende Information an die Anlieger zur Verkehrsfihrung und der Erreichbarkeit der
Grundstlicke wird rechtzeitig erfolgen.

Kosten/Finanzierung:

Der Kostenanteil der Hansestadt von derzeit geschatzten 350.000 Euro ist im Produktsach-
konto ,Malinahmenbeteiligung Dritter” fur das Jahr 2023 enthalten.

e Produktsachkonto 541001 720 7852000 Beteiligung an Mal3nahmen Dritter

Die Kostentbernahmeerklarung erfolgt nur nach vorheriger Freigabe der Haushaltsmittel auf
dem jeweiligen Produktsachkonto durch den Bereich Haushalt und Steuerung.

Anlagen:

1 — Finanzielle Auswirkungen

Senatorin Joanna Hagen
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Bereich: 5.660 - Stadtgriin und Verkehr

Produkt: 541001

2. Verfahrensiibersicht — Finanzielle Auswirkungen
(Bei investiven MalRnahmen ist zunachst die Anlagenbuchhaltung (1.210) zu beteiligen!)

TOP 5.2

Anlage 1 zur Vorlage vom 07.10.2022
VO-Nr.: VO/2022/11550
INVESTIV

Finanzielle
Auswirkungen in €

Gesamtbetrage der
MaRnahme,
AfA und SoPo

2023

2024

2025

2026

Ertrage

Aufwendungen

-350.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

davon:

Sonderposten-
auflésung (SoPo)

0,00

Abschreibungen (AfA)

-349.999,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

Anlagenabgang

-1,00

Gesamtauswirkung
Ergebnisplan

-350.000,00

voraussichtl. Zinsen ca.

-157.500,00

-10.500,00

-10.500,00

-10.500,00

Einzahlungen

0,00

Auszahlungen

-350.000,00

-350.000,00

0,00

Gesamtauswirkung
Finanzplan

-350.000,00

(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)

2023

Ergebnisplan

Finanzplan

Mittel veranschlagt

X

Zusatzl. zu ordnen

Ergebnisplan
Gesamtlaufzeit

Finanzplan
Gesamtlaufzeit

Haushaltsbelastend

X

X

Haushaltsentlastend

Haushaltsneutral

Haushaltsjahr

2023

Produktsachkonten

Bezifferung

Bezeichnung

Ergebnisplan

Betrag in €

(Minder)
Ertrage:

(Mehr)
Ertrage:

(Mehr)
Aufwendungen:

(Mehr)
Aufwendungen:

Saldo Ergebnisplan

0,00

Produktsachkonten

Bezifferung

Bezeichnung

Finanzplan
Betrag in €

(Mehr)
Einzahlungen:

(Mehr)
Auszahlungen:

541001.720.7852000

GemeindestralRen/Beteiligu
ng an Malinahmen
Dritter/TiefbaumaRhamen

-350.000,00

Saldo Finanzplan

-350.000,00

—_——— |
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2022/11552

offentlich

Liibeck, 10.10.2022
Vorlage

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Nicole Rowe (E-Mail: nicole.rowe@luebeck.de Telefon: 122-6154)

Bebauungsplan 23.27.00 - Steinrader Damm / Schonbockener
HauptstraBe - Satzungsbeschluss

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
24.10.2022 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
07.11.2022 Bauausschuss Offentlich zur Vorberatung
08.11.2022 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung
24.11.2022 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die wahrend der 6ffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB)
und der Behdrdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des Bebauungspla-
nes 23.27.00 — Steinrader Damm / Schénbéckener Hauptstralle — abgegebenen Stel-
lungnahmen der Offentlichkeit, der Behérden und der sonstigen Trager offentlichen Be-
lange hat die Blrgerschaft der Hansestadt Libeck gepruft und in die Abwagung einge-
stellt. Gleiches qilt fur die Stellungnahmen aus vorangehenden Beteiligungsverfahren
nach den §§ 3 und 4 BauGB, soweit sie fiur die Abwagungsentscheidung zum Bebau-
ungsplan noch von Belang sind.

Der Bericht zur Prifung und Abwagung der im Rahmen der durchgefiihrten Beteili-
gungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen wird in der vorliegenden Fassung (An-
lage 1) gebilligt.

Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stel-
lungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Griinde in Kenntnis
Zu setzen.

2. Auf Grund des § 10 Abs. 1 BauGB sowie nach § 84 der Landesbauordnung wird der
Bebauungsplan 23.27.00 — Steinrader Damm / Schénbdckener Hauptstralle — in der vor-
liegenden Fassung (Anlage 2) als Satzung beschlossen.

Die zugehdrige Begrindung wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 5) gebilligt.

3. Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, den Flachennutzungsplan
entsprechend dem beiliegenden Entwurf (Anlage 7) zu berichtigen.

Seite: 1/3
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4. Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, den Beschluss des Bebau-
ungsplanes durch die Blrgerschaft gemall § 10 Abs. 3 BauGB sowie die Berichtigung
des Flachennutzungsplans ortstiblich bekannt zu machen.

Verfahren:

Die von der Planung betroffenen Bereiche wurden im Rahmen der Behérdenbeteiligung nach
§ 4 Abs. 1 und 2 BauGB beteiligt. Zu den Ergebnissen wird auf den Auswertungsbericht der
durchgefiihrten Beteiligungsverfahren (Anlage 1) verwiesen.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Die MalRnahme ist:

Finanzielle Auswirkungen:

Auswirkung auf den Klimaschutz:

Begrindung der Nichtoffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:
siehe Anlage 5.

Anlagen:

Ja
Nein- Begriindung:

Kinder und Jugendliche wurden im Rahmen
der Offentlichkeitsbeteiligungen nach § 3
BauGB beteiligt. Eine darlber hinausge-
hende besondere Beteiligung gemaR § 47 f
GO wurde nicht durchgefihrt, da die Belan-
ge von Kindern und Jugendlichen durch den
Bebauungsplan nicht in besonderem Male
berihrt werden.

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

BauGB

Ja (Anlage 1)
Nein, zu den mittelbaren finanziellen Aus-
wirkungen siehe Pkt. 8 der Begriindung

Nein
Ja — Begriindung:

Die Auswirkungen der Umsetzung der Pla-
nung auf das Klima sowie vorgesehene
Maflnahmen zum Klimaschutz werden in
der Begriindung zum B-Plan dargelegt (sie-
he Kap. 6.6.3).
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Anlage 1

Anlage 2
Anlage 3

Anlage 4
Anlage 5
Anlage 6

TOP 5.3

Prif- und Abwagungsbericht zu den im Rahmen der durchgefiihrten Beteili-
gungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen

Bebauungsplan 23.27.00, Fassung zum Satzungsbeschluss (Planoriginal)
Teil A - Planzeichnung mit Legende und Nebenzeichnungen (DIN-A4-Druck-
fassung)

Teil B - Text (DIN-A4-Druckfassung)

Begrindung zum Bebauungsplan 23.27.00, Fassung zum Satzungsbeschluss
Ausschnitt aus dem geltendem Flachennutzungsplan und Entwurf zur Berich-
tigung des Flachennutzungsplanes, 144. Anderung

Senatorin Joanna Hagen
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Bebauungsplan 23.27.00- Steinrader Damm / Schénbdckener Hauptstralle — Anlage 1
Bericht zur Prifung und Abwégung der im Rahmen der durchgefihrten Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen
Stand: 06.10.2022

Vorbemerkung:

Der vorliegende Priif- und Abwégungsbericht ist nach den durchgefihrten Beteiligungsschritten gliedert. Im Einzelnen beinhaltet er die Prifung und ggf.
Abwagung der Stellungnahmen aus den folgenden Beteiligungsschritten:

Teil A: Offentliche Auslegung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB

Teil B: Behdrdenbeteiligung gemaf § 4 Abs. 2 BauGB (parallel zur 6ffentlichen Auslegung gemanid 8 3 Abs. 2 BauGB)

Teil C: Frihzeitige Behtrdenbeteiligung gemaR § 4 Abs. 1 BauGB

Im Rahmen der gemaR § 3 Abs. 1 BauGB durchgefiihrten frihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung sind keine Stellungnahmen eingegangen.

In dem Teil C werden all jene Stellungnahmen aus dem friihzeitigen Beteiligungsverfahren behandelt, die fur die Abwagungsentscheidung zum Bebau-
ungsplan nach wie vor von Belang sind, z. B. weil sie im weiteren Verfahren keine Berticksichtigung gefunden haben.

Soweit den Stellungnahmen bzw. den darin enthaltenen Anregungen, Bedenken und Hinweisen im weiteren Planungsverfahren jedoch gefolgt worden ist,
kann eine erneute Prifung und Abwagung entfallen. In diesen Fallen kann davon ausgegangen werden, dass durch die Bertcksichtigung der Stellungnah-
me im Planentwurf zur ¢ffentlichen Auslegung die Grundlage fir die zuvor vorgebrachten Einwande entfallen ist. Gleiches gilt, wenn Tréger 6ffentlicher
Belange im Rahmen der Behordenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB ihre zuvor bei der friihzeitigen Beteiligung vorgebrachten Anregungen, Bedenken
und Hinweise nicht mehr vorbringen, z. B. weil Bedenken im Zuge der fortgeschrittenen Bauleitplanung ausgeraumt werden konnten oder konkrete Anre-
gungen aufgrund der veranderten Planung nicht mehr relevant sind.

Bebauungsplan 23.27.00 — Steinrader Damm / Schénbdckener Hauptstrale — Prif- und Abwagungsbericht vom 06.10.2022 11
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Bebauungsplanverfahren 23.27.00 — Steinrader Damm/Schonbdckener HauptstralRe —

Bericht zur Prifung und Abwagung der im Rahmen der durchgefihrten Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen

Stand: 06.10.2022

Teil A: Stellungnahmen aus der 6ffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB

Vorbemerkung: Die Offentlichkeitsbeteiligung wurde vom 13.07.2022 bis 12.08.2022 mittels Aushang im Bereich Stadtplanung und Bauordnung,
Muhlendamm 12 durchgefuhrt. Zuséatzlich konnten die ausgelegten Unterlagen im Internet eingesehen und heruntergeladen werden. Im Rahmen
der offentlichen Auslegung nach 8§ 3 Abs. 2 BauGB gingen insgesamt 2 Stellungnahmen von Anwohnern, Bauherren und sonstigen Blrgerinnen
und Blrgern mit abwéagungsrelevanten Inhalten beim Bereich Stadtplanung und Bauordnung ein (Nr. 1 und Nr. 2).

Laut Bebauungsplan wird eine Traufhthe von 4,00m vorge-
geben. Das Haus soll mit zwei Vollgeschossen, einem Flach-
dach oder einem flach geneigten Dach bis zu 10 Grad Nei-
gung gebaut werden. Wenn die Traufhtéhe allerdings bei
4,00m liegt, kdnnen keine 2 Vollgeschosse bei einer Dach-
neigung von 10 Grad gebaut werden. Angenommen, das 1.
Vollgeschoss hatte eine Geschosshthe von 2,75m, somit
hatte das 2. Vollgeschoss eine Hohe von 1,25m bei einer
Traufhdhe von 4,00m. Es wirde also nur ein Flachdach ge-
hen?

hohe festgesetzt. Hier ist eine zwingende |I-Geschossigkeit
mit einer HOhe der baulichen Anlagen von 7,0 m zul&ssig.
Die Festsetzung der Trauf- und Firsthéhe bezieht sich nur
auf das Gebiet WAS. Im Gebiet WA 3 soll eine Bebauung in
zweiter Reihe ermdglicht werden. Im Sinne einer stadtebau-
lichen Einfigung in die Umgebung wird als planerisches
Ziel die Anlehnung der Bebauung an den Bestand verfolgt.
Im unmittelbaren Umfeld finden sich vorwiegend Einfamili-
enhduser in eingeschossiger Bauweise mit ausgebauten
Dachgeschoss. In gleicher Weise sind die Festsetzungen
des Bebauungsplans formuliert. Es wird eine eingeschos-
sige Bebauung (TH 4,0 m) mit einem Satteldach (FH 9,0 m)
festgesetzt.

Inhalt der Stellungnahme Prifung und Abwagung Ergebnis
Nr.1 Bulrger:in 1 (Schreiben vom 26.07.2022)
1.1 Traufhdhe In den Gebieten WAL und WA2 wird keine Trauf- und First- | nicht

berlcksichtigen

1.2 Dachbegriinung

Gemal den gesetzlichen Vorgaben ist das Niederschlags-
wasser vorrangig zu verdunsten bzw. zu versickern. Ein
Grundach spart zudem ansonsten anfallende Kosten fur

nicht
berlcksichtigen

Bebauungsplan 23.27.00 / Auswertung der Beteiligungen gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
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Inhalt der Stellungnahme

Prifung und Abwagung

Ergebnis

Das auf der kompletten Dachflache vorgeschriebene Grin-
dach, verursacht bei einer Wohnflache von 125,00 m? Mehr-
kosten in Hohe von circa 40.000€. Des Weiteren fallen jahrli-
che Wartungsarbeiten flir Dachdecker + Pflege von rund
200€ im Jahr an. Fir eine Photovoltaikanlage ist ein auf-
wendiges Standerwerk anzubringen, sodass die Photovolta-
ikplatten nicht auf dem Griindach liegen. Bei der Installation
des Standerwerks muss aufgepasst werden, dass die emp-
findliche Dachhaut nicht zerstort wird und Undichtigkeiten
entstehen. Wenn das Dach mit einer Photovoltaikanlage aus-
gestattet ist, bleibt der Sinn des Griindachs aus, da durch die
Photovoltaikplatten ein Grof3teil der Dachflache keine Son-
neneinstrahlung und Regen mehr bekommen und die Pflan-
zen eingehen.

Aufgrund der Aktuellen Situation sind die Zinsen und die Bau-
kosten extrem angestiegen. Durch den Wegfall eines Griind-
achs konnten unndtige Mehr- und Wartungskosten einge-
spart werden, was die Finanzierung eines Bauvorhabens fir
viele Familien ggf. noch méglich machen wirde.

weitere Rickhalteanlagen auf dem Grundstiick sowie Kos-
ten fur ansonsten anfallende Einleitungsgebtihren.

Fir die Kombination mit einer Solaranlage eignen sich vor
allem extensive Dachbegrinungen mit niedrigwichsigen
Pflanzen (Sedumpflanzen, Sukkulenten, Moose). Denn die
Pflanzen durfen die PV-Module nicht verschatten und mas-
sen selbst Schatten gut vertragen. Eine extensive Dachbe-
grinung wiegt in etwa so viel wie ein lose verlegter Kiesbe-
lag. Das reicht, um eine Solaranlage bei Sturm zu sichern,
ohne dass sie, wie sonst Ublich, am Dach festgeschraubt
werden muss. Eine Dachdurchdringung bei der méglicher-
weise die Dachabdichtung beschadigt wird und Wasser ein-
dringen kann, ist somit nicht notig.

Fur den Ertrag der PV-Anlagen ist die Kombination zudem
hilfreich, da das Grindach durch Verdunstung die Umge-
bung und damit die Module im Sommer kihlt. Mit steigen-
der Temperatur erhoht sich der elektrische Widerstand und
die PV-Anlage verliert an Leistung. Mit jedem Grad Uber
dem Normwert von 25 Grad Celsius Zelltemperatur liefern
die Solarzellen im Schnitt etwa 0,5 Prozent weniger Strom.
Bei einer Erhitzung auf 65 Grad Celsius (Temperaturen die
bei Kies- oder Bitumendacher im Sommer erreicht werden)
verringert sich die Stromausbeute also um 20 Prozent. Die-
ser Effekt kann in Kombination mit einem Griindach deutlich
verringert werden.

Nr.2 Burger:in 2 (Schreiben vom 11.08.2022)

Anbei sendet die Person eine Zeichnung der Grundstlicke
zur Ansicht.
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Inhalt der Stellungnahme

Prifung und Abwagung

Ergebnis

2.1 Bebauungstiefe

Hierzu bittet er um Anderung auf Erhéhung der Bautiefe max.
14 m auf 16 m zu erh6hen.

Begrindung: Da das Grundstick sehr schmal und tief ist,
wilrde er gern ein altengerechtes ebenerdiges Haus fir sich
und seine So6hne von ca. 9,60 x 16 m bauen wollen.

Die mogliche Bebauungstiefe wird auf 16 m erhoht.

bertcksichtigen
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Inhalt der Stellungnahme Prifung und Abwagung Ergebnis
2.2 Bedachung (unglasiert) Glasierte Dacheindeckungen sind zur Vermeidung stéren- | nicht
Hierzu bittet er um Anderung, dass auch lasierte Dacheinde- | der Wirkungen zu vermeiden. Je nach Stellung und Aus- | beriicksichtigen

ckung zugelassen wird, weil im Ortsteil Schénbécken schon
einige Dacher mit glasierte Dachpfannen eingedeckt sind.

richtung der Gebaude kénnen nachbarschaftliche Belange
durch Blendung eintreten, auch sind auch artenschutz-
fachlicher Sicht blendende und reflektierende Materialien
Zu vermeiden.

2.3 Bebauungstiefe

Das Grundstuick fur den Kindergarten der dort entstehen soll,
neben den Bauplatzen WA3, Bauplatz 1a und 1b, wurde nur
verkauft, weil ihnen zugesichert wurde, das sie auf den
Grundsticken la und 1b je ein eineinhalbstockiges Haus
bauen kdnnen. Da die Grundstiicke sehr schmal sind, kann
er nur ein schmales Haus bauen, deshalb benétigt er 16 m,
da er Platz firr sich und seine Kinder braucht.

Die mdgliche Bebauungstiefe wird auf 16 m erhoht.

bericksichtigen

2.4 Grundstiickszuschnitt

Er bittet zusatzlich um Berlcksichtigung, dass zum Bauplatz
1b noch ein Stiick Land im sudlichen Teil dazu kommt, siehe
beigefligte Zeichnung.

Der Bebauungsplan trifft keine Aussagen zu eigentums-
rechtlichen Fragestellungen. Der Bebauungsplan basiert
auf den geltenden Grundstucksgrenzen. Die Ermittlung
des MalBes der Nutzung ist auf die ausgewiesenen Fla-
chen des geltenden Planrechts zu beziehen.

Kenntnisnahme

2.5 ErschlieBung WA 3
Die zufahrt fur die Grundsticke 1a und 1b erfolgt Gber die
Schonbdckener Hauptstrale 8.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Kenntnisnahme

Die Originale der Stellungnahmen kénnen bei Bedarf im Bereich Stadtplanung und Bauordnung eingesehen werden.
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Bebauungsplanverfahren 23.27.00 — Steinrader Damm / Schonb6ckener Hauptstralle —

Bericht zur Prifung und Abwagung der im Rahmen der durchgefihrten Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen

Stand: 06.10.2022

Teil B: Stellungnahmen aus der Behdrdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB

Vorbemerkung: Die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden gemaf 8§ 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 13.07.2022 tber die
Planung unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme bis einschlie3lich 12.08.2022 aufgefordert. Im Rahmen der Behdérdenbeteiligung nach §
4 Abs. 2 BauGB wurden insgesamt 60 Behdrden und sonstige Trager oOffentlicher beteiligt um Stellungnahme gebeten. Im Ergebnis der Beteiligung
sind insgesamt 23 Stellungnahmen eingegangen.

a) Von folgenden Behdérden und sonstigen Tragern offentlicher Belange liegen Stellungnahmen mit bebauungsplanrelevanten Inhalten vor:

ogalwhpE

Entsorgungsbetriebe Libeck (Schreiben vom 11.08.2022)

Hansestadt Lubeck, Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz, Abfall, Boden, Wasser (Schreiben vom 12.08.2022)
Hansestadt Lubeck, Bereich 3.370 Feuerwehr (Schreiben vom 16.08.2022)

Hansestadt LUbeck, Bereich 5.660 Stadtgriin und Verkehr (Schreiben vom 17.08.2022)

Hansestadt Lubeck Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz untere Naturschutzbehérde (Schreiben vom 18.08.2022)
Landesamt fur Landwirtschaft, Umwelt und l&ndliche R&ume Schleswig-Holstein, Abt. 5 Naturschutz und Forst (Schreiben vom
10.08.2022)

Hansestadt Lubeck Abteilung Bauaufsicht (Schreiben vom 29.08.2022)
Hansestadt Lubeck, 4.491 — Arch&dologie und Denkmalpflege, Abt. Arch&ologie (Schreiben vom 02.08.2022)
Hansestadt Lubeck, 4.491 — Arch&dologie und Denkmalpflege, Abt. Arch&ologie (Schreiben vom 22.09.2022)

. Hansestadt Liibeck, Bereich Schule und Sport (Schreiben vom 02.08.2022)

. Hansestadt Liibeck, 4.041 — Fachbereichsdienste Jugendhilfeplanung (Schreiben vom 14.07.2022)

. HL, Bereich Soziale Sicherung (Schreiben vom 09.12.2021)

. Landeskriminalamt Schleswig- Holstein (Schreiben vom 15.08.2022)

. Amt Nordstormarn (Schreiben vom 11.08.2022)

. Hansestadt Lubeck, Archéologie und Denkmalpflege Abt. Denkmalpflege (Schreiben vom 13.07.2022)
. Stadtverkehr Lubeck GmbH (Schreiben vom 19.07.2022)
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b) Folgende Behdrden und sonstigen Tragern offentlicher Belange haben in ihren Stellungnahmen keine Bedenken und Anregungen vorgebracht
und/oder sonstige nicht bebauungsplanrelevante Hinweise gegeben:

Gemeinde Badendorf (Schreiben vom 25.07.2022)

Deutsche Telekom Technik GmbH (Schreiben vom 12.07.2022)15. Stadtverkehr Libeck GmbH - Verkehrsplanung - (Schreiben
vom 22.11.2021)

Wasser und Bodenverband Ostholstein (Schreiben vom 13.07.2022)

Schleswig-Holstein Netz AG (Schreiben vom 14.07.2022)

Eisenbahn-Bundesamt (Schreiben vom 19.07.2022)

WasserstralRen- und Schifffahrtsamt Ostsee (Schreiben vom 28.07.2022)

Industrie- und Handelskammer zu Libeck (Schreiben vom 05.08.2022)

Ministerium fiir Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein (Schreiben
vom 19.08.2022)

¢) Von den nachfolgenden Behdrden und sonstigen Tragern offentlicher Belange liegen keine Stellungnahmen vor. In diesen Fallen wird davon
ausgegangen, dass keine Bedenken gegeniber der Planung bestehen und auch keine sonstigen Anregungen und Hinweise vorzubringen waren:

Hansestadt Lubeck, 1.160 Bereich Frauenbiro

Hansestadt Lubeck, 1.201 Bereich Haushalt und Steuerung

Hansestadt Libeck, 2.280 Bereich Wirtschaft und Liegenschaften

Hansestadt Libeck, 4.510 Bereich Familienhilfen/ Jugendamt

DB Netz AG, Regionalbereich Nord

Gasunie Deutschland Services GmbH

Landesamt fur Landwirtschaft, Umwelt und landliche Rdume Schleswig-Holstein (LLUR) Abt. 2 Landwirtschaft, Regionaldezernat
Slidost (Dezernat 22)

Landesamt fUr Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume Schleswig-Holstein (LLUR) Abt. 7 Technischer Umweltschutz
Landesamt fir Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein Katasteramt Lubeck

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

Ministerium fur Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein

Ministerium fir Inneres, l&ndliche Rdume Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein (MILIG), Abteilung IV 6
Landesplanung und landliche Raume

Ministerium fUr Inneres, landliche Raume und Integration des Landes Schleswig-Holstein, Abteilung IV 5 Bauen und Wohnen
Ministerium fur Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, Abt. VII 4 - Verkehr und Strafl3enbau Uber Landesbetrieb
StralRenbau und Verkehr

Polizeidirektion Lubeck, Sachgebiet 1.3
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. Seniorenbeirat

Stadtwerke Libeck GmbH - Planung und Steuerung

TraveNetz GmbH

Telefénica Germany GmbH & Co. OHG und E-Plus Mobilfunk GmbH

Vodafone GmbH — Region Nord

Wasser- und Bodenverband Ostholstein

Gemeinde Stockelsdorf

Arbeitsgemeinschaft der nach § 29 BNatSchG beteiligten Naturschutzverbande AG 29
Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Libeck und Umgebung (AGU)

Beirat fir Menschen mit Behinderung, Libeck

Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (Landesverband)

° Landesnaturschutzverband LNV Schleswig-Holstein

) Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Schleswig-Holstein e. V.

. Jugendhilfeausschuss Hansestadt Liibeck

° Stadtbeauftragter fir Naturschutz/ Beirat fir Naturschutz

° Stadtschulersprecher

o Ministerium fur Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein

Bebauungsplan 23.27.00 / Auswertung der Beteiligungen gemaR § 4 Abs. 2 BauGB

65 von 211 in Zusammenstellung



a.) Von folgenden Behorden und sonstigen Tragern offentlicher Belange liegen Stellungnahmen mit bebauungsplanrelevanten Inhalten vor:

Inhalt der Stellungnahme

Prifung und Abwagung

Ergebnis

Nr.1 Entsorgungsbetriebe Libeck (Schreiben vom 11.08.2022)

1.1 Niederschlagswasser

Die Anlagen zur Regenwasserriickhaltung in der Grin-
flache sind mit einer Gberlagernden Festsetzung, 6ffent-
liche Grunflache und Regenwasserriickhaltung, verse-
hen. Dieses entspricht nicht den Vorgaben der EBL und
des Bereiches Stadtgrin.

Da diese Flachen bei jedem Regenereignis eingestaut
werden, sind diese Flachen als Abwasseranlagen im Be-
bauungsplan festzusetzen. Dieses entspricht auch den
gemeinsamen Gesprachen mit allen Beteiligten, um auch
die stadtinterne Zustandigkeit bereits im B-Plan zu re-
geln. Daher sollte nach Auffassung der EBL die Flache
der Regenriickhaltemulde eindeutig den EBL zugeordnet
werden, da es sich dabei um ein abwassertechnisches
Bauwerk handelt. Einer Uberlagernden Festsetzung wird
nicht zugestimmt. Die Flachen fir Abwasserbeseitigung,
wie in der Zeichenerklarung nach 89 Abs. 1 Nr. 14
BauGB definiert, sieht eine Festsetzung von Flachen fur
die ,...Abwasserbeseitigung, einschlieBlich der Rickhal-
tung und Versickerung von Niederschlagswasser...“ vor.
Dazu z&hlt demnach nicht die Festsetzung von o6ffentli-
chen Grinflachen.

(Uberlagernde Festsetzungen sind aus Sicht der EBL
hier nur moglich, wenn die Anlagen getrennt voneinander
ausgefihrt werden. (z.B. durch den Einbau von unterirdi-
schen Speicherrigolen unterhalb der Griinflache)

Es wird richtiggestellt, dass die Flache nicht bei jedem Re-
genereignis einstaut. GemalR der hydraulischen Abfluss-
kurve des Drosselorganes kommt es fiir das Einzugsgebiet
des Regenrickhalteraums ab einem Regenereignis von 8,7
I/ (s x ha) zu einem Einstau. Bis zum Regenereignis von 8,7
I/ (s x ha) durchflieBen die dann anfallenden 2,7 I/s der Re-
genruckhalteraum in der Trockenrinne, ohne einen Aufstau
zu verursachen.

Die Burgerschaft hat das Klimaanpassungskonzept mit der
MaRnahme Nr. 18 ,Freirdume multifunktional und wasser-
sensibel entwickeln beschlossen. Zielsetzung der Mal}-
nahme ist die Forderung einer wassersensiblen Stadtent-
wicklung und des zeitweisen Regenrickhalts in Freirdume
gemall dem Motto: ,Leben ,mit dem Wasser” statt ,gegen
das Wasser®. Diese MalRnahme geht mit der bundesweiten
Zielsetzung zur Schaffung multifunktionaler Flachen im Um-
gang mit anfallendem Regenwasser einher. Hierfir sind mitt-
lerweile zahlreiche Arbeitshilfen und praktische Beispiele
vorhanden, die den Nachweis fihren, dass eine multifunkti-
onale Nutzung mdglich ist. Stadtebauliche Zielsetzung ist es,
die Flache fur die Ruckhaltung von Regenwasser in den Zei-
ten, in denen kein Einstau stattfindet zugénglich und fir die
Offentlichkeit nutzbar zu machen. Die MaRBnahme beinhaltet
zudem einen 6kologischen Mehrwert fur die Tier- und Pflan-
zenwelt. Im Rahmen der Ausflhrungsplanung ist daflr
Sorge zu tragen, dass ein Gefahrenpotenzial ausgeschlos-
sen werden kann. Bei einer maximalen Einstautiefe im Be-
reich des Regenrtickhalteraums von rund 20 cm ist ein Ge-
fahrenpotenzial weitestgehend auszuschliel3en. Erganzend
sind Beschilderungen, eine sachgemafRe Unterhaltung und

nicht berticksichtigen
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Inhalt der Stellungnahme

Prifung und Abwagung

Ergebnis

andere visuelle und physische MaBhahmen mdglich. Im Zu-
sammenhang mit der Prifung multifunktionaler Flachen wur-
den festgestellt, dass die betroffenen Flachen nur selten von
Kindern oder anderen Mitgliedern der Offentlichkeit bei Re-
genereignissen genutzt werden. Die Flache soll als zusam-
menhangende Griinflache wahrnehmbar sein und der Of-
fentlichkeit zug&nglich gemacht werden.

Praxiserfahrungen weisen die Mdglichkeit der Mehrfachnut-
zung nach, die konkreten MalRnahmen sind ortsabh&angig
und obliegen der Ausfihrungsplanung. Sollte der Ublicher-
weise pflegende Bereich, die EBL, nachweislich hierflr kei-
nen Versicherungsschutz haben, wird alternativ der Bereich
Stadtgrin und Verkehr den Regenriuckhalteraum pflegen.
Zumal 60% des zugefiihrten Regenwassers von 6ffentlichen
ErschlieBungsflachen stammen.

1.2 Auslaufbauwerk
Zur Erreichbarkeit des Auslaufbauwerkes in den Flutgra-
ben ist eine Offentliche oder gesicherte Wegeverbindung
dorthin vorzusehen.

Ein technisches Auslaufbauwerk in den Flutgraben ist nicht
geplant, es handelt sich hierbei lediglich um einen natirlich
angelegten UberflutungsflieRBweg, welcher nicht unterhalten
werden muss. Die Flachen liegen ohnehin in 6ffentlichen
Grunflachen und sind somit zuganglich.

bereits beriicksichtigt

1.3 Notwasserwege

Ist ein Notwasserweg bzw. Notiiberlauf aus dem Regen-
rickhalteraum (Mulde) geplant, ist die Flache ebenfalls
in der Planzeichnung festzulegen.

Formale Notwasserwege befinden sich nicht im Bereich der
Grunflachen. Als solche werden die PlanstraRe und der tat-
sachlich festgesetzte Notwasserweg auf privater Flache be-
zeichnet. Im Ubrigen handelt es sich um natiirliche Uberflu-
tungsflieBwege, die nicht unterhalten werden miissen. Dies
gilt gleichermaRen fur den Uberflutungsschutz des Regen-
rickhalteraums, der im Uberlastungsfall, welcher nur sehr
unwahrscheinlich eintreten kann, in den Flutgraben ableiten
kann. Ein Auslaufbauwerk im formalen Sinne ist hier nicht
erforderlich, es handelt sich auch hier um Uberflutungsflie3-
wege.

bereits beriicksichtigt
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Inhalt der Stellungnahme

Prifung und Abwagung

Ergebnis

1.4 Versickerungsflache

Auf den privaten Grundstiicken, auf denen eine Versicke-
rung des Niederschlagswassers mdglich ist, sind Fla-
chen fir die Versickerung festzusetzen.

Mit dem Bebauungsplan ist die Machbarkeit im Umgang mit
anfallendem Regenwasser nachgewiesen. Konkrete Mal3-
nahmen sind im Zuge des Bauantragsverfahrens nachzuwei-
sen und umzusetzen.

nicht bertcksichtigen

1.5 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
Fur die ErschlieBung des Teilgebietes 2 (Grundstiicke 1a
bis 1d) sind GFL auf den Baugrundstlicken festzusetzen.

Die bebaubaren Flachen sind Teil der bestehenden Grund-
stucke/Flurstiicke, welche Uber eine Anbindung an die 6f-
fentliche ErschlieBungsstraBe verfigen. Im Rahmen einer
Grundsticksteilung und mdglicher Baumalinahmen ist im
Genehmigungsverfahren die ErschlieBung durch Pfeifen-
stiele oder Dienstbarkeiten sicherzustellen.

nicht berticksichtigen

1.6 Regenriickhalteraum
»...von daher ist festgesetzt, dass die Mulde nicht einge-
zaunt wird.”

Aus Sicht der EBL ist fur eine Abwassertechnische An-
lage eine solche ,Festsetzung® in der Begrindung des
Bebauungsplans nicht moglich. Es kann lediglich der
Vorschlag gemacht werden, die Mulde nicht einzuzau-
nen. Sollten die EBL, als Unterhaltungspflichtige zu dem
Ergebnis kommen, dass eine Einzaunung erforderlich ist,
werden die EBL das auch veranlassen.

Hier kann durch eine bautechnische Ausflihrung einer
unterirdischen Rickhalteanlage Abhilfe geschaffen wer-
den.

Der Verbleib bzw. weitere Umgang des Regenwassers
nach Einleitung in die Mulde ist nicht beschrieben.

Stadtebauliche Zielsetzung ist es, die Flache fur die Rick-
haltung von Regenwasser in den lberwiegenden Zeiten, in
denen kein Einstau stattfindet zuganglich und fur die Offent-
lichkeit nutzbar zu machen. Auch ein 6kologischer Mehrwert
fur die Tier- und Pflanzenwelt ist mehrfach nachgewiesen. Im
Rahmen der Ausfiihrungsplanung ist dafir Sorge zu tragen
das ein Gefahrenpotenzial ausgeschlossen werden kann.

nicht bertcksichtigen

1.7 Wasserwirtschaftlicher Begleitplan

Der Wasserwirtschaftliche Begleitplan (WBP) ist nicht
beigefugt. In der Begriindung wird auf den WBP verwie-
sen.

Punkt 5.6.2

Dem Anschreiben zur Beteiligung der Behérden und Trager
offentlicher Belange vom 12.07.2022 wurde folgender Hin-
weis gegeben:

,Die folgenden zum Planverfahren zur Verfligung stehenden
Gutachten bzw. Untersuchungen kénnen Sie mit Beginn der

teilw. bertcksichtigen
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Inhalt der Stellungnahme

Prifung und Abwagung

Ergebnis

Bei der Regenrickhaltemulde handelt es sich um eine
natirlich angelegte Retentionsflache, in Form einer in
den Park eingebundenen Vertiefung, die nicht standig mit
Wasser geflllt sein wird

Es handelt sich nicht um eine Retentionsflache, sondern
um eine Regenrickhalteflache. Die Mulde wird bei jedem
Regenereignis durch das zuflieBende Niederschlags-
wasser geflutet, welches dann erst gedrosselt in den
Flutgraben eingeleitet wird. Um die Funktionsfahigkeit
aufrecht zu halten muss diese Mulde mehrmals im Jahr
durch Mahd erhalten werden. Anpflanzungen sind in dem
Bereich nicht mdglich und werden im Zuge der Unterhal-
tungsmafl3nahmen entfernt.

Behordenbeteiligung auf der nachfolgend genannten Inter-
netseite der Hansestadt Lubeck einsehen und herunterla-
den:

https://www.luebeck.de/de/stadtentwicklung/stadtpla-
nung/bauleitplanung/bebauungsplaene-im-verfahren.html®

Der Wasserwirtschaftliche Begleitplan wurde mit den Unter-
lagen zur offentlichen Auslegung zur Einsichtnahme bereit-
gestellt und war verflgbar.

Auf Nachfrage wéren die Unterlagen auch zusétzlich ver-
schickt worden.

Der Begriff Retentionsflache wird in der Begriindung zu
Punkt 5.6.2 ersetzt durch den Begriff der Regenrickhaltefla-
che.

Bei dem festgesetzten Regenriickhalteraum besteht die frei-
raumplanerische stadtebauliche und ©kologische Zielset-
zung einer naturnah gestalteten Flache, die auch mehrmals
im Jahr eine Mahd erhalten kann. Anpflanzungen sind in die-
sem Bereich nicht vorgehsehen.

1.8 Baumpflanzungen

LJAUF der festgesetzten Offentlichen Griinflache mit der
Zweckbestimmung ,Griinanlage“ sind mindestens 20
Laubbdume zu pflanzen.

Diese Baumpflanzungen miissen aulR3erhalb des Regen-
riickhaltebeckens erfolgen.

Der Bereich des Regenriickhalteraums ist nicht mit der aus-
schlieBlichen Zweckbestimmung ,Grinanlage“ bestimmt,
sodass dieser Bereich nicht der Festsetzung 12.11 zuzuord-
nen ist.

bericksichtigen

1.9 Schmutzwasser
Aussagen zur Schmutzwasserbeseitigung fehlen und
sind zu erganzen.

Der Umgang mit Schmutzwasser ist in der Begriindung zum
Bebauungsplan unter Punkt 5.4.2 beschrieben. Die Aussa-
gen im Wasserwirtschaftlichen Begleitplan zum Umgang mit
Schmutzwasser werden in der Begrindung erganzt.

bertcksichtigen
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Inhalt der Stellungnahme

Prifung und Abwagung

Ergebnis

Auszug aus dem Wasserwirtschaftlichen Begleitplan:

,Das im B-Plan-Gebiet anfallende Schmutzwasser kann ge-
maf Abstimmung mit den Entsorgungsbetrieben Lubeck in
die vorhandene offentliche Schmutzwasserkanalisation im
Steinrader Damm bzw. in der Schonbdckener HauptstralRe
eingeleitet werden.

Baugebiet nordlich Steinrader Damm

Aufgrund des Geléandegefélles wird fir den tUberwiegenden
Teil der Grundstiicke nordlich des Steinrader Damms eine
Druckentwasserung erforderlich, ansonsten eine Entwasse-
rung im Freigefalle, mit Anschluss an die offentliche
Schmutzwasserkanalisation im Steinrader Damm.

Baugrundstick Kindertagesstatte

Das Kita-Geldnde kann tber Freigefallekanale an den 6ffent-
lichen Schmutzwasserkanal im Steinrader Damm ange-
schlossen werden.

Hinterlandbebauung Schdénbb6ckener Hauptstralle

Die Hinterlandbebauung sudlich des Steinrader Damms
kann Uber Freigefallekandle in die 6ffentliche Schmutzwas-
serkanalisation in der Schonbdckener Hauptstral3e entwas-
sern.”

Nr.2 Hansestadt Liibeck, Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz, Abfall, Boden, Wasser (Schreiben vom 12.08.2022)

Stellungnahme untere Bodenschutzbehérde

2.1 Altlasten

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Hinweise
auf altlastenrelevanten Nutzungen, Altablagerungen o-
der sonstige Verunreinigungen des Untergrundes im
Plangebiet vor.

Der Hinweis wird in der Begrindung unter Punkt 2.2 beriick-
sichtigt und in der Formulierung angepasst.

bericksichtigen
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Prifung und Abwagung

Ergebnis

2.2 Vorsorgender Bodenschutz

Im Plangebiet liegen naturliche bzw. naturnahe schutz-
wirdige Boden vor. GemalR Baugesetzbuch (BauGB) ist
mit Boden als endliche Ressource sparsam umzugehen
(8 1a Abs. 2 BauGB) sowie Mutterboden zu schiitzen (8§
202 BauGB). Der Inhaber der tatsachlichen Gewalt tber
ein Grundstuick ist nach § 7 Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG) dazu verpflichtet, Vorsorge gegen das Ent-
stehen schadlicher Bodenveréanderungen nach § 2 Abs.
3 BBodSchG zu treffen. Bei Baumalinahmen sind Ver-
meidungs-/Minderungsmafinahmen zum Schutz des Bo-
dens gemalf DIN 19639 zu bericksichtigen.

Ab einer Eingriffsflache von >3000m2 kann nach Artikel 2
83 Abs. 5 der vom Bundestag und Bundesrat beschlos-
senen Mantelverordnung (Inkrafttreten 01.08.2023) eine
Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) durch die zustan-
dige Behdrde gefordert werden.

Dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und
Boden gemal §la Abs. 2 BauGB wird entsprochen. Dies ist
in der Begriindung zum Bebauungsplan unter 3.1 dargelegt.
Ein entsprechender Hinweis zum Umgang mit dem Mutter-
boden ist bereits in im Teil B Text unter ,Hinweise“ vorhan-
den.

bertcksichtigen

2.3 Methan

Im Stadtgebiet der Hansestadt Liibeck sind verbreitet or-
ganische Weichschichten (Torfe, Mudden) vorhanden.
Im Bereich dieser Weichschichten kann es im Unter-
grund zu der Bildung von Methan kommen. Methan kann
Uber die Bodenluft in Geb&ude und unterirdische Anla-
gen (z. B. Keller, Leitungen, Sielschachte) eindringen
und dort in Verbindung mit dem Luft-Sauerstoff brenn-
bare oder explosive Gasgemische bilden. Gemafl dem
vorliegenden Bodengutachten Nr. 1808 139, Sachver-
standigen-Ring Micke GmbH vom 28.09.2018 und Bo-
dengutachten Nr. 2105 125, Sachverstandigen-Ring M-
cke GmbH vom 15.062021 sind im Bereich des Bebau-
ungsplanes keine organischen Weichschichten zu erwar-
ten.

Sofern sich kinftig im Bereich von geplanten Bauvorha-
ben Hinweise auf das Vorhandensein von organischen
Weischichten mit Gesamtméachtigkeiten von mehr als 2

Die Hinweise zu Methanvorkommen werden dem Vorhaben-
trager zur Verfiigung gestellt. Ein Vorkommen ist aufgrund
fehlender Weichschichten im Plangebiet unwahrscheinlich.

Kenntnisnahme
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Ergebnis

m ergeben (z.B. aus Baugrunderkundungen), sollte das
Methan-Risiko durch einen Sachverstandigen ermittelt
und in Abstimmung mit der unter Bodenschutzbehoérde
(Kronsforder Allee 2-6, 23560 Lubeck, Tel.: (0451) 115,
E-Mail: BODENSCHUTZ@Iluebeck.de) bewertet werden.
Kann ein Methan-Risiko nicht ausgeschlossen werden,
sind ggf. technische Sicherungsmalinahmen erforder-
lich, um ein gesundes Wohnen und Arbeiten zu gewahr-
leisten.

Stellunghahme untere Wasserbehdrde

2.4 Grundwasser:
Erlaubnispflichtig nach 88 8 und 9 WHG sind folgende
Benutzungen:

e eine Bauwasserhaltung, also das Abpumpen und
damit Absenken von Grundwasser zur Trocken-
legung der Baugrube und Einleiten des geférder-
ten Wassers in das Grundwasser oder im Aus-
nahmefall in ein oberirdisches Gewasser

e das durch Baukorper oder Baugrubenumschlie-
Bungen verursachte zeitweise oder andauernde
Aufstauen, Umleiten und Absenken von Grund-
wasser

e das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser
(Baukorper oder Baustoffe, z. B. Hochdruckinjek-
tionen, Bohrpfahle, Fundamente, Gebdude im
Grundwasser)

Zum Schutz des Grundwassers ist der Eintrag von Treib-
und Schmierstoffen sowie von Beschichtungsstoffen ftr
den Korrosionsschutz grundsatzlich auszuschlieRen. Ein
Konzept zum Umgang mit Havariesituationen ist der
uWB vor Beginn der Baumaflinahme vorzulegen. Fur
Grundwasserabsenkungen wéhrend der Bauphase sind
spatestens acht Wochen vor Baubeginn bei der unteren

Die Hinweise werden dem Vorhabentrager zur Verfigung
gestellt. Diese werden im Rahmen der Ausfihrungsplanung
berucksichtigt.

Kenntnisnahme
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Ergebnis

Wasserbehdrde schriftlich die wasserrechtlichen Erlaub-
nisse einzuholen.

Nach dem Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitspri-
fung (UVPG) ist beim Entnehmen von Grundwasser >
5.000 m?® eine standortbezogene Vorprifung des Einzel-
falls notig. Dadurch verlangert sich ggf. die Antragsbear-
beitung entsprechend.

2.5 Geothermie:

Bei einer geothermischen Nutzung sind im Hinblick auf
die (aktuell nicht bekannte) Anlagengrél3e weitere Vor-
planungen in Abstimmung mit der unteren Wasserbe-
horde (UWB) erforderlich. Bei einer Anlagengrof3e mit ei-
ner Heizleistung = 30 kW bis 100 kW ist grundsatzlich
eine analytische Berechnung in Verbindung mit eine Ge-
othermal-Response-Test/s erforderlich. Sollte die Heiz-
leistung der Anlage >100 kW sein, ist dartber hinaus
eine thermohydrodynamische Modellierung vorzuneh-
men. Die allgemeinen Forderungen der UWB im Rahmen
der Vorplanung wurden in der Stellungnahme vom
10.12.2021 erwéhnt.

Es ist keine Geothermienutzung durch den Vorhabentrager
vorgesehen. Ggf. werden Einzelantrage gestellt, eine wei-
tere Vorplanung ist demnach nicht erforderlich.

Kenntnisnahme

2.6 Drainagen:
Eine dauerhafte Drainage von Gebauden und Abflihrung

des Wassers in das Kanalnetz ist nicht genehmigungsfa-
hig. Grund ist die Uberlastung des Kanalnetzes sowie die
Schadigung des Wasserhaushalts. Sollten Gebaude
durch Keller, Tiefgaragen etc. tiefer in den Boden einge-
bunden werden, missen entsprechend notwendige Bau-
anpassungen fir feuchte Béden bzw. Bauen in der ge-
sattigten Zone vorgenommen werden, z. B. Bauen mit
weilder Wanne.

Die Hinweise der Stellungnahme werden mit dem Bebau-
ungsplan bertcksichtigt (siehe hierzu auch Teil B Text Nr.
Ill. Hinweise Punkt C Grundstlcksentwasserung).

bertcksichtigen

2.7 Notwasserweq:

Im Kurvenbereich vor dem Notwasserweg (Notwasserweg
auf dem Grundstuck Nr.7) sind die Deckenhdhen derart ge-
plant, dass das Oberflachenwasser von Stat. 0+093 (17,14

Klarstellung
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Die Bedenken der unteren Wasserbehotrde fir die ge-
plante Entwasserung bei starken Regenereignissen blei-
ben bestehen. Unter Anderem wird bezweifelt, dass der
Notwasserweg zwischen den Grundstiicken 6 und 7 aus-
reichend dimensioniert, bzw. dass das schief3ende Was-
ser den Weg in die Mulde findet.

mNN) dem grofldten Gefélle folgend zum Notwasserweg bei
16,88 mMNN bzw. 16,89 mNN flie3en wird. Im Normalfall wird
das Oberflachenwasser dann weiter am Bord in Richtung
Stat. 0+110 abgefiuhrt. Ab einer Einstauhdhe von 2 cm erfolgt
ein Ubertritt in den Notwasserweg.

Im DeckenhOhenplan zum Wasserwirtschaftlichen Begleit-
plan ist das resultierende Einzugsgebiet der Notentwasse-
rung zwischen den Grundstticken 6 und 7 dargestellt.

Das Einzugsgebiet des Notwasserweges auf dem Grund-
stiick Nr. 7 besteht lediglich aus den Grundstiicken 1 bis 4
sowie aus den im EZB gelegenen offentlichen Verkehrsfla-
chen.

Es handelt sich um 2.000 m2 Baugrundstiicke und 516 m2
Verkehrsflachen.

Ein Starkregenereignis von 150 mm in 2 Stunden entspricht
einem Regen von 208,3 I/ (s x ha). Unter Bertcksichtigung,
dass die weiteren Entwasserungssysteme im Starkregener-
eignis bereits von Beginn an uberlastet sind und auf den
Grundstiicken und auf den Verkehrsflachen ein Spitzenab-
flussbeiwert von 1,0 einstellt (ungtinstige Annahme auf der
sicheren Seite), erfolgt in der Mulde der Notentwasserung
eine Einleitung von

208,31/ (s xha) x0,25hax1,0=521/s

Aufgrund der Topografie der Grundstiicke 6 und 7 wird die
Mulde der Notentwasserung ein Gefélle von ca. 4,6 % auf-
weisen. Die ca. 20 cm tiefe Mulde wird problemlos in der
Lage sein, die anfallenden 52 I/s schadlos in die Niederung
abzufihren (zum Vergleich: Eine Rohrleitung DN 200 mit 4,6
% Gefélle hat bei Vollfullung eine Leistung von ca. 72 I/s).
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Ergebnis

Der Nachweis Dauerregen 150 mm in drei Tagen kann ent-
fallen, da kein Zufluss/Aufstau von weiteren Gebieten be-
steht und der Abfluss in I/s in der Mulde somit geringer aus-
fallt.

2.8 Unterhaltung privater Notwasserweg
Ebenfalls bestehen Bedenken im Hinblick auf die Unter-
haltung der Mulde auf privatem Grundstuck.

Vorliegend handelt es sich lediglich um einen Notwasserweg
in einer Lange von ca. 25 m, dessen Funktion alle paar Jahre
eintritt.

Der Notwasserweg wird als Mulde ausgebildet, die vom Ei-
gentimer wie der restliche normale Rasen geméaht werden
muss. Dies wird grundbuchlich gesichert. Die Umsetzung
hierfir wird Gber den ErschlieBungsvertrag gesichert.

Kenntnisnahme

2.9 Notwasserwed
Die Notwasserwege im Westen des B- Plangebietes wur-
den nicht im B- Plan dargestellt.

Die Notwasserwege sind mit einem Starkregenereignis
von 150 mm in zwei Stunden und einem Dauerregener-
eignis von 150 mm in drei Tagen zu ermitteln.

Der formal geltende Notwasserweg wurde in der Planzeich-
nung festgesetzt. Bei den weiteren Darstellungen im Was-
serwirtschaftlichen Begleitplan handelt es sich um natirliche
UberflutungsflieRwege, die nicht unterhalten werden miissen
und somit keiner Festsetzung bedurfen.

Der Notwasserweg wurde mit einem Starkregenereignis von
150 mm in zwei Stunden und einem Dauerregenereignis von
150 mm in drei Tagen ermittelt.

nicht bertcksichtigen

bericksichtigen

2.10 Hohenfestlegungen Entwésserung
Zentrale Hohen aus dem wasserwirtschaftlichen Begleit-
plan sind in den B- Plan zu Gbernehmen.

Die Hohen werden in der Ausfihrungsplanung abschlieRend
festgelegt. Eine Festsetzung ist nicht erforderlich.

nicht berticksichtigen

2.11 Dachbegriinung Kita

Die KITA soll laut Begriindung und Wasserwirtschatftli-
chem Begleitplan ein intensives Grindach bekommen.
Eine Festsetzung der Dachbegriinung mit der in der
Wasserhaushaltsbilanz angesetzten Aufbauhdhe (> 15
cm) ist im B- Plan zu erfolgen.

Die Textfestsetzung 9.1 fiir die Kita ist versehentlich nicht er-
folgt und wird entsprechend angepasst. Es wird eine inten-
sive Dachbegriinung mit einem Mindestsubstrataufbau von
15 cm festgesetzt.

Die Grundzige der Planung sind nicht beriihrt.

bertcksichtigen

2.12 Versickerung WA 3
Fur die Grundstiicke sudlich Schénbdckener Stral3e liegt
laut WBP noch keine Baugrunduntersuchung vor. Wenn

Der Hinweis wurde bereits im Teil B (Text) unter IIl. Hinweise
Nr. C Grundstiicksentwasserung bericksichtigt.

bericksichtigen
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die Untersuchung ergibt, dass die Mdglichkeit der Versi-
ckerung von gesammeltem Niederschlagswasser mog-
lich ist, ist diese Moglichkeit anzuwenden. Dies gilt auch
fur alle anderen Grundstiicke im Plangebiet.

2.13 Schmutzwasser
Keine Bedenken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Kenntnisnahme

Nr.3 Hansestadt Liibeck, Bereich 3.370 Feuerwehr (Schreiben vom 16.08.2022)

3.1 Erreichbarkeit durch Einsatzfahrzeuge der Feuer-
wehr

Die offentlichen Verkehrswege miissen geeignet sein die
Gebaude mit Feuerwehrfahrzeugen erreichen zu kon-
nen. Siehe hierzu die auch Anforderungen der 88 4 & 5
LBO-SH sowie VVTB ,Flachen fir die Feuerwehr”

Diese Anforderungen erscheinen fiur die dargestellten
Baufelder im ,WA3 / Kita“ nicht sicher erfiillt.

Im Bereich WA1 sollten die Anforderungen fir die Bau-
felder in ,2. Reihe” Uberprift werden.

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes und das zugrun-
deliegende stadtebauliche Konzept erméglichen einen ent-
sprechenden Ausbau der ErschlieBungsflachen. Die kon-
krete Planung und Bemessung gemal den geschilderten
Anforderungen obliegt der Ausfiihrungsplanung.

Fur den Bereich der Gemeinbedarfsflache ,Kita“ wird eine
Durchfahrtsbreite von 5 m vorgesehen, diese gewahrleistet
eine Zufahrt zum Geb&ude, da ein Abstand des Geb&udes
von rund 60 m zur 6ffentlichen Verkehrsflache moglich ist.
Die konkrete ErschlieBung des WA 3 wird im Rahmen der
Ausfihrungsplanung definiert und beurteilt.

Die Grundstiicke werden in angemessener Breite an die 6f-
fentliche Verkehrsflache angebunden, sodass dem Grund-
satz des § 4 LBO SH entsprochen wird. Die Rettungswege
gemalR § 5 LBO SH kénnen nachgewiesen werden.

bereits beriicksichtigt

bereits beriicksichtigt

bereits beriicksichtigt

3.2 Loschwasserbedarf

Fur das geplante Bebauungsgebiet ist zur Sicherstellung
der erforderlichen Loschwasserversorgung einvernehm-
lich mit der Bauaufsichtsbehorde, den Stadtwerken
Libeck und der Brandschutzdienststelle der erforderliche
Loschwasserbedarf auf Grundlage des DVGW-Arbeits-
blattes W 405 in der jeweils aktuellsten Fassung zu er-

Das MaR und die Art der Bebauung sind mit dem Bebau-
ungsplan festgesetzt. Die Hinweise zum Loschwasserbedarf
werden bei der weiteren Planung berucksichtigt.

Kenntnisnahme
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mitteln. Hierfur sind zur Festlegung des Léschwasserbe-
darfs vom Bereich Stadtplanung die Art der baulichen
Nutzung nach Baunutzungsverordnung (BauNVO), die
Zahl der Vollgeschosse (N) und die mdgliche Geschoss-
flachenzahl (GFZ) vorzugeben. Der auf Grundlage der
vorgegebenen Eckdaten ermittelte Loschwasserbedarf
wird dann als Grundschutz fur das Bebauungsgebiet
festgelegt. Spatere vom B-Plan abweichende Bebauun-
gen konnen zur Sicherstellung der Léschwasserversor-
gung einen hoheren Loschwasserbedarf erfordern, der
dann als Objektschutz vom Bauherrn nachzuweisen ist.

3.3 Léschwasservorratsbecken

Fur die Deckung des Loschwasserbedarfes kann bei
eventueller Eignung als ,Ldschwasservorratsbecken® un-
ter entsprechenden Rahmenbedingungen auch das Re-
genriickhaltebecken mit herangezogen werden. Hierzu
misste das Mindestvolumen gemaf Berechnungsgrund-
lagen sichergestellt sein. Weiter waren genormte Saug-
stellen erforderlich. Auf dem Wege kdnnen ggf. Trink-
wasserressourcen geschont werden.

Der Regenriickhalteraum soll naturnah hergestellt und nicht
dauerhaft eingestaut werden, sodass eine Eighung als
Léschwasservorratsbecken nicht gegeben ist.

nicht berticksichtigen

Nr.4 Hansestadt Liibeck, Bereich 5.660 Stadtgriin un

d Verkehr (Schreiben vom 17.08.2022)

4.1 Leistungsfahigkeit Steinrader Damm

Gemal beigefugter Abwagungstabelle aus der Beteili-
gung gemal BauGB 8§ 4(1) (Anlage 3 — Pkt. 4.6) ergibt
sich, dass die seinerzeitige Forderung nach einer umfas-
senden konzeptionellen Untersuchung des gesamten
Streckenabschnittes des Steinrader Damms nicht be-
riicksichtigt wurde.

» Die StraRenverkehrsbehorde behalt diese Forderung

nach wie vor aufrecht.

Die konzeptionelle Untersuchung mit der daraus ggf. resul-
tierenden Uberplanung des gesamten StraRenabschnittes
des Steinrader Dammes ist Aufgabe der Hansestadt Libeck,
da sie nicht als Forderung aus dem Neubaugebiet hergelei-
tet werden kann.

Mit dem vorliegenden Verkehrskonzept vom 27.08.2021wird
festgestellt, dass die Erschlielung des B-Planes aus ver-
kehrlicher Sicht unproblematisch ist.

nicht berticksichtigen
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4.2 FuRgéngerquerung

Insbesondere ist eine gesicherte und barrierefreie Ful3-
géngerquerung Uber den Steinrader Damm zum Errei-
chen der KITA erforderlich (siehe Pkt. 6.4 der Begrin-
dung).

Die verkehrssicheren fuBlaufigen Wege zur Kita erfolgen
Uber die bestehenden Verkehrsnebenflachen (Gehwege) am
Steinrader Damm. Querungsmoglichkeiten des Steinrader
Dammes sind 6stlich der Kita-Zuwegung mit der vorhande-
nen Querungsinsel an der Schénbéckener Hauptstralie und
westlich mit der vorhandenen Lichtsignalanlage ,Hof-
land/Dornbreite® vorhanden. (vgl. Verkehrskonzept vom 8.
Marz 2022, Erlauterungsbericht, Kap. 10.) Querungen sind
somit vorhanden.

bertcksichtigen

4.3 StralRenquerschnitt PlanstralRe
In der Planzeichnung sind nachrichtlich, ohne Normcha-
rakter, die StralRenquerschnitte dargestellt.

» Der Bereich Stadtgrin und Verkehr behalt
sich vor, die Randstreifenbreiten im Pla-
nungs- und Ausfihrungsprozess dahinge-
hend zu andern, dass auf der Seite der spa-
teren Straf3enbeleuchtung ein 50 cm breiter
Randstreifen zu Lasten der gegeniberliegen-
den Seite entsteht.

Die konkrete Ausfilhrungsplanung ist dem Bebauungsplan-
verfahren nachgestellt, eine Anpassung der Verkehrsflachen
innerhalb der festgesetzten Verkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung ist mdglich.

Kenntnisnahme

4.4 Anschlussstelle PlanstraRe / Steinrader Damm

Fur die -gegenuber den Darstellungen des 84(1)er-Ver-
fahrens- nunmebhr in Richtung Stiden erweiterte Mischfla-
che im Einmundungsbereich fordert der Bereich Stadt-
grin und Verkehr die Beibehaltung der bisher geplanten
Verkehrsflachenbreite von 8,55 m (anstatt 7,20 m). Beim
Separationsprinzip mit einer Breite von 8,55 m wurde un-
sererseits bemangelt, dass ein fahrdynamisches Links-
abbiegen problematisch ist. Zur ,Verbesserung“ der
Schleppkurvensituation sollte eine Mischflache dienen.
Eine Verbesserung entsteht aber nur dann, wenn die Ur-
sprungsbreite auch beibehalten wird. Gemal3 den zu be-
ricksichtigenden Verwaltungsvorschriften zur StVO be-
durfen die Vz 325 eines bestimmten Abstandes zur Uber-

Zum Beteiligungsverfahren Bau GB § 4 (1) war im Einfahrts-
bereich ein Separationsprinzig geplant. Aufgrund der Stel-
lungnahme der StraRenverkehrsbehtérde mit dem Hinweis,
dass das Wohngebiet das Ziel eines verkehrsberuhigten Be-
reichs hat und dieser direkt am Einmindungsbereich zum
Steinrader Damm beginnen sollte, erfolgte eine Umplanung
zu einer Mischflache.

Die Schleppkurvennachweise des Verkehrskonzeptes vom
8. Méarz 2022 belegen die Befahrbarkeit bei einer Breite von
7,2 m im Zufahrtsbereich des Steinrader Dammes. Eine brei-
tere Querschnittsgestaltung tber das notwendige MafR3 hin-
aus zulasten des Wasserhaushaltes (Stand der Technik Re-
gelwerk A-RW 1) ist nicht erforderlich.

nicht berticksichtigen

Bebauungsplan 23.27.00 / Auswertung der Beteiligungen gemaR § 4 Abs. 2 BauGB

78 von 211 in Zusammenstellung

17




Inhalt der Stellungnahme

Prifung und Abwagung

Ergebnis

geordneten Stral3e. Insofern bendtigt der Straf3enbau-
lasttrager zur Schaffung einer funktionierenden Losung
die 8,55 m, weil ggf. nach wie vor ein kurzer Abschnitt
separiert werden muss.

4.5 Abstand der Baumscheiben
Der Abstand zwischen den wechselseitigen Baumschei-
ben sollte 11,0 m nicht unterschreiten.

Der Forderung wird bereits entsprochen. Die geringste Ver-
satzlange Iv betragt 13,36 m. Fir die Versatztiefe von tv =
2,30 m und einer Fahrbahnbreite b von 4,10 m musste die
Versatzlange nach den Richtlinien lediglich ca. 7 m fir Pkw
und Lkw sowie 10,50 m fir Sattelziige betragen (vgl. RASt
06, Kap. 6.2.1.2 Versatze).

Innerhalb der gewéhlten Versatzlange von mindestens.
13,36 m ist somit auch die Begegnung Pkw / Lkw moglich.

bericksichtigen

4.6 Knickschutzstreifen

In der Planzeichnung ist der FuBweg/Naherholungsweg

an der dstlichen Seite des B-Plangebiets mit einer Breite

von 2,50 m ausgewiesen. In dem Schnitt C-C” liegt ne-
ben dem 2,50 m breiten ,Naherholungsweg“ ein 1 m brei-
ter ,Grunstreifen (ausgemuldet)‘. Im Teil B — Textteil

steht unter 9.7: ,Die festgesetzten Knickschutzstreifen im

Bereich der MaRnahmenflachen M1 und M3 sind zu einer

Gras- und Krautflur zu entwickeln. Der bestehende

Knickschutzstreifen ist dauerhaft zu erhalten und max. 1

x pro Jahr (frihestens ab 1. Juli) zu mahen.”

» Der Bereich Stadtgriin und Verkehr fordert, in der
Planzeichnung die ,Strallenverkehrsflache besonde-
rer Zweckbestimmung® des Fullwegs auf 3,50 m zu
verbreitern, und im Schnitt C-C” den Text ,Grlnstrei-
fen (ausgemuldet) zu ersetzen mit: ,Mulde“. Denn in
§ 4 Satz 1 BNatSchG ,Funktionssicherung bei Fla-
chen fir 6ffentliche Zwecke” steht: ,Bei Mallnahmen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist auf
Flachen, die ausschlie3lich oder tGberwiegend Zwe-
cken [...] 3. des offentlichen Verkehrs als o6ffentliche
Verkehrswege, [...] 5. der Versorgung, einschlieRlich

Der Knickschutzstreifen dient vornehmlich dem Schutz der
Knickanlagen im Plangebiet. Erganzend ist die Nutzung die-
ser Flache fir die erforderliche Entwasserung der Gehweg-
flachen vorgesehen, damit durch die Bewasserung ein posi-
tiver Synergieeffekt ausgeldst werden kann. Der Schutzstrei-
fen fur die Knickanlagen ist entsprechend zu reglementieren
und der MalRBnahmenflache zuzuordnen. Dies entspricht der
géngigen Praxis und wurde in dieser Weise mit der unteren
Naturschutzbehorde abgestimmt.

Der Streifen dient nicht Uberwiegend der Wegeentwasse-
rung, sondern tberwiegend dem Knickschutz. Der Weg soll
jedoch hier hinein entwassern, so dass der Streifen beiden
Belangen dient.

Die Benennung als ,Grunstreifen (ausgemuldet)” wird beibe-
halten.

nicht berticksichtigen
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der hierfir als schutzbedurftig erklarten Gebiete, und
der Entsorgung, [...] dienen oder in einem verbindli-
chen Plan fur die genannten Zwecke ausgewiesen
sind, die bestimmungsgemafle Nutzung zu gewahr-
leisten. [...]* Die Funktion der Mulde ist zwingend zur
Entwasserung des FuRweges zu sichern, damit das
anfallende Regenwasser versickert und nicht steht
bzw. sich auf dem Fulweg Eisflachen bilden. Deswe-
gen ist fur die 1 m breite Mulde die Funktionssiche-
rung fur den FulRweg zu gewahrleisten. Vorgaben o-
der Abstimmungen hinsichtlich des Naturschutzes
sind in diesem Bereich deswegen nicht erforderlich.
Dies ist im B-Plan deutlich auszuweisen.

4.7 Festsetzung Regenriickhaltemulde

In der Planzeichnung ist die ,Regenruckhaltemulde® mit
einer ,Uberlagernde Festsetzung: 6ffentliche Grinflache
und Anlage fur Regenrtckhaltung® markiert.

» Der Bereich Stadtgriin und Verkehr lehnt diese Fest-

setzung ab. Da diese Flache fir den von der Straf3e
und von privaten Flachen abgeleiteten Regen dient,
ist diese Flache eindeutig eine Flache fiur die Abwas-
serbeseitigung, wie es im Planstand zur friihzeitigen
Behdrdenbeteiligung eingezeichnet war, und keine
offentliche Grunflache. Die Funktionssicherung ge-
maR § 4 Satz 1 Punkt 5 BNatSchG (s. 0.) hat hier
Vorrang. Und die Nahe zum Kinderspielplatz unter-
streicht die Ablehnung noch zusatzlich.

Bei der ahnlichen Schraffur auf dem B-Plan 03.50.00
»ot. Lorenz-Bricke, ehemaliger Guterbahnhof* han-
delt es sich um eine unterirdische Regenrtickhaltung
in Rigolen und hier ist eine oberirdische Rickhaltung
in einer Mulde geplant.

Die Burgerschaft hat das Klimaanpassungskonzept mit der
MaRnahme Nr. 18 ,Freirdume multifunktional und wasser-
sensibel entwickeln“ beschlossen. Zielsetzung der Malk-
nahme ist die Forderung einer wassersensiblen Stadtent-
wicklung und des zeitweisen Regenruckhalts in FreirAume
gemal dem Motto: ,Leben ,mit dem Wasser* statt ,gegen
das Wasser®. Diese MalRnahme geht mit der bundesweiten
Zielsetzung zur Schaffung multifunktionaler Flachen im Um-
gang mit anfallendem Regenwasser einher. Hierfir sind mitt-
lerweile zahlreiche Arbeitshilfen und praktische Beispiele
vorhanden, die den Nachweis fiihren, dass eine multifunkti-
onale Nutzung mdglich ist. Stadtebauliche Zielsetzung ist es,
die Flache fir die Riuckhaltung von Regenwasser in den Zei-
ten, in denen kein Einstau stattfindet zugénglich und fir die
Offentlichkeit nutzbar zu machen. Die MaRBnahme beinhaltet
zudem einen 6kologischen Mehrwert fur die Tier- und Pflan-
zenwelt. Im Rahmen der Ausfuhrungsplanung ist dafur
Sorge zu tragen, dass ein Gefahrenpotenzial ausgeschlos-
sen werden kann. Bei einer maximalen Einstautiefe im Be-
reich des Regenriickhalteraums von rund 20 cm ist ein Ge-
fahrenpotenzial weitestgehend auszuschliel3en. Erganzend
sind Beschilderungen, eine sachgemafRe Unterhaltung und

nicht berticksichtigen

Bebauungsplan 23.27.00 / Auswertung der Beteiligungen gemaR § 4 Abs. 2 BauGB

80 von 211 in Zusammenstellung

19




Inhalt der Stellungnahme

Prifung und Abwagung

Ergebnis

andere visuelle und physische MaBhahmen mdglich. Im Zu-
sammenhang mit der Prifung multifunktionaler Flachen wur-
den festgestellt, dass die betroffenen Flachen nur selten von
Kindern oder anderen Mitgliedern der Offentlichkeit bei Re-
genereignissen genutzt werden. Die Flache soll als zusam-
menhangende Griinflache wahrnehmbar sein und der Of-
fentlichkeit zug&nglich gemacht werden.

4.8 Lage Regenrickhalteraum
In der Planzeichnung wird die ,Regenrtickhaltemulde®
von zwei Wegen begrenzt, der Weg von der Stral3e in die
Grunanlage fuhrt direkt darauf zu und sie liegt im Um-
grenzung von Flachen, die von der Bebauung zum Uber-
schwemmungsschutz im Starkregenfall freizuhalten sind.
» Der Bereich Stadtgruin und Verkehr empfiehlt die Ver-
legung der Mulde an die Stelle des Kinderspielplatzes
zu planen, dort ist auch der tiefste Punkt der Stral3e,
und den Kinderspielplatz nach Nordosten zu verle-
gen. Dort steht eine viel grof3ere Griunflache zur Ver-
flgung, die nicht an eine Stral3e angrenzt, nicht an
allen vier Seiten, sondern nur an einer Seite von ei-
nem Weg begrenzt und weiter entfernt vom Flutgra-
ben ist.

Der Kinderspielplatz ist seit Beginn der Planung hier verortet
(bereits zur 84(1) Beteiligung). Der Vorhabentrager hat ver-
lasslich seine Vermarktung hierauf abgestellt. Der Regen-
rickhalteraum (Ausformung als Mulde mit zeitweisem, fla-
chem Einstau) wurde entsprechend geplant und festgesetzt.
Eine Anderung greift zu sehr in das Gefiige ein, eine erneute
Auslegung ware erforderlich.

nicht berticksichtigen

4.9 Baumpflanzung Verkehrsflachen

Im Teil B — Textteil steht unter 12.9: ,Im StralRenraum der
PlanstralRe sind [...] Laubbdume (Artenauswahl und
Pflanzqualitat siehe Pflanzliste (a) im Anhang) [...] zu
pflanzen®. In der Begriindung steht unter 5.6.2 ,Offentli-
che Grunflachen — Pflanz- und Erhaltungsbindung®: ,Hin-
weis: In der Pflanzenliste [...] einheimische Laubbdume
empfohlen. [...] ist es zukunftig ggf. notwendig, auch
nicht einheimische Baumarten [...] zu bericksichtigen

[..]"

Die Begriindung und Pflanzliste (a) werden angepasst. Fol-
gender Zusatz wird in die Pflanzliste aufgenommen:

»,In der Pflanzenliste (a) wird fur die Pflanzung von Straf3en-
baumen die Verwendung von heimischen Laubbdumen emp-
fohlen. Angesichts der immer stérker spirbaren Auswirkun-
gen des Klimawandels (Trockenheit, Hitze, Starkregen) ist es
zukunftig ggf. notwendig, auch nicht heimische Baumarten
bei der Auswahl und Pflanzung von StralRenbdumen zu be-
ricksichtigen (z. B. GALK-StralRenbaumliste), da diese den
veranderten Anforderungen besser gewappnet sind.

Die Grundzige der Planung sind nicht berihrt.

bericksichtigen
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» Der Bereich Stadtgrin und Verkehr lehnt diese Fest-
setzung auf die Pflanzliste a) ab. Damit wiirde sugge-
riert, dass diese Baume im Stralenraum wachsen
wirden, mit diesem unnatirlichen Standort zurecht-
k&men und die Funktion fir den Straldenraum gerecht
werden wirden (z. B. Lichtraumprofil, Salzvertrag-
lichkeit). Es ist auf die Liste der ,Zukunftsbaume flr
die Stadt“ der GALK zu verweisen. Diese Forderung
bleibt gemal der Stellungnahme zur frihzeitigen Be-
hordenbeteiligung bestehen und entspricht dem § 4
Satz 1 BNatSchG (s. 0.). Solange keine Einigung mit
der Klimaleitstelle besteht, soll auf allgemein aner-
kannte und aktuelle Forschungsergebnisse verwie-
sen werden und nicht an einer tberholten Pflanzliste
festgehalten werden. Der ,Hinweis“ in der Begrln-
dung ist weder ausreichend noch insofern sachlich
richtig, dass die Artenauswahl von ,nicht einheimi-
schen® StralRenbdumen nicht ,zukinftig ggf. notwen-
dig® ist, sondern dies schon langst notwendig, er-
forscht, Stand der Technik ist und deswegen auch so
umgesetzt wird. Der Bereich Stadtgriin und Verkehr
fordert, diesen Hinweis zu loschen.

4.10 Pflanzliste b
Im Teil B — Textteil steht unter 12.10: ,Auf dem Kinder-
spielplatz [...] Pflanzliste (a) [...]* und unter 12.11: ,Auf
der festgesetzten offentlichen Grinflache [...] Pflanzliste
(@) [...]“ In der Begriindung steht unter 5.6.2 ,Offentliche
Griunflachen — Pflanz- und Erhaltungsbindung®: ,Die fir
die Baum- und Heckenpflanzung zuléassigen Pflanzen
sind in den Pflanzlisten in den textlichen Festsetzungen
aufgelistet. [...] gleichartiger Ersatz gemaR der Pflanz-
liste (a) [...]¢
» Der Bereich Stadtgriin und Verkehr fordert folgender-
mafen zu formulieren: ,sind Gberwiegend heimische
Baumarten zu pflanzen“ und den Verweis auf die

Die Anregung wird berlcksichtigt. Der Teil B Text wird ange-
passt und der Verweis auf die Pflanzliste entfallt.
Die Grundzige der Planung sind nicht berihrt.

bertcksichtigen
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Pflanzliste zu l6schen. Denn die Eingrenzung auf
eine jahrzehntelang festgesetzte Pflanzliste mit 9 ver-
schiedenen Baumarten plus Obstbdumen steht dem
Gebot der Vielfalt entgegen. Es gibt noch erheblich
mehr heimische Gehdlze. Die Formulierungen in der
Begriindung ware entsprechend zu I6schen bzw. ent-
sprechend zu &ndern, um nicht widersprichliche
Aussagen zu haben.

4.11 Regenriuckhalteraum

Im Teil B — Textteil steht unter 12.12: ,Innerhalb der fest-
gesetzten offentlichen Grunflache mit der Zweckbestim-
mung ,Grinanlage” ist die Anlage einer naturnahen und
betretbaren Regenriickhaltemulde zuldssig, eine Einfrie-
dung der Flache ist unzulassig.“ Und in der Begriindung
steht unter 5.6.2 ,Offentliche Griinflachen — Pflanz- und
Erhaltungs-bindung“: ,Bei der Regenriickhaltemulde [...]
in Form einer in den Park eingebundenen Vertiefung [...]"

» Der Bereich Stadtgrin und Verkehr lehnt diese
Punkte komplett ab. Auf eine Begriindung wird ver-
zichtet, da dies in internen Besprechungen in unse-
ren Augen in ausreichender Form bereits geschehen
ist.

Die Burgerschaft hat das Klimaanpassungskonzept mit der
MaRnahme Nr. 18 ,Freirdume multifunktional und wasser-
sensibel entwickeln beschlossen. Zielsetzung der Mal}-
nahme ist die Foérderung einer wassersensiblen Stadtent-
wicklung und des zeitweisen Regenrickhalts in Freirdume
gemall dem Motto: ,Leben ,mit dem Wasser” statt ,gegen
das Wasser“. Diese MaRnahme geht mit der bundesweiten
Zielsetzung zur Schaffung multifunktionaler Flachen im Um-
gang mit anfallendem Regenwasser einher. Hierfur sind mitt-
lerweile zahlreiche Arbeitshilfen und praktische Beispiele
vorhanden, die den Nachweis fuhren, dass eine multifunkti-
onale Nutzung mdglich ist. Stadtebauliche Zielsetzung ist es,
die Flache fur die Ruckhaltung von Regenwasser in den Zei-
ten, in denen kein Einstau stattfindet zugénglich und fur die
Offentlichkeit nutzbar zu machen. Die MaRnahme beinhaltet
zudem einen 6kologischen Mehrwert fur die Tier- und Pflan-
zenwelt. Im Rahmen der Ausflhrungsplanung ist dafur
Sorge zu tragen, dass ein Gefahrenpotenzial ausgeschlos-
sen werden kann. Bei einer maximalen Einstautiefe im Be-
reich des Regenruckhalteraums von rund 20 cm ist ein Ge-
fahrenpotenzial weitestgehend auszuschliel3en. Erganzend
sind Beschilderungen, eine sachgeméaflle Unterhaltung und
andere visuelle und physische MaRhahmen mdglich. Im Zu-
sammenhang mit der Prifung multifunktionaler Flachen wur-
den festgestellt, dass die betroffenen Flachen nur selten von
Kindern oder anderen Mitgliedern der Offentlichkeit bei Re-
genereignissen genutzt werden.

nicht bertcksichtigen
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Die Flache soll als zusammenhéngende Grinflache wahr-
nehmbar sein und der Offentlichkeit zuganglich gemacht
werden. Praxiserfahrungen weisen die Moglichkeit der Mehr-
fachnutzung nach, die konkreten MaRhahmen sind ortsab-
hangig und obliegen der Ausflihrungsplanung.
Verwaltungsintern wurde festgelegt, dass die Mulde der
Doppelnutzung zugefuhrt werden soll und eine Einzaunung
nicht erfolgt. Die Pflege erfolgt entweder durch EBL oder
Stadtgriin und Verkehr.

4.12 Heckenpflanzung Kinderspielflache

Im Teil B — Textteil steht unter ,Pflanzliste (b)“: ,geschnit-

tene Heckenpflanzung®.

» Der Bereich Stadtgriin und Verkehr teilt mit, dass die
Hecke auf dem Kinderspielplatz nicht als geschnit-
tene, sondern als freiwachsende Hecke ausgebildet
wird, damit Kinder und Insekten Bliten und Friichte
erleben koénnen. Dazu ist die Pflanzenauswahl ein-
schrankend. Der Bereich Stadtgrin und Verkehr
empfiehlt die Festsetzung, dass der Kinderspielplatz
zum StralRenbereich abgesichert werden muss, ohne
dies genauer zu differenzieren.

Die Festsetzung zur Heckenpflanzung bleibt wie festgesetzt.
Eine geschnittene Hecke erreicht eine Breite von ca. 1 m bis
1,50 m, diese Breite ist auskdmmlich. Eine freiwachsende
Hecke erreicht 3 m bis 5 m und wirde die erforderliche Spiel-
platzgré3e minimieren.

nicht bertcksichtigen

4.13 Pflanzliste ¢

Im Teil B — Textteil steht unter ,Pflanzliste (c) Bepflan-

zung Larmschutzwand“ ,Campsis radicans“ im ersten

Block.

» Der Bereich Stadtgriin und Verkehr empfiehlt die
Klettertrompete in die Liste unter ,Rankhilfe erforder-
lich“ zu schreiben, weil sie erst mit windenden Trie-
ben an Hohe gewinnt. Kletterwurzeln bildet sie nur
selten und zur Unterstitzung aus.

Die Pflanzliste (c) wird angepasst.
Die Grundzige der Planung sind nicht berihrt.

bertcksichtigen

4.14 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
Das WA 3 verfugt Uber Grundstiicke, die offensichtlich
auch Uber die Zufahrt zur KITA erschlossen werden.

Uber das Grundstiick der KITA werden keine weiteren
Grundstiicke erschlossen. Die Erschliel3ung erfolgt tber die
jeweiligen Grundsticke, auf denen eine Bebauung in zweiter

nicht bertcksichtigen
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» Der Bereich Stadtgriin und Verkehr weist darauf hin,
dass zu prufen ist, ob fir diese Grundstiicke ein Geh-
[Fahr- und Leitungsrecht Uber diese Zufahrt festzu-
setzen ist.

Reihe ermdglicht wird. Die ErschlieBung ist im Zuge des
Bauantragsverfahrens nachzuweisen und zu sichern.

4.15 Grundstucksuberfahrten
Die Grundsticke in dem Neubaugebiet werden ihre
Uberfahrtsgenehmigungen beantragen. Die angeordne-
ten Parkplatze im Stra3enraum schranken maogliche Ver-
ortungen bereits ein.
» Fir den Bereich Stadtgriin und Verkehr wére es
fur die zuklnftige Bearbeitung von Uberfahrtsan-
tragen hilfreich, wenn im Textteil B unter Pkt. 6
die Unzulassigkeit einer zweiten Uberfahrt (pro
Grundstiick) festgesetzt wird.

Die Beschrankung von Uberfahrten auf eine Zufahrt/Grund-
stick kann im Rahmen der Genehmigungsverfahren erfol-
gen. So obliegt es dem beteiligten Bereich Stadtgrin und
Verkehr bei der Beantragung von Uberfahrtsgenehmigungen
Zu steuern. Stadtebaulich wird das Anliegen unterstitzt.

nicht berticksichtigen

4.16 Kita-Zufahrt

Die Zufahrt zur KITA wird in der Planzeichnung mit einer

Breite von 5,00 m angegeben.

» Der Bereich Stadtgrin und Verkehr macht —wie be-
reits im Beteiligungsverfahren nach 84(1)- darauf auf-
merksam, dass bei dieser Breite unbedingt das Hal-
ten und Parken im Zufahrtsbereich untersagt werden
muss, da bei haltenden und parkenden Fahrzeugen
kein Begegnungsverkehr mehr moglich ist und aus-
zuschlieBen ist, dass in den Spitzen-zeiten durch die
Bring- und Holverkehre ein Riickstau auf dem Stein-
rader Damm erfolgt.

Die Zufahrt zur Kita ist fir den Begegnungsverkehr Pkw/Pkw
(unter beengten Verhaltnissen Pkw/Lkw) ausgelegt.

Die Aufstellung eines schliissigen Konzeptes zur Verhinde-
rung des Haltens und Parkens im Zufahrtsbereich ist Auf-
gabe der Objektplanung. Ebenso die Verhinderung/Eindam-
mung der Hol- und Bringverkehre.

Ein Ruckstau auf dem Steinrader Damm wird nicht entstehen
(Vgl. Ergebnisse Verkehrskonzept vom 08.03.2022).

Am Steinrader Damm und der Schonbdckener Hauptstralle
befinden sich gentigend Parkplatze um den Hol- und Bring-
verkehr aufnehmen zu kdnnen.

Kenntnisnahme

4.17 Kinder- und Jugendlichenbeteiligung

» Weiterhin merkt der Bereich Stadtgrin und Verkehr
zum Thema KITA-Zuwegung an, dass beztglich der
Ausfuhrungen unter Pkt. 9.1 der Begriindung, ggf.
eine Kinder- und Jugendlichenbeteiligung —auch Uber
das 84(1)er-Verfahren hinaus— angemessen gewe-
sen ware.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden lediglich
die Voraussetzungen fur den Bau einer Kindertagesstatte
und ihrer Zufahrt geschaffen. Die Grundvoraussetzungen
sind auf Grundlage fachplanerischer Expertisen zu beurtei-
len. Eine Kinderbeteiligung ist bei Flachen, die fur Kinder
bestimmt sind, sinnvoll, wie z. B. zu den Freiflachen der Kita
oder dem Spielplatz.

nicht berticksichtigen
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4.18 Stellplatze im Einfahrtsbereich

Gemal Planzeichnung befinden sich im unmittelbaren

Einmindungsbereich in das Neubaugebiet rechts Stell-

platzflachen, die eine Tiefe von 4,00 m aufweisen.

» Der Bereich Stadtgriin und Verkehr lehnt diese Stell-
platzflache an der Stelle und in der Tiefe ab. Die Lage
der Stellplatze ist —gegenuber der Darstellung aus
dem 84(1)er-Verfahren- in Richtung Suden verscho-
ben worden. Dem wird aufgrund der unmittelbaren
und somit konfliktbehafteten Néhe zum Steinrader
Damm nicht zugestimmt. Weiterhin ist die Tiefe —ge-
genuber der Darstellung aus dem 84(1)er-Verfahren-
von 5,00 auf 4,00 m reduziert worden. Dem wird von
Seiten des Bereichs Stadtgriin und Verkehr nicht zu-
gestimmt, weil 4,00 m als Pkw-Abstellflache nicht
ausreicht. Sogar eine —an dieser Stelle jedoch unge-
eignete- Schragaufstellung bendtigt richtlinienkon-
form mehr Platz.

Fur die Grundstiicke im Bereich der dstlich gelegenen Rei-
henh&user sind Stellplatznachweise zu erbringen. Diese
werden straf3enbegleitend als Langsparker angeordnet. Der
Verkehrssicherheit wird durch eine Breite der Stellplatze von
4 m und einer Lange von 6 m ausreichend entsprochen. Die
Stellplatze werden etwas nach Norden verschoben. Das
stadtebauliche Konzept und die Planzeichnung werden an-
gepasst.

Die Grundzige der Planung sind nicht berihrt.

teilw. bertcksichtigen

Nr.5 Hansestadt Liibeck Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz untere Naturschutzbehérde (Schreiben vom 18.08.2022)

I. Landschaftsplanerische Stellungnahme

5.1 Ausgleichsflache

Die Ausfuhrungen zur bestehenden Ausgleichsflache in

der UNV-Stellungnahme vom 19.11.2021 wurden nur

zum Teil berlcksichtigt. Die bestehende lineare Kompen-
sationsflache im B-Plan, derzeitiges Entwicklungsziel

Sukzessionsflache, wurde im aktuellen Entwurf beibehal-

ten mit dem derzeitigen Entwicklungsziel Sukzessionsfla-

che. Die Entwicklung einer Sukzessionsflache -die bisher
nicht stattgefunden hat- wird an dieser Stelle aus den fol-
genden Grinden nicht (mehr) befiirwortet:

— Erhaltung der Optionen fur eine Renaturierung des
Flutgrabens und Anpassung an den Klimawandel:
Der Flutgraben ist derzeit hydraulisch an seiner Be-
lastungsgrenze. Das Profil ist nicht naturnah. Im Zuge

Da im Verfahren keine Ersatzflache fir die festgesetzte Aus-
gleichsflache zur Verfugung gestellt werden konnte, muss
der 6 Meter Streifen dort weiterhin verbleiben. Eine Einzau-
nung ist nicht erforderlich, ein sporadisches Begehen/Auf-
enthalt ist mit dem Entwicklungsziel vereinbar.

nicht berticksichtigen
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der erforderlichen Anpassung an den Klimawandel
sind Renaturierungsmallnahmen an technisch aus-
gebauten Gewassern erforderlich. Mit der Entwick-
lung eines durchgehenden Geholzgurtels wiirde man
sich die Option auf eine Profilaufweitung des Gewas-
sers und naturnahe Bdschungsprofilierung verbauen.
Die Gewasserniederung kann unter Grunlandnut-
zung ihre Funktion fur die Produktion von Kaltluft und
als Kaltluftleitbahn optimal erfillen, wahrend Geholz-
bewuchs in Bezug auf diese Landschaftsfunktionen
hinderlich ist.

— Umsetzbarkeit: Um Funktionen fur den Naturschutz
zu erfillen, wéare an dieser Stelle eine Einzaunung er-
forderlich, da eine 6ffentliche Grunflache mit voraus-
sichtlich intensiver Nutzung angrenzt. Ein Zaun ist je-
doch an dieser Stelle nicht wiinschenswert, siehe
auch Landschaftsbild.

— Landschaftsbild:

Vor dem Hintergrund der aktuellen B-Planung soll der
Flutgraben als Gewasser fir die Anwohner:innen er-
lebbar bleiben und nicht durch einen durchgehenden,
mit der Zeit hoch aufwachsenden Gehdlzgiirtel sowie
einen Zaun abgeriegelt werden.

Aus diesen Griinden ist die jetzige Ausgleichsflache, wie
in der Stellungnahme vom 19.11.2021 bereits dargelegt,
mit dem Entwicklungsziel extensives Griunland (2-schi-
rige Mahd) festzusetzen und der 6ffentlichen Grinflache
zuzuschlagen. Der Ausgleich ist an einen externen
Standort im Verhaltnis 1:1 zu erbringen.

[I. Eingriff in die Natur
5.2 Knickausgleich und Knickeingriff

Die Hinweise zum Knickausgleich werden bertcksichtigt. Auf
der Suche nach einer geeigneten Ausgleichsflache wurde
bereits die Moglichkeit der Nutzung eines Knickékokontos in
Betracht bezogen.

bertcksichtigen
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Durch den Bau eines offentlichen Weges in der Breite
von 2,50 m im westlichen Teil des B-Plangebietes wird
ein Knickdurchbruch erforderlich. Dafur ist ein externer
Ausgleich als Knick im Verhéaltnis 1:2 vorzusehen. Es
wird empfohlen, dabei auf ein Knickokokonto zurtickzu-
greifen. Hinweise erteilt die Untere Naturschutzbehdrde.

Der Ausgleich ist auf einer landwirtschaftlich genutzten Fla-
che im Ortsteil Dummersdorf der Hansestadt Liibeck auf den
Flurstiicken 17/1 und 418 der Flur 5 Gemarkung Dummers-
dorf vorgesehen. Die Umsetzung wird im ErschlieBungsver-
trag gesichert.

Der Bau eines 6¢ffentlichen FulRweges entlang des Knicks
im Osten des B-Plangebietes findet im Wurzelbereich
des Knicks, einem nach § 30 BNatSch geschitzten Bio-
top statt.

Wegebau und Wegeentwasserung sind so durchzufiih-
ren, dass Eingriffe in den Wurzelbereich des Knicks mi-
nimiert werden. Dazu ist der FuBweg tberhtht und mit
deutlichem Seitengefélle in Richtung Knick bauen sowie
mit versickerungsfahigem Material zu befestigen. Der 1
m-Streifen entlang des Knicks ist mit Zweckbestimmung
Naturschutz als Knickschutzstreifen zu erhalten, mit ar-
tenreichem Landschaftsrasen zu begriinen und maximal
1 mal pro Jahr zu mahen.

Die Hinweise zur Herstellung des Weges werden im Erschlie-
Bungsvertrag tbernommen und in der Ausfuhrungsplanung
berlcksichtigt.

bertcksichtigen

Eine Profilierung als Mulde unter der jetzigen Gelande-
oberflache und deren intensive Unterhaltung so dicht am
Knickwallful3 wird abgelehnt, da nicht mit dem Knick-
schutz vereinbar. Durch eine entsprechende Material-
wahl bei der Oberflachenbefestigung wird der oberfla-
chige Abfluss minimiert und durch die Uberhéhung des
FuRBweges sowie die Profilierung eines Seitengefalles
kann der Knickschutzstreifen das verbleibende Oberfla-
chenwasser aufnehmen und versickern.

Alternativ kdnnte eine Entwasserungsmulde im Westen
des FulRweges angelegt werden, was jedoch dazu fihren
wirde, dass die Tiefe der dort befindlichen Grundstlicke
um 1 m reduziert werden musste.

Die Mulde entlang des Weges an der dstlichen Geltungsbe-
reichsgrenze soll nicht unterhalb der jetzigen Gelandeober-
kante erfolgen. Mit der Aufbauhdhe//Uberhéhung des FulRwe-
ges aufgrund des technisch notwendigen Aufbaus, ist eine
Mulde in ausreichender Tiefe im Bereich des Knickschutz-
streifens maglich, ohne in dessen Wurzelraum einzugreifen.

nicht berticksichtigen
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5.3 Verlegung der Sukzessionsflache

Wie unter Punkt | bereits dargestellt, ist die Funktion und
Zweckbestimmung der Ausgleichsflache ist bei der ge-
planten angrenzenden Nutzung als Grin- und Erho-
lungsflache nicht aufrecht zu erhalten und unter den heu-
tigen Erfordernissen der Anpassung an den Klimawandel
auch nicht mehr sinnvoll. Eine Verlegung der festgesetz-
ten Sukzessionsflache an eine andere Stelle ist daher er-
forderlich. Dafur ist

Ausgleich im Verhaltnis 1 :1 zu erbringen.

Das Kap. 6.6.1 ist zu Uberarbeiten. Erhebliche Auswir-
kungen auf die Schutzguter sind zu erwarten und wie dar-
gestellt auszugleichen.

Die Ausgleichsflache konnte durch die Hansestadt Libeck
nicht verlegt werden, da keine entgeldfreie Verlagerungsfla-
che zur Verfugung steht. Fur die Buchung auf das stadtische
Okokonto wurde keine kostenfreie Uberlassung in Aussicht
gestellt. Die Ausgleichsflache bleibt somit am Uferstreifen
festgesetzt.

Die MalRnahmenflache M2 dient als Ausgleichsflache nach
8la BauGB fur eine aufRerhalb des Plangebietes durchge-
fuhrte MafBnahme im Bereich des 0stlich angrenzenden
Campingplatzes in einer Breite von 6 m. Als Entwicklungsziel
wird die Flache als Sukzessionsflache festgesetzt. Die Fla-
chen gehen in das Eigentum der Hansestadt Libeck Uber.
Im Zuge der Pflege und UnterhaltungsmafRnahmen wird eine
dauerhafte, waldfreie Flachenentwicklung sichergestellt.

nicht bertcksichtigen

[1l. Artenschutz

5.4 Artenschutz
Es bestehen keine erheblichen Bedenken gegen die Pla-
nung aus der Sicht des Artenschutzes.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Kenntnisnahme

IV. Anpassung an den Klimawandel

5.5 Klimaanpassung

Auf die bereits unter Punkt I. aufgeflihrten Aspekte in Be-
zug auf den Flutgraben wird aus Sicht der Uberflutungs-
und Hitzevorsorge verwiesen.

Die Ausgleichsflache konnte durch die Hansestadt Lubeck
nicht verlegt werden, da keine entgeldfreie Verlagerungsfla-
che zur Verfligung steht. Fir die Buchung auf das stadtische
Okokonto wurde keine kostenfreie Uberlassung in Aussicht
gestellt. Die Ausgleichsflache bleibt somit am Uferstreifen
festgesetzt.

Die MalRnahmenflache M2 dient als Ausgleichsflache nach
8la BauGB fiur eine auf3erhalb des Plangebietes durchge-
fuhrte MalRnahme im Bereich des &stlich angrenzenden
Campingplatzes in einer Breite von 6 m. Als Entwicklungsziel
wird die Flache als Sukzessionsflache festgesetzt. Die Fla-
chen gehen in das Eigentum der Hansestadt Libeck Uber.

nicht berticksichtigen
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Im Zuge der Pflege und UnterhaltungsmafRnahmen wird eine
dauerhafte, waldfreie Flachenentwicklung sichergestellt.

5.6 Hohenfestlegungen Entwasserungsanlagen
Zentrale Hohen aus dem Wasserwirtschaftlichen Begleit-
plan sind in den B-Plan aufzunehmen, um die geplante
Entwasserung bei Starkregen sicherstellen zu kénnen.

Die H6hen werden in der Ausfihrungsplanung abschlieRend
festgelegt. Eine Festsetzung ist nicht erforderlich.

nicht bertcksichtigen

5.7 Notwasserweq
Alle Notwasserwege sind im B-Plan einzutragen.

Die Funktionsfahigkeit des Notwasserweges zwischen
den Grundsticken 6 und 7 bleibt nach wie vor fraglich
hinsichtlich der Hohengestaltung sowie der langfristigen
Unterhaltung durch Private.

Der formal geltende Notwasserweg wurde in der Planzeich-
nung gesichert. Als solche werden die Planstral3e und der
tatsachlich festgesetzte Notwasserweg bezeichnet. Im Ubri-
gen handelt es sich um natirliche UberflutungsflieBwege, die
nicht unterhalten werden missen und somit keiner Festset-
zung bedurfen.

Im Kurvenbereich vor dem Notwasserweg (Notwasserweg
auf dem Grundsttick Nr. 7) sind die Deckenhdhen derart ge-
plant, dass das Oberflachenwasser von Stat. 0+093 (17,14
mNN) dem grofdten Gefélle folgend zum Notwasserweg bei
16,88 mMNN bzw. 16,89 mNN flielen wird. Im Normalfall wird
das Oberflachenwasser dann weiter am Bord in Richtung
Stat. 0+110 abgefiihrt. Ab einer Einstauhdhe von 2 cm erfolgt
ein Ubertritt in den Notwasserweg.

Im Deckenhthenplan zum Wasserwirtschaftlichen Begleit-
plan ist das resultierende Einzugsgebiet der Notentwasse-
rung zwischen den Grundstticken 6 und 7 dargestellt.

Das Einzugsgebiet des Notwasserweges auf dem Grund-
stiick Nr. 7 besteht lediglich aus den Grundstiicken 1 bis 4
sowie aus den im EZB gelegenen offentlichen Verkehrsfla-
chen.

Es handelt sich um 2.000 m2 Baugrundstiicke und 516 m?
Verkehrsflachen.

teilweise bericksichti-

gen

Kenntnisnahme
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Ein Starkregenereignis von 150 mm in 2 Stunden entspricht
einem Regen von 208,3 I / (s x ha). Unter Beriicksichtigung,
dass die weiteren Entwasserungssysteme im Starkregener-
eignis bereits von Beginn an Uberlastet sind und auf den
Grundstiicken und auf den Verkehrsflachen ein Spitzenab-
flussbeiwert von 1,0 einstellt (ungunstige Annahme auf der
sicheren Seite), erfolgt in der Mulde der Notentwéasserung
eine Einleitung von

208,3 I/ (s x ha) x 0,25 ha x 1,0 = 52 I/s

Aufgrund der Topografie der Grundstiicke 6 und 7 wird die
Mulde der Notentwasserung ein Gefélle von ca. 4,6 % auf-
weisen. Die ca. 20 cm tiefe Mulde wird problemlos in der
Lage sein, die anfallenden 52 I/s schadlos in die Niederung
abzufiihren (zum Vergleich: Eine Rohrleitung DN 200 mit 4,6
% Gefélle hat bei Vollfullung eine Leistung von ca. 72 I/s).

Der Nachweis Dauerregen 150 mm in drei Tagen kann ent-
fallen, da kein Zufluss/Aufstau von weiteren Gebieten be-
steht und der Abfluss in I/s in der Mulde somit geringer aus-
fallt.

Der Notwasserweg wird als Mulde ausgebildet, die vom Ei-
gentimer wie der restliche normale Rasen geméaht werden
muss. Dies wird privat grundbuchlich und durch Baulast ge-
sichert. Die Umsetzung hierfur wird tber den ErschlieBungs-
vertrag gesichert.

5.8 Dachbegriinung Kita
Das intensive Grindach der KITA ist im B-Plan festzu-
setzen (> 15 cm Aufbauhdhe).

Die Textfestsetzung 9.1 wird entsprechend angepasst. Es
wird eine Dachbegriinung mit einem Mindestsubstrataufbau
von 15 cm festgesetzt.

Die Grundzige der Planung werden sind nicht berthrt.

bertcksichtigen
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5.9 Pflanzliste

Bei der Pflanzliste sollte Crataegus crus galli durch
Crataegus x prunifolia ersetzen werden, da dieser bereits
seit 1783 in Deutschland in Kultur ist und zudem ein gu-
tes Vogelschutz- und -nahrgehélz darstellt.

Die Pflanzliste wird angepasst.
Die Grundzige der Planung werden sind nicht berthrt.

bertcksichtigen

V. Klimaschutz

5.10 Klimaschutz

Von Seiten des Klimaschutzes gibt es keine weiteren An-
merkungen. Das Energiekonzept wurde nach der friihzei-
tigen Beteiligung nachgebessert und ist fir das Gebiet
anzuwenden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Anwendung
des Energiekonzeptes ist durch einen stadtebaulichen Ver-
trag gesichert.

Kenntnisnahme

VI. Immissionsschutz

5.11 Immissionsschutz

Von Seiten des Immissionsschutzes gibt es keine weite-
ren Anmerkungen, da die Hinweise aus der frihzeitigen
Beteiligung beriicksichtigt wurden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Kenntnisnahme

Nr. 6 Landesamt fiir Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume Schleswig-Holstein, Abt. 5 Naturschutz und Forst (Schreiben vom

10.08.2022)

6.1 Grunflachen/Waldflédche

Das 0.g. Anschreiben sowie die zugehdérigen Planungs-
unterlagen wurden durch das LLUR in Flintbek Gibermit-
telt. Hinsichtlich der Inhalte zum Entwurf des Bebauungs-
planes

23.27.00 fur das vorbezeichnete Planungsgebiet wird
forstbehordlicherseits wie folgt Stellung genommen:

Ziel des vorbezeichneten Bebauungsplanes - der zwei
Teilflachenareale beidseitig des Steinrader Damms in
Libeck umfasst - ist einerseits die Schaffung von pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen fur eine Entwicklung
eines neuen Wohngebietes und einer Kindertagesstatte

Es ist eine dauerhafte waldfreie FlAchenentwicklung mit den
Festsetzungen des Bebauungsplans angestrebt.

Die MalRnahmenflache M2 dient als Ausgleichsflache nach
8la BauGB fur eine aufRerhalb des Plangebietes durchge-
fuhrte MalBnahme im Bereich des dstlich angrenzenden
Campingplatzes in einer Breite von 6 m. Als Entwicklungsziel
wird die Flache als Sukzessionsflache festgesetzt. Die Fla-
chen gehen in das Eigentum der Hansestadt Libeck Uber.
Im Zuge der Pflege und UnterhaltungsmafRnahmen wird eine
dauerhafte, waldfreie Flachenentwicklung sichergestellt.

bertcksichtigen
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sowie andererseits die Aktivierung von wohnbauliehen
Nachverdichtungspotenzialen geplant.

Die beiden, betreffenden Flachenareale sind unbebaut
bzw. werden anteilig intensiv landwirtschaftlich genutzt.

Waldflachen, gemaR § 2 LWaldG, sind von der Planung
nicht betroffen.

In dem ndrdlichen Flachenareal des Bebauungsplanes,
welches vor allem grof3flachig, 6ffentliche Grinflachen-
bereiche mit verschiedenen Zweckbestimmungen (u.a.:
82 -Ersatzmalinahme in Form eines 6 m breiten Sukzes-
sionsstreifens, Park-/Grunflachen, ein Regenrlckhalte-
becken und ein Kinderspielplatz) vorsieht, ist eine dauer-
hafte, waldfreie Flachenentwicklung durch entsprechend
kontinuierliche Pflege und Unterhaltungsmaf3nahmen si-
cherzustellen und langfristig zu gewahrleisten.

Unter der Voraussetzung der Beachtung der vorgenann-
ten Anmerkung bestehen aus hiesiger Sicht keine weite-
ren Bedenken.

Nr.7 Hansestadt Liibeck Abteilung Bauaufsicht (Sch

reiben vom 29.08.2022)

Die folgenden aufgefiihrten Einzelpunkte sind der Zuord-
nung der beigefiigten Skizze zu entnehmen.
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23.27.00 "STEINRADER DAMM / SCHONBOCKENER HAUPTSTRARE"
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7.1 Grundstiickszufahrt

Zugunsten ausreichend besonnter Grundstiicksflachen ist
eine Bebauung und in diesem Zusammenhang auch den ge-
stalterischen Vorgaben entsprechend, eine Anordnung von

Kenntnisnahme
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Innerhalb des Baufensters - WA 1 Mitte, sidliche Reihe
- hat die Anordnung der Carports und Garagen gem.
Punkt 6.1 sehr lange Grundsticksauffahrten zur Folge.

Garagen und Carports derart angeordnet, das die freiblei-
benden Flachen nach Siden ausgerichtet sind, was langere
Zufahrten bedingt.

7.2 Regenriickhalteraum

Die Einfriedung der Regenrickhaltemulde ist laut Text
Nr. 12.12 unzulassig. Hier besteht ein direkter Bezug
zum nahegelegenen Kinderspielplatz. Eventuell geht von
der Mulde eine Gefahr fir spielende Kinder aus, falls die
Mulde nach starkem Niederschlag mit Wasser geflllt ist.

Die Burgerschaft hat das Klimaanpassungskonzept mit der
MalRnahme Nr. 18 ,Freirdume multifunktional und wasser-
sensibel entwickeln“ beschlossen. Zielsetzung der Mal3-
nahme ist die Férderung einer wassersensiblen Stadtent-
wicklung und des zeitweisen Regenrickhalts in FreirAume
gemal dem Motto: ,Leben ,mit dem Wasser* statt ,gegen
das Wasser*“. Diese MalRnahme geht mit der bundesweiten
Zielsetzung zur Schaffung multifunktionaler Flachen im Um-
gang mit anfallendem Regenwasser einher. Hierfur sind
mittlerweile zahlreiche Arbeitshilfen und praktische Bei-
spiele vorhanden, die den Nachweis fuihren, dass eine mul-
tifunktionale Nutzung mdoglich ist. Stadtebauliche Zielset-
zung ist es, die Flache fiur die Ruckhaltung von Regenwas-
ser in den Zeiten, in denen kein Einstau stattfindet zugang-
lich und fir die Offentlichkeit nutzbar zu machen. Die MaRR-
nahme beinhaltet zudem einen 6kologischen Mehrwert fur
die Tier- und Pflanzenwelt. Im Rahmen der Ausfiihrungs-
planung ist daflir Sorge zu tragen, dass ein Gefahrenpoten-
zial ausgeschlossen werden kann. Bei einer maximalen
Einstautiefe im Bereich des Regenriickhalteraums von rund
20 cm ist ein Gefahrenpotenzial weitestgehend auszu-
schlieen. Ergdnzend sind Beschilderungen, eine sachge-
mafe Unterhaltung und andere visuelle und physische
Malnahmen mdoglich. Im Zusammenhang mit der Priifung
multifunktionaler Flachen wurden festgestellt, dass die be-
troffenen Flachen nur selten von Kindern oder anderen Mit-
gliedern der Offentlichkeit bei Regenereignissen genutzt
werden. Die Flache soll als zusammenhangende Grunfla-
che wahrnehmbar sein und der Offentlichkeit zuganglich
gemacht werden.

nicht berticksichtigen
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7.3 Kinderspielplatz

Zudem ist die Anordnung der Spielflache ohne raumli-
chen Bezug und verhindert Sichtbeziehungen, die aus-
dricklich gewtiinscht sind. Ricksprache Kinder/ Jugend

Ziel von Kinderspielflachen ist es, einer breiten Mehrheit zu-
géanglich und fur diese auch wahrnehmbar zu sein. Fir die
Bewohnenden bietet die Spielflache eine gute Einsehbarkeit
und im Bereich héherer 6ffentlicher Frequenz auch ein ho-
heres Mal3 an Sicherheit

nicht bertcksichtigen

7.4 Erschlieung WA 3

Die ErschlieBung der beiden einzeln gelegenen Rand-
grundstiicke muss gesichert sein. Da hier keine pla-
nungsrechtliche ErschlieBung geplant ist, werden Bauan-
trdge in diesen Baufenstern nur in einem ordentlichen
Bauantrag plus Baulast méglich.

Die ErschlieBung kann Uber die jeweiligen Grundstlicke ge-
sichert werden, dies wird im Bauantragsverfahren nachge-
wiesen.

bereits beriicksichtigt

7.5 Anordnung Baugrenze

Die Anordnung des Baufensters - WAL, Osten — befindet
sich sehr weit dstlich. Der Garten hinter den Wohnhéau-
sern ist damit auf ein sehr geringes MaR3 reduziert, womit
die Grundstickseigentiimer gezwungen sind, die Garten-
nutzung vorrangig in Richtung Stral3e auszurichten.

Zugunsten ausreichend besonnter Grundstiicksflachen ist
die mogliche Bebauung derart angeordnet, das eine grof3ere
zusammenhangende Gartennutzung maoglich ist.

bereits beriicksichtigt

7.6 Stellplatznachweis

Die ausgewiesene Stellplatzflache fur die kleine Haus-
gruppe — WA2 Osten — reicht fir die 3 geplanten
Wohneinheiten nicht aus.

Fir die Grundstiicke im Bereich der ¢stlich gelegenen Rei-
henhauser sind Stellplatznachweise zu erbringen. Diese
werden stralenbegleitend als Langsparker angeordnet. Der
Verkehrssicherheit wird durch eine Breite der Stellplatze von
4 m und einer Lange von 6 m ausreichend entsprochen. Die
Stellplatze werden etwas nach Norden verschoben. Das
stadtebauliche Konzept und die Planzeichnung werden an-
gepasst.

Die Grundzige der Planung sind nicht beriihrt.

bereits beriicksichtigt

7.7 Festsetzung Schallschutzbebauung

Die Beschreibung des Textes 11.3 ist unverstandlich! Die
Anordnung von ,Auflenwohnbereichen® auf der Nord-
seite der/s Gebaude/s (WA2, Siiden, grol3e Hausgruppe)
in Richtung der ausgewiesenen Stellplatzflache ist trotz
Berlicksichtigung der Larmimmissionen seitens der
Hauptstraf3e nicht schlissig.

Die Festsetzung 11.3 sichert die geschlossene Bebauung in
einer Mindesthdhe von 2,2 m zum Schutz vor Schalleintrag.
An der verlarmten Seite zum Steinrader Damm sind Aul3en-
bereiche trotzdem genehmigungsfahig, sofern ein zweiter
Aulenwohnbereich larmabgewandt angeordnet wird.

Kenntnisnahme
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7.8 Stellplatzflachen WA 2

Die Befahrbarkeit der Stellplatze vor der grof3en Haus-
gruppe ist nicht gegeben. Ein Ein- und Ausparken ist bei
einer vorgesehenen Fahrbahnbreite von 4,10m — siehe
Stralenschnitt B-B - nicht moéglich, insofern ein ,Querpar-
ken‘ vorgesehen ist, was die Stellplatztiefe von 6,0 m
suggeriert.

Die StVO (8 12, 1 und 3) verbietet das Parken an engen Stel-
len und gegeniber Einfahrten, die auf schmalen Fahrbahnen
liegen. Die Definition von "engen Stellen” und "schmalen
Fahrbahnen" erfolgt nicht in der StralRenverkehrsordnung
(StVO) oder deren Verwaltungsvorschrift (VwV).

In der Regel definiert sich diese verbleibende Restbreite aus
maximaler Fahrzeugbreite (2,55 m) sowie zweimal dem Si-
cherheitsabstand von 25 cm als dann insgesamt 3,05 m.
Vom Oberverwaltungsgericht S-H gibt es sogar ein entspre-
chendes Urteil zu:

"Eine enge Stelle im Sinne von § 12 Abs. 1 Nr. 1 StVO liegt
vor, wenn ein gefahrloses Vorbeifahren unter Beriicksichti-
gung der Sicherheitsabstdnde zu beiden Seiten nicht oder
nicht mehr ohne ungewohnliche Schwierigkeiten moglich ist.
Dies erfordert unter Bertcksichtigung der nach § 32 Abs. 1
Satz 1 StVO zulassigen Fahrzeugbreiten und eines Sicher-
heitsabstandes von 50 cm eine ubliche Durchfahrtsbreite
von 3 bis 3,5 m." (Aktenzeichen 5 LA 207/20)

Der nachfolgende Schleppkurvennachweis belegt die Be-
fahrbarkeit der Grundstiickszufahrten bzw. der privaten Stell-
platze in Senkrechtaufstellung. Der Schleppkurvennachweis
ist mit der CAD-StraRenplanungssoftware ,Geovision auf-
gestellt worden.

nicht bertcksichtigen
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7.9 Bebauung in zweiter Reihe

Es ist nicht schlissig, nur zwei hintere Grundstiicke des
Steinrader Damms — WA3 — fir Wohnbebauung in den
Bebauungsplan zu integrieren. Um dem gesamten um-
gebenden Bereich Planungssicherheit zu geben, sollte

Die Flachen stehen in einem unmittelbaren Planungszusam-
menhang zur Ermdglichung einer gemeinntitzigen Flache fir
eine neue Kita. GemaR § 34 BauGB ist eine weitere Verdich-
tung auf den Flachen gewiinscht und demnach auch ohne
die Schaffung neuen Planrechts mdglich.

nicht bertcksichtigen
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der gelb markierte Bereich in den Bebauungsplan inte-
griert werden, um auch anderen Grundstickseigentu-
mern die gleichen Mdglichkeiten einer hinteren Bebau-
ung ihrer Grundstiicke einzuraumen. Andernfalls musste
hier weiterhin gem. 8 34 / ggf. 8 35 BauGB beurteilt wer-
den.

7.10 ErschlieBung WA 3

Der Bereich WA3 kann nicht im Verfahren der Genehmi-
gungsfreistellung behandelt werden, da die planungs-
rechtliche ErschlieBung nicht gesichert ist.

Die ErschlieRung kann Uber die jeweiligen Grundstiicke ge-
sichert werden, dies wird im Bauantragsverfahren nachge-
wiesen.

bereits beriicksichtigt

7.11 GRZKITA
Bereich KITA - Die Ausweisung einer GRZ mit 600m?2 ist
nicht korrekt.

Hier misste es korrekter Weise GR (Grundflache) heil3en.
Die Planzeichnung wird entsprechend angepasst.
Die Grundzige der Planung sind nicht berihrt.

bertcksichtigen

Nr. 8 Hansestadt Liibeck, 4.491 — Arché&ologie und Denkmalpflege, Abt. Arch&aologie (Schreiben vom 02.08.2022)

8.1 Arché&ologische Kulturdenkmale

Die Abteilung Arché&ologie des Bereichs 4.491 Arch&olo-
gie und Denkmalpflege nimmt zu dem o.g. Bebauungs-
plan als Trager offentlicher Belange wie folgt Stellung:

Anzumerken ist, dass die Stellungnahme vom
03.12.2021 nicht in den Teil B (Text) zum Bebauungs-
plan ibernommen wurde. Es wird nochmals darauf hin-
gewiesen, dass es sich hierbei um bisher weitestgehend
ungestoérte Landschaftsteile handelt, in denen archéolo-
gische Kulturdenkmale, vor allem aus der Vor- und Frih-
geschichte erwartet werden kénnen. Systematische ar-
chéaologische Prospektionen haben hier bislang nicht
stattgefunden, vereinzelt sind Fundstellen in der archao-
logischen Landesaufnahme dokumentiert. Besonders
hinzuweisen ist auf Funde und Befunde aus der Jung-
steinzeit (4.-3. Jt. v. Chr.), die auf dem Baugebiet

Im Rahmen des ErschlieBungsvertrags wird verbindlich ge-
regelt, dass vor Beginn der ErschlieBungsmalnahmen sys-
tematische archéaologische Prospektionen zur Auffindung ar-
chaologischer Kulturdenkmale in Abstimmung mit der Abtei-
lung Arché&ologie durchzufiihren sind.

bertcksichtigen

Bebauungsplan 23.27.00 / Auswertung der Beteiligungen gemaR § 4 Abs. 2 BauGB

99 von 211 in Zusammenstellung

38




Inhalt der Stellungnahme

Prifung und Abwagung

Ergebnis

Schonbdckener Stralle 102 (ehemaliges Pflanzen-
schutzamt) gemacht wurden.

Im Vorfeld einer BaumaRnahme im Landgebiet der Han-
sestadt Lubeck und nach erfolgter Stellungnahme der
oberen und unteren Denkmalschutzbehdrde der Hanse-
stadt Lubeck, Bereich Archdologie und Denkmalpflege,
Abt. Archédologie, sind noch vor Beginn jedweder Bau-
malnahmen o.g. Prospektionsarbeiten zur Auffindung
archéologischer Kulturdenkmale durchzufiihren. Diese
sind auf der Grundlage des Gesetzes zum Schutz der
Kulturdenkmale, Denkmalschutzgesetz - DSchG in der
Fassung des Gesetzes vom 30. Dezember 2014;
GVOBI. Schi.-H. Nr. 1, 2015, S. 2-9, nach8 4 Nr. 1 und 3
(Offentliche Planungen und MaBnahmen, Welterbe) zu
fordern sowie nach 8 14 (Kostenpflicht bei Eingriffen)
vom Verursacher zu tragen. Sie sind in ihrer Art sowie
Durchfiihrung mit dem Bereich Archaologie und Denk-
malpflege, Abt. Archédologie abzustimmen und nach § 12,
Absatz 2, Nr. 4, 5 und 6 bei diesem zu beantragen. Zu
allererst sind nichtinvasive Prospektionen zum Schutz
des potentiellen archéologischen Kulturgutes anzuwen-
den.

Diese nichtinvasiven Prospektionen dienen der Lokalisie-
rung wie Eingrenzung grofl3erer, zusammenhangender
archéologischer Kulturdenkmalbereiche. Sollte es sei-
tens des Bereichs Archaologie und Denkmalpflege, Abt.
Archéologie von Noéten sein, muss anschlie3end eine in-
vasive Prospektion an ausgewahlten Fundorten durchge-
fuhrt werden, um die arch&ologischen Kulturdenkmale zu
Uberprifen. Die Kosten hierfur sind nach § 14 DSchG SH
ebenfalls vom Verursacher zu Gbernehmen.

Die im Vorfeld einer Baumalnahme durchgefiihrten
Prospektionen ersetzen nicht eine nach § 12 DSchG SH
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(Genehmigungspflichtige MaRnahmen) mdgliche anfal-
lende Ausgrabung.

Alle Funde und die zugehdrige Dokumentation der Pros-
pektionen sind gemanR § 15 DSchG SH der Oberen Denk-
malschutzbehdrde der Hansestadt Libeck zur wissen-
schaftlichen Bearbeitung auszuhandigen.

Die in der Textfassung dargelegten Hinweise unter E
sind nicht ausreichend!

Nr.9 Hansestadt Liibeck, 4.491 — Arché&ologie und Denkmalpflege, Abt. Archéaologie (Schreiben vom 22.09.2022)

9.1 Verdacht auf Kulturdenkmale

Es handelt sich hier um Bereiche, in denen nach § 12 (2)
6 der begriindete Verdacht besteht, dass Kulturdenkmale
vorliegen. Daher besteht hier Genehmigungspflicht fir
Bodeneingriffe (Erdarbeiten). Vor Beginn der Erschlie-
Bungsmaflinahmen durch den Entwickler sind Prospekti-
onsarbeiten zur Auffindung archéologischer Kulturdenk-
male durchzufiihren. Diese sind auf der Grundlage des
DSchG S-H in der Fassung des Gesetzes vom 30. De-
zember 2014 zu fordern sowie nach § 14 (Kostenpflicht
bei Eingriffen) vom Verursacher zu tragen. Sie sind in ih-
rer Art sowie Durchfiihrung mit dem Bereich Arch&ologie
und Denkmalpflege, Abt. Archdologie abzustimmen und
nach 8§ 12, Absatz 2, Nr. 4, 5 und 6 bei diesem zu bean-
tragen. Zu allererst sind nichtinvasive Prospektionen zum
Schutz des potentiellen archaologischen Kulturgutes an-
zuwenden.

9.2 Hinweis Teil B Text
Fur den Teil B Text kann dann der allgemeine Hinweis
verwendet werden (dieser wird auch — sofern notwendig

Im Rahmen des Erschlielungsvertrags wird verbindlich ge-
regelt, dass vor Beginn der ErschlieBungsmalnahmen sys-
tematische archéaologische Prospektionen zur Auffindung ar-
chaologischer Kulturdenkmale in Abstimmung mit der Abtei-
lung Arché&ologie durchzufiihren sind.

bericksichtigen
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— durch die Bauordnung jeder Baugenehmigung beige-
fugt):

9.3 baubegleitend arch&ologische Untersuchungen
Aufgrund alterer archéologischer Funde/Untersuchun-
gen ist im Bereich des 0.g. Bauvorhabens mit arch&olo-
gischen Kulturdenkmaélern aus vor- und friihgeschichtli-
cher Zeit, dem Mittelalter und der Neuzeit zu rechnen.
Daher sind baubegleitend arch&aologische Untersuchun-
gen vorzusehen. Mitarbeitern der Abteilung Archéologie
ist ggf. Zutritt zu Fundbergungungen und Dokumentatio-
nen zu gewahren. Der Bereich Archaologie ist moglichst
rechtzeitig, spatestens jedoch 14 Tage vorher, Gber den
Beginn der Erdarbeiten unter Angabe der ausfiihrenden
Baufirma mit Kontaktdaten des Bauleiters zu informieren.
Funde und Befunde sind gem. § 15 Denkmalschutzge-
setz S-H unverziglich der Oberen Denkmalschutzbe-
hérde anzuzeigen. Befunde kdnnen sein: Steinbefunde
aus Natur- und Kunststeinen, Holzkonstruktionen, Erd-
verfarbungen und Gruben. Der Inhalt dieser Stellung-
nahme ist auch der ausfuhrenden Baufirma mitzuteilen.
Mitteilungen sind schriftlich oder telefonisch an die Abtei-
lung Arch&ologie, Meesenring 8, 23566 Libeck, Tel.:
(0451) 122-7155, e-mail: archaeologie@luebeck.de, zu
richten.

Nr. 10 Hansestadt Liibeck, Bereich Schule und Sport (Schreiben vom 02.08.2022)

10.1 Bedarf Schulerweiterung

Das Plangebiet liegt im Schuleinzugsbereich der Grund-
schule Schonbécken und soll - gem. den Ausfihrungen -
eine Neubebauung von ca. 49 Wohneinheiten (36 WE in
freistehenden Einfamilienhausern und 13 WE in Reihen-
hausern/sonstigen Hausgruppen) ermoglichen. Es ist
von maximal 55 Wohneinheiten auszugehen, wenn jedes

Am 07.07.2021 hat der Bereich Schule und Sport zur voran-
gegangenen Auftaktgesprach mitgeteilt, dass zum Ziel des B-
Planes (geplante Bebauung von 40-50 Wohneinheiten) keine
Bedenken bestehen.

nicht berticksichtigen
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sechste freistehende Einfamilienhaus mit einer zusatzli-
chen Einliegerwohnung versehen wird.

Durch die Neubaugebiete im Zustandigkeitsbereich der
Grundschule Schoénbdcken mit 49 bis 55 zusatzlichen
Wohneinheiten werden je Jahrgang 3 zusétzliche Schi-
ler:iinnen erwartet (Berechnungsformel: 49 bis 55
Wohneinheiten x 2,8 Einwohner pro Wohneinheit x 1,6%
Schiler:innen pro Jahrgang = 2,2 bis 2,5).

Fur die Grundschule Schonbdcken liegt die Prognose der
einzuschulenden Kinder in den kommenden Schuljahren
bis auf zwei Ausnahmen bei 15 bis 22 Kindern je Jahr-
gang ohne eingerechnete Baugebiete. Eine Ausnahme
bildet das Schuljahr 2024/2025 - hier liegt die Prognose
bei 28 einzuschulenden Kindern. In diesem Schuljahr
konnten an der Grundschule Schonbocken zwei erste
Klassen eingeschult werden.

Die zweite Ausnahme bildet das Schuljahr 2027/2028 -
hier liegt die Prognose bei 24 einzuschulenden Kindern.
In diesem Schuljahr werden an der Grundschule Grof3
Steinrade, deren Zustandigkeitsbereich an den Zustan-
digkeitsbereich der Grundschule Schonbdcken angrenzt,
prognostiziert nur 9 Schiler:innen eingeschult. Durch
eine Anpassung der Zustandigkeitsbereiche oder der Zu-
sammenlegung der beiden Schulen besteht die Moglich-
keit, alle Schiler:innen in den beiden Zustandigkeitsbe-
reichen zu beschulen.

Insofern bestehen aus Sicht des Bereiches Schule und
Sport fur die Aufstellung des Bebauungsplanes grund-
satzlich keine Bedenken.

Absehbar reichen die Raumlichkeiten an der Grund-
schule Schdonbdcken nicht aus, um den Rechtsanspruch
zur Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/27 durch

Aufgrund der Stellungnahme wurde davon ausgegangen,
dass die Grundschulversorgung gesichert ist und es wurden
keine Verhandlungen mit dem Entwickler aufgenommen.

Die Berechnung des Bedarfs unter Einbeziehung von 20%
moglicher Einliegerwohnungen ist im Ubrigen nicht sachge-
recht bzw. entspricht nicht der Praxis. Mit der Ermoglichung
zur Errichtung von Einliegerwohnungen soll dem altersge-
rechten Wohnen Rechnung getragen werden. Aufgrund der
untergeordneten Grof3e werden Einliegerwohnungen nur
sehr unwahrscheinlich von Familien bewohnt.
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die Hansestadt Libeck umzusetzen. Erwartet wird eine
bendtigte Betreuungskapazitat von ca. 80 Prozent. Nach
dem stadtischen Richtwerte-Modell fir die Raumbemes-
sung an Ganztagsschulen wird fur die Ganztagsbetreu-
ung an der Grundschule Schénbécken ein Zubau erfor-
derlich von insgesamt ca. 120 m? Nutzflache (2 Ganz-
tagsbetreuungsraume je 60m?).

Es wird gebeten, in dem B-Plan-Verfahren mit aufzuneh-
men, dass der ErschlielBungstrager an den Kosten der
Schulerweiterung an der Grundschule Schonbdcken fi-
nanziell beteiligt werden muss.

Nr. 11 Hansestadt Libeck, 4.041 — Fachbereichsdienste Jugendhilfeplanung (Schreiben vom 14.07.2022)

11.1 Kita - Schallimmission

Im Kita-Bedarfsplan ist eine viergruppige Kita fir St. Lo-
renz Nord am Steinrader Damm vorgesehen. Die Kitabe-
darfsplanung war friihzeitig am Prozess beteiligt. Die Kin-
dertageseinrichtung ist in der B-Planung berlicksichtigt.

Unter Zi. 5.5.3 der Begriindung wird folgende Einschrén-
kung des zukuinftigen Kitabetriebes im Hinblick auf den
Sportlarm beschrieben:

»Zur Schaffung gesunder Aufenthaltsverhaltnisse wird
festgesetzt, dass die Kindertagesstatte an Samstagen,
Sonn- und Feiertagen nicht gedffnet sein darf.”

Um spatere mdgliche Nutzungen der Kita auch an Sams-
tagen, Sonn- und Feiertagen nicht pauschal auszuschlie-
Ben, sollte hier ein Kompromiss gefunden werden. Dem
Larmschutz kdonnte begegnet werden, wenn der Kitabe-
trieb wahrend grol3er Sportveranstaltungen mit entspre-
chender Larmentwicklung auf die Innenrdume der Kin-
dertageseinrichtung eingegrenzt wird.

Es wird gebeten, diesen Einwand zu berucksichtigen.

Gemal der Schalltechnischen Untersuchung wird tagsiber
an Werktagen und Sonntagen der Immissionsrichtwert der
18. BImSchV von 55 dB(A) an der Westfassade der Kinder-
tagesstatte um bis zu 4 dB Uberschritten. Zur Schaffung ge-
sunder Aufenthaltsverhaltnisse wird empfohlen, dass die Kin-
dertagesstatte an Samstagen, Sonn- und Feiertagen nicht re-
gelhaft gedffnet sein darf. Von dieser Regelung kann geman
Stellungnahme des beauftragten Gutachterbliros vom
26.09.2022 abgewichen werden, sofern alternativ folgende
Schallschutzmaflinahmen vorgenommen werden, keine of-
fenbaren Fenster an den betroffenen Fassaden, Ausfihrung
von verglasten Vorbauten (verglaste Loggien, Wintergarten
oder gleichwertig) vor den Fenster an den betroffenen Fassa-
den, Ausflhrung einer Larmschutzwand auf der westlichen
Bebauungsplangrenze im stdlichen Teilgebiet mit einer
Lange von 45 m, von der Sidwest-Ecke des Plangebietes
nach Norden verlaufend und einer Hohe der LA&rmschutzwand
von mindestens 5,5 m betragen, Einschrankung der Betriebs-
zeiten der Sportanlage oder Ausweisung des Gebiets, indem

teilweise
bertcksichtigen
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sich die Kindertagesstatte befindet als Kern-, Dorf- oder
Mischgebiet.

Die baulichen Mafinahmen am Gebaude sind an den Fassa-
den auszufuihren, an denen es zu Uberschreitungen der Im-
missionsrichtwerte nach 18. BImSchV kommt, also an der
West- und Nordfassade im Erdgeschoss und an der West-
und Nordfassade und den westlichen 10 m auf der Siidfas-
sade.

Sofern eine Nutzung an Samstagen, Sonn- und Feiertagen
fur den Regelbetrieb erforderlich werden sollte, ist dies im
Rahmen der hochbaulichen Ausfiihrungsplanung zu berick-
sichtigen, es waren entsprechende SchallschutzmalRnahmen
erforderlich, die einen gesunden Aufenthalt in der Kita wéh-
rend der Spielzeiten auf dem Sportplatz gewahrleisten. Die
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV von 55
dB(A) tagstber und 45 dB(A) nachts sind im Bauantragsver-
fahren nachzuweisen.

Nr. 12 HL, Bereich Soziale Sicherung (Schreiben vom 09.12.2021)

12.1 Geftrderter Wohnungsbau

Es wird nochmal auf die Stellungnahme vom 10.12.21
verwiesen, die keine Beriicksichtigung fand und es wird
darauf hingewiesen, dass der Bereich Soziale Sicherung
nicht fiir die Umsetzung und Einhaltung dieser zu treffen-
den vertraglichen Regelungen zustandig ist.

Anbei ein link zur Arbeitshilfe des zusténdigen Ministeri-
ums, was bei der Ausgestaltung der Vertrage zu beach-
ten ist, da ohne Inanspruchnahme der Forderung nicht
auf die vorhandenen Regelungen des SHWoFG zuriick-
gegriffen werden kann.

Die Anregung, im stadtebaulichen Vertrag vorzugeben, dass
Fordermittel dann in Anspruch zu nehmen sind, wenn der
Fordermittelgeber eine Foérderung allein fir den 2. Forder-
weg in Aussicht stellt, wird nicht umgesetzt, weil der Entwick-
ler dies nicht mdchte.

Eine Inanspruchnahme der Férderung ist weiterhin nicht vor-
gesehen. Die Umsetzung der Regelungen, dass die Woh-
nungen ohne Foérderung errichtet werden und zu den Kondi-
tionen des 2. Forderweges vermietet werden, wird durch den
Bereich Stadtplanung und Bauordnung gepruft.

nicht berticksichtigen
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https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachin-
halte/W/wohnen/Downloads/LeitfadenSozialerWoh-
nungsbau.pdf? blob=publicationFile&v=1

Weitere Anmerkungen gibt es nicht.

Nr. 13 Landeskriminalamt Schleswig- Holstein (Schreiben vom 15.08.2022)

13.1 Kampfmittel
In der 0. a. Gemeinde/Stadt sind Kampfmittel nicht aus-
zuschliel3en.

Vor Beginn von Tiefbaumal3nahmen wie z. B. Baugru-
ben/Kanalisation/Gas/Wasser/Strom und Straf3enbau ist
die 0. a. Flache/Trasse gem. Kampfmittelverordnung des
Landes Schleswig-Holstein auf Kampfmittel untersuchen
zu lassen.

Die Untersuchung wird auf Antrag durch das

Landeskriminalamt
Dezernat 33, Sachgebiet 331
Mihlenweg 166

24116 Kiel

durchgefinhrt.

Es wird gebeten, die Bautrager darauf hinzuweisen, dass
sie sich frihzeitig mit dem Kampfmittelraumdienst in Ver-
bindung setzen sollten, damit Sondier- und Raummali-
nahmen in die Baumalnahmen einbezogen werden kon-
nen.

Nach erfolgter Auswertung durch den Kampfmittelraum-
dienst (Schreiben vom 14.01.2019, 19.05.2021 und
23.06.2021) handelt es sich bei den Flachen nicht um
Kampfmittelverdachtsflachen. Damit sind die Flachen fir
Eingriffe in den Boden aktuell freigegeben.

Kenntnisnahme
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Nr. 14 Amt Nordstormarn (Schreiben vom 11.08.2022)

14.1 Stellplatznachweis
Es wurden die von der o.g. Planung berthrten amtsan-
gehorigen Nachbargemeinden beteiligt.

Seitens der Gemeinden Badendorf, Hamberge, Heils-
hoop und Ménkhagen werden keine grundsatzlichen Be-
denken vorgebracht.

Seitens der Gemeinde Heilshoop wird jedoch auf die Not-
wendigkeit ausreichender Stellplatze auf den privaten
Grundstiicken hingewiesen, um ein Abstellen der Kfz im
Steinrader Damm und in der Planstral3e vorzubeugen.

Mit dem Bebauungsplan werden die Voraussetzungen fur
ausreichend private Kfz-Stellplatze geschaffen.

Die gemal Landesbauordnung erforderlichen Stellplatze
sind auf den jeweiligen Baugrundstticken zu errichten, hier-
fur ist genligend Platz auf den Grundstiicken vorhanden,
teilweise werden konkrete Stellplatzflachen ausgewiesen.

bertcksichtigen

Nr. 15 Hansestadt Liibeck, Archdologie und Denkmalp

flege Abt. Denkmalpflege (Schreiben vom 13.07.2022)

15.1 Denkmalschutz

Im betreffenden Planungsbereich sowie ferner im unmit-
telbaren Umfeld befinden sich keine erkannten Baudenk-
male geman §2 DSchG SH.

Hinsichtlich 0.g. Bebauungsplans bestehen keine bau-
denkmalpflegerischen Belange.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Kenntnisnahme

Nr. 16 Stadtverkehr Lubeck GmbH (Schreiben vom 19.

07.2022)

16.1 OPNV

Die Taktfolgen haben sich montags — freitags verdichtet,
sodass wir nun in einem 15/ 15/ 30 Min. Takt fahren.
An den Samstagen sowie an den Sonn- und Feiertagen
bleiben die Takte so wie bisher.

In der Begriindung wird der Absatz zur Beschreibung der
Taktfolge entsprechend der Stellungnahme angepasst.

bertcksichtigen

Die Originale der Stellungnahmen kénnen bei Bedarf im Bereich

Stadtplanung und Bauordnung eingesehen.
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Bebauungsplan 23.27.00 — Steinrader Damm / Schénb6ckener Hauptstrale —
Bericht zur Prufung und Abwéagung der im Rahmen der durchgefiihrten Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen
Stand: 06.10.2022

Teil C: Auswertung der friihzeitigen Behdrdenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB

Vorbemerkung: Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit wurde vom 05.07.2021 bis 23.07.2021 mittels Aushang im Bereich Stadtplanung und
Bauordnung, Muhlendamm 12, durchgefiihrt. Es gingen keine schriftlichen Stellungnahmen ein.

Die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden gemafRd 8 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 18.11.2021 tber die Planungen
unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme bis einschlie3lich 10.12.2021 aufgefordert. Im Rahmen der frihzeitigen Behdrdenbeteiligung wur-
den insgesamt 56 Behorden und sonstige Trager 6ffentlicher Belange sowie weitere von der Planung beriihrte stadtische Bereiche beteiligt und um
Stellungnahme gebeten. Im Ergebnis der dieser Beteiligung sind insgesamt 37 Stellungnahmen beim Bereich Stadtplanung und Bauordnung einge-
gangen.

Die im Rahmen der friihzeitigen Behordenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen wurden vor der 6ffentlichen Ausle-
gung des Bebauungsplans nach § 3 Abs. 2 BauGB und der parallel hierzu durchgefiihrten Behdrdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB ausgewertet
und — soweit moglich — bei der Uberarbeitung der Entwiirfe der Bauleitplane und der zugehérigen Begriindungen beriicksichtigt. Die Offentlichkeit
sowie die Borden und sonstigen Trager offentlicher Belange hatten im Zuge der nachfolgend durchgefuhrten Beteiligungsverfahren Gelegenheit, die
Berucksichtigung ihrer AuRerungen und Stellungnahmen zu priifen sowie ihre Anregungen, Bedenken und Hinweise ggf. erneut vorzubringen. Hier-
von wurde vor allem von den beteiligten Behérden und sonstigen Tragern offentlicher Belange Gebrauch gemacht, sodass die zuvor abgegebenen
Stellungnahmen in diesen Féallen fur die Abwégung nicht mehr von Bedeutung sind.

Soweit von den Einwendern aus den frihzeitigen Beteiligungsverfahren im Rahmen der Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2
BauGB keine erneuten Stellungnahmen vorgebracht wurden und die zuvor vorgebrachten Anregungen, Bedenken und Hinweise fir die Abwagung
zu den beiden Bauleitplanen noch von Relevanz sind bzw. sein kdnnen, werden sie nachfolgend dargelegt und damit der Abwagung zugénglich
gemacht.
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a.) Von folgenden Behorden und sonstigen Tragern offentlicher Belange liegen Stellungnahmen mit bebauungsplanrelevanten Inhalten vor:

Hansestadt Lubeck, 3.390 Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz / Naturschutz - Natur, Klima, Immission (Schreiben vom

09.12.2021)

Kompensationsflache

Die erforderliche Endwidmung der Kompensationsflache
entlang des Flutgrabens zwecks Anlage einer 6ffentlichen
Griunflache wird aus Sicht der Biotopverbundplanung kri-
tisch gesehen, da sie eine Nutzungsintensivierung bedeu-
tet. Der Griinzug Herrengarten mit Flutgraben ist im Ge-
samtlandschaftsplan der Hansestadt Libeck (2008) als Bi-
otopverbundflache ausgewiesen. Im Zuge der Anpassung
an den Klimawandel erfiillen Gewasser mit ihren Niederun-
gen eine zunehmend wichtige Aufgabe im Biotopverbund
als Ausbreitungsachsen fir speziell an diese Standortbe-
dingungen angepasste Pflanzen- und Tierarten. Um dieser
Funktion gerecht zu werden, ist der nicht gehdlzbestandene
Bereich nordlich des geplanten FuBweges parallel zum
Flutgraben und westlich des FuRweges, der den Kinder-
spielplatz im Westen begrenzt und der an die Planstralie
anschliel3t, in seinem jetzigen naturnahen Zustand zu erhal-
ten und als artenreiche zweischirige Wiese festzusetzen.

Die Ausgleichsflachen entlang des Flutgrabens werden als
MafRnahmenflache gesichert. Eine textliche Festsetzung
und zeichnerische Darstellung in der Planzeichnung wird
aufgenommen.

bericksichtigt

Naturnahe Ausbildung des Regenriickhaltebeckens

Sollte trotz der von der Unteren Wasserbehorde geforder-
ten Anpassung der MaflRnahmen zur Regenwasserbewirt-
schaftung fir die Erreichung eines weitgehend natiirlichen
Wasserhaushaltes ein Regenrtickhaltebecken erforderlich
werden, ist dieses, unter den Standortvorgaben der Unteren
Wasserbehorde, naturnah auszubilden.

Sofern fur eine naturnahe Gestaltung mehr Flache benétigt
wird, ist mindestens auf die halbe Hauserreihe im Nordwes-
ten (6 Einfamilienh&auser) zu verzichten.

Mit der Uberarbeitung des Wasserwirtschaftlichen Begleit-
planes (WBP) (Stand 14.04.2022) soll eine Regenrtckhal-
temulde im Bereich der nordlichen Flachen naturnah in den
Grlinanlagen eingebunden werden. Somit vergréRern sich
die naturnahen Flachen. Der Verzicht der halben Hauser-
reihe im Norden ist nicht notwendig.

berticksichtigt
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Hinweise zu Ausgleichsflachen

Parallel zum Flutgraben befindet sich eine ca. 5 m breite,
lineare Kompensationsflache mit Entwicklungsziel Geholz-
sukzession. Die Funktion und Zweckbestimmung der Aus-
gleichsflache ist bei der geplanten Nutzung als Grun- und
Erholungsflache nicht aufrecht zu erhalten. Eine Verlegung
an eine andere Stelle ist erforderlich. Dafur ist Ausgleich zu
erbringen. Das Ausgleichsverhaltnis ist im weiteren Verfah-
ren zu klaren.

Der Bereich der festgesetzten Ausgleichsflache (ca. 6,00 m
breiter Bereich sudlich der nordlichen Plangebietsgrenze)
wird keine Nah- und Erholungsflache. Die Ausgleichsflache
hat als Entwicklungsziel ,Sukzession“ gemalf der verbindli-
chen Dienstbarkeit.

bertcksichtigt

Gestaltung der Griin- und Erholungsflachen und des Re-
genriickhaltebeckens

Zur Forderung der Biodiversitat und des Naturerlebens soll-
ten die Grin- und Erholungsflachen und das Regenriickhal-
tebecken naturnaher und reicher an Habitatstrukturen fir
Tier- und Pflanzenarten, z. B. fur Singvogel, Amphibien,
Wildbienen und Schmetterlinge gestaltet werden (siehe
auch Stellungnahme unter I.).

Mit der Uberarbeitung des WBP vom 14.04.2022 ist ein Re-
genriickhalteraum in Form einer naturnah gestalteten
Mulde im nérdlichen Bereich des Plangebiets vorgesehen.
Somit vergrofRern sich die naturnahen Flachen, die sich
Uberwiegend als nutzbare 6ffentliche Parkflachen darstel-
len, die durch Wegeflachen verbunden und einem Kinder-
spielplatz erganzt werden.

bertcksichtigt

Hinweise zu E-Mobilitdtsanforderungen i. S. v. Errichtung ei-
ner Ladeinfrastruktur

Um die Energetischen Emissionen aus der Mobilitat zu mi-
nimieren ist in Neubaugebieten schadstoffarme Mobilitat zu
bevorzugen (Siehe Birgerschaftsbeschluss
(VO/2019/07727-01)). Der Anschluss an den OPNV ist ful-
laufig gegeben. Die Anbindung fiir den FuR- und Radver-
kehr ist Uber den Steinrader Damm gegeben.

Zusatzlich zu der Anbindung an den Umweltverbund ist
nach dem Geb&ude-Elektromobilitatsinfrastruktur-Gesetz
(GEIG) die Infrastruktur flr E-Mobilitdt zu gewahrleisten.
Die Ausstattung der o6ffentlichen Parkplatze in Teilgebiet 1
mit Ladeinfrastruktur nach 8§ 6 des GEIG ist zu prifen. Von
den acht Parkplatzen fur die Kita in Teilbereich 2 sind nach
8 7 des GEIG jeder 3. Parkplatz mit Ladeinfrastruktur aus-
zustatten und es ist ein Ladepunkt einzurichten.

Das Vorhalten von Ladeinfrastruktur im 6ffentlichen Raum
in den allgemeinen Wohngebieten ist nicht erforderlich, da
die Bebauung ausschlief3lich aus Einzelhausern und Rei-
henhausgruppen besteht. Ladevorrichtungen kénnen auf
den Grundstlicken vorgesehen werden. § 6 GEIG greift hier
nicht.

Fur den Parkplatz der Kita ist das Gebaude-Elektromobili-
tatsinfrastruktur-Gesetz verpflichtend und im Zuge der Bau-
maflnahme umzusetzen.

teilweise berlicksich-
tigt
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Reduktion grauer Emissionen

Die Reduktion der grauen Emissionen ist durch die Verwen-
dung nachhaltiger oder recycelter Baustoffe zu gewahrleis-
ten. Neben der Auswahl der Materialien sind graue Emis-
sion durch Materialsparendes Bauen zu reduzieren. Daher
ist aus Sicht des Klimaschutzes der Anteil an Einfamilien-
hausern deutlich zu reduzieren (zugunsten von Doppel- und
ggf. Reihenhausern).

Das stadtebauliche Konzept wurde vom Bauausschuss mit
dem Ziel beschlossen in dem Bereich Einzelh&user vorzu-
halten, daher kommt es zu keiner Reduzierung von Einzel-
hausern.

nicht bertcksichtigt

Hansestadt Lubeck, 3.390 Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz / Naturschutz - Untere Wasserbehdrde (Schreiben vom

10.12.2021)

Unzureichende MaRhahmen, um einen natirlichen Wasser-
haushalt zu sichern

Niederschlagswasser

Nach 8 5 Absatz 1 Punkt 1 +3 WHG ist die erforderliche
Sorgfalt bei der Einwirkung auf Gewasser anzuwenden, um
eine nachteilige Veranderung der Gewassereigenschaften
zu verhindern und eine VergréRerung und Beschleunigung
des Wasserabflusses zu vermeiden. Zusatzlich sind Ge-
wasser nach § 6 Absatz 1 Punkt 1 mit dem Ziel zu bewirt-
schaften ihre Funktions- und Leistungsfahigkeit im Natur-
haushalt und als Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen zu er-
halten, insbesondere nachteilige Veranderungen von Ge-
wassereigenschaften sind zu vermeiden. Im Speziellen gilt
fur die Bewirtschaftung von oberirdischen Gewéssern nach
§ 27 Absatz 1 WHG den guten 6kologischen Zustand zu
erreichen und die Verschlechterung des 6kologischen Zu-
stands zu verhindern.

Ein verlangerter und erhéhter Abfluss durch ein Regenriick-
haltebecken im B-Plangebiet steht diesen Zielen entgegen.
Zusatzlich ist der Abfluss des Flutgrabens durch bereits
existierende Einleitstellen erhdht. Bei der Bewertung der
Wasserhaushaltsbilanz nach A- RW 1 zeigt sich, dass die
angenommenen Mallnahmen zur Regenwasserbewirt-
schaftung gerade im Bereich der Verdunstung ausreichen

Die Richtlinie der "Wasserrechtlichen Anforderungen zum
Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein, Teill:
Mengenbewirtschaftung" vom Herausgeber bzw. vom Mi-
nisterium (MELUND), Abteilung Wasserwirtschaft, Meeres-
und Kustenschutz, ist nicht mit der ausschlief3lichen Absicht
aufgestellt worden, zukiinftig nur noch den Fall 1 zu errei-
chen. Sofern der Fall 2 erreicht wird, missen die entspre-
chenden Nachweise fir die lokale Uberprifung gefiihrt wer-
den. Die Nachweise wurden mit dem Wasserwirtschaftli-
chen Begleitplan erbracht.

Abstimmungen zu weiteren wasserwirtschaftlichen Malf3-
nahmen im Gebiet sind erfolgt.

Wesentlicher Baustein ist die Anderung von Satteldachern
in Grindéacher mit 10 cm Substratschicht.

Mit den erganzten wasserwirtschaftlichen MaRnahmen wird
sich die Wasserhaushaltshilanz positiv verbessern (weniger
abflusswirksame Flache, dafir mehr versickerungs- und
verdunstungswirksame Flache). Der Wasserwirtschaftliche
Begleitplan wurde entsprechend der getroffenen Abstim-
mungen Uberarbeitet.

Die Ableitung einer Teilflache des offentlichen Nieder-
schlagwassers der Verkehrsflachen sowie von anfallende
Niederschlagswasser auf Baugebieten, das nicht versi-
ckern werden kann, erfolgt Gber einen naturnah gestalteten

teilweise berlcksich-
tigt
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in den Fall 2 ,deutliche Schadigung des Wasserhaushaltes*®
zu kommen. Dies verletzt die allgemeine Sorgfaltspflicht
nach 8§ 5 Absatz 1 Punkt 3 WHG die Leistungsfahigkeit des
Wasserhaushalts zu erhalten. Die jetzige Planung ver-
scharft zudem die Folgen des Klimawandels anstatt wie
nach § 6 Absatz 1 Punkt 5 WHG gefordert gegen diese vor-
zubeugen.

Aus diesen Griinden sind mehr Malinahmen im Gebiet zu
ergreifen um dem Ziel einen weitgehend natirlichen Was-
serhaushalt zu erreichen, naher zu kommen. Gerade im
Hinblick auf die Verdunstung.

Regenrtckhaltraum, der als flache Mulde in Erdbauweise
ausgefuhrt wird im nordlichen Bereich des Plangebiets.

Dachbegriinung

Eine vollstandige Dachbegriinung mit mindestens 10 cm
Substrataufbau auf allen Wohn- bzw. Hauptgebauden bzw.
6 cm auf allen Nebengeb&uden sind zu planen.

BegriRenswert und wasserwirtschaftlich sinnvoll ist der
Einsatz von Retentionsdéachern oder die Kombination von
Grindachern mit Mulden oder Zisternen. Dies gilt auch fir
den Teil: Schénbockener HauptstralRe und Kita.

Im wasserwirtschaftlichen Begleitplan (WBP) sind Zisternen
nur fir die Wohngrundstticke geplant, welche nicht auf dem
Grundstuck versickern kdnnen. Fur alle Grundstiicke sind
Zisternen zu planen. Das gesammelte Wasser sollte fir die
Gartenbewasserung genutzt werden. Gegebenenfalls
konnte auch ein Brauchwasserkonzept Anwendung finden.

Fur die Teilgebiete WAL, WA2 und WA4 sowie fur die Ge-
meinbedarfsflache wird festgesetzt, dass die Dachflachen
von Hauptgebduden mit einer Dachneigung von bis zu 10
Grad mit einem mindestens 10 cm starken durchwurzelba-
ren Substrataufbau fachgerecht auszustatten, mit standort-
gerechten heimischen Arten (50 % Graser, 50 % Krauter)
(Artenauswahl und Pflanzqualitat siehe Pflanzliste (c) und
(d) im Anhang) zu begriinen und dauerhaft zu unterhalten.
In allen Gebieten wird fur die Dachflachen von Nebenge-
bauden, Nebenanlagen, Carports und Garagen festgesetzt,
dass diese mit einem mindestens 6 cm starken durchwur-
zelbaren Substrataufbau fachgerecht auszustatten, zu be-
grinen und dauerhaft zu unterhalten sind.

Der Bau von Retentionsdachern kann nicht festgesetzt wer-
den, jedoch in einem stadtebaulichen Vertrag vereinbart
werden. Dies wird hier aber nicht umgesetzt.

teilweise berlcksich-
tigt

Zisternen

Im wasserwirtschaftlichen Begleitplan (WBP) sind Zisternen
nur fir die Wohngrundstticke geplant, welche nicht auf dem
Grundstuck versickern kdnnen. Fur alle Grundstiicke sind
Zisternen zu planen. Das gesammelte Wasser sollte fiir die

Die Festsetzung von Zisternen ist im Bebauungsplan nicht
maoglich. Daher wird hierzu ein stadtebaulicher Vertrag ge-
schlossen. Der stadtebauliche Vertrag sieht vor, dass die
einzelnen Grundsticke im WAL, WA2 und WA4 (Aus-
nahme: Grundstiicke 35 und 36) mit Pumpenschachten als
Ubergabeschacht fir Schmutzwasser und — soweit eine
Versickerung nicht in Betracht kommt — mit Ubergabe-
schachten fur Regenwasser ausgestattet werden. Jeder

nicht bertcksichtigt
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Gartenbewasserung genutzt werden. Gegebenenfalls
konnte auch ein Brauchwasserkonzept Anwendung finden.

Ubergabeschacht fiir Regenwasser wird als Zisterne aus-
gebildet.

Gemal den ergdnzten wasserwirtschaftlichen Mal3hahmen
erhalten lediglich die an die 6ffentliche RW-Kanalisation an-
geschlossenen Grundstiicke eine Zisterne.

Grundsatzlich kénnen aber auf allen Grundstiicken Zister-
nen von den Eigentimer:innen vorgesehen werden.

Gestaltung der Baumpflanzungen

Laut Festsetzung sollen im StraRenraum 22 standortge-
rechte mittelkronige Laubbaume gepflanzt werden. Es ist zu
prifen ob diese auch als Baumrigolen oder in Tiefbeete ge-
pflanzt werden kdnnen, da diese auch zum Erreichen des
naturnahen Wasserhaushaltes beitragen.

Grundsatzlich leisten diese Bewirtschaftungsanlagen nach
derzeitigen Untersuchungs-/Forschungsstand in bestehen-
den dicht besiedelten innerstadtischen Gebieten mit dem
dort vorherrschenden hohen Befestigungsgrad einen sinn-
vollen Beitrag zur Verbesserung der Wasserhaushaltsbi-
lanz.

Eine solche sehr dichte Siedlungsstruktur, die den Einsatz
dieser Anlagen rechtfertigen wiirde, liegt im Wohngebiet B-
Plan 23.27.00 nicht vor.

Von der Anlage von Baumrigolen wird aus wirtschaftlichen
Erwagungen abgesehen. Fir die Baumstandorte im Stra-
Benraum wird die Pflanzung von standortgerechten, mittel-
kronigen in offenen mindestens 10 m2 grof3en Baumschei-
ben mit einem durchwurzelbaren Substratvolumen von min-
destens 12 m3 festgesetzt. Die Baumscheiben sind mit bo-
dendeckenden Pflanzen zu begriinen.

Die textliche Festsetzungen werden ergénzt.

nicht bertcksichtigt

Hinweise zur StraRenentwasserung

Fur die Entwasserung der offentlichen Straf3en ist zu unter-
suchen ob stralBenbegleitende Mulden in Frage kommen.
Die zu entwassernden Flachen werden als gering ver-
schmutz eingestuft. Falls der Grundwasserabstand zu einer
mdglichen Versickerungsanlage weniger als 1 m betréagt,
welches in der DWA-A 138 als Kriterium der Bemessung
von Versickerungsanlage definiert wird, kann mit der unte-
ren Wasserbehotrde abgesprochen werden ob eine gerin-
gere Machtigkeit zugelassen werden kann.

Von der Anlage von stral3enbegleitenden Mulden wird auf-
grund des fehlenden Platzbedarfes abgesehen, da sich
hierdurch die Baugrundstiicke entsprechend verkleinern
wurden.

Fur den nérdlichen und westlichen Straenabschnitt wird
das Oberflachenwasser der Planstralze (ca. 500 m?) tGber
einen  Offentlichen  Regenwasserkanal = gesammelt,
einem im Norden des Gebiets angeordneten Regenrtickhal-
teraum (Ausformung als Mulde mit zeitweisem, flachem
Einstau) zugefihrt und anschlieend in den im Norden an
das B-Plan-Gebiet angrenzenden Flutgraben eingeleitet.

teilweise berulcksich-
tigt
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Mit dieser MaRnahme wird die Wasserhaushaltsbilanz ver-
bessert (Weniger Abfluss, mehr Versickerung und Verduns-
tung).

Zur weiteren Reduzierung der abflusswirksamen Flachen
ist geplant den 0dstlichen und stdlichen Teil der Planstral3e
Uber eine Rohr-/Rigolenversickerung unter den 6ffentlichen
Verkehrsflachen zur Versickerung zu bringen.

Ausbau eines mdéglichen RRB Der Wasserwirtschaftliche Begleitplan wurde Uberarbeitet. | berlcksichtigt
Lo Die Ableitung einer Teilflache des offentlichen Nieder-
Sc_>||te es, trotz der_ Anpassung Eie_r Malinahmen fur die Er- schlagwassers der Verkehrsflachen sowie von anfallendem
relchung_ eines Weltgghend natu__rllchen Wasserhaushaltes, Niederschlagswasser auf Baugebieten, das nicht versi-
_notvx{endlg werden,_ ein Regenruckhaltepec_ken zu planen, ckern werden kann, erfolgt Uber einen naturnah gestalteten
'?t dies so zu platz_leren, dass es hicht im uberﬂutungsge- Regenrickhalteraum (Regenriickhaltemulde), der als fla-
fahrdeten Bereich liegt. Zudem ist es naturnah auszubilden. che Mulde in Erdbauweise ausgefiihrt wird im nordlichen
Bereich des Plangebiets. Mit der Neuplanung als naturnah
gestaltete Mulde, ist die Lage im Uberflutungsgefahrdeten
Bereich unkritisch, zudem ist die Hohenlage der Retentions-
flache auRRerhalb kritischer Uberflutungsrelevanter Hohen.
Notwasserwege Die geforderte Notentwasserung tber die Grundstiicke (6 | berlcksichtigt

Die Notwasserwege, welche im "Lageplan Uberflutungs-
weg" dargestellt sind, sind nicht nachvollziehbar. Gerade
an den Ecken der offentlichen StraRen wird es wohl Prob-
leme fur die Notentwasserung geben. In diesen Bereichen
sind die Grundstickszufahrten geplant. Das Wasser wird
im Falle von starken Regenereignissen bei denen die Not-
wasserwege genutzt werden, direkt Gber die Zufahrt in auf
die Grundstucke flieRen.

und 7) wurde abgestimmt und im Wasserwirtschaftlichen
Begleitplan bericksichtigt. Die Straf3e und Grundstiickszu-
fahrten werden so ausgefihrt, dass bei Starkregen das Nie-
derschlagswasser zu den Notwasserwegen verlaufen kann.
Er erfolgt eine Festsetzung des Notwasserweges in der
Planzeichnung.

Notwendige BeschleunigungsmalRnahmen bezilglich des
Schmutzwassers

Schmutzwasser

Das Lubecker Kanalnetz entwassert in Teilen im Mischsys-
tem, in dem Regen- und Schmutzwasser gemeinsam zur
Klaranlage geleitet werden. Dieses System ist Uberlastet,

Nach Aussage der Entsorgungsbetriebe Libeck (EBHL) ist
die Einleitung des zuséatzlichen Schmutzwassers aus dem
geplanten B-Plan 23.27.00 ,Steinrader Damm / Schdnbo-
ckener Hauptstral’e* moglich. Eine Entlastung des Misch-
wasserkanalnetzes erfolgt entsprechend der bestehenden
Vereinbarung zwischen der EBHL und die untere Wasser-
behoérde durch die EBHL an anderer Stelle.

nicht bertcksichtigt
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so dass die EBL sogenannte BeschleunigungsmaRhahmen
umsetzen missen, um eine Reduzierung von Mischwas-
sereintrégen in die Gewasser umzusetzen. Grundsatzlich
ist im Zeitraum von 2017 bis 2025 ist eine Reduktion des
CSB-Eintrags um 25 %zu erreichen (Forderung der UWB).

Jede zusatzliche Menge Schmutzwasser, die in das Kanal-
netz eingeleitet wird, kann spatestens am Zentralklarwerk
im Regenfall zu einem Abschlag fuihren. Deshalb sind bei-
spielsweise durch Neubaugebiete zusétzlich ins Kanalnetz
eingeleitete Schmutzwassermengen zusatzlich zu der o. g.
Reduktion durch Beschleunigungsmafnahmen zu kompen-
sieren.

Ohne ausreichende Beschleunigungsmaf3nahmen kann die
uWB dem Vorhaben nicht zustimmen. Eine Anderungser-
laubnis flir eine weitere Einleitung in das Mischsystem ohne
entsprechende Entlastung im Kanalnetz wirde die uwWB
nicht erteilen. Der Stand der Planung, Umsetzung und Bi-
lanzierung der Beschleunigungsmalinahmen ist bei den
EBL zu erfragen.

Im weiteren Verfahren wird eine entsprechende MaRnahme
benannt.

Grundlagenermittlung zur angedachten Geothermie

Grundwasser
Geothermieanlagen

Bei einer Nutzung der oberflachennahen Geothermie fir
mehrere Einfamilienhauser im Baugebiet werden Vorpla-
nungen erforderlich:

Es ist eine Grundlagenermittlung (Machbarkeitsprifung)
zur avisierten geothermischen Versorgung vorzunehmen.
Ziel der Grundlagenermittlung ist eine zusammenfassende
Bewertung der Eignung des Standortes zur geothermischen
Nutzung mit Vorabklarung genehmigungsrechtlicher Rand-
bedingungen.

Es werden keine Geothermie-Felder oder Luft-/Wasser-An-
lagen vorgesehen. Ggf. werden Einzelantrage gestellt, eine
Grundlagenermittlung ist demnach nicht erforderlich.

nicht bertcksichtigt
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Die Vorplanung muss mit der unteren Wasserbehoérde
(uwWB) abgestimmt werden und beinhaltet nachfolgend auf-
gefuihrte Vorerkundungen am Baustandort:

¢ Umfassende geologische/hydrogeologische
Standortrecherche

¢ Allgemeine Einschatzungen zu Kampfmitteln, Altbe-
bauungen, Altlasten, Leitungen etc. im Baugebiet

e Bewertung mdglicher geologischer und bohrtechni-
scher Risiken

e Erlauterung der geplanten geothermischen Nutzun-
gen/Anwendungen (z.B. warmepumpengestitzte
Beheizung, Warmwasserbereitung, Kihlung)

o Recherche, Ausweisung und Bewertung von rele-
vanten Nutzungsansprichen im Umfeld des Bau-
vorhabens

o Vorprifung der grundsatzlichen Genehmigungsfa-
higkeit und hinsichtlich zu erwartender wasserrecht-
licher Restriktionen am konkreten Projektstandort in
Bezug auf die geplanten Nutzungen und Systeme
(Erstabstimmung mit den zustandigen Genehmi-
gungsbehdrden)

e Abschatzung relevanter geothermischer Unter-
grundparameter (u.a. Temperatur, Warmeleitfahig-
keit, Grundwasserverhaltnisse, ggf. Grundwasser-
chemie)

e Feststellen des Vorerkundungsbedarfes (Anzahl
und Tiefe der Erkundungsbohrung(en), geophysika-
lische Messung(en), geothermische Messung(en)

Der Dokumentationsbericht der Vorerkundungsmafnah-
men, der auch eine Bewertung der Erkundungsergebnisse
in Bezug auf das geothermische Standort-/ Nutzungspoten-
tial beinhaltet, ist der uWB vorzulegen. Der Planer muss die
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Randbedingungen zur rdumlichen Verteilung und Anord-
nung von Erdwarmesonden im Planungsgebiet unter der
Pramisse einer moglichst geringen nachbarschaftlichen Be-
einflussung von Geothermieanlagen definieren.

Ab einer Gesamt-Heizleistung der geothermischen Nutzung
von 2 100 kW ist die Durchfihrung einer numerischen ther-
mohydrodynamischen Simulation an einem 3D-Untergrund-
modell erforderlich, um die thermischen Auswirkungen der
geothermischen Nutzung auf den Untergrund darstellen
und bewerten zu kénnen. Die Ergebnisse der FEM-Simula-
tion sind fur eine ggf. mdgliche Optimierung der Konfigura-
tion und Dimensionierung der Erdwarmesonden/Erdwarme-
sondenfelder heranzuziehen.

Die Ergebnisse der Vor- und Entwurfsplanung sollten Be-
standteil der einzureichenden Unterlagen im Rahmen der
Antragstellung zur Erteilung einer wasserrechtlichen Er-
laubnis flr das gesamte Baugebiet sein.

Bei Stilllegung einer Geothermieanlage ist die Warmetra-
gerflissigkeit aus dem Sondenkreislauf zu entfernen und
ordnungsgeman zu entsorgen. Die Sonden sind vollstandig
mit dauerhaft abdichtendem Material zu verpressen. Die
ordnungsgemanie Stilllegung ist der uWB (untere Wasser-
behorde) vorab anzuzeigen. Eine Bescheinigung uber die
Stilllegung ist der uWB vorzulegen.

Mdoglicher Ausbau von Kellern oder Tiefgaragen

Dranage

Sollen Gebaude durch Keller oder Tiefgaragen o. &. tiefer in
den Bodenkoérper eingebunden werden, missen entspre-
chend notwendige Bauanpassungen fir feuchte Bdden
bzw. Bauen in der gesattigten Zone vorgenommen werden.

Die Hinweise werden im Rahmen der Ausfiihrungsplanung
bertcksichtigt.

Kenntnisnahme
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Wassereindringen in die Baugrube, wahrend der eigentli-
chen Bauphase, bleibt davon unberihrt. Die Gewasserbe-
nutzung ist bei der unteren Wasserbehdrde im Vorfeld zu
beantragen.

Hansestadt Lubeck, 5.660 Bereich Stadtgrin und Verkehr (Schreiben vom 10.12.2012, Schreiben vom 15.12.2021, Ergénzende Stellung-

nahme)

d) Breite des Geh- und Radwegs

Im stdwestlichen Bereich des Neubaugebietes weist die
Planung einen 2,50 m breiten Geh-/Radweg auf.

Der Bereich Stadtgriin und Verkehr (inkl. Fahrradbeauf-
tragte) fordert, die Breite auf 3,00 m festzusetzen, weil er-
kennbar ist, dass z. B. Lastenfahrrader, die bis zu 2 m breit
sein durfen, in Zukunft deutlich mehr werden. Machbar ware
hier auch, einen 3,00 m breiten Geh-/Radweg direkt mit der
Hauptzufahrt im stdéstlichen Teil zu kombinieren.

Aufgrund der Schleuse an der geplanten Larmschutzwand
(Versatz um 2 x 90°) und der geringen Sichtverhaltnisse
verursacht durch die Larmschutzwand und dem vorhande-
nen Knickbewuchs ist die Wegeverbindung fiir den fahren-
den Radverkehr nicht verkehrssicher nutzbar. Insbeson-
dere am Ubergang dieses Weges zum Gehweg/Radweg
Steinrader Damm wird eine Geschwindigkeitsbarriere be-
notigt, da der fahrende Radfahrer keine Einsicht zum Geh-
weg/Radweg Steinrader Damm hat. Verkehrssicher ist der
Weg daher nur fir den fuBBlaufigen Verkehr nutzbar. Rad-
fahrer sollen aber geduldet werden, was mit einer Beschil-
derung erfolgen wird. Radfahrer missen in diesem Be-
reich Schritt fahren.

Die Breite von 2,50 m ist ausreichend fir die Herstellung
eines barrierefreien Gehweges mit geduldetem Radver-
kehr.

nicht bertcksichtigt

e) Linksabbiegerspur auf dem Steinrader Damm

Der Steinrader Damm befindet sich gemaf3 B-Plan-Entwurf
teilweise im B-Plan-Umriss. Eine etwaige Linksabbieger-
spur in das Neubaugebiet ist allerdings nicht zu erkennen.

» Der Bereich Stadtgriin und Verkehr weist auch hier
erneut auf die 0.g. E-Mail vom 05.05.2021 hin, in der
durch das hiesige Sachgebiet Verkehrseinrichtun-
gen bereits angemerkt wurde, dass ohne Linksab-
biegerspur und unter Aufrechterhaltung der vorhan-
denen Querungshilfe das Linksabbiegen fahrdyna-
misch problematisch wird.

Die vorhandene Querungsinsel soll um ca. 6,00 m nach
Westen verschoben werden. Aufgrund der bestehenden
Grundstuckszufahrten kann die Insel jedoch nicht noch
weiter nach Westen verlagert werden.

In Abstimmung mit der Stralenverkehrsbehoérde wurde
der verkehrsberuhigte Bereich bis an den Steinrader
Damm gefuhrt. Somit weitet sich der befahrbare Bereich
von 5,55 m auf 6,40 m auf. Damit kann ein Ausholen von
Pkw’'s gewabhrleistet werden.

teilweise bericksich-

tigt
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Konzeptionelle Untersuchung des gesamten Stral3enraumes

Weiterhin fordern der Bereich Stadtgrin und Verkehr und
die StralR3enverkehrsbehorde eine entsprechende Ausei-
nandersetzung mit dem Thema ,Linksabbiegespur®. In einer
entsprechenden Mail vom 07.07.2021 heif3t es von Seiten
des StraBenbaulasttragers dazu: ,Schon im Zusammen-
hang mit den vorangegangenen Neubauerschlielfungen
.Hagenskoppel* und ,Schénbdckener Str.-Hagenskoppel*
ist durch unseren Bereich die Leistungsfahigkeit der
Schonbdckener StralRe/Steinrader Damm auf dem gesam-
ten Streckenabschnitt hinterfragt worden bzw. ist durch For-
derungen von Linksabbiegestreifen auf die Grenze derer
aufmerksam gemacht worden. Ich mdchte mich an dieser
Stelle der Haltung der Kolleg:innen aus dem SG Verkehrs-
einrichtungen und der Stral3enverkehrsbehdrde anschlie-
Ben, dass durch 610.2 nunmehr eine konzeptionelle Unter-
suchung des gesamten Streckenabschnittes initiiert werden
sollte, in der die angrenzenden Wohngebiete (sowohl vor-
handene, als auch in der Planung befindliche) berticksich-
tigt werden. Eine ggf. daraus resultierende notwendige
Uberplanung der StraRe stellt dann eine solide und zusam-
menhangende Grundlage fir die ErschlieBung der vorh.
und zuklnftig geplanten Baugebiete dar.*

Die konzeptionelle Untersuchung mit der daraus ggf. re-
sultierenden Uberplanung des gesamten StralRenab-
schnittes des Steinrader Dammes ist Aufgabe der HL.

Mit dem vorliegenden Verkehrskonzept vom 27.08.2021
wird festgestellt, dass die Erschlie3ung des B-Planes aus
verkehrlicher Sicht unproblematisch ist.

nicht bertcksichtigt

qg) Parken wahrend des Hol- und Bringverkehrs im Bereich
der Kita-Zufahrt

Die Zuwegung zur Kita ist mit einer Breite von 5,00 m dar-
gestellt.

Der Bereich Stadtgriin und Verkehr macht bereits jetzt vor-
sorglich darauf aufmerksam, dass bei dieser Breite unbe-
dingt das Halten und Parken im Zufahrtsbereich untersagt
werden muss, da bei haltenden und parkenden Fahrzeugen

Die ZzZufahrt zur Kita ist fir den Begegnungsverkehr
Pkw/Pkw (unter beengten Verhéaltnissen Pkw/Lkw) ausge-
legt.

Die Aufstellung eines schliissigen Konzeptes zur Verhin-
derung des durchgdngigen Haltens und Parkens im Zu-
fahrtsbereich ist Aufgabe der Objektplanung. Ein punktu-
elles Halten wird als fir den Verkehrsfluss vertraglich be-
urteilt.

Ein Rlckstau auf dem Steinrader Damm wird nicht entste-
hen (Vgl. Ergebnisse Verkehrskonzept vom 27.08.2021).

Kenntnisnahme
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kein Begegnungsverkehr mehr moglich ist und auszuschlie-
Ren ist, dass in den Spitzenzeiten durch die Bring- und Hol-
verkehre ein Riuckstau auf dem Steinrader Damm erfolgt.

Am Steinrader Damm und der Schénbéckener Haupt-
strale befinden sich gentigend Parkplatze um den Hol-
und Bringverkehr aufnehmen zu kénnen.

0) Heckenabstand von 75 cm statt 50 cm zur Grundsticks-
grenze

Im Textteil B unter Punkt 11. Bindungen fiir Bepflanzungen
und fur die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonsti-
gen Bepflanzungen steht unter 11.6: ,Auf den mit ,Anpflan-
zung von Hecken® festgesetzten Flachen sind mit einem
Abstand von max. 50 cm zur Grundstiicksgrenze standort-
gerechte Laubgehdlze [...] mit einer Tiefe von mindestens
50 cm [...] anzupflanzen. Entsprechend wird diese Formu-
lierung auch unter Punkt. 11.14 genutzt. Der Schnitt D-D°
endet auf der linken Seite an der Grundstiicksgrenze. Im
stadtebaulichen Entwurf sind die Schraffuren der Hecken
zur Halfte auf offentlicher Verkehrsflache. In der Begrin-
dung unter 4. ,Ziele und Zwecke der Planung - Griinordne-
risches Konzept* steht: ,Auf den mit ,Anpflanzung von He-
cken* festgesetzten Flachen sind mit einem Abstand von 30
cm zur Grundsticksgrenze Laubgeholze anzupflanzen,

[..]"

Der Bereich Stadtgriin und Verkehr fordert die Formulierung
,mit einem Abstand von mind. 75 cm zur Grundstiicks-
grenze*“ statt ,mit einem Abstand von max. 50 cm bzw. 30
cm zur Grundstiicksgrenze®. Erkldrung: Bei einer Hecken-
tiefe von ,mind. 50 cm*“ ragen die Pflanzen mind. 25 cm ab
Pflanzenmitte zur Grundstlicksgrenze. Es verbleibt also ein
Abstand zur 6ffentlichen Verkehrsflache von max. 25 cm.
Die in der Pflanzliste angegebenen Laubgehélze sind stark-
wuichsig. Besonders im Frihjahr durch den ersten, kraftigen
Wachstumsschub und durch das Schnittverbot zum Vogel-
schutz, werden sehr schnell die Gehdlze in die 6ffentlichen
Verkehrsflachen wachsen und ggf. die Verkehrssicherheit
gefahrden. Deswegen ist ein groRerer Pflanzabstand zu 6f-
fentlichen Verkehrsflachen festzulegen.

Da es den Anwohnern auch mgglich sein muss schma-
lere Hecken zu pflanzen und die Eigentiimer:innen dazu
verpflichtete sind, die angrenzenden Flachen von der Be-
pflanzung freizuhalten, wird von einer Festsetzung zum
Abstand von Grundstticksgrenzen fir die Bepflanzung
abgesehen.

nicht bertcksichtigt
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q) Uberarbeitung der Pflanzliste der ¢ffentlichen Griinanla-
gen und des Kinderspielplatzes

Im Textteil B unter der Anlage steht die Pflanzenliste (a) Ar-
tenauswahl Baumpflanzungen, die unter anderem fir die
StraRenb&ume, die 6ffentliche Grunanlage und Kinderspiel-
platz gilt.

> Der Bereich Stadtgriin und Verkehr fordert die Uber-
arbeitung der vorgeschlagenen Baumarten gemaf
der Empfehlung der GALK zu Klimabaumen.

Das Problem ist bekannt, dass die bis dato verwendeten
Pflanzlisten auf der Ebene der Bebauungsplanung mit
dem Fokus auf standortheimische Gehdlze angesichts der
Anpassungsnotwendigkeiten infolge des Klimawandels
Uberprift und ergéanzt werden missen. Ein entsprechen-
der Hinweis findet sich in der Begriindung im Kap. 5.6.2
,Offentliche Griinflichen — Pflanz- und Erhaltungsbin-
dung”

Sobald eine verwaltungsintern abgestimmte und Uberar-
beitete Pflanzenliste vorliegt, kann diese verwendet wer-
den. Nach Aussagen der Klimaleitstelle wird daran derzeit
gearbeitet.

Kenntnisnahme

Mangelnde Aufenthaltsqualitat in der RingstralRe

3.) ,Die Ausweisung des Rings als Verkehrsberuhigte Zone:
Hier ist keinerlei Aufenthaltsqualitéat erkennbar, da der Stra-
Benraum in erster Linie zum Parken genutzt werden soll. Die
verbleibende Breite von 4,10 im Bereich der Parkbuchten ist
zu schmal. Das reicht nicht einmal fur die Begegnung Pkw —
Pkw. Auch die Begegnung Pkw-Ful3ganger/Radfahrer halte
ich bei der Breite schon fir Grenzwertig -> siehe Thema Auf-
enthaltsqualitat.

Auch hier ist keine groRe Anderung erfolgt. Die Anzahl der
Stellplatze wurde offensichtlich reduziert, alles andere ist un-
verandert.

Die hohe Anzahl der Parkplatze resultiert aus dem Be-
schluss des Bauausschusses zur Quote von 0,4. Es wird
dennoch in der Planung eine gute Verteilung angestrebt.
Im Bereich der Parkstande wirde eine verbleibende Breite
von 3,50 m ausreichen. Das Prinzip von verkehrsberuhig-
ten Bereichen ist ja explizit geschwindigkeitsdampfende
Maflnahmen vorzusehen und nicht durchgéngig Zwei-
Richtungsverkehr zu ermdglichen.

nicht bertcksichtigt

StralRenbreite von verkehrsberuhigten Bereichen

4.) ,Insgesamt ist die Breite der Ringstralle mit 6,10m zu
schmal, um hier der Aufenthaltsqualitat gerecht zu werden.
Der danebenliegende Streifen von jeweils 50cm ist zumin-
dest ausreichend fur das Aufstellen von Verkehrszeichen
(auch StralRennamenschilder sind Verkehrszeichen). Irgend-
wann hatten wir vor langer Zeit mal besprochen, dass fur
Verkehrsberuhigte Bereiche 11-12 Meter in der Breite erfor-
derlich sind.”

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.10.2021
beschlossen, dass fir den Bebauungsplan eine Stral3en-
breite von 7,20 m festgesetzt werden soll. Hintergrund ist
die erforderliche Verortung von mehr 6ffentlichen Stell-
platzen.

Der Querschnitt der Mischflache des Ringes wurde Uber-
arbeitet. Die Querschnittbreite betragt jetzt einschliellich
der Randstreifen 7,20 m.

Grundsatzlich ist jedoch eine Breite von ca. 6,00 m fur ver-
kehrsberuhigte Bereiche vielfache und bewéahrte Praxis in

teilweise beriicksich-

tigt
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Auch dieser Hinweis wird aufrechterhalten und konkretisiert
durch die untenstehenden Erlauterungen zu den Quer-
schnittsbreiten.

Libeck und anderen Kommunen, sodass dem Einwand
fachlich nicht gefolgt wird.

Kita-Zufahrt und Geschwindigkeitsregelungen

5.) ,Bei der geplanten KITA stellt sich die Frage, warum in
unmittelbarer Nahe einer bereits vorhandenen, eine weitere
errichtet werden soll? In den Planen ist nicht erkennbar, wie
hier die bauliche Ausgestaltung der Zufahrt aussehen soll.
Hier ist auf jeden Fall zu beriicksichtigen, dass ggf. die jetzige
Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h aufgrund der vor-
handenen Kita zu erweitern ist.“

Uber die Zufahrt zur Kita sind in den jetzt gelieferten Unterla-
gen keine detaillierteren Aussagen zu finden.

Im Gebiet Schonbtcken/Dornbreite werden zusatzliche
Kitaplatze bendtigt. Fur eine Bestandskita wird ein Aus-
weichquartier gesucht. Im Zusammenhang mit den hier
zusatzlich geplanten Wohneinheiten wurde der Bedarf fr
eine viergruppige Kita im geplanten Wohngebiet vom
Fachbereich Kultur und Bildung angemeldet

Die vorhandene Zufahrt soll als Grundsttickszufahrt aus-
gebildet werden. Die bauliche Ausgestaltung obliegt dem
spateren Objektplaner der Kita.

Die Erweiterung des bestehenden Tempo-30-Bereiches
erscheint sinnvoll, ist aber nicht relevant fur das Verfahren.
Die Zustandigkeit diesbeziglich liegt bei der Stralenver-
kehrsbehérde.

Kenntnisnahme

- die Gesamtbreite der 6ffentlichen Verkehrsflache ist auf
7,37 m (also besser: 7,40 m) zu erh6hen. Die Begrindung
ist unter ,Schnitt C-C“ zu finden.

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.10.2021
beschlossen, dass fiir den Bebauungsplan eine Stral3en-
breite von 7,20 m festgesetzt werden soll.

nicht bertcksichtigt

- die Parkplatze bzw. die Bauminseln sind mit einer Breite
von 2,50 m zu planen. Eine daneben verbleibende Misch-
flachenbreite von 4,10 m ist ok. Die Bauminseln sind mit
einem Hochbord (10 cm héhenabgesetzt) zu umfassen.

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.10.2021
beschlossen, dass fir den Bebauungsplan eine StraRen-
breite von 7,20 m festgesetzt werden soll. Die Bauminseln
werden mit einem Hochbord umfasst.

Es sind 2,30 m Breite fur Parkplatze ausreichend.

teilweise bericksich-

tigt

- der Bord zwischen Parkplatzen und verbleibender Misch-
verkehrsflache ist zu Giberdenken. Eigentlich hat er keine
Funktion. Ggf. ist lediglich unterschiedlich farbiges Pflaster
zu wéhlen. Der Bord neben den Langsparkplatzen (zu pri-
vaten Flachen hin) ist nicht in die Breite von 2,50 mit ein-
zurechnen. Demnach ergibt sich eine Gesamtbreite der 6f-
fentlichen Verkehrsflache von mind. 7,37 m.”

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.10.2021
beschlossen, dass fir den Bebauungsplan eine Straf3en-
breite von 7,20 m festgesetzt werden soll.

Die detaillierte Ausgestaltung wird im Rahmen der Er-
schlieBungsplanung erfolgen.

nicht bertcksichtigt

Bebauungsplan 23.27.00 / Auswertung der Beteiligungen gemaf § 4 Abs. 1 BauGB (Stand: 06.10.2022)

122 von 211 in Zusammenstellung

16




Da die oben hergeleiteten Gesamtbreiten der Verkehrsfla-
chen nicht in den jetzt vorliegenden B-Plan-Entwurf be-
ricksichtigt worden sind, werden diese Forderungen auf-
rechterhalten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf die
angepassten Stralenquerschnitte verwiesen.

Kenntnisnahme

Hansestadt Lubeck, StralRenverkehrsbehdrde (Schreiben vom 01.12.2021)

Bring- und Abholbereich der Kitazufahrt

Kita-Bereich

Auch wenn die Kita Uber einen privaten ErschlieBungsweg
bzw. Grundstiickzufahrt erreicht werden soll, ist die Breite
mit 5,00 m zu schmal fir einen zu erwartenden regen Be-
gegnungsverkehr, der sich beim Bringen und Abholen der
Kinder direkt am Gebéaude einstellen wird. Zumal vor Ort nur
9 Stellplatze geplant sind und die Kita It. Verkehrsgutachten
vom 27.08.2021 auf a. 80 Kinder + 12 Beschéftigte ausge-
richtet ist (s. S. 3 + S. 12). Sind diese Stellplatze belegt,
werden die Eltern auf dem Weg/der Zufahrt parken, sodass
dann dort auch der Rettungsweg blockiert ist. Einen Wen-
debereich am Ender der Zufahrt ist zudem nicht erkennbar.

Die Zzufahrt zur Kita ist fir den Begegnungsverkehr
Pkw/Pkw (unter beengten Verhaltnissen Pkw/Lkw) ausge-
legt.

Die Aufstellung eines schlussigen Konzeptes zur Verhin-
derung des durchgédngigen Haltens und Parkens im Zu-
fahrtsbereich ist Aufgabe der Objektplanung. Ein punktu-
elles Halten wird als fir den Verkehrsfluss vertréglich be-
urteilt.

Ein Ruckstau auf dem Steinrader Damm wird nicht entste-
hen (Vgl. Ergebnisse Verkehrskonzept vom 27.08.2021).
Am Steinrader Damm und der Schénbéckener Haupt-
straRe befinden sich gentigend Parkplatze um den Hol-
und Bringverkehr aufnehmen zu kénnen.

Die Planzeichnung wird um die Darstellung der Stellplatze
erganzt.

Kenntnisnahme

Vervollstandigung der Verkehrsstdrken von zu FulRgehen-
den und Radfahrenden entlang des Steinrader Damms

Steinrader Damm

Es stimmt nicht, dass entlang des Steinrader Damms aus-
reichend dimensionierte Ful3- und Radwege vorhanden
sind (s. S. 6 der Begrtindung). Es wird diesbezliglich auf die
Stellungnahme vom 25.05.2021 verwiesen: Die Unfallkom-
mission hat in ihrer diesjahrigen Sitzung beschlossen, dass
eine Uberplanung in diesem Bereich erfolgen soll, damit
dort der Zweirichtungsradverkehr aufgehoben wird.

Es wurden It. Verkehrsgutachten vom 27.08.2021 leider im-
mer noch nicht die Verkehrsstarken der zu Ful3gehenden
und Radfahrenden in diesem Bereich des Steinrader

Im Verkehrskonzept vom 27.08.2021 sind in den Leis-
tungsfahigkeitsberechnungen nach HBS die Verkehrsstar-
ken der zu Ful3gehenden sowie der Radfahrenden jeweils
mit 60 Fg/h und 60 Rad/h ,auf der sicheren Seite” berlck-
sichtigt worden.

Mit dem Verkehrskonzept wird dargelegt, dass die Knoten-
punkte die prognostizierten Belastungen einschl. der ge-
nannten zu Ful3gehenden und Radfahrenden leistungsfa-
hig abwickeln kénnen.

Die im Stral3enzug Steinrader Damm / Schonbéckener
StraRe offenkundig vorliegenden Defizite der Radver-
kehrsfihrung erstrecken sich auf den gesamten Stral3en-
abschnitt von der Dornbreite bis zur Fackenburger Allee.
Die Erarbeitung eines schlissigen Gesamtkonzeptes fir

nicht bertcksichtigt
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Damms erhoben (s. S. 8). Das ist aber dringend erforder-
lich, um diesen StralRenbereich umfassend beurteilen zu
kdnnen.

den Radverkehr kann daher mit diesem B-Plan nicht erfol-
gen.

Hansestadt Libeck, 5.610 Bereich Stadtplanung und Bau

ordnung — Stadtentwicklung (Schreiben vom 08.12.2021)

Anzahl der 6ffentlichen Besucherparkpldtze ist zu hoch

Das Vorsehen von 0,4 Stellplatzen im oéffentlichen Raum je
Wohneinheit wird kritisch gesehen. Die von Bauvorhaben
ausgelosten Stellplatzbedarfe sollen auf den privaten
Grundstticken gedeckt werden. Das gilt laut Landesbauord-
nung Schleswig-Holstein auch ausdricklich fur Besu-
cher:innen-Stellplatze (vgl. 8 50 Abs. 1 Satz 2 LBO SH).

Den genannten 49 Wohneinheiten mit geschatzten 137 Be-
wohner:innen stehen im Missverhaltnis zur Herstellung von
18 Parkplatzen (0,4 Parkplétze je Wohneinheit). Die Erfah-
rung vergangener Baugebiete sowie géangige Berechnungs-
methoden der Verkehrswissenschaft flhren zu einem signi-
fikant geringeren Stellplatzschlissel fur den 6ffentlichen
Raum.

Mit Hilfe eines gangigen lberschlagigen Verfahrens zur Ab-
schatzung des erzeugten Verkehrsaufkommens von Bau-
vorhaben ergibt sich ein Wert von maximal 0,15 Parkplat-
zen je Wohneinheit (in absoluten Zahlen: <6 Parkplatze).!
Die Diskrepanz zwischen dem errechneten und dem veran-
schlagten Wert ist aus stadt- und verkehrsplanerischer
Sicht nicht vertretbar. Auch dem Grundgedanken der Klima-
anpassung und der Verkehrswende widerspricht die Aus-
weisung eines Uberangebots von 6ffentlichem Parkraum.

1Berechnungsparameter wurden im ,worst-case“-Szenario gewéahlt. Die Besu-

cher:innen-Verkehre erfolgen des Szenarios nach zu 100% mit dem Pkw und es
werden doppelt so viele Wirtschaftsfahrten je Einwohner:in als ublich getatigt.

Der Stellplatzschlissel folgt dem politischen Beschluss. In
seiner Sitzung am 18.10.2021 hat der Bauausschuss fur
das Plangebiet einen Stellplatzschliissel von 0,4 Parkplat-
zen pro Wohneinheit fir Besucher:innen beschlossen. Je-
weils 10 Jahre nach Bebauung des Gebietes ist zu tber-
prufen, ob alle Stellplatze noch bengtigt werden. Ist dies
nicht der Fall, so sollen dann die nicht benétigten Stell-
platze dauerhaft begrint werden.

nicht bertcksichtigt

Umweltverbund soll geférdert werden — statt MIV

Auf den privaten Grundstticken sind Flachen fur Stellplatze
mit Ladeinfrastruktur/ fir Carsharing/ fir
Lastenfahrrader grundsétzlich realisierbar. Aufgrund der

nicht bertcksichtigt
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Im Rahmen der Verkehrswende sollen u. a. Sharing-Sys-
teme gefordert, Fu- und Radwege verbessert sowie der
OPNV ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung einer Infra-
struktur, bei der auf einen privaten PKW, insbesondere aber
auch Zweit- und Drittwagen verzichtet werden kann. Mit ei-
nem Uberangebot von Parkraum wird entgegengesetzt die-
ser Ziele gehandelt.

relativgeringen Zahl von rund 50 Wohneinheiten wird kein
Carsharingangebot gemacht/vorgegeben.

Kritik an Privatisierung des 6ffentlichen Raums

Die Erfahrungen aus anderen Einfamilienhausgebieten
zeigen dariber hinaus, dass Parkpléatze in der Praxis gar
nicht Besucher:innen zur Verfiigung stehen, sondern wei-
testehend durch Anwohner:innen als Parkplatz fir den
Zweitwagen genutzt werden. Parkmdglichkeiten im offentli-
chen Raum verleiten dariiber hinaus dazu, den eigenen
Pkw dort abzustellen, selbst wenn ein privater Stellplatz
zur Verfugung steht. Der ¢ffentliche Raum ist eine knappe
und begrenzte Ressource und dient, insbesondere in Ein-
familienhausgebieten, nicht der Bereitstellung von Park-
platzen fir die Anwohner:innen. Die partikulare Privatisie-
rung des offentlichen Raums steht im Widerspruch zu dem
Grundsatz, dass der offentliche Raum der Allgemeinheit
dient.

Die Problematik, dass die Besucherstellpléatze Gberwiegend
bzw. haufig durch die Anwohner:innen genutzt werden, wird
geteilt. Dem Problem kénnte durch eine Parkraumbewirt-
schaftung entgegengewirkt werden (z. B. Parkscheibe,
Parkticket). Ob und wann eine solche Steuerung erfolgt,
kann durch den Bebauungsplan nicht vorgegeben werden.

nicht bertcksichtigt

Stellplatzanzahl stort verkehrsberuhigten Bereich

Gemal der untergeordneten Hierarchisierung der geplan-
ten ErschlieBungsstraf3e im Kontext des Gesamtstral3en-
netzes drangt sich — vor allem auch im Sinne der zukinfti-
gen Bewohner:innenschaft — die Schaffung eines ver-
kehrsberuhigten Bereiches auf. Die Schaffung des Uber-
angebots von Parkraum steht jedoch im Widerspruch zu
den Eigenschaften eines verkehrsberuhigten Bereiches.
Gemal VwV-StVO sollen verkehrsberuhigte Bereiche so
gestaltet sein, dass deutlich signalisiert wird, dass die ent-
sprechende Flache nicht vorwiegend der Abwicklung des

Die PlanstralRe wird als Bereich mit verkehrsberuhigten
Maf3nahmen festgesetzt.

Die Verlangsamung des Verkehrs soll durch 18 Parkplatze
und 17 Baumscheiben erfolgen. Die Parkplatzanzahl und
insbesondere die Parkplatze in Reihung sind im Vergleich
zu Ublichen verkehrsberuhigten Bereichen sehr hoch, die
Zahl folgt jedoch dem politischen Beschluss. Ein Spielstra-
Rencharakter kann damit nicht erzeugt werden.

nicht bertcksichtigt
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KFZ-Verkehrs dient, sondern die Aufen@_haltsqualitét uber-
wiegt. Es erfolgt eine unangemessene Uberpragung des
StraRenraums durch parkende PKW.

Stellplatzschliissel ist nicht im Sinne des Klimaschutzes und
der Verkehrswende

Bezogen auf den Klimaschutz besteht mit dem beschlosse-
nen Klimaanpassungskonzept und hier insbesondere mit
der MalRnahme 19 das Ziel, eine wassersensible Stralen-
raumgestaltung vorzusehen. Dariiber hinaus besteht ge-
malf Beschluss der Birgerschaft aus dem Jahr 2019 die
Zielvorgabe zur Ansiedlung von u. a. mehr Grun im stadti-
schen Raum. Konkret wird in diesem Zusammenhang die
Umsetzung von mehr B&umen bei der Erstellung von Be-
bauungsplanen gefordert (hierfir ist der 6ffentliche Stra-
Benraum mit seinen ansonsten Uberwiegend versiegelten
Flachen pradestiniert). Mit mehr Baumpflanzungen im Stra-
Renraum kénnen Synergien zu der wassersensiblen Stra-
Renraumgestaltung geschaffen werden, gleichzeitig tragen
die Baume zu einer hdheren Aufenthaltsqualitat bei. Nicht
im Einklang stehen o. g. Zielsetzungen mit der Schaffung
von zahlreichen Besucher:innenparkplatzen. Der Stral3en-
raum kann nicht zum einen der Anforderung nach mehr
Grin und zum anderen der Anforderung nach mehr Stell-
platzen respektive versiegelten Flachen gerecht werden. Im
Ubrigen gibt das Baugesetzbuch einen sparsamen Umgang
mit dem Grund und Boden vor (vgl. 8 1a Abs. 2 BauGB).
Ein weit Gber den Bedarf hinausgehender Parkplatzschliis-
sel im 6ffentlichen Raum ist hiermit nicht vereinbar.

Fraglich ist der Schlussel auch vor dem Hintergrund, dass
in der Vergangenheit bereits deutlich niedrigere Schlissel
umgesetzt worden sind. In den niedrigeren Schliisseln spie-
gelt sich ein Bewusstsein fur die voranzutreibende Ver-
kehrswende sowie dem Klimaschutz wider. Zahlreiche Be-

Urspringlich hat das Konzept weniger Stellplatze (9) und
mehr Baume (22) vorgesehen. In Folge des Beschlusses
musste der StraRenentwurf auf Kosten der Baume ange-
passt werden.

Richtig ist, dass es verkehrsberuhigte Einfamilienhausge-
biete mit geringeren als auch solche mit hdherem Schlissel
gibt. Im Hinblick auf die neuen Anforderungen zum Klima-
schutz (mehr Baume, weniger Versiegelung, Verkehrs-
wende) hatte die Verwaltung einen geringeren Schliissel
bevorzugt.

nicht bertcksichtigt
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bauungsplane, im Ubrigen auch jiingst beschlossen, zei-
gen auf, dass der Besucher:innenparkplatzschlissel i. d. R.
zwischen 0,11 und 0,2 liegt.

Ministerium fur Inneres, landliche Raume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, Abt. IV 5 Bauen und Wohnen

(Schreiben vom 09.12.2021)

Berichtigung des Flachennutzungsplanes

Erganzend zur Stellungnahme des MILIG vom heutigen
Tag, die auch Hinweise des Referates fir Stadtebau und
Ortsplanung, Stadtebaurecht beinhaltet, wird um zusétzli-
che Berlicksichtigung des folgenden Hinweises im weiteren
Planverfahren gebeten:

In dem Verfahren ist die Berichtigung des Flachennutzungs-
planes vorgesehen. Hierbei handelt es sich um einen redak-
tionellen Vorgang, der folgende Rahmenbedingungen erfiil-
len sollte:

— Der Berichtung ist die nachstfolgende Nummer aus
der Reihenfolge der FNP — Anderungen (z. B. 5. An-
derung des FNP durch Berichtigung) zu geben.

— Der Begriindung zum Bebauungsplan ist ein Ab-
druck der FNP-Berichtigung mit den vorgesehenen
Plandarstellungen beizufliigen.

— Inder Bekanntmachung des Bebauungsplans ist auf
die umgehende Berichtigung des FNPs hinzuwei-
sen.

Die Berichtigung sollte unverziiglich vorgenommen werden,
weil die dem B-Plan entgegenstehenden Darstellungen im
FNP mit Inkrafttreten des Bebauungsplans obsolet werden.

Auf die umgehende 144. Anderung des FNP durch Berich-
tigung wird in der Bekanntmachung des Bebauungsplanes
hingewiesen.

Anstelle einer Abbildung der zukinftigen FNP-Darstellung
in der Begriindung wird eine Beschreibung der zukuinftigen
Darstellung als hinreichend beurteilt, um auf die Berichti-
gung nach Rechtskraft hinzuweisen.

teilweise berlicksich-
tigt

Hansestadt Libeck, 3.700 Bereich Entsorgungsbetriebe (Schreiben vom 10.12.2021)

Weitere Festsetzungen bzql. der Versickerung/
Rickhaltung und Abwasserbeseitigungspflicht

Der Teil B Text Nr. 9.5 und 9.6 setzt Folgendes fest:

teilweise berlicksich-
tigt
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Generell haben die Entsorgungsbetriebe keine Bedenken
hinsichtlich der ErschlieRung des B-Plangebietes.

In Anlehnung an den vorliegenden wasserwirtschaftlichen
Begleitplan mussen unterschiedliche Festsetzungen zur
Niederschlagswasserbeseitigung erfolgen. Fir die Grund-
stiicke auf denen eine Versickerung méglich ist, sind die da-
fur erforderlichen Flachen in der Planzeichnung festzuset-
zen. Dabei ist auf das natirliche Gelandegefélle zu achten.
Es ist auf die geplante Ubertragung der Abwasserbeseiti-
gungspflicht fir Niederschlagswasser hinzuweisen.

Fur die Regenentwasserung der Grundstiicke, auf denen
eine Versickerung nicht mdglich ist, sind Festsetzungen zu
treffen, dass auf den Grundstiicken eine Rickhaltung des
Niederschlagswassers erfolgen muss. Der Abfluss ist auf
50%, bezogen auf das 3-jahrliche Regenereignis, auf 67
I/s*ha, zu drosseln. Dadurch wird der Flachenbedarf fir das
Regenrickhaltebecken minimiert.

Fur die Flachen sudlich des Steinrader Damms ist eine Ver-
sickerung bzw. Riuckhaltung des Niederschlagswassers er-
forderlich, da die 6ffentliche Kanalisation bereits Giberlastet
ist. Der Abfluss ist auf den landwirtschaftlichen Abfluss (1,2
I/'s*tha) zu drosseln. Aus dem Teilgebiet zwei kann keine
Entwasserung von Regenwasser Uber den landwirtschaftli-
chen Abfluss hinaus in die Kanalisation aufgenommen wer-
den. Hier sind geeignete Mal3nahmen zu definieren und
festzusetzen. Fir die Ableitung des Niederschlagswassers
bei Starkregenereignissen, sowie bei Versagen der geplan-
ten Versickerungsanlagen sind Notwasserwege vorzuse-
hen.

9.5 In den Teilgebieten WAL, WA2 und WA4 ist das Nieder-
schlagswasser von den privaten Flachen (bspw. Dachfla-
chen, Terrassen-, Stellplatz- und Wegeflachen), welches
nicht durch Regenwassernutzung gebraucht oder auf dem
Grundstuck versickert werden kann, auf den Grundstiicken
in Speichern (z.B. Ruckhalteschachte oder Mulden) zurtick-
zuhalten und gedrosselt in die Regenriickhaltemulde abzu-
geben (siehe Hinweis C).

9.6 Auf der Flache fur den Gemeinbedarf und dem Teilge-
biet WAS ist das Niederschlagswasser von den privaten
Flachen (bspw. Dachflachen, Terrassen-, Stellplatz- und
Wegeflachen), welches nicht durch Regenwassernutzung
gebraucht oder auf dem Grundstick versickert werden
kann, auf den Grundstiicken in Speichern (z.B. Rickhalte-
schachte oder Mulden) zuriickzuhalten und gedrosselt in
die 6ffentliche RW-Kanalisation abzugeben. (siehe Hinweis
C)

Damit ist die Pflicht zur Regenwasserriickhaltung hinrei-
chend bestimmt geregelt.

Eine quantitative Festsetzung der Einleitmenge von den
Grundsttcken ist mangels Rechtsgrundlage im Bebauungs-
plan nicht festsetzbar.

Folgende Unterscheidungen sind erforderlich und werden
als Hinweis C in den Bebauungsplan aufgenommen:

WAL, WA2 und WA 4

Grundstiicke die nicht versickern kdénnen:

Ableitung Uber Zisterne und Rickhaltung entsprechend
dem genannten 3-jahrigen Ereignis

Grundstiicke die oberflachlich versickern kénnen:
Versickerung Uiber Mulden oder Mulden-/Rigolen-Elemente
Grundstlicke die nur unterirdisch versickern kénnen:
Versickerung tber Rigolen oder Schachte

KITA
Versickerung oder Anschluss mit Riickhaltung und Drossel-
abfluss von max. 1,2 l/(s*ha)
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WA3
Versickerung oder Anschluss mit Riickhaltung und Drossel-
abfluss von max. 1,2 l/(s*ha)

Ausweisung von Griindachern

Generell sollten auf allen Dachern des B-Plangebietes
Grindacher festgesetzt werden, damit nhach dem Erlass A-
RW1 der Fall 1 erreicht wird und das RRB auf ein Minimum
reduziert werden kann. Hinzu kommt, dass der Flutgraben
bereits jetzt Uberlastet ist. In das Becken sollte nur eine Ein-
leitung der Regenentwasserung erfolgen. Einzelne Grund-
stlicke sind nicht direkt dort anzuschliel3en.

Fur die Teilgebiete WAL und WA2 sowie fir die Gemeinbe-
darfsflache wird festgesetzt, dass die Dachflachen von
Hauptgebauden mit einer Dachneigung von bis zu 10 Grad
mit einem mindestens 10 cm starken durchwurzelbaren
Substrataufbau fachgerecht auszustatten, mit standortge-
rechten heimischen Arten (50 % Graser, 50 % Krauter) (Ar-
tenauswahl und Pflanzqualitat siehe Pflanzliste (c) und (d)
im Anhang) zu begrinen und dauerhaft zu unterhalten.

In allen Gebieten wird fur die Dachflachen von Nebenge-
bauden, Nebenanlagen, Carports und Garagen festgesetzt,
dass diese mit einem mindestens 6 cm starken durchwur-
zelbaren Substrataufbau fachgerecht auszustatten, zu be-
grinen und dauerhaft zu unterhalten sind.

Eine Umplanung ist erfolgt. Es werden keine Grundstticke
direkt an die Regenruckhaltemulde angeschlossen.

bertcksichtigt

Naturschutzbeirat der Hansestadt Libeck (Schreiben vom 08.12.2021)

Aussagen zum Flutgraben

Unzureichend sind hingegen die Aussagen zu dem ndrdlich
des Plangebietes verlaufenden Flutgraben (Ziff. 2.2, S. 6
der Begrindung). Hierzu ware auszuftihren, ob es sich um
ein Gewasser gem. § 3 WHG handelt.

Der Flutgraben liegt nicht innerhalb des Plangebiets und
wird nur durch seine Funktion als Vorflut durch die Planung
berlhrt.

teilweise berlicksich-

tigt

Ausqgleich des Verlustes an freier Natur

Weiterhin besteht das Plangebiet z. Z. im Wesentlichen aus
landwirtschaftlichen Flachen sowie aus Rasen und Gehdl-
zen. Fur diesen Verlust an freier Natur ist ein entsprechen-
der Ausgleich vorzusehen.

Da es sich um ein 813b Verfahren handelt, sind natur- und
artenschutzfachliche Ausgleichsmal3hahmen nicht erfor-
derlich, mit Ausnahme des Knicks, fur welchen im Bereich
des Durchbruchs am Steinrader Damm ein Ersatz fiir den
Funktionsverlust vorgesehen wird.

nicht bertcksichtigt
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Telefonica Germany GmbH & Co. OHG (E-Mail vom 25.11.2021)

Hohenbeachtung bei der Aufstellung von im Gebiet der
Richtfunktrassen befindlichen Baukrénen o. a.

Aus Sicht der Telefénica Germany GmbH & Co. OHG sind
nach den einschlagigen raumordnerischen Grundsatzen
die folgenden Belange bei der weiteren Planung zu berick-
sichtigen, um erhebliche Stérungen bereits vorhandener
Telekommunikationslinien zu vermeiden:
- durch das Plangebiet filhren 2 Richtfunkverbindun-
gen hindurch
- die Fresnelzone der Richtfunkverbindung
101530380_101530381 befindet sich in einem verti-
kalen Korridor zwischen 28 m und 58 m tber Grund

STELLUNGNAHME / Beb lan 23.27.00 - Stei
RICHTFUNKTRASSEN
Die darin enthaltenen Funkverbindungen kann man sich als horizontal liegende Zylinder mit jeweils einem Durchmesser von bis

der Damm/Schénbéckener Hauptstrale

A-Standort in WGS84 Hohen B-St{
FuBpunkt Antenne
Grad Min Sek NHN U. Geldinde Gesamt Grad

10°36'48.49" E 20 38,85 58,85 53°f

Richtfunkverbindung

Grad Min Sek
53°51'49.16" N
Wie Link 101530380

Linknummer | A-Standort | B-Standort
101530380 | 123991372 | 123990173
101530381 | 123991372 | 123990173

Legende
in Betrieb

Zur besseren Visualisierung wird ein digitales Bild zur Ver-
fligung gestellt, welches den Verlauf der Punkt-zu-Punkt-
Richtfunkverbindung verdeutlichen sollen.

Eine konkrete Hohenangabe flr die Hohenbeschrankung
wurde nicht Gbermittelt. Die Festsetzungen des Plans stel-
len sicher, dass die festgesetzte zweigeschossige Bebau-
ung in ihrer Hohe mit maximal 7 Metern Uber Gelande un-
terhalb der dargelegten Richtfunktrassen verbleiben wird.
Trotzdem wird in dem Bebauungsplan ein Hinweis aufge-
nommen, wonach im Baugenehmigungsverfahren bei der
Gestellung von Kréanen und anderen hohen Baugeréaten
Auflagen ergehen kdnnen.

teilweise berlicksich-
tigt
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Die farbige Linie versteht sich als Punkt- zu-Punkt-Richt-
funkverbindungen der Telefénica Germany GmbH & Co.
OHG. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie
eingezeichnet.

Die Linie in Magenta hat keine Relevanz.

Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen ho-
rizontal Uber der Landschaft verlaufenden Zylinder mit ei-
nem Durchmesser von rund 30-60m (einschlie3lich der
Schutzbereiche) vorstellen (abhéngig von verschiedenen
Parametern). Es wird gebeten sich zur Veranschaulichung
die beiliegende Skizze mit Einzeichnung des Trassenver-
laufes zu beachten. Alle geplanten Konstruktionen und not-
wendige Baukrane duirfen nicht in die Richtfunktrasse ra-
gen.

Es wird um Beriicksichtigung und Ubernahme der o.g.
Richtfunktrasse in die Vorplanung und in die zukinftige
Bauleitplanung bzw. den zukuinftigen Flachennutzungsplan
gebeten. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und ver-
tikal) sind entsprechende Bauhthenbeschrankungen s.o.
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festzusetzen, damit die raumbedeutsame Richtfunkstrecke
nicht beeintrachtigt wird.

Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittelli-
nie der Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 30 m und ein
vertikaler Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/-
15 m eingehalten werden.

Soliten sich noch Anderungen der Planung / Planungsfla-
chen ergeben, so wird gebeten, der Telefénica die geénder-
ten Unterlagen zur Verfugung zu stellen, damit eine erneute
Uberprifung erfolgen kann.

Hansestadt Libeck, 4.491 Bereich Archéologie und Denk

malpflege, Abt. Archaologie (Schreiben vom 03.12.2021)

Potenzielle arch&ologische Funde

Es handelt sich hier um bisher weitestgehend ungestorte
Landschaftsteile, in denen archdologische Kulturdenkmale,
vor allem aus der Vor- und Frithgeschichte erwartet werden
kénnen. Systematische archaologische Prospektionen ha-
ben hier bislang nicht stattgefunden, vereinzelt sind Fund-
stellen in der archéologischen Landesaufnahme dokumen-
tiert. Besonders hinzuweisen ist auf Funde und Befunde
aus der Jungsteinzeit (4.-3. Jt. v. Chr.), die auf dem Bauge-
biet Schonbockener Strale 102 (ehemaliges Pflanzen-
schutzamt) gemacht wurden.

Im Vorfeld einer BaumalRnahme im Landgebiet der Hanse-
stadt Lubeck und nach erfolgter Stellungnahme der oberen
und unteren Denkmalschutzbehtrde der Hansestadt
Libeck, Bereich Archéologie und Denkmalpflege, Abt. Ar-
chéologie, sind noch vor Beginn jedweder BaumalRhahmen
0.g. Prospektionsarbeiten zur Auffindung archéaologischer
Kulturdenkmale durchzufithren. Diese sind auf der Grund-
lage des Gesetzes zum Schutz der Kulturdenkmale, Denk-
malschutzgesetz - DSchG in der Fassung des Gesetzes
vom 30. Dezember 2014; GVOBI. Schl.-H. Nr 1, 2015, S. 2-

Ein entsprechender Hinweis ist bereits in den textlichen
Festsetzungen unter ,Hinweise“ vorhanden.

L#Archéologie

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist archaologi-
sche Verdachtsflache; archéologisch bedeutsame Funde
vor allem aus der Vor- und Frithgeschichte kénnen nicht
ausgeschlossen werden. Vor Veranderungen und Boden-
eingriffen sind daher Prospektionen durchzuftihren, die eine
archaologische Relevanz tberprifen missen. Bei entspre-
chender Befundlage sind archaologische Grabungen ge-
maf des Denkmalschutzgesetzes Schleswig-Holstein vor-
zusehen.*

9, nach § 4 Nr. 1 und 3 (Offentliche Planungen und MaR-

berticksichtigt
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nahmen, Welterbe) zu fordern sowie nach § 14 (Kosten-
pflicht bei Eingriffen) vom Verursacher zu tragen. Sie sind
in ihrer Art sowie Durchfiihrung mit dem Bereich Arché&olo-
gie und Denkmalpflege, Abt. Archéologie abzustimmen und
nach § 12, Absatz 2, Nr. 4, 5 und 6 bei diesem zu beantra-
gen. Zu allererst sind nichtinvasive Prospektionen zum
Schutz des potentiellen archaologischen Kulturgutes anzu-
wenden.

Diese nichtinvasiven Prospektionen dienen der Lokalisie-
rung wie Eingrenzung gréRerer, zusammenhangender ar-
chaologischer Kulturdenkmalbereiche. Sollte es seitens des
Bereichs Archaologie und Denkmalpflege, Abt. Arch&ologie
von Néten sein, muss anschlielend eine invasive Prospek-
tion an ausgewahlten Fundorten durchgefiihrt werden, um
die arch&ologischen Kulturdenkmale zu Uberprifen. Die
Kosten hierfur sind nach § 14 DSchG SH ebenfalls vom Ver-
ursacher zu ibernehmen.

Die im Vorfeld einer BaumafRnahme durchgefiihrten Pros-
pektionen ersetzen nicht eine nach § 12 DSchG SH (Ge-
nehmigungspflichtige Maflinahmen) mogliche anfallende
Ausgrabung.

Alle Funde und die zugehdrige Dokumentation der Prospek-
tionen sind gemafl § 15 DSchG SH der Oberen Denkmal-
schutzbehoérde der Hansestadt Libeck zur wissenschaftli-
chen Bearbeitung auszuhandigen.

Deutsche Telekom Technik GmbH (Schreiben vom 22.11.2021)

Hinweis auf MaRnahmen bei einem moglichen Netzausbau

Zu der 0.g. Planung nimmt die Deutsche Telekom wie folgt
Stellung: Gegen die o.a. Planung hat sie keine Bedenken,
weitere folgende Hinweise bittet sie zu beachten:

Generell gilt fur zukinftige Baugebiete folgender Grund-
satz:

Die Telekom priift die Voraussetzungen zur Errichtung ei-
gener TK-Linien im Baugebiet. Je nach Ausgang dieser

Der Vorhabentragerin wird empfohlen, bei der Erstellung
der Hauptanlagen Leerrohre flr eine eventuell erforderliche
Glasfaserinfrastruktur bzw. mdglichen Breitbandausbau
vorzusehen. Die 6ffentlichen Verkehrsflachen dirfen stan-
dardmé&fRig von Leitungstragern genutzt werden. Die Fest-
setzung von Leitungsrechten auf Privatwegen ist nicht er-
forderlich. Die ErschlieBung kann von den Anliegern Uber

teilweise berlicksich-

tigt
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Prifung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung treffen.
Vor diesem Hintergrund behélt sich die Telekom vor, bei ei-
nem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-
Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errich-
tung eines eigenen Netzes zu verzichten. Die Versorgung
der Burger mit Universaldienstleitungen nach 8 78 TKG wird
sichergestellt.

Im Fall eines Netzausbaus durch die Telekom, bittet der
Einwender aus wirtschaftlichen Griinden sicherzustellen:

- dass fur die hierfur evtl. erforderliche Glasfaserinfra-
struktur in den Gebauden von den Bauherren Leer-
rohre vorzusehen sind, um dem politischen Willen
der Bundesregierung Rechnung zu tragen, allen
Bundesbirgern den Zugang zu Telekommunikati-
onsinfrastruktur =>50MB zu ermdéglichen,

- dass fur den Ausbau des Telekommunikationsnet-
zes im ErschlieBungsgebiet eine ungehinderte und
unentgeltliche Nutzung der kinftigen Stral3en und
Wege mdglich ist,

- dass auf Privatwegen (Eigentiimerwegen) ein Lei-
tungsrecht zugunsten der Telekom Deutschland
GmbH eingerdumt und im Grundbuch eingetragen
wird,

- dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und
der Dimensionierung der Leitungszonen vorgenom-
men wird und eine Koordinierung der Tiefbaumalf3-
nahmen fur Straldenbau und Leitungsbau durch den
ErschlieBungstrager erfolgt,

- dass Beginn und Ablauf der ErschlieBungsmaf3nah-
men im Bebauungsplangebiet der Deutschen Tele-
kom Technik GmbH unter der folgenden Adresse so
frih wie moglich, mindestens 6 Monate vor Baube-
ginn, schriftlich angezeigt werden:

Deutsche Telekom Technik GmbHPTI 11, Planungsanzei-
gen

Fackenburger Allee 31

23554 Lubeck

privatrechtliche Vereinbarungen geregelt werden. Die Ubri-
gen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an die
Vorhabentragerin weitergereicht.
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Alternativ kann die Information gern auch als E-Mail zuge-
sandt werden. Die Adresse hat folgende Bezeichnung:
T-NL-N-PTI-11-Planungsanzeigen@telekom.de

TraveNetz GmbH (Schreiben vom 07.12.2021)

Geh-, Fahr- und Leitungsrechten auf nicht 6ffentlichen Ver-
kehrswegen

Fur Leitungstrassen, die zukinftig nicht in offentlich gewid-
meten Verkehrswegen liegen bzw. gelegt werden, ist ein
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht, inkl. einer entsprechenden
Schutzstreifenbreite zugunsten der TraveNetz GmbH vor-
zusehen. Die ErschlieBungskosten innerhalb dieser Fla-
chen sind vom ErschlieBungstrager zu tragen.

Die Festsetzung von Leitungsrechten auf Privatwegen ist
nicht erforderlich. Die ErschlieBung kann von den Anliegern
Uber privatrechtliche Vereinbarungen geregelt werden.

nicht bertcksichtigt

Mitverlegung Leerrohr

Fur die folgenden Projekte méchte ich einen Nachtrag ein-
reichen. Fir den Breitbandausbau mdchten wir ein Leer-
rohr mitverlegen:

e [...] Bebauungsplan 23.27.00

Folgende Formulierung wird als Hinweis aufgenommen:
»,ES wird angeregt, bei der Erstellung der Hauptanlagen
Leerrohre fur eine eventuell erforderliche Glasfaserinfra-
struktur bzw. moglichen Breitbandausbau vorzusehen.*

teilweise berlcksich-

tigt

Hansestadt Libeck, 4.401 Bereich Schule und Sport (Sch

reiben vom 22.11.2021)

Bedarf eines Schulneubaus in dem Bebauungsplangebiet

Im Vorwege nach dem ersten Sichten schon einmal eine
Vorabstellungnahme:

Es wird nicht ausreichen, lediglich eine Kita aufgrund des
Baugebiets zu errichten sondern wird erforderlich, ebenfalls
Schulraum zu schaffen. Die Schulen Schénbdcken und
Grol3 Steinrade sind Ubervoll und haben keine Kapazitaten
mehr frei. Insbesondere die am nachsten liegende Schule
Schoénbdcken kann nicht ein einziges Kind aus diesem Neu-
baugebiet mehr aufnehmen. Sie mussten bereits einmal die
StraBenziige neu schneiden und einige Stralen zur
Pestalozzi-Schule in den Zustandigkeitsbereich schieben,
was zu grofRen Unmut unter den Eltern gefuhrt hat. Noch-

mal ist dies nicht moglich. Durch dieses neue Wohngebiet

Am 07.07.2021 wurde vom Bereich Schule und Sport zum
Aufstellungsbeschluss Stellung genommen mit der Aus-
sage, dass es keine Bedenken bezlglich der Neubebauung
von 40-50 Wohneinheiten gibt.

Aufgrund der Stellungnahme ist davon auszugehen, dass
der Grundschulbedarf gesichert ist und es wurde mit dieser
Aussage das Verfahren gestartet.

Da der Bau einer vierzligigen Kita nicht Uberwiegend aus
dem Bebauungsplan resultiert, wird im Gegenzug von einer
Kostenbeteiligung der Vorhabentragerin an ggf. erforderli-
chen Schulplatzen abgesehen.

nicht bertcksichtigt
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tendiert die Schule in Richtung 2-Zugigkeit, heildt, es miss-
ten 4 zusatzliche Klassenraume, 2 Gruppenrdume und ein
Ganztagsraum geschaffen werden, was schon aufgrund
des kleinen Zuschnitts des Grundstiicks nicht einfach wer-
den durfte. Aber dies wird genauso notwendig wie eine
neue Kita. Dieses ist auf jeden Fall im Verfahren schon ein-
mal zu bertcksichtigen.

Hansestadt Libeck, 4.401 Bereich Schule und Sport (Sch

reiben vom 10.12.2021)

Bedarf einer Kostenbeteiligung zur Schulerweiterung der
Grundschule Schénbdcken

Das Plangebiet liegt im Schuleinzugsbereich der Grund-
schule Schoénboécken und soll - gem. den Ausflhrungen -
eine Neubebauung von ca. 49 Wohneinheiten (36 WE in
freistehenden Einfamilienhausern und 13 WE in Reihen-
hausern/sonstigen Hausgruppen) ermdglichen. Es ist von
maximal 85 Wohneinheiten auszugehen, wenn jedes frei-
stehende Einfamilienhaus mit einer zuséatzlichen Einlieger-
wohnung versehen wird.

Durch die Neubaugebiete im Zustandigkeitsbereich der
Grundschule Schonbdcken mit 49 bis 85 zusatzlichen
Wohneinheiten werden je Jahrgang 3 bis 4 zusétzliche
Schiler:innen erwartet (Berechnungsformel: 49 bis 85
Wohneinheiten x 2,8 Einwohner pro Wohneinheit x 1,6%
Schiler:innen pro Jahrgang).

Fur die Grundschule Schénbdcken liegt die Prognose der
einzuschulenden Kinder bis auf eine Ausnahme bei 17 bis
24 Kindern je Jahrgang ohne eingerechnete Baugebiete.
Eine Ausnahme bildet das Schuljahr 2024/2025- hier liegt
die Prognose bei 28 einzuschulenden Kindern. In diesem
Schuljahr konnten an der Schule zwei erste Klassen einge-
schult werden.

Insofern bestehen aus Sicht des Bereiches Schule und
Sport fur die Aufstellung des Bebauungsplanes grundséatz-

lich keine Bedenken.

Am 07.07.2021 wurde vom Bereiche Schule und Sport eine
Stellungnahme eingereicht, aus der hervorgeht, dass es
keine Bedenken gibt bei einer Neubebauung von 40-50
Wohneinheiten fir den Bebauungsplan.

Aufgrund der Stellungnahme wurde davon ausgegangen,
dass der Grundschulbedarf als gesichert angesehen wer-
den kann, und es wurde im Vertrauen auf diese Aussage
das Verfahren gestartet.

Da der Bau einer vierzigigen Kita nicht aus dem Bebau-
ungsplan resultiert wird im Gegenzug von einer Kostenbe-
teiligung des Investors an ggf. erforderlichen Schulplatzen
abgesehen.

nicht bertcksichtigt
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Absehbar reichen die Raumlichkeiten an der Grundschule
Schonbdcken nicht aus, um den Rechtsanspruch zur Ganz-
tagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/27 durch die Hanse-
stadt Libeck umzusetzen. Erwartet wird eine benétigte Be-
treuungskapazitat von ca. 80%. Nach dem stadtischen
Richtwerte-Modell fir die Raumbemessung an Ganztags-
schulen wird fir die Ganztagsbetreuung an der Grund-
schule Schoénboécken ein Zubau erforderlich von insgesamt
ca. 120 m? Nutzflache (2 Ganztagsbetreuungsraume je 60
m?).

Es wird gebeten, in dem B-Plan-Verfahren mit aufzuneh-
men, dass der ErschlieBungstrager an den Kosten der
Schulerweiterung an der Grundschule Schénbécken finan-
ziell beteiligt werden muss.

Hansestadt Lubeck, 2.500 Bereich Soziale Sicherung — Wohnungsbauférderung (Schreiben vom 10.12.2021)

Forderung der Mietreihenhauser

Es wird begrif3t, dass auch Mietreihenhduser mit gedampf-
ten Mieten realisiert werden sollen (Mieth6he analog zum 2.
Forderweg) und dieses Uber einen stadtebaulichen Vertrag
geregelt werden soll.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Forderung im 2. For-
derweg zwar grundsatzlich nur in Kombination mit dem 1.
Forderweg mdglich ist, dass aber Ausnahmen hiervon mog-
lich sind. Bei entsprechender kommunaler Stellungnahme
ist also auch eine tatsachliche Forderung der Reihenhauser
im 2. Férderweg mdglich, wenn das Innenministerium dem
zustimmit. In den  Wohnraumférderungsrichtlinien
(WoF6RL) heilt es:

2.2 (2) Eine Forderung im 2. Forderweg ist nur in Kombina-
tion mit der Férderung im 1. Férderweg maoglich. Dabei soll
der Anteil der im 1. Forderweg geforderten Wohnungen an
der Gesamtanzahl der geférderten Wohnungen grundsatz-
lich mindestens 50 Prozent betragen. Uber Ausnahmen ba-
sierend auf der kommunalen Stellungnahme gemar Absatz

Fur das nordliche Plangebiet wird ein Neubaupotenzial
von 4 Reihenhausgruppen mit 13 Wohneinheiten ange-
setzt. Die Reihenhausgruppen sollen im frei finanzierten
Wohnungsbau zur Miete errichtet werden, wobei die Miet-
und Zweckbindungen der sozialen Wohnraumférderung
(zweiter Forderweg) eingehalten werden. Gesichert wird
dies Uber einen stadtebaulichen Vertrag.

Eine Inanspruchnahme der Forderung ist nicht geplant.

nicht bertcksichtigt
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1 Satz 2 entscheidet das fir die soziale Wohnraumforde-
rung zustandige Ministerium.

Insofern konnte man das als Option mit in den Vertrag auf-
nehmen, dass sofern eine Forderung mdoglich ist, diese
auch in Anspruch genommen werden soll.

Die Originale der Stellungnahmen kdnnen bei Bedarf im Bereich Stadtplanung und Bauordnung eingesehen werden.

Aufgestellt: Libeck, den 06.10.2022

Hansestadt Libeck, Fachbereich Planen und Bauen, Bereich Stadtplanung und Bauordnung

in Zusammenarbeit mit dem Planungsbiiro:
claussen-seggelke stadtplaner
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ZEICHENERKLARUNG

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) gedndert worden ist, in Verbindung mit der Verordnung
Uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.
Dezember 1990 (BGBI. I. 1991, S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S.
1802).

FESTSETZUNGEN
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

WA1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauGB)

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

GRZ 0,35 Grundflachenzahl, als Héchstmal (§ 19 Abs. 2 BauNVO), s. Teil B Text. Nr. 3.2
GR 600 m? Grundflache in Quadratmetern, als Hochstmalfl (§ 19 Abs. 2 BauNVO)
Il Zahl der Vollgeschosse als Héchstmal} (§ 20 Abs. 1 BauNVO)
@ Zahl der Vollgeschosse zwingend (§ 20 Abs. 1 BauNVO)
OK 7,0 m Hohe baulicher Anlagen in m Gber StralRenniveau, als Hochstmaly (§ 16 i. V. mit § 18 BauNVO),
siehe Teil B Text Nr. 3.5
TH 40m Traufhéhe in Metern bezogen auf Stral’enniveau, als Héchstmaly
FH 9,0 m Firsthéhe in Metern bezogen auf Strallenniveau, als Hochstmaly

Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)
offene Bauweise (§ 22 Abs. 1 BauNVO)

nur Einzelhduser zulassig (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

(o]
A nur Reihenhausgruppen zulassig (§ 22 Abs. 2 BauNVO)
e Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Flachen fiir Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)
- Flachen fur den Gemeinbedarf

KITA: Kindertagesstatte

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
StraRenverkehrsflache
Strallenbegrenzungslinie

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung

Bereich mit verkehrsberuhigenden MalRnahmen (BvM)

FuRgéngerbereich

ol |

Flachen fiir die Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

=

) Regenriickhalteraum (RRR)

Uberlagernde Festsetzung: Offentliche Griinflache und Anlage fiir Regenwasserriickhaltung

Flachen fiir die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Umgrenzung von Flachen fur die Wasserwirtschaft und die Regelung

o des Wasserabflusses - Notwasserweg -

Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Offentliche Griinflache

Private Grinflache

Zweckbestimmung: Kinderspielplatz

=T

Zweckbestimmung: Grinanlage

Planungen, Nutzungsregelungen, Massnahmen und Flachen fiir Massnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Anpflanzung von Hecken (§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB), s. Teil B Text. Nr. 12.5

©0oooo
36@ Erhaltung von Einzelb&dumen (Nr. gemal Baumkataster)
@ Anpflanzung von Einzelbdumen
Umgrenzung der Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
Z2B. M1 von Boden, Natur und Landschaft, siehe Teil B Text Nr. 9.7, 9.8, 9.9

Flachen fiir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Lsw

_A A Larmschutzwand, s. Teil B Text Nr. 11.1, 11.2 und 11.3

Sonstige Planzeichen

CH—-

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung des Males der Nutzung innerhalb eines Baugebiets
(§ 1 Abs. 4 BauNVO, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Ausschluss von Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Umgrenzung von Flachen, die von der Bebauung zum Uberschwemmungsschutz
im Starkregenfall freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Umgrenzung von Fléachen fiir Stellplatze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Mit Geh-, Fahr- und Leistungsrechten zu belastende Flachen (§ 9 Abs. 21 BauGB)

Mit Nutzungsrechten zu belastende Flachen (§ 9 Abs. 21 BauGB)

GFL Geh-, Fahr- und Leistungsrecht, s. Teil B Text Nr. 10.1
GFknick Nutzungsrecht zugunsten der Versorgungstrager, s. Teil B Text Nr. 10.2
|Z Uberfuhrungsbauwerk tiber den Flutgraben

—

Zuordnung gleicher Nutzung
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Fuf3- und Radweg in 6ffentlicher Grinflache
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Vorhandene Bebauung
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TEILB - TEXT

Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)

Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die ausnahmsweise zulassigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr.
1 bis 5 BauNVO (Beherbergungsbetriebe, Anlagen fiir Verwaltungen, sonstige nicht stérende
Gewerbebetriebe, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Im allgemeinen Wohngebiet kdnnen die allgemein zuldssigen Nutzungen nicht stérende
Handwerksbetriebe sowie Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke nur ausnahmsweise zugelassen werden, sofern von ihnen kein wesentlicher
Besucher:innenverkehr ausgeht.

Im allgemeinen Wohngebiet kénnen Raume fir freie Berufe im Sinne des § 13 BauNVO nur
ausnahmsweise zugelassen werden, sofern von ihnen kein wesentlicher Besucher:innenverkehr
ausgeht.

Im allgemeinen Wohngebiet sind Ferienwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO unzul&ssig.

Bedingte Zulassigkeit von Nutzungen (§ 9 Abs. 2 BauGB)
In dem Teilgebiet WA 4 sind Wohnnutzungen erst zulassig, wenn die Larmschutzwand LSW 1
errichtet wurde.

MaRB der baulichen Nutzung, Héhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,
§ 16 — 20 BauNVO)

Die =zuldssige GRZ des allgemeinen Wohngebietes und die =zuldssige Grundflaiche der
Gemeinbedarfsflache dirfen durch Terrassen um bis zu 30% Uberschritten werden.

In dem Teilgebiet WA2 kann bei der Errichtung von Reihenhausgruppen ausnahmsweise eine
Uberschreitung der festgesetzten Grundflachenzahl von 0,35 fiir Grundstiicke, auf denen die Gebaude
beidseitig ohne Grenzabstand errichtet werden, auf 0,5 zugelassen werden. Die Festsetzung 3.1 bleibt
davon unberuhrt.

Auf der Flache fir den Gemeinbedarf kann ausnahmsweise ein Uberschreiten der als HéchstmaR
festgesetzten Hohe baulicher Anlagen durch untergeordnete Bauteile wie technische Aufbauten fir
Liftungsanlagen, Fahrstuhlschéchte um bis zu 2,0 m zugelassen werden.

In den Teilgebieten WA1, WA2 und WA4 sind Staffelgeschosse / Geschosse mit Aufenthaltsrdumen bzw.
mit zum Aufenthalt geeigneten und nicht geeigneten Rdumen, Dachterrassen und weitere Aufbauten
oberhalb des zweiten Vollgeschosses unzulassig. Hiervon ausgenommen sind Anlagen zur Nutzung
erneuerbarer Energien.

Bezugspunkt fur die jeweils als Héchstmal} festgesetzte Héhe baulicher Anlagen ist in Abhangigkeit zur
Gelandetopographie

a) bei ebenem Gelande (weniger als 20 cm Unterschied zwischen der mittleren Gelandehdhe im
Bereich des Hauptbaukdrpers und der Oberkante der Stralenverkehrsflache) die Oberkante der fertig
ausgebauten 6ffentlichen Erschliefungsanlage in der Mitte der gemeinsamen Grenze des Grundstiicks
mit der ErschlieBungsanlage,

b) bei ansteigendem Gelédnde die Oberkante der fertig ausgebauten 6ffentlichen ErschlieRungsanlage in

Mitte der gemeinsamen Grenze des Grundstiicks mit der ErschlieBungsanlage vermehrt um das Maf}
des nattrlichen Héhenunterschiedes zwischen ErschlieBungsanlage und der der ErschlieBungsanlage
abgewandten Gebaudeseite,

c) bei abfallendem Gelande die Oberkante der fertig ausgebauten 6ffentlichen ErschlieBungsanlage in
der Mitte der gemeinsamen Grenze des Grundstiicks mit der ErschlieBungsanlage vermindert um das
MalR des natlrlichen Hoéhenunterschiedes zwischen ErschlieBungsanlage und der der
ErschlieBungsanlage zugewandten Geb&udeseite.

Die Bezugshohe ist fur das jeweilige Grundstiick durch Interpolation zu ermittein.

MaRgeblich fir die Bestimmung nach Satz 1 sind die Hoéhen der ErschlieBungsanlage gemanR
abgestimmter Stralenausbauplanung.

Die festgesetzte Hohe baulicher Anlagen kann fur Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien
Uberschritten werden.

Uberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BauGB, § 23 BauNVO)

Im Teilgebiet WA3 sind nur Einzelhduser mit einer Tiefe von maximal 16 m zulassig.

Terrassen und ihre Uberdachungen diirfen die festgesetzten Baugrenzen bis zu einer Tiefe von

max. 3,5 m Uberschreiten.

In den Teilgebieten WA1 und WA 4 sind Grundstlicksgréen von mindestens 500 m? bis max. 600 m?
zuldssig. Abweichend sind Eckgrundstiicke mit Gréf3en bis maximal 700 m? zulassig.

Im Teilgebiet WA3 sind GrundstiicksgréRen von mindestens 550 m? bis maximal 800 m? zulassig.

Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB,§ 14 BauNVO)

In den Teilgebieten WA1 und WA 4 sind in den Vorgartenbereichen - Bereich zwischen stralenseitiger
vorderer Baugrenze (bzw. deren Verlangerung bis zu den seitlichen Grundstiicksgrenzen) - und der
vorderen Strallenbegrenzungslinie Nebenanlagen mit Ausnahme von offenen oder eingehausten
Abfallsammel- und Fahrradabstellanlagen unzuldssig.

Im Teilgebiet WA2 wird der Vorgartenbereich, fir die Flache zwischen der vorderen
Strallenbegrenzungslinie und im 3,0 m tiefen Grundstiicksbereich (bzw. deren Verldngerung bis zu den
seitlichen Grundstlicksgrenzen) festgesetzt. Nebenanlagen sind mit Ausnahme von offenen oder
eingehausten Abfall- und Fahrradabstellanlagen unzulassig.

Nebenanlagen missen zu den 6ffentlichen Verkehrs- und Griinflachen einen Mindestabstand von 0,5 m
einhalten. Sie sind durch Hecken oder berankte Einfassungen einzugriinen. Die Hecken bzw. berankten
Einfassungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

AuRerhalb der in 5.1 und 5.2 genannten Festsetzungen sind Nebenanlagen (wie z.B. Gerateschuppen,
Gartenhauser, Freisitze) aufllerhalb der Uberbaubaren Grundstlicksflachen zulassig, sofern sie eine
Grundfldche von max. 10 m? und eine H6he von max. 2,2 m nicht Gberschreiten. Davon ausgenommen
sind notwendige Zuwegungen, Zufahrten und bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache. Die
Festsetzung 12.6 zur Begrinung ist zu beachten.

Stellplatze, Carports und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO)

In den Teilgebieten WA1 und WA4 sind Carports und Garagen nur innerhalb der Uberbaubaren
Grundsticksflichen oder in deren seitlicher Verlangerung auch auf den nicht Gberbaubaren
Grundstiicksflachen zuldssig.

In den Teilgebieten WA1 und WA 4 missen offene Stellpldtze und Carports einen seitlichen Abstand von
mindestens 0,5 m zu den 6ffentlichen Verkehrs- und Griinflichen sowie zu festgesetzten Wegerechten
einhalten und sind einzugrinen.

In den Teilgebieten WA1 und WA 4 miissen Garagen und Carports einen vorderen Mindestabstand von
5,0 m und einen seitlichen Mindestabstand von 0,5 m zu festgesetzten 6&ffentlichen Verkehrs- und
Griunflachen einhalten. Die Pflicht zur Pflanzung einer Hecke gemafR Festsetzung 12.5 ist einzuhalten.
Im Teilgebiet WA2 sind offene Stellplatze nur in den dafiir festgesetzten Flachen zulassig.

Hochstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebéuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In den Teilgebieten WA1, WA3 und WA4 sind ausnahmsweise je Wohngebaude zwei Wohnungen
zulassig.

In dem Teilgebiet WA2 ist je Wohngebaude maximal eine Wohnung zuldssig.

Flachen die von Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Auf den gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB festgesetzten Flachen, zum Ausschluss von Nebenanlagen,
sind auch bauliche Anlagen gemaR § 14 Abs. 1 BauNVO unzuldssig. Einfriedungen in Form von Hecken
sind zul&ssig.

Flichen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

In den Teilgebieten WA1 und WA2 sind die Dachflachen von Hauptgebauden mit einer Dachneigung von
bis zu 10 Grad mit einem mindestens 10 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau fachgerecht
auszustatten, mit standortgerechten heimischen Arten (50 % Graser, 50 % Kréauter) zu begriinen und
dauerhaft zu unterhalten.

In der Gemeinbedarfsfliche sind die Dachflachen von Hauptgebduden mit einer Dachneigung von bis
zu 10 Grad mit einem mindestens 15 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau fachgerecht
auszustatten, mit standortgerechten heimischen Arten (50 % Gréser, 50 % Kréuter) zu begriinen und
dauerhaft zu unterhalten.

Die Dachflaichen von Nebengebduden, Nebenanlagen, Carports und Garagen sind mit einem
mindestens 6 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau fachgerecht auszustatten, zu begriinen und
dauerhaft zu unterhalten.

Private Wegeflachen sowie offene Stellplatzanlagen im Sinne des § 12 BauNVO sind im luft- und
wasserdurchladssigen Aufbau (z. B. Sickersteine, wassergebundene Decken, Schotterrasen oder
Rasenpflaster mit einer Fuge von mindestens 1,5 cm, Fugenanteil von mindestens 10%) herzustellen.

In den Teilgebieten WA1 und WA4 dirfen die Vorgartenbereiche fiir erforderliche Stellpldtze
einschlieBlich Zufahrten, Abstellanlagen fur Fahrrader, Standplatze fiir Abfallbehalter sowie erforderliche
Wege zu insgesamt héchstens 50 % ihrer Flache befestigt werden. Sonstige Nebenanlagen sind im
Vorgartenbereich unzuldssig.

In den Teilgebieten WA1, WA2 und WA4 ist das Niederschlagswasser von den privaten Flachen (bspw.
Dachflachen, Terrassen-, Stellplatz- und Wegeflachen), welches nicht durch Regenwassernutzung
gebraucht oder auf dem Grundstiick versickert werden kann, auf den Grundstiicken in Speichern (z.B.
Rickhalteschachte oder Mulden) zurGckzuhalten und gedrosselt in den Regenriickhalteraum
abzugeben (siehe Hinweis C).

Auf der Flache fir den Gemeinbedarf und dem Teilgebiet WA3 ist das Niederschlagswasser von den
privaten Flachen (bspw. Dachflachen, Terrassen-, Stellplatz- und Wegeflachen), welches nicht durch
Regenwassernutzung gebraucht oder auf dem Grundstiick versickert werden kann, auf den
Grundstlicken in Speichern (z.B. Ruckhalteschachte oder Mulden) zuriickzuhalten und gedrosselt in die
offentliche RW-Kanalisation abzugeben (siehe Hinweis C).

Die festgesetzten Knickschutzstreifen im Bereich der MaRnahmenflachen M1 und M3 sind zu einer
Gras- und Krautflur zu entwickeln. Der bestehende Knickschutzstreifen ist dauerhaft zu erhalten und
max. 1 x pro Jahr (frihestens ab 1. Juli) zu m&hen.

Die im Bereich der MalBnahmenflachen M1 und M3 festgesetzten Knicks sind dauerhaft zu erhalten und
entsprechend der Durchfiihrungsbestimmungen zum Knickschutz zu pflegen. Abgéngige Gehdlze sind
durch standortgerechte Arten zu ersetzen. Der Knick darf durch den festgesetzen FuRRgangerbereich
durchbrochen werden.

Die MaBnahmenflaiche M2 ist eine Ausgleichsfliche nach §1a BauGB fir eine aufierhalb des
Plangebietes durchgefiihrte MalRnahme. Als Entwicklungsziel ist Sukzessionsflache festgesetzt.
Versiegelungen und Ablagerungen sind auf den festgesetzten privaten Grinflachen unzuldssig.

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die Flache ,GFL" ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit sowie einem Geh-,
Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Versorgungstrager zu belasten.

Die Flache ,GFknick“ ist mit einem Nutzungsrecht zugunsten der Hansestadt Libeck zur Pflege des
Knicks zu belasten.

SchallschutzmafRnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

In dem mit ,LSW 1“ gekennzeichneten Bereich ist eine mindestens 2,9 m hohe Larmschutzwand zu
errichten. Die Larmschutzwand hat einen Abstand von mindestens 3 m zur zur 6ffentlichen Grinflache
innerhalb der MalRnahmenflache M1 am Steinrader Damm einzuhalten.

In dem mit ,LSW 2“ gekennzeichneten Bereich ist eine mindestens 2,9 m hohe Larmschutzwand zu
errichten.

Im Teilgebiet WA2 sind Reihenhausgruppen parallel zur Stralenverkehrsflache (Steinrader Damm)
als geschlossene Baustruktur ,LSW 3“ bis zu den Grundstiicksgrenzen zu errichten. Die baulichen
Anlagen durfen jeweils die Hdhe von 2,2 m nicht unterschreiten. Auf den straRenzugewandten
Gebaudeseiten (Steinrader Damm) kédnnen Terrassen, Balkone und Loggien zugelassen werden, sofern
die betreffenden Wohnungen zugleich {ber AuRenwohnbereiche auf der straRenabgewandten
Gebaudeseite (Planstralle) verfiigen.
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Die Aulenbauteile von Aufenthaltsrdumen missen gesamt bewertete Bau-Schalldamm-Male
R'w,ges gemal DIN 4109-1:2018-01 (Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen,
Ausgabe Januar 2018, siehe Hinweis A) aufweisen, die sich gemalt Kap. 7.1 der DIN
4109-1:2018-01 aus der Differenzzwischen dem maRgeblichen AuRenldrmpegel und dem
Korrekturwert fiir die jeweilige Raumart ergeben.

Fir Aufenthaltsrdume, die Gberwiegend zum Schlafen genutzt werden kdnnen, ist der maRgebliche
Aulienldrmpegel fir die Nacht der Nebenzeichnung 1 und 3 zu entnehmen. Fir alle anderen
Aufenthaltsrdume gilt der mafigebliche Aufenlarmpegel fir den Tag gemal Nebenzeichnung 2 und
4. Fir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Unterrichtsrdume und ahnliche Raume sind 30 dB als
Korrekturwert fir die Raumart in die Berechnung einzustellen.

Es kann ein geringeres Schallddamm-MalR zugelassen werden, wenn im Rahmen eines
Einzelnachweises unter Berlicksichtigung der konkreten Gebdudegeometrie fiir die betreffende
Aufienwand ein entsprechend geringerer mafigeblicher Aulenldrmpegel ermitteltwird.

Der Nachweis der Anforderungen an die erforderliche Schalldammung der AuRenbauteile ist geman
Kap. 4.4 der DIN 4109-2:2018-01 zu fuhren.

Bei einem malfigeblichen AuRenldarmpegel von mehr als 58 dB(A) flir zum Schlafen geeignete
R&ume (siehe Nebenzeichnung 1 und 3) ist der erforderliche hygienische Luftwechsel fur
Aufenthaltsrdume, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden kénnen, durch schallddmmende
Laftungseinrichtungen sicherzustellen. Hiervon kann abgewichen werden, wenn durch andere
technische MaRnahmen (z.B. durch spezielle Fensterkonstruktionen) sichergestellt wird, dass ein
Innenraumpegel von 30 dB auch bei gedffnetem Fenster nicht Uberschritten wird.
Luftungseinrichtungen sind beim Nachweis der erforderlichen Schallddmmung zu bericksichtigen.

Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen, Striduchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und 25 b BauGB)

Die in der Planzeichnung zur Erhaltung festgesetzten B&dume sind dauerhaft zu erhalten und
fachgerecht zu pflegen. Bei Abgang von Baumen, fir die der Bebauungsplan eine
Erhaltungsbindung festsetzt, ist innerhalb von 2 Jahren gleichartiger Ersatz (Artenauswahl siehe
Pflanzliste (a) im Anhang) mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1 m Hoéhe,
zu pflanzen.

Fur die in der Planzeichnung als Anpflanzung festgesetzten Badume sind zwei Silberlinden mit einem
Stammumfang von mindestens 18 cm gemessen in 1,0 m Hoéhe zu pflanzen dauerhaft zu erhalten
und fachgerecht zu pflegen. Bei Abgang von Baumen, fir die der Bebauungsplan eine
Anpflanzbindung festsetzt, ist innerhalb von 2 Jahren gleichartiger Ersatz zu pflanzen.

In dem Allgemeinen Wohngebiet ist je Grundstick ein standortgerechter Laubbaum
(Artenauswahl und Pflanzqualitat siehe Pflanzliste (a) im Anhang) zu pflanzen, fachgerecht zu
pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang innerhalb eines Jahres durch Neupflanzung zu
ersetzen. Ausgenommen davon sind die Mittelhduser der Reihenhausgruppen.

In den Teilgebieten WA1, WA2 und WA 4 sind Einfriedungen als Abgrenzung zur 6&ffentlichen
Verkehrsflache nur in Form von geschnittenen standortgerechten Laubgehdélzen (Artenauswahl und
Pflanzqualitat siehe Pflanzliste (b) im Anhang) oder Steinwéllen mit Bepflanzung bis zu einer H6he
von 1,50 m zulassig. Zuséatzliche Einfriedungen sind nur in Form von durchsehbaren Draht- und
Metallzdunen mit einer H6he von maximal 1,2 m zuldssig und grundsttcksseitig (hinter der Hecke)
anzuordnen.

Auf den mit ,Anpflanzung von Hecken® festgesetzten Flachen sind standortgerechte Laubgehdlze
(Artenauswahl und Pflanzqualitat siehe Pflanzliste (b) im Anhang) mit einer H6he von mindestens5
0,8 m anzupflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Bei Abgang von Gehdlzen ist innerhalb
eines Jahres gleichwertiger Ersatz zu pflanzen. Zusatzliche Einfriedungen sind nur in Form von
durchsehbaren Draht- und Metallzdunen mit einer H6he von maximal 1,2 m zuldssig und
grundstiicksseitig anzuordnen.

Die Vorgartenbereiche — Bereich zwischen stralRenseitiger vorderer Baugrenze (bzw. deren
Verlangerung bis zu den seitlichen Grundstiicksgrenzen) und der der ErschlieBung des Grundstiicks
dienenden Strallenverkehrsflache — sind gartnerisch anzulegen. Die betreffenden Flachen sind mit
Vegetation (z. B. Graser, Stauden, Gehdlze) zu bepflanzen. Von der Begriinungsverpflichtung
ausgenommen sind Flachen fir Stellplatze mit ihren Zufahrten, Zuwegungen zu den Geb&uden
sowie Abstellflachen fiir Fahrrader oder Abfallbehalter.

Sofern Abfallbehalter nicht in oder direkt an Gebauden oder Nebenanlagen integriert werden, sind
ihre Standflachen an den AulRenkanten mit mindestens 1,0 m hohen Hecken aus standortgerechten,
heimischen Laubgehélzen (Artenauswahl und Pflanzqualitét siehe Pflanzliste (b) im Anhang) oder
durch berankte Einfassungen einzugriinen.

Auf der Flache fir den Gemeinbedarf - Kita - ist je 200 m? Grundstlickflache mindestens ein
standortgerechter, heimischer Laubbaum (Artenauswahl und Pflanzqualitat siehe Pflanzliste (a) im
Anhang) zu pflanzen, fachgerecht zu pflegen, dauerhalft zu erhalten und bei Abgang innerhalb eines
Jahres durch Neupflanzung zu ersetzen.

Im Strallenraum der Planstral’e sind mindestens 17 standortgerechte, mittelkronige Laubbdume
(Artenauswahl und Pflanzqualitdt siehe Pflanzliste (a) im Anhang) in offenen mindestens 10 m?
groRen Baumscheiben (lichtes Mall zwischen den Rickenstitzen) mit einem durchwurzelbaren
Substratvolumen von mindestens 12 m® zu pflanzen, fachgerecht zu pflegen, dauerhalft zu erhalten
und bei Abgang innerhalb von zwei Jahren durch Neupflanzungen zu ersetzen. Die Baumscheiben
sind mit bodendeckenden Pflanzen zu begriinen.

Auf dem Kinderspielplatz sind Uberwiegend heimische Baumarten (Artenauswahl und Pflanzqualitat
siehe Pflanzliste (a) im Anhang) zu pflanzen, fachgerecht zu pflegen und bei Abgang innerhalb von
zwei Jahren durch Neupflanzungen zu ersetzen.

Auf der festgesetzten offentlichen Grinflache mit der Zweckbestimmung ,Grinanlage® sind

mindestens 20 standortgerechte Laubbdume (Artenauswahl und Pflanzqualitat siehe Pflanzliste (a)
im Anhang) zu pflanzen, fachgerecht zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang innerhalb von
zwei Jahren durch Neupflanzungen zu ersetzen.

Innerhalb der festgesetzten 6ffentlichen Griinflache mit der Zweckbestimmung ,Griinanlage” ist die
Anlage eines naturnahen und betretbaren Regenriickhalteraums zuldssig, eine Einfriedung der
Flache ist unzuléssig.

Larmschutzwande sind beidseitig alle 0,5 m mit standortgerechten, mehrjahrigen Kletterpflanzen
(Artenauswahl und Pflanzqualitat siehe Pflanzliste (a) im Anhang) dauerhaft zu begriinen.

Baugestalterische Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 Abs. 3 LBO)
Fassadenmaterialien

Die AuBenwandflachen der Hauptgebaude sind einheitlich mit rotem, grauem oder braunem
Sicht-/Verblendmauerwerk oder in Holz auszufiihren. Davon abweichend sind andere Materialien
zuldssig, sofern sie sich auf die untergeordneten Bauteile beschranken und insgesamt nicht mehr als
15% der Fassade der jeweiligen Gebaudeseite in Anspruch nehmen. Putzfassaden sind unzuldssig.
Innerhalb einer Reihenhausgruppe sind fir Aufienwandflachen und Dacher jeweils einheitliche
Materialien hinsichtlich Art, Format und Farbton zu verwenden. Dies gilt nicht fir Solaranlagen.

Sockelhéhe

Im allgemeinen Wohngebiet muss die Oberkante des RohfussfuRbodens (Sockelhéhe) mindestens
15 cm betragen und darf max. 30 cm Uber dem jeweils ermittelten Stralenbezugspunkt gemaf
Festsetzung 3.5 liegen.

Bei abfallendem oder ansteigendem Geldnde ist die Sockelhohe um das Mall des vorhandenen
Geléndeverlaufs zu reduzieren bzw. zu ergénzen.

Décher

In den Teilgebieten WA1, WA2 und WA 4 und im Bereich der Flache fir den Gemeinbedarf sind die
Dacher der Hauptgebdude jeweils als Flachdacher oder als flach geneigte Dacher mit einer
Dachneigung von nicht mehr als 10 Grad auszufiihren und gemaf Festsetzung 9.1 zu begriinen.

Die D&cher der Reihenhausgruppen (WA3) sind jeweils profilgleich (d.h. mit gleicher Hohe der
Attikaoberkante) und mit gleicher Dachneigung zu errichten.

Dacher von Nebenanlagen, Garagen und Carports sind als Flachdacher oder als flach geneigte
Dé&cher mit einer Dachneigung von nicht mehr als 10 Grad auszufiihren und geméafR Festsetzung 9.2
zu begrinen.

Die Dacher im Teilgebiet WAS3 sind jeweils als symmetrische Sattel- oder Walmdacher und einheitlich
in den Farbténen rot, grau oder braun auszufiihren. Glasierte Dacheindeckungen sind unzulassig.
Die zulassige Dachneigung betrégt 30° bis 50°.

Im Teilgebiet WA3 durfen Dachgauben jeweils eine Einzelbreite von 5,0 m nicht Gberschreiten und
missen einen Mindestabstand von 1,5 m untereinander und zur aufgehenden Auflenwand
aufweisen. Die Summe der Breite der Dachgauben darf 2/3 der Dachlange nicht Gberschreiten.
Dachgauben sind entsprechend der Dachhaut mit einheitlichen Materialien und Farben auszufiihren.
Bei Gebduden mit Satteldachern sind Zwerchgiebel nur auf einer Gebaudeseite zuldssig und mittig
dieser Gebaudeseite zu platzieren. Ihre Breite darf ein Drittel der betreffenden Fassadenlange nicht
Uberschreiten. Die Auflenwand eines Zwerchgiebels darf max. 0,50 m vor die AulBenwand des
Hauptbaukérpers vortreten. Die Dacher von Zwerchgiebeln sind als Sattelddcher auszufiihren. Die
Traufhohe ist auf max. 6,0 m Gber dem mittleren Gelédndeniveau entlang der betreffenden Hauswand
begrenzt. Die Firsth6he des Zwerchgiebels muss mindestens 1,5 m unter der Hauptffirstlinie liegen.

Solaranlagen

Solaranlagen sind ausschliellich auf den Dachflichen und an den AuBenwanden von
Hauptgebauden, Nebenanlagen, Garagen oder Carports anzuordnen. Die Pflicht zur
Dachbegrinung geméaR Festsetzung 9.1 und 9.2 bleibt unberihrt.

Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung und nur an den stral3enseitigen Aullenwanden
zuldssig. Freistehende Werbeanlagen sind unzuléssig. Die Grofe der Werbetafeln darf jeweils

1,0 m2 nicht Uberschreiten.

Bewegliche und blendende Werbeanlagen und Werbeanlagen mit wechselndem Licht sind nicht
zulassig.

Fldchen fiir die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Die fur die Regelung des Wasserabflusses (Notwasserweg) festgesetzte Flache ist auszumulden
und mit einem Gefélle in Richtung Norden anzulegen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB). Die Flache ist von
jeglicher Bebauung und Bepflanzung (aufRer Rasen) freizuhalten.

Hinweise

Einsichtnahme in Vorschriften

Die der Satzung zugrundeliegenden DIN-Normen liegen zusammen mit dem Bebauungsplan in den
Raumen, in denen in den Bebauungsplan Einsicht genommen werden kann, zur Einsicht bereit.

Stadtebaulicher Vertrag

Zur Realisierung dieses Bebauungsplans werden ergédnzende o&ffentlich-rechtliche Vereinbarungen
zwischen der Hansestadt Libeck und der Vorhabentragerin:in abgeschlossen, u.a. Gber den Anteil
des mietpreisgedampften Wohnungsbaus, die Ubernahme der ErschlieRung, die Umsetzung der
natur- und artenschutzrechtlichen AusgleichsmaRnahmen und die Regenwasserdrosselung auf
privaten Grundstiicken.

Grundstiicksentwésserung

In den Teilgebieten WA1, WA2 und WA4 ist auf den Grundstiicken, auf denen das Regenwasser
nicht versickert werden kann, die Regenabflussspende auf max. von 67 l/(s*ha) beschrankt. Das
darlber hinaus auf den Grundstiicken anfallende Niederschlagswasser ist auf den Grundstiicken
zurlckzuhalten. Der Abfluss aus Rigolen oder sonstigen Rilckhalteanlagen ist auf eine
Regenabflussspende von 1,2 I/(s*ha) zu drosseln. Das Ableiten von Drainagewasser aus den
Teilgebieten WA1, WA2 und WA4 ist nicht mdglich.

Der Notwasserweg im Einzugsgebiet der Teilgebiete WA1, WA2 und WA4 dient der Ableitung des bei
Starkregen (100-j&hrig) anfallenden Niederschlagswassers.

Sofern die Abflisse auf der Gemeinbedarfsflache und im Teilgebiet WA3 nicht zur Versickerung
gebracht werden kénnen ist auf eine Regenabflussspende von 1,2 I/(s*ha) zu drosseln. Darliber
hinaus auf den Grundsticken anfallendes Niederschlagswasser ist auf den Grundsticken
zurickzuhalten. Das Ableiten von Drainagewasser ist nicht méglich.

D Bodenverunreinigungen
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes kénnen Bodenverunreinigungen nicht ausgeschlossen
werden. Vor Beginn von Bauarbeiten sind daher u. U. Bodenuntersuchungen durchzufihren; die
zusténdige untere Bodenschutzbehérde ist frihzeitig zu informieren. Bodeneingriffe sind
gutachterlich zu begleiten und zu dokumentieren, um eine abfallrechtlich ordnungsgemalie
Entsorgung von verunreinigtem Aushub zu gewéhrleisten.

E Archéologische Bodenfunde, Kulturdenkmale
Das Vorkommen von arch&ologischen Boden- oder Kulturdenkmalen im Plangebiet kann nicht
ausgeschlossen werden. Vor Bodeneingriffen ist daher die obere Denkmalschutzbehdérde, Abteilung
Archdologie Uber den Baubeginn zu informieren. Fir Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zuféllig
neu entdeckt werden, gelten die Bestimmungen des § 15 Denkmalschutzgesetz. Demnach sind bei
der Auffindung von frilhgeschichtlichen Funden oder sonstigen Kulturdenkmalen die Erdarbeiten
einzustellen und die Untere Denkmalschutzbehérde unverziglich zu verstandigen.

F Schutz des Mutterbodens
Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen
anderen Veranderungen der Erdoberflache ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten
und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schitzen.

G Féll- und Rodungsarbeiten
Fall- und Rodungsarbeiten dirfen gemaR § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes nur in der Zeit
zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar durchgefihrt werden.

H Schutz von zu erhaltenden Einzelbdumen und Pflanzenbestidnden
In der Bauphase sind die Malnahmen entsprechend DIN 18920 ,Vegetationstechnik im
Landschaftsbau - Schutz von Bé&umen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflichen bei

BaumaRnahmen*, Ausgabe 2014-07 zu beachten.

| Spielplatz
Sudlich des Spielplatzes sind Gehdlze zu wahlen, die nicht in der Giftpflanzenliste vom
Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV-SI 8018) stehen.

J Richtfunktrasse
Im Bereich des Plangebiets verlduft eine Richtfunkstrecke in H6he von ca. 15 m Uber dem
natirlichen Gelandeniveau. Bei Einhaltung der festgesetzten maximalen Gebdudehdéhe von 7,0 m
Uber dem geplanten Gelédnde ist eine Beeintrachtigung des Richtfunkbetriebs nicht zu befiirchten. Im
Baugenehmigungsverfahren ist zu beachten, dass in den betroffenen Bereichen entsprechende
Auflagen bei der Gestellung von Baukranen ergehen kénnen.

ANLAGEN
Pflanzlisten

Pflanzliste (a) Baumpflanzungen
Artenauswahl Baumpflanzungen 2. Ordnung (kleinkroniq):

Spitzahorn (Acer platanoides)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Feldahorn (Acer campestre)
Hahnendorn (Crataegus crus-galli)
Apfeldorn (Crataegus lavallei)
Vogelkirsche (Prunus avium)

Traubenkirsche
Schwed. Mehlbeere
Vogelbeere
Obstbaume

(Prunus padus)
(Sorbus intermedia)
(Sorbus aucuparia)
(verschiedene Sorten)

PflanzgréfRen: Hochstdmme (HS), mindestens Stammumfang 18/20 cm in 1,0 m Héhe fur StraRenbdume,
Baume auf Privatgrundstiicken und Kinderspielplatzen

In der Pflanzenliste (a) wird fir die Pflanzung von StraRenbdumen die Verwendung von heimischen
Laubbdumen empfohlen. Angesichts der immer starker spirbaren Auswirkungen des Klimawandels
(Trockenheit, Hitze, Starkregen) ist es zuklnftig ggf. notwendig, auch nicht heimische Baumarten bei der
Auswahl und Pflanzung von Stralenbdumen zu berlcksichtigen (z. B. GALK-Strallenbaumliste), da diese
den veranderten Anforderungen besser gewappnet sind.

Pflanzliste (b) geschnittene Heckenpflanzungen
Artenauswahl geschnittene Heckenpflanzungen:

Feldahorn (Acer campestre, kein Kugel-Ahorn)
Hainbuche (Carpinus betulus)

Liguster (Ligustrum vulgare)

Rotbuche (Fagus sylvatica)

Hundsrose/Friesenwall (Rosa canina)

PflanzgréfRen: Heckenpflanzen, mind. 80 cm, 2xv.

Pflanzliste (c) Bepflanzung Larmschutzwand
Artenauswahl Bepflanzung Ldrmschutzwand:

Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia)
Amerikanische Klettertrompete (Campsis radicans)

Efeu (Hedera helix i.S.)
Kletterhortensie (Hydrangea petiolaris)

Rankhilfe erforderlich:

Hopfen (Humulus lupulus)
Geillblatt (Lonicera caprifolium, Lonicera periclymenum)
Waldrebe

Amerikanische Klettertrompete
Kletterrosen in Sorten

(Clematis vitalba, Clematis montana, Clematis viticella)

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des
Bauausschusses der Hansestadt Libeck vom
18.11.2019. Die ortsibliche Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in den
Libecker Nachrichten am 07.12.2019 erfolgt.

Libeck, den

Hansestadt Libeck
Der Biirgermeister
Fachbereich Planen und Bauen
Bereich Stadtplanung und Bauordnung

2. Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs.
1 Satz 1 BauGB ist vom 05.07. bis zum 23.07.2021
durchgefuhrt worden. Im Aufirag im Aufrag

3. Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange,
die von der Planung berihrt sein kdnnen, wurden gem. §

4 Abs. 1 BauGB am 18.11.2021 unterrichtet und zur
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Ls.

Joanna Hagen Karsten Schréder
Senatorin Bereichsleiter

4. Der Bauausschuss hat am 20.06.2022 den Entwurf des
Bebauungsplanes 23.27.00 - Steinrader Damm /
Schénbockener HauptstralRe - mit Begrindung
beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die
Begriindung haben in der Zeit vom 13.07.2022 bis zum
12.08.2022 nach § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich ausgelegen.
Die o6ffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist von allen
Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben
werden konnen, am 01.07.2022 in den Lubecker
Nachrichten ortsiiblich bekannt gemacht und die nach § 3
Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter
~www.luebeck.de“ ins Internet eingestellt.

Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange,

6. die von der Planung berihrt sein kdnnen, wurden gem. §
4 Abs. 2 BauGB am 13.07.2022 zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster Libeck, den
7. nachgewiesenen Flurstlicksgrenzen und -bezeichnungen

sowie Gebdude in den Planunterlagen enthalten und

mafstabsgerecht dargestellt sind. Ls. ]

Vermessungsbiro Kummer

Die Birgerschaft hat die Stellungnahmen der Labeck, den

8. Offentlichkeit und der Behérden und sonstigen Trager
offentlicher Belange am ................ gepruft. Das
Ergebnis wurde mitgeteilt.

Hansestadt Libeck
Der Biirgermeister
Fachbereich Planen und Bauen
Bereich Stadtplanung und Bauordnung

Die Birgerschaft hat den Bebauungsplan, bestehend aus

9. der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am At
................... als Satzung beschlossen und die
Begriindung durch (einfachen) Beschluss gebilligt.
L.S. “Karsten Schroder

Bereichsleiter

10.Die  Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Liibeck, den

Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit

ausgefertigt und ist bekannt zu machen. LS. Jan Lindenau

Der Biirgermeister

Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die
11.Blrgerschaft und die Stelle, bei der der Plan mit
Begrindung und zusammenfassender Erkldrung auf
Dauer wéhrend der Servicezeiten von allen Interessierten
eingesehen werden kann und die Uber den Inhalt

Libeck, den

Hansestadt Lubeck
Der Birgermeister

Auskunft erteilt, sind am ... ortstiblich Fachbereich Planen und Bauen
bekanntgemacht worden Bereich Stadtplanung und Bauordnung
In der Bekanntmachung ist auf die Mdglichkeit, eine Im Auftrag

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von

Mangeln der Abwdagung einschlielich der sich
ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie

auf die Moglichkeit, Entschadigungsanspriche geltend zu Ls.
machen und das Erléschen dieser Anspriche (§ 44

BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen

des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfall hingewiesen. Die

Satzung ist mithinam .................. in Kraft getreten.

Karsten Schroder
Bereichsleiter

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches(BauGB) und nach § 9 (4) BauGB sowie nach § 92 der Landesbauordnung

wird nach BeschluRfassung der Biirgerschaft der Hansestadt Liibeck vom 00.00.0000 die Satzung tGber den
Bebauungsplan 23.27.00 -Steinrader Damm/Schénbdckener Hauptstralle-, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B), erlassen.

SATZUNG DER HANSESTADT LUBECK

BEBAUUNGSPLAN 23.27.00

Steinrader Damm / Schonbockener HauptstralRe
Anlage 2
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Ubersichtsplan
Mafstab ca. 1:10.000

Auszug aus der DGK 5, 2012

Stand des Verfahrens : Satzungsbeschluss

Hansestadt LUBECK =

Der Birgermeister
Fachbereich 5 - Planen und Bauen
Bereich 5.610 - Stadtplanung

Stand: 05.10.2022
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23.27.00 -STEINRADER DAMM / SCHONBOCKENER HAUPTSTRARE-
TEIL A - PLANZEICHNUNG (Auszug aus dem Planoriginal)
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SATZUNG DER HANSESTADT LUBECK
BEBAUUNGSPLAN 23.27.00
- STEINRADER DAMM / SCHONBOCKENER
HAUPTSTRASSE -
Stand des Verfahrens : Satzungsbeschluss

MaRstabslos
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Hansestadt LUBECK =
Der Biurgermeister
Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Bereich 5.610 - Stadtplanung

Anlage 3

ng



23.27.00 -STEINRADER DAMM / SCHONBOCKENER HAUPTSTRARE-
Nebenzeichnungen und StraBenquerschnitte (Auszug aus dem Planoriginal)
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Nebenzeichnung 1: MaRgeblicher Aulenlarmpegel fur sonstige Raume

(Héhe 5,0 m)
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Anlage 3
StraBenquerschnitt 1 .
Regelquerschnitt A-A' BvM-Bereich - ohne Parken
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{— Gehwegplatte

Nebenzeichnung 2: Malgeblicher Aulenlarmpegel fur Raume die zum
Schlafen genutzt werden kénnen (Hohe 5,0 m)
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TOP 5.3

ZE|CHENERKLARUNG Anlage 3 (Auszug aus dem Planoriginal)

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) geandert worden ist, in Verbindung mit der VVerordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung
des Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. I. 1991, S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802).

FESTSETZUNGEN
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) Planungen, Nutzungsregelungen, Massnahmen und Flachen fiir
Massnahmen zum Schutz, zur Pflege
WA1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauGB) und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) Anof Heck 9 Abs.1 Nr. 253 BauGB
5600 npflanzung von Hecken (§ s.1 Nr. 25a BauGB),

GRZ035  Grundflachenzahl, als Hchstmal (§ 19 Abs. 2 s. Teil B Text. Nr. 12.5
BauNVO), s. Teil B Text. Nr. 3.2

. ) . 36@ Erhaltung von Einzelbdumen (Nr. gemé&R Baumkataster)
GR 600 m? Grundflache in Quadratmetern, als Héchstmaf}
(§ 19 Abs. 2 BauNVO) @ Anpflanzung von Einzelbdumen
Il Zahl der Vollgeschosse als HéchstmalR (§ 20
Abs. 1 BauNVO) Umgrenzung der Flachen fir Manahmen zum Schutz,
Z2.B. M1 zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
@ Zahl der Vollgeschosse zwingend (§ 20 Abs. 1 o Natur und Landschaft, siehe Teil B Text Nr. 9.7, 9.8, 9.9
BauNVO)
OK70 m Héhe baulicher Anlagen in m tiber Flachen fiir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
StraRenniveau, als Hochstmal (§ 16 i. V. mit § schédlichen Umwelteinwirkungen
18 BauNVvO), und sonstigen Gefahren im Sinne des
i i Bundesimmissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB
TH 4,0m % rﬁ?h%%'eel’n-r ét'élrrh%gzogen auf 9 ® )
Straienniveau, als Hochstmalt _a™"a  Larmschutzwand, s. Teil B Text Nr. 11.1, 11.2 und 11.3
FH 9,0 m Firsthéhe in Metern bezogen auf
StralRenniveau, als H6chstmaly Sonstige Planzeichen
Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflachen :::::: Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BaUGB, § 22 und 23 BaUNVO) Bebauungsp|ans (§ 9Abs. 7 BauGB)
o offene Bauweise (§ 22 Abs. 1 BauNVO) Abgrenzung des MaRes der Nutzung innerhalb eines
Baugebiets
A nur Einzelhduser zulassig (§ 22 Abs. 2 BauNVO) (§ 1 Abs. 4 BauNVO, § 16 Abs. 5 BauNVO)
N\, N\
A nur Reihenhausgruppen zulassig (§ 22 Abs. 2 BauNVO) NN Ausschluss von Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
aE———— Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO) m Umgrenzung von Flachen, die von der Bebauung zum
Uberschwemmungsschutz
Flichen fiir Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) im Starkregenfall freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
77777 il
Flachen fir den Gemeinbedarf ost Umgrenzung von Flachen fur Stellplatze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
KITA: Kindert; tatt
n Indertagesstatie EZE Mit Geh-, Fahr- und Leistungsrechten zu belastende Flachen

N (§ 9 Abs. 21 BauGB)
Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

—_—— Mit Nutzungsrechten zu belastende Fléachen

Strallenverkehrsflache (§ 9 Abs. 21 BauGB)
Stralenbegrenzungslinie GFL Geh-, Fahr- und Leistungsrecht, s. Teil B Text Nr. 10.1
Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung GFynick Nutzungsrecht zugunsten der Versorgungstréger,

s. Teil B Text Nr. 10.2

Bereich mit verkehrsberuhigenden MaRnahmen (BvM) )
|X| Uberfihrungsbauwerk tber den Flutgraben

FuRgéngerbereich

a1

— Zuordnung gleicher Nutzung
Flachen fiir die Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)
Darstellungen ohne Normcharakter

% iberlagernde Festsetzung: Offentliche Griinflache o ) o
und Anlage fir Regenwasserrtickhaltung FuR- und Radweg in 6ffentlicher Griinflache
6 Regenrickhalteraum(RRR) o Grundstiicksgrenze in Aussicht genommen (Vorschlag)
Flachen fiir die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) ) ! Geplante /ﬁufteilung innerhalb der éffentiichen
Verkehrsflachen
Umgrenzung von Flachen fur die Wasserwirtschaft Z
B2~ und die Regelung des Wasserabflusses - Notwasserweg - % Vorhandene Bebauung

R Flurstiicksgrenzen (vorhanden)
Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

. . . Flursticksnummern
Offentliche Grunflache
Geplante Grundsttickszufahrt
Private Grinflache

12,5 BemalRungen in Metern
Zweckbestimmung: Kinderspielplatz

@ Fortfallender Einzelbaum

Zweckbestimmung: Griinanlage

gl |
|

18,29 )3( StralRenniveau in Metern bezogen auf NN
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TOP 5.3

Anlage 4

Bebauungsplan 23.27.00
— Steinrader Damm / Schénbdckener Hauptstralie —

TEIL B - Text (Auszug aus dem Planoriginal)

Stand: Satzungsbeschluss
Fassung vom: 05.10.2022
l. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. 8 1 Abs. 5und 6
BauNVO)

1.1 Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die ausnahmsweise zuléssigen Nutzungen nach 8§
4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 BauNVO (Beherbergungsbetriebe, Anlagen fur Verwaltungen, sonstige
nicht stérende Gewerbebetriebe, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes.

1.2 Im allgemeinen Wohngebiet kdnnen die allgemein zulassigen Nutzungen nicht stérende
Handwerksbetriebe sowie Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sport-
liche Zwecke nur ausnahmsweise zugelassen werden, sofern von ihnen kein wesentlicher Be-
sucher:innenverkehr ausgeht.

1.3 Im allgemeinen Wohngebiet kdnnen Raume fir freie Berufe im Sinne des § 13 BauNVO
nur ausnahmsweise zugelassen werden, sofern von ihnen kein wesentlicher Besucher:innen-
verkehr ausgeht.

1.4 Im allgemeinen Wohngebiet sind Ferienwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO unzulas-
sig.

2. Bedingte Zulassigkeit von Nutzungen (8 9 Abs. 2 BauGB)

In dem Teilgebiet WA 4 sind Wohnnutzungen erst zulassig, wenn die Larmschutzwand LSW
1 errichtet wurde.

3. Mald der baulichen Nutzung, Hohe baulicher Anlagen
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 — 20 BauNVO)

3.1 Die zulassige GRZ des allgemeinen Wohngebietes und die zulassige Grundflache der Ge-
meinbedarfsflache durfen durch Terrassen um bis zu 30% Uberschritten werden.

3.2 In dem Teilgebiet WA2 kann bei der Errichtung von Reihenhausgruppen ausnahmsweise
eine Uberschreitung der festgesetzten Grundflachenzahl von 0,35 fiir Grundstiicke, auf denen
die Gebaude beidseitig ohne Grenzabstand errichtet werden, auf 0,5 zugelassen werden. Die
Festsetzung 3.1 bleibt davon unberihrt.

3.3 Auf der Flache fir den Gemeinbedarf kann ausnahmsweise ein Uberschreiten der als
Hochstmal? festgesetzten Hohe baulicher Anlagen durch untergeordnete Bauteile wie techni-
sche Aufbauten fur Luftungsanlagen, Fahrstuhlschachte um bis zu 2,0 m zugelassen werden.

3.4 In den Teilgebieten WAL, WA2 und WAA4 sind Staffelgeschosse / Geschosse mit Aufent-
haltsraumen bzw. mit zum Aufenthalt geeigneten und nicht geeigneten RAumen, Dachterras-
sen und weitere Aufbauten oberhalb des zweiten Vollgeschosses unzuléassig. Hiervon ausge-
nommen sind Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien.
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3.5 Bezugspunkt fur die jeweils als Hochstmald festgesetzte HOhe baulicher Anlagen ist in
Abhangigkeit zur Gelandetopographie

a) bei ebenem Gelande (weniger als 20 cm Unterschied zwischen der mittleren Gelandehohe
im Bereich des Hauptbaukérpers und der Oberkante der Stral3enverkehrsflache) die Ober-
kante der fertig ausgebauten offentlichen ErschlieBungsanlage in der Mitte der gemeinsamen
Grenze des Grundstlicks mit der Erschlieungsanlage,

b) bei ansteigendem Gelande die Oberkante der fertig ausgebauten o6ffentlichen Erschlie-
Bungsanlage in der Mitte der gemeinsamen Grenze des Grundstiicks mit der ErschlieBungs-
anlage vermehrt um das Malf3 des natirlichen Hohenunterschiedes zwischen Erschlie3ungs-
anlage und der der ErschlieBungsanlage abgewandten Gebaudeseite,

c) bei abfallendem Gelénde die Oberkante der fertig ausgebauten 6ffentlichen Erschlieungs-
anlage in der Mitte der gemeinsamen Grenze des Grundstiicks mit der ErschlieBungsanlage
vermindert um das Mal3 des naturlichen Hohenunterschiedes zwischen ErschlielBungsanlage
und der der ErschlieBungsanlage zugewandten Gebaudeseite.

Die Bezugshohe ist fur das jeweilige Grundstiick durch Interpolation zu ermitteln.

Mal3geblich fiir die Bestimmung nach Satz 1 sind die H6hen der ErschlieBungsanlage ge-
malf3 abgestimmter Stral3enausbauplanung.

3. Die festgesetzte Hohe baulicher Anlagen kann fiir Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien Uberschritten werden.

4. Uberbaubare Grundstucksflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BauGB, § 23 BauNVO)
4.1 Im Teilgebiet WA3 sind nur Einzelh&user mit einer Tiefe von maximal 16 m zulassig.

4.2 Terrassen und ihre Uberdachungen diirfen die festgesetzten Baugrenzen bis zu einer Tiefe
von max. 3,5 m Uberschreiten.

4.3 In den Teilgebieten WA1 und WA 4 sind GrundstiicksgréZen von mindestens 500 m2 bis
max. 600 m? zulassig. Abweichend sind Eckgrundsticke mit Grof3en bis maximal 700 m? zu-
lassig.

4.4 Im Teilgebiet WA3 sind Grundstuicksgrofien von mindestens 550 m? bis maximal 800 m?
zulassig.

5. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO)

5.1 In den Teilgebieten WAL und WA 4 sind in den Vorgartenbereichen - Bereich zwischen
straRenseitiger vorderer Baugrenze (bzw. deren Verlangerung bis zu den seitlichen Grund-
stiicksgrenzen) - und der vorderen StraRenbegrenzungslinie Nebenanlagen mit Ausnahme
von offenen oder eingehausten Abfallsammel- und Fahrradabstellanlagen unzulassig.

5.2 Im Teilgebiet WA2 wird der Vorgartenbereich, fur die Flache zwischen der vorderen Stra-
Renbegrenzungslinie und im 3,0 m tiefen Grundstiicksbereich (bzw. deren Verlangerung bis
zu den seitlichen Grundstiicksgrenzen) festgesetzt. Nebenanlagen sind mit Ausnahme von
offenen oder eingehausten Abfall- und Fahrradabstellanlagen unzulassig.

5.3 Nebenanlagen mussen zu den éffentlichen Verkehrs- und Grinflachen einen Mindestab-
stand von 0,5 m einhalten. Sie sind durch Hecken oder berankte Einfassungen einzugrinen.
Die Hecken bzw. berankten Einfassungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu er-
setzen.
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5.4 AuRRerhalb der in 5.1 und 5.2 genannten Festsetzungen sind Nebenanlagen (wie z.B.
Gerateschuppen, Gartenhauser, Freisitze) auRerhalb der Gberbaubaren Grundsticksflachen
zulassig, sofern sie eine Grundflache von max. 10 m2 und eine H6he von max. 2,2 m nicht
Uberschreiten. Davon ausgenommen sind notwendige Zuwegungen, Zufahrten und bauliche
Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache. Die Festsetzung 12.6 zur Begriinung ist zu beach-
ten.

6. Stellplatze, Carports, Garagen (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO)

6.1 In den Teilgebieten WAL und WA 4 sind Carports und Garagen nur innerhalb der Gberbau-
baren Grundstiicksflachen oder in deren seitlicher Verlangerung auf den nicht Giberbaubaren
Grundstucksflachen zuldssig.

6.2 In den Teilgebieten WAL und WA 4 mussen offene Stellplatze und Carports einen seitli-
chen Abstand von mindestens 0,5 m zu den offentlichen Verkehrs- und Griinflachen sowie zu
festgesetzten Wegerechten einhalten und sind einzugriinen.

6.3 In den Teilgebieten WAL und WA 4 mussen Garagen und Carports einen vorderen Min-
destabstand von 5,0 m und einen seitlichen Mindestabstand von 0,5 m zu festgesetzten 6f-
fentlichen Verkehrs- und Grinflachen einhalten. Die Pflicht zur Pflanzung einer Hecke gemaf
Festsetzung 12.5 ist einzuhalten.

6.4 Im Teilgebiet WA2 sind offene Stellplatze nur in den dafur festgesetzten Flachen zulassig.
7. Hochstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden (8 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

7.1 In den Teilgebieten WAL, WA3 und WA4 sind ausnahmsweise je Wohngebaude zwei Woh-
nungen zulassig.

7.2 In dem Teilgebiet WA2 ist je Wohngebaude maximal eine Wohnung zulassig.
8. Flachen die von Bebauung freizuhalten sind (8 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Auf den gemald § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB festgesetzten Flachen, zum Ausschluss von Neben-
anlagen, sind auch bauliche Anlagen geméan § 14 Abs. 1 BauNVO unzulassig. Einfriedungen
in Form von Hecken sind zulassig.

9. Flachen und MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

9.1 In den Teilgebieten WALl und WA2 sind die Dachflachen von Hauptgebduden mit einer
Dachneigung von bis zu 10 Grad mit einem mindestens 10 cm starken durchwurzelbaren
Substrataufbau fachgerecht auszustatten, mit standortgerechten heimischen Arten (50 %
Graser, 50 % Krauter) zu begriinen und dauerhaft zu unterhalten.

In der Gemeinbedarfsflache sind die Dachflachen von Hauptgeb&uden mit einer Dachneigung
von bis zu 10 Grad mit einem mindestens 15 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau
fachgerecht auszustatten, mit standortgerechten heimischen Arten (50 % Graser, 50 %
Krauter) zu begriinen und dauerhaft zu unterhalten.

9.2 Die Dachflachen von Nebengebauden, Nebenanlagen, Carports und Garagen sind mit ei-
nem mindestens 6 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau fachgerecht auszustatten, zu
begriinen und dauerhaft zu unterhalten.
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9.3 Private Wegeflachen sowie offene Stellplatzanlagen im Sinne des § 12 BauNVO sind im
luft- und wasserdurchlassigen Aufbau (z. B. Sickersteine, wassergebundene Decken, Schot-
terrasen oder Rasenpflaster mit einer Fuge von mindestens 1,5 cm, Fugenanteil von mindes-
tens 10%) herzustellen.

9.4 In den Teilgebieten WAL und WA4 dirfen die Vorgartenbereiche fir erforderliche Stell-
platze einschlielRlich Zufahrten, Abstellanlagen fir Fahrrader, Standplatze fir Abfallbehalter
sowie erforderliche Wege zu insgesamt hdchstens 50 % ihrer Flache befestigt werden. Sons-
tige Nebenanlagen sind im Vorgartenbereich unzulassig.

9.5 In den Teilgebieten WA1, WA2 und WA4 ist das Niederschlagswasser von den privaten
Flachen (bspw. Dachflachen, Terrassen-, Stellplatz- und Wegeflachen), welches nicht durch
Regenwassernutzung gebraucht oder auf dem Grundstiick versickert werden kann, auf den
Grundstiicken in Speichern (z.B. Ruckhalteschéachte oder Mulden) zuriickzuhalten und ge-
drosselt in den Regenriickhalteraum abzugeben (siehe Hinweis C).

9.6 Auf der Flache fiir den Gemeinbedarf und dem Teilgebiet WA3 ist das Niederschlagswas-
ser von den privaten Flachen (bspw. Dachflachen, Terrassen-, Stellplatz- und Wegeflachen),
welches nicht durch Regenwassernutzung gebraucht oder auf dem Grundsttick versickert wer-
den kann, auf den Grundstiicken in Speichern (z.B. Rickhalteschachte oder Mulden) zurtick-
zuhalten und gedrosselt in die 6ffentliche RW-Kanalisation abzugeben (siehe Hinweis C).

9.7 Die festgesetzten Knickschutzstreifen im Bereich der MalRnahmenflachen M1 und M3 sind
zu einer Gras- und Krautflur zu entwickeln. Der bestehende Knickschutzstreifen ist dauerhaft
zu erhalten und max. 1 x pro Jahr (frihestens ab 1. Juli) zu mé&hen.

9.8 Die im Bereich der MalRnahmenflachen M1 festgesetzten Knicks sind dauerhaft zu erhalten
und entsprechend der Durchfihrungsbestimmungen zum Knickschutz zu pflegen. Abgangige
Geholze sind durch standortgerechte Arten zu ersetzen. Der Knick darf durch den festgeset-
zen FulRgangerbereich durchbrochen werden.

9.9 Die Malnahmenflache M2 ist eine Ausgleichsflache nach §1la BauGB fir eine auRerhalb
des Plangebietes durchgefiihrte MalRnahme. Als Entwicklungsziel ist eine Sukzessionsflache
festgesetzt.

9.10 Versiegelungen und Ablagerungen sind auf den festgesetzten privaten Grinflachen un-
zulassig.

10. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (8 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

10.1 Die Flache ,GFL“ ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit sowie
einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Versorgungstrager zu belasten.

10.2 Die Flache ,GFKnick* ist mit einem Nutzungsrecht zugunsten der Hansestadt Libeck zur
Pflege des Knicks zu belasten.

11. SchallschutzmalBhahmen (8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

11.1 In dem mit ,LSW 1“ gekennzeichneten Bereich ist eine mindestens 2,9 m hohe Larm-
schutzwand zu errichten. Die Larmschutzwand hat einen Abstand von mindestens 3 m zur zur
offentlichen Griunflache innerhalb der MaRnahmenflache M1 am Steinrader Damm einzuhal-
ten.

11.2 In dem mit ,LSW 2° gekennzeichneten Bereich ist eine mindestens 2,9 m hohe Larm-
schutzwand zu errichten.
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11.3 Im Teilgebiet WA2 sind Reihenhausgruppen parallel zur Stral3enverkehrsflache (Steinra-
der Damm) als geschlossene Baustruktur ,LSW 3 bis zu den Grundstiicksgrenzen zu errich-
ten. Die baulichen Anlagen durfen jeweils die Hohe von 2,2 m nicht unterschreiten. Auf den
straRenzugewandten Gebaudeseiten (Steinrader Damm) kénnen Terrassen, Balkone und
Loggien zugelassen werden, sofern die betreffenden Wohnungen zugleich tiber Au3enwohn-
bereiche auf der strallenabgewandten Gebaudeseite (PlanstralRe) verfligen.

11.4 Die AulRenbauteile von Aufenthaltsrdumen missen gesamt bewertete Bau-Schalldamm-
MalRe R'w,ges gemaR DIN 4109-1:2018-01 (Schallschutz im Hochbau, Teil 1:
Mindestanforderungen, Ausgabe Januar 2018, siehe Hinweis A) aufweisen, die sich gemal
Kap. 7.1 der DIN 4109-1:2018-01 aus der Differenz zwischen dem mafgeblichen
AuBBenlarmpegel und dem Korrekturwert fur die jeweilige Raumart ergeben.

Fur Aufenthaltsraume, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden kdnnen, ist der mal3-
gebliche AulRenlarmpegel fir die Nacht der Nebenzeichnung 1 und 3 zu entnehmen. Fir alle
anderen Aufenthaltsraume gilt der maf3gebliche AulRenlarmpegel fiir den Tag gemaf Neben-
zeichnung 2 und 4.

Fur Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Unterrichtsraume und ahnliche Raume sind 30 dB als
Korrekturwert fur die Raumart in die Berechnung einzustellen.

Es kann ein geringeres Schalldamm-Malf zugelassen werden, wenn im Rahmen eines Einzel-
nachweises unter Beriicksichtigung der konkreten Gebaudegeometrie fiir die betreffende Au-
Benwand ein entsprechend geringerer malgeblicher AuRenlarmpegel ermittelt
wird.

Der Nachweis der Anforderungen an die erforderliche Schalldammung der Auf3enbauteile ist
geman Kap. 4.4 der DIN 4109-2:2018-01 zu fuhren.

Bei einem maf3geblichen AuRenlarmpegel von mehr als 58 dB(A) fur zum Schlafen geeignete
Raume (siehe Nebenzeichnung 1 und 3) ist der erforderliche hygienische Luftwechsel fur Auf-
enthaltsraume, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden kénnen, durch schalldam-
mende Liftungseinrichtungen sicherzustellen. Hiervon kann abgewichen werden, wenn durch
andere technische Malinahmen (z.B. durch spezielle Fensterkonstruktionen) sichergestellt
wird, dass ein Innenraumpegel von 30 dB auch bei gedffnetem Fenster nicht Gberschritten
wird. Liftungseinrichtungen sind beim Nachweis der erforderlichen Schallddmmung zu be-
ricksichtigen.

12. Bindungen fir Bepflanzungen und fir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen (8 9 Abs. 1 Nr. 25 aund 25 b BauGB)

12.1 Die in der Planzeichnung zur Erhaltung festgesetzten Baume sind dauerhatft zu erhalten
und fachgerecht zu pflegen. Bei Abgang von Baumen, fir die der Bebauungsplan eine Erhal-
tungsbindung festsetzt, ist innerhalb von 2 Jahren gleichartiger Ersatz (Artenauswahl siehe
Pflanzliste (a) im Anhang) mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1 m
Hohe, zu pflanzen.

12.2 Fir die in der Planzeichnung als Anpflanzung festgesetzten Baume sind zwei
Silberlinden mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm gemessen in 1,0 m Hohe zu
pflanzen dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Bei Abgang von Baumen, fir die
der Bebauungsplan eine Anpflanzbindung festsetzt, ist innerhalb von 2 Jahren gleichartiger
Ersatz zu pflanzen.

Entwurf zur 6ffentlichen Auslegung geméaR § 3 (2) BauGB / Stand: 26.09.2022 5/12

147 von 211 in Zusammenstellung



TOP 5.3

Bebauungsplan 23.27.00 — Steinrader Damm — Teil B - Text

12.3 In dem Allgemeinen Wohngebiet ist je Grundsttick ein standortgerechter Laubbaum (Ar-
tenauswahl und Pflanzqualitat siehe Pflanzliste (a) im Anhang) zu pflanzen, fachgerecht zu
pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang innerhalb eines Jahres durch Neupflanzung zu
ersetzen. Ausgenommen davon sind die Mittelhduser der Reihenhausgruppen.

12.4 In den Teilgebieten WA1, WA2 und WA 4 sind Einfriedungen als Abgrenzung zur
offentlichen Verkehrsflache nur in Form von geschnittenen standortgerechten Laubgehdlzen
(Artenauswahl und Pflanzqualitat siehe Pflanzliste (b) im Anhang) oder Steinwallen mit
Bepflanzung bis zu einer Hohe von 1,50 m zuldssig. Zusatzliche Einfriedungen sind nur in
Form von durchsehbaren Draht- und Metallzaunen mit einer Hohe von maximal 1,2 m zul&ssig
und grundstiicksseitig (hinter der Hecke) anzuordnen.

12.5 Auf den mit ,Anpflanzung von Hecken® festgesetzten Flachen sind standortgerechte
Laubgehdlze (Artenauswahl und Pflanzqualitat siehe Pflanzliste (b) im Anhang) mit einer Héhe
von mindestens 0,8 m anzupflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Bei Abgang von
Geholzen ist innerhalb eines Jahres gleichwertiger Ersatz zu pflanzen. Zuséatzliche Einfriedun-
gen sind nur in Form von durchsehbaren Draht- und Metallzdunen mit einer Hohe von maximal
1,2 m zulassig und grundstiicksseitig anzuordnen.

12.6 Die Vorgartenbereiche — Bereich zwischen stral3enseitiger vorderer Baugrenze (bzw.
deren Verlangerung bis zu den seitlichen Grundstlicksgrenzen) und der der ErschlieBung des
Grundstucks dienenden Stral3enverkehrsflache — sind gartnerisch anzulegen. Die betreffen-
den Flachen sind mit Vegetation (z. B. Graser, Stauden, Gehdlze) zu bepflanzen. Von der
Begrunungsverpflichtung ausgenommen sind Flachen fur Stellplatze mit inren Zufahrten, Zu-
wegungen zu den Gebauden sowie Abstellflachen fir Fahrrader oder Abfallbehalter.

12.7 Sofern Abfallbehalter nicht in oder direkt an Gebauden oder Nebenanlagen integriert
werden, sind ihre Standflachen an den AuRenkanten mit mindestens 1,0 m hohen Hecken aus
standortgerechten, heimischen Laubgehdlzen (Artenauswahl und Pflanzqualitéat siehe Pflanz-
liste (b) im Anhang) oder durch berankte Einfassungen einzugrtinen.

12.8 Auf der Flache fir den Gemeinbedarf - Kita - ist je 200 m2 Grundstickflache mindestens
ein standortgerechter, heimischer Laubbaum (Artenauswahl und Pflanzqualitat siehe Pflanz-
liste (a) im Anhang) zu pflanzen, fachgerecht zu pflegen, dauerhalft zu erhalten und bei Ab-
gang innerhalb eines Jahres durch Neupflanzung zu ersetzen.

12.9 Im StraRenraum der Planstral3e sind mindestens 17 standortgerechte, mittelkronige
Laubbaume (Artenauswahl und Pflanzqualitat siehe Pflanzliste (a) im Anhang) in offenen min-
destens 10 m2 groRen Baumscheiben (lichtes MalR zwischen den Rlckenstiitzen) mit einem
durchwurzelbaren Substratvolumen von mindestens 12 m3 zu pflanzen, fachgerecht zu pfle-
gen, dauerhalft zu erhalten und bei Abgang innerhalb von zwei Jahren durch Neupflanzungen
zu ersetzen. Die Baumscheiben sind mit bodendeckenden Pflanzen zu begriinen.

12.10 Auf dem Kinderspielplatz sind Gberwiegend heimische Baumarten zu pflanzen, fachge-
recht zu pflegen und bei Abgang innerhalb von zwei Jahren durch Neupflanzungen zu erset-
zen.

12.11 Auf der festgesetzten offentlichen Grinflache mit der Zweckbestimmung ,Griinanlage®
sind mindestens 20 standortgerechte Laubbdaume (Artenauswahl und Pflanzqualitat siehe
Pflanzliste (a) im Anhang) zu pflanzen, fachgerecht zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei
Abgang innerhalb von zwei Jahren durch Neupflanzungen zu ersetzen.
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12.12 Innerhalb der festgesetzten offentlichen Grunflache mit der Zweckbestimmung
»Grinanlage” ist die Anlage einer naturnah gestaltetem und betretbarem Regenrtickhalteraum
zulassig, eine Einfriedung der Flache ist unzulassig.

12.13 Larmschutzwéande sind beidseitig alle 0,5 m mit standortgerechten, mehrjahrigen Klet-

terpflanzen (Artenauswahl und Pflanzqualitat siehe Pflanzliste (a) im Anhang) dauerhaft zu
begrunen.
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. BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
(89 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 3 LBO)

13. Fassadenmaterialien

13.1 Die AuRenwandflachen der Hauptgeb&aude sind einheitlich mit rotem, grauem oder brau-
nem Sicht-/Verblendmauerwerk oder in Holz auszufiihren. Davon abweichend sind andere
Materialien zuldssig, sofern sie sich auf die untergeordneten Bauteile beschranken und
insgesamt nicht mehr als 15% der Fassade der jeweiligen Geb&udeseite in Anspruch nehmen.
Putzfassaden sind unzulassig.

13.2 Innerhalb einer Reihenhausgruppe sind fur AuRenwandflachen und Dacher jeweils ein-
heitliche H6hen und Materialien hinsichtlich Art, Format und Farbton zu verwenden. Dies gilt
nicht fir Solaranlagen.

14. Sockelhdhe

14.1 Im allgemeinen Wohngebiet muss die Oberkante des Rohfussful3bodens (Sockelhdhe)
mindestens 15 cm betragen und darf max. 30 cm Uber dem jeweils ermittelten Bezugspunkt
gemal Festsetzung 3.5 liegen.

14.2 Bei abfallendem oder ansteigendem Gelande ist die Sockelhohe um das Mal} des
vorhandenen Gelandeverlaufs zu reduzieren bzw. zu ergéanzen.

15. Dacher

15.1 Inden Teilgebieten WAL, WA2 und WA4 und im Bereich der Flache fur den Gemeinbe-
darf sind die Dacher der Hauptgebaude jeweils als Flachdacher oder als flach geneigte Dacher
mit einer Dachneigung von nicht mehr als 10 Grad auszufiihren und geman Festsetzung 9.1
zu begrunen.

15.2 Die Dacher der Reihenhausgruppen (WA3) sind jeweils profilgleich (d.h. mit gleicher
Hohe der Attikaoberkante) und mit gleicher Dachneigung zu errichten.

15.3 Dacher von Nebenanlagen, Garagen und Carports sind als Flachdacher oder als flach
geneigte Dacher mit einer Dachneigung von nicht mehr als 10 Grad auszufuhren und gemaf
Festsetzung 9.2 zu begrinen.

15.4 Die Dacher im Teilgebiet WA3 sind jeweils als symmetrische Sattel- oder Walmdécher
und einheitlich in den Farbténen rot, grau oder braun auszufiihren. Glasierte Dacheindeckun-
gen sind unzulassig. Die zulassige Dachneigung betragt 30° bis 50°.

15.5 Im Teilgebiet WAS3 diirfen Dachgauben jeweils eine Einzelbreite von 5,0 m nicht tber-
schreiten und mussen einen Mindestabstand von 1,5 m untereinander und zur aufgehenden
AulRenwand aufweisen. Die Summe der Breite der Dachgauben darf 2/3 der Dachlange nicht
Uberschreiten. Dachgauben sind entsprechend der Dachhaut mit einheitlichen Materialien und
Farben auszufiihren.

15.6 Bei Geb&uden mit Satteldéachern sind Zwerchgiebel nur auf einer Gebaudeseite zulassig
und mittig dieser Gebaudeseite zu platzieren. Ihre Breite darf ein Drittel der betreffenden Fas-
sadenléange nicht Gberschreiten. Die Auf3enwand eines Zwerchgiebels darf max. 0,50 m vor
die Aul3enwand des Hauptbaukdrpers vortreten. Die Dacher von Zwerchgiebeln sind als Sat-
teldacher auszufiihren. Die Traufhdhe ist auf max. 6,0 m Uber dem mittleren Geléandeniveau
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entlang der betreffenden Hauswand begrenzt. Die Firsthohe des Zwerchgiebels muss mindes-
tens 1,5 m unter der Hauptffirstlinie liegen.

16. Solaranlagen

Solaranlagen sind ausschlie3lich auf den Dachflachen und an den Au3enwanden von Haupt-
gebduden, Nebenanlagen, Garagen oder Carports anzuordnen. Die Pflicht zur Dachbegri-
nung gemaf Festsetzung 9.1 und 9.2 bleibt unberthrt.

17. Werbeanlagen

17.1 Werbeanlagen sind nur an der Stétte der Leistung und nur an den straf3enseitigen Au-
Renwanden zulassig. Freistehende Werbeanlagen sind unzuldssig. Die Grol3e der Werbeta-
feln darf jeweils 1,0 m2 nicht Uberschreiten.

17.2 Bewegliche und blendende Werbeanlagen und Werbeanlagen mit wechselndem Licht
sind nicht zulassig.

18. Flachen fir die Regelung des Wasserabflusses (8§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Die fur die Regelung des Wasserabflusses (Notwasserweg) festgesetzte Flache ist auszumul-
den und mit einem Gefélle in Richtung Norden anzulegen (8 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB). Die Fla-
che ist von jeglicher Bebauung und Bepflanzung (au3er Rasen) freizuhalten.

[1l.  Hinweise
A Einsichtnahme in Vorschriften

Die der Satzung zugrundeliegenden DIN-Normen liegen zusammen mit dem Bebau-
ungsplan in den Raumen, in denen in den Bebauungsplan Einsicht genommen werden
kann, zur Einsicht bereit.

B Stadtebaulicher Vertrag

Zur Realisierung dieses Bebauungsplans werden erganzende 6ffentlich-rechtliche Ver-
einbarungen zwischen der Hansestadt Libeck und der Vorhabentrager:in abgeschlos-
sen, u.a. Uber den Anteil des mietpreisgedampften Wohnungsbaus, die Ubernahme der
ErschlieBung, die Umsetzung der natur- und artenschutzrechtlichen Ausgleichsmafnah-
men und die Regenwasserdrosselung auf privaten Grundstiicken.

C Grundstlicksentwasserung

In den Teilgebieten WAL, WA2 und WA4 ist auf den Grundstiicken, auf denen das Re-
genwasser nicht versickert werden kann, die Regenabflussspende auf max. von 67
I/(s*ha) beschréankt. Das dartiber hinaus auf den Grundstiicken anfallende Nieder-
schlagswasser ist auf den Grundstiicken zurtickzuhalten. Der Abfluss aus Rigolen oder
sonstigen Rickhalteanlagen ist auf eine Regenabflussspende von 1,2 l/(s*ha) zu dros-
seln. Das Ableiten von Drainagewasser aus den Teilgebieten WAL, WA2 und WAA4 ist
nicht méglich.

Der Notwasserweg im Einzugsgebiet der Teilgebiete WAL, WA2 und WA4 dient der Ab-
leitung des bei Starkregen (100-jahrig) anfallenden Niederschlagswassers.

Sofern die Abflisse auf der Gemeinbedarfsflache und im Teilgebiet WA3 nicht zur Ver-
sickerung gebracht werden kénnen ist auf eine Regenabflussspende von 1,2 l/(s*ha) zu
drosseln. Dariiber hinaus auf den Grundstiicken anfallendes Niederschlagswasser ist
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auf den Grundstticken zuriickzuhalten. Das Ableiten von Drainagewasser ist nicht mog-
lich.

D Bodenverunreinigungen

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes kdnnen Bodenverunreinigungen nicht ausge-
schlossen werden. Vor Beginn von Bauarbeiten sind daher u. U. Bodenuntersuchungen
durchzufihren; die zustandige untere Bodenschutzbehorde ist friihzeitig zu informieren.
Bodeneingriffe sind gutachterlich zu begleiten und zu dokumentieren, um eine abfall-
rechtlich ordnungsgemale Entsorgung von verunreinigtem Aushub zu gewahrleisten.

E Archéologische Bodenfunde, Kulturdenkmale

Das Vorkommen von archéologischen Boden- oder Kulturdenkmalen im Plangebiet kann
nicht ausgeschlossen werden. Vor Bodeneingriffen ist daher die obere
Denkmalschutzbehorde, Abteilung Archdologie Giber den Baubeginn zu informieren. Fir
Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufallig neu entdeckt werden, gelten die Bestim-
mungen des § 15 Denkmalschutzgesetz. Demnach sind bei der Auffindung von frihge-
schichtlichen Funden oder sonstigen Kulturdenkmalen die Erdarbeiten einzustellen und
die Untere Denkmalschutzbehérde unverziiglich zu verstandigen.

F Schutz des Mutterbodens

Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei wesent-
lichen anderen Verédnderungen der Erdoberflaiche ausgehoben wird, ist in nutzbarem
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schutzen.

G Fall- und Rodungsarbeiten

Fall- und Rodungsarbeiten durfen gemanR § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes nur in
der Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar durchgefiihrt werden.

H Schutz von zu erhaltenden Einzelbaumen und Pflanzenbestanden

In der Bauphase sind die MaRnahmen entsprechend DIN 18920 ,Vegetationstechnik im
Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
BaumafRnahmen®, Ausgabe 2014-07 zu beachten.

Spielplatz

Sudlich des Spielplatzes sind Gehdlze zu wahlen, die nicht in der Giftpflanzenliste vom
Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV-SI 8018) stehen.

J Richtfunktrasse
Im Bereich des Plangebiets verlauft eine Richtfunkstrecke in H6he von ca. 15 m Uber
dem natirlichen Geldndeniveau. Bei Einhaltung der festgesetzten maximalen Gebaude-
hohe von 7,0 m tUber dem geplanten Gelande ist eine Beeintrachtigung des Richtfunk-
betriebs nicht zu befirchten. Im Baugenehmigungsverfahren ist zu beachten, dass in
den betroffenen Bereichen entsprechende Auflagen bei der Gestellung von Baukrénen
ergehen konnen.
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ANLAGEN
Pflanzlisten
Pflanzliste (a) Baumpflanzungen
Artenauswahl Baumpflanzungen 2. Ordnung (kleinkronig):
Spitzahorn Acer platanoides
Hainbuche Carpinus betulus
Feldahorn Acer campestre
Hahnendorn Crataegus crus-galli
Apfeldorn Crataegus lavallei
Vogelkirsche Prunus avium
Traubenkirsche Prunus padus
Schwed. Mehlbeere Sorbus intermedia
Vogelbeere Sorbus aucuparia
Obstbaume verschiedene Sorten
PflanzgroRen:
Hochstamme (HS), mindestens Stammumfang 18/20 cm in 1,0
m Hohe fur StralRenbdume, Baume auf Privatgrundsticken
und Kinderspielplatzen
In der Pflanzenliste (a) wird fur die Pflanzung von Straf3enbdumen
die Verwendung von heimischen Laubb&dumen empfohlen. Ange-
sichts der immer stérker splrbaren Auswirkungen des Klimawan-
dels (Trockenheit, Hitze, Starkregen) ist es zukinftig ggf. notwen-
dig, auch nicht heimische Baumarten bei der Auswahl und Pflan-
zung von StralRenb&dumen zu bertcksichtigen (z. B. GALK-Stra-
Renbaumliste), da diese den veranderten Anforderungen besser
gewappnet sind.
Pflanzliste (b) geschnittene Heckenpflanzungen
Artenauswahl geschnittene Heckenpflanzungen:
Feldahorn Acer campestre (kein Kugel-Ahorn)
Hainbuche Carpinus betulus
Liguster Ligustrum vulgare
Rotbuche Fagus sylvatica
Hunderose (Friesenwall) Rosa canina
PflanzgroRen:
Heckenpflanzen, mind. 80 cm, 2xv.
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Pflanzliste (c) Bepflanzung Larmschutzwand
Artenauswahl Bepflanzung LArmschutzwand:
Wilder Wein Parthenocissus quinquefolia
Efeu Hedera helix i.S.
Kletterhortensie Hydrangea petiolaris
Rankhilfe erforderlich:
Hopfen Humulus lupulus
Geil3blatt Lonicera caprifolium, Lonicera periclymenum
Waldrebe Clematis vitalba, Clematis montana, Clematis viticella
Amerikanische Klettertrom- | Campsis radicans
pete
Kletterrosen in Sorten
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1. Einleitung

1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes

Das Plangebiet des aufzustellenden Bebauungsplan 23.27.00 — Steinrader Damm /
Schonbdckener HauptstralRe — liegt im Stadtteil St. Lorenz Nord, Ortsteil Schonbécken,
zwischen dem Steinrader Damm und dem Flutgraben, westlich des dortigen Campingplatzes
sowie Ostlich des Grundstiickes Steinrader Damm Nr. 36 und zwischen dem Steinrader Damm
und der Schonbdckener HauptstralRe dstlich des dortigen Sportplatzes.

Es umfasst die Grundsticke Steinrader Damm 14 bis 34, die angrenzende
StraRenverkehrsflache des Steinrader Damms und die Grundstiicksbereiche in zweiter Reihe
der Schonbdckener Hauptstral3e 6d und 8 sowie das Flurstiick 399 aus Flur 1 der Gemarkung
Schonboécken.

Begrenzt wird das ca. 4 ha gro3e Plangebiet wie folgt:
fur den nordlichen Bereich:

- im Norden durch den Flutgraben,

- im Osten durch den Campingplatz Libeck-Schonbdcken am Steinrader Damm 12

- im Westen durch das Grundstiick Steinrader Damm 36

- im Siden durch die Hélfte des Steinrader Damms nordlich der Grundstiicke des
Steinrader Damms 23, 25, 27, 29, 31, 33a, 35 und 37

fur den stdlichen Bereich:

- im Norden durch die Grundstiicke des Steinrader Damms 35, 37, 39 und 39a

- im Osten durch das Grundstiick des Steinrader Damms 33a

- im Westen durch den Sportplatz des FuR3ball-Club-Dornbreite Libeck v. 1958 e. V.

- im Suden durch die nordlichen Grundstiicksbereiche der Schénbéckener Hauptstralie

6a und 8

Der rdumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst im Einzelnen die Flurstiicke 401,
2/13, 2/36, 97/31, 399, 2/37 und 68/12 aus Flur 1 der Gemarkung Schonbdcken in Libeck St.
Lorenz Nord.

1.2 Anlass und Erfordernis der Planaufstellung

Anlass fir die Aufstellung des Bebauungsplans ist die geplante Entwicklung eines neuen
Wohngebiets, einer Kindertagesstatte und die Aktivierung von Nachverdichtungspotenzialen.

Mit der ErschlieBung neuer Wohnbauflaichen kann ein Beitrag zur Deckung der
Wohnraumversorgung in Libeck geleistet werden. Im Plangebiet sollen Einzelhduser,
Reihenhduser und eine Kindertagesstatte entstehen. Des Weiteren sollen die
planungsrechtlichen Voraussetzungen fir eine Hinterlandbebauung in der zweiten Reihe in
Bereichen sudlich des Steinrader Damms geschaffen werden.

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist erforderlich, da das geplante Vorhaben auf der
Grundlage des geltenden Planungsrechtes nach § 35 BauGB (unbeplanter Auf3enbereich)
nicht genehmigungsfahig ist. Planungsrechtliches Verfahren

Der Bauausschuss der Hansestadt Libeck hat in seiner Sitzung am 18.11.2019 die
Aufstellung des Bebauungsplans 23.27.00 — Steinrader Damm / Schénbdckener HauptstralRe
— nach § 13a BauGB i.V.m. § 13b BauGB, mit Durchfiihrung der in den 88 3 und 4 BauGB
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vorgesehenen Verfahrensschritten der Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung beschlossen
(VO/2019/08377). Eine Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB soll nicht durchgefiihrt werden.

Mit der Aufstellung des Bauleitplanverfahren werden folgende Planungsziele verfolgt:

- Schaffung eines Wohngebiets fir freistehende Einzelhduser und Reihenhauser als
malvolle Ergéanzung der benachbarten Bebauung dstlich und westlich am Steinrader
Damm.

- Anbindung Uber FuR- und Radwege an die Siedlung Dornbreite und die
Schonbdckener Hauptstralle.

- Schaffung einer Wohnsiedlung mit direkter Anbindung an den Naherholungsraum des
Flutgrabens.

- Schutz des Flutgrabens durch Verzicht auf eine direkte Einleitung von Regenwasser,
stattdessen Rickhaltung des Regenwassers in einem separaten Regenrtickhalteraum
und auf den einzelnen Baugrundstticken.

- Schaffung von bezahlbarem Wohnraum im Rahmen des geférderten Wohnungsbaus
(zweiter Forderweg).

- Mit der Aufstellung des Bebauungsplans soll eine geordnete stadtebauliche
Entwicklung unter Erhalt der vorhandenen stadtebaulichen Strukturen verfolgt werden.

Die Voraussetzungen fir die Einbeziehung der AuBBenbereichsflache in ein beschleunigtes
Verfahren gemaR § 13b BauGB werden erfillt. Der Bebauungsplan verfiigt Gber eine
Grundflache von weniger als 10.000 m?, die durch die Zulassigkeit von Wohnnutzungen auf
Flachen begriundet werden und arrondiert einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil.

Durch das Baulandmobilisierungsgesetz vom 10. September 2021 wurde der 813b BauGB
bestatigt. Der Aufstellungsbeschluss fur das Bebauungsplanverfahren muss erneut gefasst
werden, damit der 813b BauGB zur Anwendung kommen kann. Die Anwendung des
beschleunigten Verfahrens fur Au3enbereichsflachen ist gemafl § 13b Satz 2 BauGB an die
Bindung gekniipft, dass der Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB bis zum 31.12.2024
erfolgen muss.

Des Weiteren liegen keine Anhaltspunkte dafiir vor, dass bei der Bebauungsplanung Pflichten
zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfallen nach § 50 Satz 1
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu beachten sind. Schutzgiter nach
81 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB, also der Natura 2000-Gebiete im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes, werden ebenfalls nicht beeintrachtigt. Es besteht dartiber hinaus
keine Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem Gesetz liber die
Umweltvertraglichkeitsprifung oder nach dem Landesgesetz Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung.

Ein Umweltbericht und eine Umweltpriifung sind nicht erforderlich. Gemaf: 8§ 13bi. V. m. § 13a
Absatz 2 Nummer 4 BauGB gelten die Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des
Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne von 8§ la Absatz 3 Satz 6 BauGB vor der
planerischen Entscheidung erfolgt oder zuléassig; die Anwendung der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung ist somit nicht erforderlich. Unbenommen dessen sind die fiir die Aufstellung
des Bebauungsplans relevanten Umweltbelange zu ermitteln, zu bewerten und in die
Abwégung einzustellen.

Der Flachennutzungsplan (FNP) der Hansestadt Libeck stellt die Teile des Planbereiches als
Flache fur die Landwirtschaft, Sonderbauflache mit der Zweckbestimmung ,,Camping MC*,
Grunflache mit der Zweckbestimmung ,Kinderspielplatz* sowie als Wohnbauflachen dar. Der
Bebauungsplan ist nicht in Ganze aus dem geltenden Flachennutzungsplan entwickelbar. Es

6 Entwurf zum Satzungsbeschluss gemaR § 3 Abs. 2 BauGB Stand: 06.10.2022
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ist daher erforderlich, den Flachennutzungsplan im Wege der Berichtigung fur die betreffenden
Teilbereiche anzupassen (8§ 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB).

2. Ausgangssituation

2.1 Bisherige Entwicklung und Nutzung

Bebauungs- und Nutzungsstruktur (Bestand)

Die Flachen nérdlich des Steinrader Damms werden gréRtenteils landwirtschaftlich genutzt.

Am Nordrand schlief3t das Gebiet mit naturnahen Griinflichen und dem Flutgraben ab. Bei der
Griunflache handelt es sich um eine Ausgleichsflache im Rahmen der Genehmigung des
benachbarten Campingplatzes, fir die eine Dienstbarkeit flr die Hansestadt Libeck besteht,
mit dem Entwicklungsziel ,Sukzession®. Die Flache verlauft entlang der nordlichen Grenze des
Geltungsbereichs auf einem rund 6 m breiten Streifen innerhalb des Geltungsbereiches.

Nordlich des Steinrader Damms und parallel zur dstlichen Gebietsgrenze (auf dem Grundstiick
des Campingplatzes und teilweise innerhalb des Geltungsbereiches) verlauft jeweils ein
gesetzlich geschuitzter Knick nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und 8
21 des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG).

Der nordliche und stidliche Bereich des Plangebiets wird durch die Stral3e Steinrader Damm
getrennt. Sidlich des Steinrader Damms schlief3t ein Siedlungsbereich aus Einzelhdusern an.

Das Plangebiet befindet sich in gut erreichbarer Lage unweit der Ortschaften Krempelsdorf,
GroR3 Steinrade und der Siedlung Dornbreite. Die Naturrdume des Flutgrabentals zeichnen
das Plangebiet sowie die ndhere Umgebung als Wohn- und Erholungsstandort aus.

Siedlungsstrukturelle Einbindung und vorhandene Freiraumstrukturen

Nordlich des Geltungsbereichs befinden sich die Grinlandflachen der Flutgrabenniederung.
Zur Flutgrabenniederung gehéren ein Herrenhaus und die Parkanlage Krempelsdorf,
landwirtschaftliche Nutzflachen, Kleingarten und zahlreiche Seen und Teiche. Der Griinzug ist
durch ein Wegenetz erschlossen und bietet vielfaltige Naherholungsmdéglichkeiten. Das
Plangebiet selbst ist durch die intensivlandwirtschaftliche Nutzung gepragt. Die Flachen
sudlich des Steinrader Damms sind durch Einzelhausstrukturen gepragt. Weiter ostlich
schliefl3t sich ein Gewerbegebiet an. Die ndrdlichen Rander des Steinrader Damms weisen
gleichermalien Einzelhausstrukturen auf, aber auch Sondernutzungen wie einen
Campingplatz 6stlich des Plangebietes.

Verkehrliche ErschlieRung

Die duRere ErschlieBung des Baugebiets erfolgt iber die StralRe Steinrader Damm. Uber die
Schonbdckener Stral3e ist das Gebiet an das uberértliche Verkehrsnetz angeschlossen. Die
Libecker Innenstadt ist fir den motorisierter Individualverkehr (MIV) Gber die Schénbéckener
StraRe innerhalb von 15 Minuten zu erreichen. In ca. 1,5 km Entfernung liegt der
Autobahnanschluss der Bundesautobahn Al.

Die innere ErschlieBung des Gebiets nordlich des Steinrader Damms erfolgt tber eine
SchleifenstraRe vom Steinrader Damm. Die ErschlieBung der Kindertagesstatte siidlich des
Steinrader Damms erfolgt Gber einen privaten ErschlieRungsweg vom Steinrader Damm aus.
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Die Wohnbauflachen sidlich des Steinrader Damms werden iber Pfeifenstiele von der
Schonbdckener Hauptstralie aus erschlossen.

OPNV-Anbindung

Innerhalb des an das Plangebiets, am Steinrader Damm, befindet sich die Bushaltestelle
,Schonbockener Hauptstrale®. Die Bushaltestelle wird werkstéagig im 15/15/30 Minuten-Takt
von der Buslinie Nr. 2 (Ravensbusch und SudetenstraRe/Bornkamp) bedient. An Sonn- und
Feiertage befahrt der Stadtverkehr diesen Streckenabschnitt in einem 60 Minuten-Takt. Die
Linie 2 verbindet den Stadtteil St. Lorenz Nord mit der Libecker Altstadt und dem
Hauptbahnhof und fihrt bis nach St. Jirgen zum Bornkamp. In entgegengesetzter Richtung
bindet die Linie 2 das Plangebiet an Stockelsdorf an

Mit der Buslinie kann die Lubecker Innenstadt in ca. 22 Minuten und der Lubecker
Hauptbahnhof innerhalb von ca. 18 Minuten erreicht werden. Die Anbindung an den OPNV
entspricht den Standards des aktuellen regionalen Nahverkehrsplanes (RNVP) der
Hansestadt Lubeck.

FuR- und Radverkehr

Durch die Planung wird ein neuer FuRweg vom Steinrader Damm nach Norden in die neue
Siedlung und in die angrenzenden Naturrdume des Flutgrabentals vorgesehen. Entlang des
Steinrader Damms sind ausreichend dimensionierte Ful3- und Radwege vorhanden. Der Weg
an der dstlichen Grenze ist als FuRweg - Radfahrende frei, geplant.

2.2 Natur und Umwelt

Topographie

Im ndrdlichen Bereich des Plangebiets bildet sich eine Senke aus, in der sich bei extrem
seltenen  Niederschlagsereignissen mit 150 mm im gesamten  Stadtgebiet
Niederschlagswasser sammeln kénnte (gemafl Hinweiskarte Starkregen, Stand Juni 2020).

Vegetationsbestand

Das Plangebiet ist Giberwiegend durch Ackerflachen gepragt. Nordlich des Steinrader Damms
und im Bereich der 6stlichen Geltungsbereichsgrenze befinden sich gesetzlich geschutzte
Knicks nach & 30 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und & 21
Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG). Die Flachen sildlich des Steinrader Damms
bestehen Uberwiegend aus Rasenflachen mit vereinzelten Geholzen.

Altlasten(verdacht)

Es liegen keine Hinweise auf altlastenrelevante Nutzungen, Altablagerungen oder sonstige
Verunreinigungen des Untergrundes im Plangebiet vor.
Potenzielle Kampfmittelbelastung

Gemall Schreiben des Kampfmittelrdumdienstes vom 14.01.2019, 19.05.2021 und
23.06.2021 sind im Plangebiet keine Kampfmittel zu erwarten.

Boden, Wasser

Nordlich des Plangebiets verlauft der Flutgraben. Der Flutgraben ist Giber den Landgraben mit
der Trave verbunden. Der Flutgraben dient dem Abfluss von anfallendem Oberflachenwasser.

8 Entwurf zum Satzungsbeschluss gemaR § 3 Abs. 2 BauGB Stand: 06.10.2022

162 von 211 in Zusammenstellung



TOP 5.3

Begriindung Bebauungsplan 23.27.00 — Steinrader Damm / Schonbéckener Hauptstralle —

Fur den ndrdlichen Bereich des Plangebiets liegen Baugrunderkundungen aus den Jahren
2018 und 2021 vor. Im Plangebiet sind oberflachig humose Mutterbodenschichten /
Auffillungen in Form von Sandgemischen mit unterschiedlichen organischen Anteilen
vorhanden. Unterhalb der Deckschichten folgt eine Wechsellagerung von Sanden mit
unterschiedlichen Machtigkeiten und pleistozdnem Geschiebemergel. Es handelt sich um
Schluffe mit unterschiedlichen Sand- und Tonanteilen. In den bindigen Geschiebemergel sind
ortlich geringmachtige Sandlagen zwischengeschaltet. Das Grundwasser steht wie die
Wechsellagerung der verschiedenen Bdden in unterschiedlichen Formen an. Es treten sowohl
Stau- und Schichtenwasser als auch gespannte Grundwasserformen auf. Unabhéngig vom
Grundwasser muss je nach Niederschlagsintensitdit wegen der oberflachennahen,
wassersperrenden, bindigen Bodenschichten mit ortlich und zeitlich begrenzten
Stauwasserbildungen bis zur Oberkante des Gelandes gerechnet werden. Eine
ausschlieBBliche Versickerung von Niederschlagswasser scheint bei den Bodenverhéltnissen
nicht maoglich.

Natur- und Artenschutz

Bei Erhalt der vorhandenen Geholzstrukturen sind keine Konflikte mit dem Artenschutz zu
erwarten.

Der im Plangebiet vorhandene Knick nérdlich des Steinrader Damms wird im Bebauungsplan
gesichert. Es handelt sich hierbei um einen insgesamt 130 m langen Knick, wobei 80 m des
Knicks innerhalb des Geltungsbereiches liegen. Ein weiterer Knick verlauft nur teilweise
innerhalb des Geltungsbereiches entlang der dstlichen Grundstiicksgrenze. Uberwiegende
Teile des Knicks befinden sich auf benachbarten Grundsttcksflachen.

Im Umfeld des Plangebiets liegen keine Natur- oder Landschaftsschutzgebiete. Nordlich
angrenzend stellt der Gesamtlandschaftsplan der Hansestadt Libeck ein geplantes
Landschaftsschutzgebiet dar.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird die grundbuchliche Dienstbarkeit fiir den
Ausgleich des Campingplatzes festgesetzt.

Kaltluftbahn

Im angrenzenden Niederungsbereich des Flutgrabentals verlauft eine ,Ubergeordnete
Kaltluftleitbahn“. Um deren Funktion sichern zu konnen, missen diese Flachen bis zur 15-m-
Hohenlinie des Vorhabengebiets von Hochbauten frei gehalten werden. In diesem
Zusammenhang wird auf § 1a Abs. 5 BauGB hingewiesen, wonach Malinahmen, die der
Anpassung an den Klimawandel dienen, in der Bauleitplanung zu berlicksichtigen sind. Die
MaRRnahme zur Sicherung der Kaltluftleitbahnfunktion ist dartber hinaus wesentlicher
Bestandteil des 2021 von der Birgerschaft beschlossenen ,Klimaanpassungskonzeptes fir
die Hansestadt Lubeck® (Malnahme M 14). Die Niederung des Struckbaches soll zukinftig
auch in seinem westlichen Abschnitt fir die Naherholung der Anwohnenden erschlossen
werden. Ein wesentliches Merkmal einer Erholungslandschaft ist ein attraktives
Landschaftsbild fir seine Nutzenden, das vor allem durch natlrliche und naturnahe
Landschaftselemente, wie offene Gewasser, Wiesen- und Weideflachen, Gehdlze etc. gepragt
wird.

Landschaftsbild / Erholung

Nordlich des Geltungsbereiches befinden sich naturschutzfachlich als hochwertig
einzustufende Griunlandflachen der Flutgrabenniederung. Zur Flutgrabenniederung gehdéren
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ein Herrenhaus und die Parkanlage Krempelsdorf, landwirtschaftliche Nutzflachen,
Kleingarten und zahlreiche Seen und Teiche. Der Griinzug ist durch ein Wegenetz erschlossen
und bietet vielféaltige Naherholungsmaoglichkeiten. Das Plangebiet selbst wird aufgrund der
langjahrigen intensivliandwirtschaftlichen Nutzung als Gebiet mit einer geringen Wertigkeit fur
die Erholung eingestulft.

Immissionsschutz

Das Plangebiet ist im stidlichen Teil Belastungen aus Sportlarm und beidseits des Steinrader
Dammes Verkehrslarm ausgesetzt. Weiterhin sind potenzielle Geréduschimmissionen der
sudostlich liegenden gewerblich festgesetzten Flachen zu beachten. Zur Beurteilung der
Gerduschimmissionen aus Sportlarm ist der Sportplatz vom FufRball-Club-Dornbreite Liibeck
v. 1958 e. V zu benennen. Als maligebende Quellen fur den Verkehrslarm wirkt die Straf3e
Steinrader Damms auf das Plangebiet ein.

2.3 Standorteignung nach Klimaschutzkriterien

Die Birgerschaft hat am 25.06.2020 49 kurzfristige Malinahmen zum Klimaschutz in der
Hansestadt Lubeck fir das Jahr 2020 beschlossen (VO/2019/07727-01). Gemald Mal3nahme
,FO01 - Einbeziehung von Klimaschutzkriterien in die Kategorisierung von Flachen im Rahmen
von Bebauungsplanverfahren® istim Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplanen fir Wohn-
und Gewerbeflachen die Inanspruchnahme des betreffenden Standortes unter
Klimaschutzaspekten zu bewerten.

Die Bewertung erfolgt einheitlich nach sieben vorgegebenen Klimaschutzkriterien unter
Verwendung einer finfstufigen Bewertungsskala.

Sehr gute Gute Mittlere Geringe Keine
Standorteignung | Standorteignung | Standorteignung | Standorteignung | Standorteignung

+ 0 -

Die klimaschutzbezogene Bewertung der Eignung des Standortes Steinrader Damm /
Schonbdéckener HauptstraBe fiir die beabsichtigte Entwicklung als Wohngebiet ist der
nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

Klimaschutzkriterium Eignung | Erlauterung

Flachenrecycling / -aufwertung Die landwirtschaftlich wertvolle Flache

Je geringer der Eingriff in 6kologisch / wird ganzlich Gberplant. GemaR § 1la

landwirtschatftlich wertvolle Flachen, BauGB haben landwirtschaftliche

desto besser die Standorteignung Flachen einen besonderen
Schutzanspruch.

Verkehrsvermeidende Lage . Eine Grundschule ist ful3laufig

Je mehr Infrastruktur in der Nahe vorhanden. Eine neue Kita wird

(z. B. Nahversorgung, Schule, Kita, aufgrund der Aufstellung des B-

Naherholung), desto besser die Planes umgesetzt. Direkt angrenzend

Standorteignung an das Plangebiet befinden sich
Naherholungsflachen. Das
nachstgelegene Versorgungszentrum
liegt in rund 2,5 km Entfernung. Es
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besteht eine mittelmalige
Busanbindung.
Verkehrsreduzierende Lage o Das Plangebiet liegt direkt an einer
Je besser die Anbindung an den Bushaltestelle, der Bus fahrt in der
Umweltverbund (z. B. OPNV, FuR- Woche in einem 15/15/30-Minuten-
und Radwegenetz), desto besser die Takt und am Wochenende nur
Standorteignung stindlich. Sowohl durch das Gebiet
als auch in geringer Entfernung ist ein
Radwegenetz geplant/vorhanden.
Gefahrdung gegenilber Starkregen ) Die Versickerung von
Je geeigneter die Flache fir die Niederschlagswasser kann nur in
Pufferung von Starkregenereignissen einem Teil des Gebietes gewahrleistet
(insb. hinsichtlich Versickerung), werden. Zusatzlich wird ein naturnah
desto besser die Standorteignung gestalteter Regenriickhalteraum
notwendig und Notwasserwege
missen festgesetzt werden.
Stadtklimatische Verhaltnisse ) Der fur das Plangebiet relevante Plan
Je weniger bedeutsam die Flache fiir des ,Klimaanpassungskonzepts fur
das (lokale) Stadtklima, desto besser die Hansestadt Libeck” (September
die Standorteignung 2020) stellt einen nordlichen
Teilbereich der Flache als ,Flachen
mit besonderer Bedeutung fir den
Klimaschutz und die Klimaanpassung
dar.
Warmeversorgungspotenziale . Fur den Bebauungsplan wurde ein
Je groRer die Potenziale fir den Energiekonzept erstellt. Die Gebaude
Einsatz erneuerbarer Energien (z. B. sind mindestens in einem
Warmenetze, Geothermie), desto Effizienzhaus-55-Standard zu
besser die Standorteignung errichten. Die Ergebnisse der
Lebenszykluskostenbetrachtungen fiir
die Gebaudetypen flihren zu der
Empfehlung die Gebaudetypen
Einzelhauser (Griindach/Satteldach)
und Reihenhausgruppen im Konzept
im Effizienzhaus-55-Standard mit Luft-
Wasser-Warmepumpen umzusetzen.

Besitzverhaltnisse

Die Flachen befinden sich in

Je besser der Zugriff auf die Flachen Privatbesitz.

durch die Stadt, desto besser die

Standorteignung
Fazit: Der Standort Steinrader Damm / Schdnbdckener HauptstralBe ist nach
Klimaschutzkriterien als eher nicht geeignet einzustufen.
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2.4 Eigentumsverhaltnisse

Samtliche Baugrundsticke im Plangebiet befinden sich in Privateigentum. Die
Stralenverkehrsflachen der StralRe Steinrader Damm (Flurstick 2/13, 2/36, 2/37, 97/31)
befinden sich im Eigentum der Hansestadt Libeck.

2.5 Denkmalschutz und Archéologie

Belange des Denkmalschutzes sind nicht betroffen.

Im Plangebiet kdnnen archéologisch bedeutsame Funde nicht ausgeschlossen werden. Es
wird auf die allgemeine Meldungs- und Dokumentationspflicht nach § 15
Denkmalschutzgesetz Schleswig-Holstein (DSchG SH) hingewiesen. Die zustandige
Denkmalschutzbehorde ist rechtzeitig bis spatestens 4 Wochen vor Baubeginn zu informieren.

2.6 Bisheriges Planungsrecht

Baurecht besteht weder nach § 35 noch nach 8 34 BauGB.

3.  Ubergeordnete Vorschriften und Planungen

3.1 Vorschriften zum Umweltschutz nach 8la BauGB

Der 8la BauGB gibt fir den Schutz der Umwelt die Ermittlung und Bewertung der in der
Bauleitplanung zu bertucksichtigenden Belange vor. Hierzu zahlen neben der
Bodenschutzklausel (Abs. 2) die naturschutzrechtliche Eingriffs- und Ausgleichsregelung
(Abs. 3), die FFH- und Vogelschutzrichtlinie (Abs. 4) sowie die Klimaschutzklausel (Abs. 5).

Bodenschutzklausel (Abs. 2)

Gemall § la Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) soll mit Grund und Boden sparsam und
schonend umgegangen werden. Die zusatzliche Inanspruchnahme von Flachen soll
insbesondere durch MaBnahmen der Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nachverdichtung
und anderen Maflnahmen der Innenentwicklung vermieden werden. Landwirtschaftlich
genutzte Flachen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die Notwendigkeit
der Umwandlung landwirtschaftlicher Flachen ist zu begrinden.

Die Inanspruchnahme der landwirtschaftlich genutzten Flachen wird als erforderlich beurteilt,
um der dringenden Nachfrage nach gartenbezogenen Wohnformen und der Eigentumsbildung
nachzukommen.

Gemall dem Wohnungsmarktbericht 2020, der das Wohnungsmarktkonzept 2013 unter
Berlcksichtigung der letzten Bevdlkerungs- und Haushaltsprognose fortschreibt, wird in
Lubeck auch fur die nachsten Jahre ein Bedarf an Einzelhausgrundstiicken gesehen, um
insbesondere junge Familien am Ort zu halten bzw. entsprechende Zuziige zu generieren.

In Lubeck fehlt es an Flachen fir gartenbezogene Wohnformen wie Reihen- und Stadth&user
sowie Ein- und Zweifamilienh&user. Die Nachverdichtung bestehender Siedlungsstrukturen
durch eine Bebauung ,in zweiter Reihe” kann aktuell die bendtigten Bauflachen nicht
hinreichend bedienen, da hierfir Bauleitplanverfahren erforderlich sind. Im weiteren kann die
Zweite-Reihe-Bebauung nur schwer bzw. nicht zeitlich gesteuert werden, da es sich um viele
Einzeleigentimer handelt.
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Dem Vorrang der baulichen Innenentwicklung wurde durch die jingsten Bauleitplanungen
bereits an mehreren Stellen entsprochen.

Das Plangebiet ist fur eine wohnbauliche Entwicklung geeignet, da es uUber eine
infrastrukturelle Ausstattung verfugt und den Siedlungsbereich sinnvoll arrondieren kann. Das
im Plangebiet vorgesehene Spektrum an Wohnformen (49 Wohneinheiten (WE), 13 WE in
Reihenhausgruppen und 36 WE im Einzelhausbau) kann zur Deckung des bendétigten
Wohnungsbedarfs bis 2040 beitragen. Insgesamt 30 % der geplanten Wohneinheiten (13 WE)
werden als preisgedampfte Mietreihenhauser errichtet.

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir den Bau von
Wohnhausern auf einer bislang landwirtschaftlich genutzten Flache geschaffen werden. Es
handelt es sich um eine Flache, die sich im Siedlungszusammenhang von Schonbdcken
befindet. Sowohl westlich, dstlich (Siedlung Hagenskoppel) als auch suidlich schlie3en sich
Wohngebiete an. Die Bebauung flgt sich in das stadtebauliche Umfeld ein. Die Flachen
parallel zum Flutgraben werden als Grunflachen gesichert. Durch die Errichtung von 30%
preisgedampften Mietreihenhéusern wird das Wohnangebot erweitert.

Die bisherige landwirtschaftliche Flache hat sich in den letzten Jahren im Umfang reduziert,
sodass diese nun in einer eher isolierten Lage, umgeben von Wohnnutzungen und der
Campingplatznutzung gelegen ist.

Eingriffsklausel (Abs. 3)

Die Umsetzung des Bebauungsplans fihrt zu Eingriffen in die Natur und Landschaft. Auf einen
Ausgleich des Eingriffs verzichtet die Hansestadt Lubeck. Der § 13 b BauGB soll angewendet
werden. Mit der Planung werden ca. 3,2 ha Ackerland Uberplant und rund 1,4 ha offene
Bodenflache versiegelt. Durch die MaRnahmen zur Begriinung und der Beschrankung der neu
zu versiegelnden Flachen werden die Eingriffe begrenzt.

Uber das Vorhabengebiet hinausgehende erhebliche Beeintrachtigungen der Umwelt infolge
von Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern sind nicht zu erwarten.

Die vorhandenen Knicks parallel zum Steinrader Damm und an der 0Ostlichen
Grundstucksgrenze werden gesichert. Der Bereich des Knickverlustes wird auf3erhalb des
Grundstticks in Form einer Neuanlage erfolgen.

FFH- und Vogelschutzrichtlinie (Abs. 4)

Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind im Plangebiet nicht
vorhanden und sind durch die Planung nicht betroffen.

Klimaschutzklausel (Abs. 5)

Mit dem Bebauungsplan werden Maf3nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken sowie
Mafnahmen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen erméglicht und festgelegt.

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplans und der Stellung der geplanten Gebaude werden
Anlagen zur Nutzung solarer Energien gefordert.

Fur den vorliegenden Bebauungsplan wurde ein Energiekonzept erstellt. Im Rahmen dieses
Konzepts werden Vorgaben bestimmt, wie durch stadtebauliche Vertrdge die
Energieversorgung optimiert wird. Ziel ist es, die Energieverbrduche (Warme und Strom) zu
prognostizieren und in einem Variantenvergleich eine optimale dkologische und 6konomische
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Option zur Energieversorgung der Siedlung und ihrer Gebaude zu identifizieren. Aus diesem
Energiekonzept gehen Empfehlungen zur Versorgung der Wohngebaude hervor. Die
Ergebnisse der Lebenszykluskostenbetrachtungen fir die Geb&udetypen fihren zu der
Empfehlung die Gebaudetypen Einzelhauser (Grindach/Satteldach) und Reihenhausgruppen
im Konzept im Effizienzhaus-55-Standard mit Luft-Wasser-Warmepumpen umzusetzen. Uber
den stadtebaulichen Vertrag wird gesichert, dass die geplanten Geb&ude ausschlief3lich in
einer Bauweise zu errichten sind, die mindestens dem Effizienzhaus-55-Standard (nach BEG)
entspricht. Dieser Standard ist gegeben, wenn der Primarenergiebedarf 45 Prozent und der
Transmissionswarmeverlust 30 Prozent unter dem eines GEG-Neubaus (Referenzgebdude
nach GEG vom 08.08.2020) liegt. Aufgrund der derzeitigen geopolitischen Lage und der
Entwicklung der Forderkulisse wird ein Effizienzhaus-40-Standard (hach BEG) empfohlen. Die
Nutzung des solaren Potenzials wird als abhangig von den zukunftigen Hauseigentimer:innen
gesehen.

Die Festsetzungen zur Dachbegrinung, die Ausweisung der Uberbaubaren
Grundsticksflachen und die Ausrichtung der Gebaude reduzieren eine Aufheizung des
Quartiers. Die Begrunungsfestsetzungen begulnstigen dieses Effekt zusatzlich.

Mit der Beschrankung der Gebaudehohe und der festgesetzten Bauweise in Form von
freistehenden Einzelhdusern und Reihenhausgruppen mit Festsetzung einer geringen
Grundflachenzahl von 0,25/0,35 wird die Entstehung von Strdomungshindernissen vermieden.
Die Vorgaben zur GRZ stellen einen hohen Griin- und Freiflachenanteil sicher, der sich positiv
auf das Kleinklima auswirkt. Dartber hinaus wird die 15 m-Hohenlinie von Bebauung
freigehalten. Der Bereich unterhalb der 15 m-Linie wird naturnah und mit mdglichst wenigen
Eingriffen gestaltet, um den notwendigen Transport der Kaltluft nicht durch
Stromungshindernisse zu minimieren.

3.2 Ziele und Grundsatze der Landesplanung

Die gemeindliche Bauleitplanung ist gemaf § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung
anzupassen. Diese Ziele sind im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (LEP) sowie im
Regionalplan fiir den Planungsraum Il dargelegt.

Landesentwicklungsplan (Fortschreibung2021)

In der Fortschreibung des Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2021 (LEP) wird die
Hansestadt Libeck als Oberzentrum innerhalb eines Verdichtungsraumes dargestellt.

Auf Grundlage des LEP werden die Regionalplane neu aufgestellt. Fiir das Plangebiet gilt der
Regionalplan Il in der Fassung von 2004.

Reqgionalplan 1l (2004)

Der Regionalplan stellt Libeck als Oberzentrum dar. Die zentralen Orte sind Schwerpunkte
der Siedlungsentwicklung. Sie sollen dieser Zielsetzung durch eine vorausschauende
Bodenvorratspolitik und durch eine der zukunftigen Entwicklung angepassten Ausweisung von
Wohnungs- und gewerblichen Bauflachen gerecht werden.

Die mit der Aufstellung des Bebauungsplans verfolgte Entwicklung von Wohnbauflachen und
einer Kindertagesstatte durch die Umwandlung von landwirtschaftlichen Flachen und
gartnerisch genutzten Flachen als Arrondierung einer bestehenden Siedlung steht im Einklang
mit den Zielen der Landesplanung.
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3.3 Darstellungen des Flachennutzungsplanes

Der Flachennutzungsplan (FNP) der Hansestadt Lubeck stellt die Teile des Planbereiches als
Flache fur die Landwirtschaft, Sonderbauflache mit der Zweckbestimmung ,,Camping MC*,
Grunflache mit der Zweckbestimmung ,Kinderspielplatz* sowie als Wohnbauflachen dar. Der
Bebauungsplan ist nicht in G&nze aus dem geltenden Flachennutzungsplan entwickelbar. Es
ist daher erforderlich, den Flachennutzungsplan im Wege der Berichtigung fur die betreffenden
Teilbereiche anzupassen (8§ 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB).

3.4 Wohnungsmarktkonzept 2013 und Wohnungsmarktbericht 2020

Gemall Wohnungsmarktbericht 2020, der das Wohnungsmarktkonzept 2013 unter
Berucksichtigung der letzten Bevdlkerungs- und Haushaltsprognose fortschreibt, wird Libeck
i bis 2040 voraussichtlich einen zuséatzlichen Bedarf von ca. 5.300 Wohnungen haben.

Unter anderem aufgrund der voraussichtlich auch in den nachsten Jahren noch anhaltenden
Zuzlge wird dabei das Gros der erwarteten Bevolkerungs- und Haushaltszunahme bereits in
den nachsten Jahren auf die Hansestadt Lubeck zukommen. Es wird von einem
Bedarfsschwerpunkt im Bereich des Geschosswohnungsbaus ausgegangen. Gleichwohl wird
auch fir die nachsten Jahre ein Bedarf an Einzelhausgrundstiicken gesehen, um junge
Familien am Ort zu halten bzw. entsprechende Zuziige zu generieren. Der
Wohnungsmarktbericht geht dementsprechend von einer Verteilung des zusatzlichen Bedarfs
zu zwei Dritteln auf den Geschosswohnungsbau und einem Drittel auf den Bau von
Einzelh&usern aus.

Das im Plangebiet vorgesehene Spektrum an Wohnformen (49 Wohneinheiten (WE), 13 WE
in  Reihenhausgruppen und 36 WE im Einzelhausbau) tragt zur Deckung des
Wohnungsbedarfs bis 2040 bei. Insgesamt 30 % der geplanten Wohneinheiten (13 WE)
werden als preisgedampfte Mietreihenhauser errichtet.

Bei dieser im Wohnungsmarktbericht aufgezeigten Potenzialflache handelt es sich um eine
Flache am auReren Siedlungsrand.

Die Flachen am Steinrader Damm werden im Wohnungsmarktbericht 2020 als ,Projekte in
Bearbeitung (B-Planverfahren)“ dargestellt. Die Schaffung von Planungsrecht bietet die
Maglichkeit, Wohnraum in stadtebaulich integrierter Lage zeitnah bereit zu stellen.

3.5 Einzelhandelszentren- und Nahversorgungskonzept der Hansestadt Libeck

Das nachstgelegene Nahversorgungszentrum ist der CITTI-Park Herrenholz in rund 2,5 km
Entfernung. Das Stadtteilzentrum ,Ostliche Ziegelstrale“ in St. Lorenz Nord befindet sich in
rund 4 km Entfernung und ist mit dem Auto in 10 Minuten und mit dem Fahrrad in 13 Minuten
zu erreichen. Die Altstadt als Hauptzentrum der Hansestadt Libeck liegt ca. 4,5 km vom
Plangebiet entfernt und ist mit dem Auto in 12 Minuten, mit dem Fahrrad in 15 Minuten und
mit dem Bus in 22 Minuten zu erreichen.

3.6 Landschaftsrahmenplan Planungsraum Il 2020

Der 2020 neu aufgestellte Landschaftsrahmenplan weist fur den Planungsraum Ill, in
Hauptkarte 1 Blatt 2 fur die Flachen des Plangebiets keine Inhalte auf.
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3.7 Gesamtlandschaftsplan (GLP) der Hansestadt Lubeck

Der am 04.03.2008 beschlossene Landschaftsplan der Hansestadt Libeck stellt die
Plangebietsflache als Ackerflache dar. Das Entwicklungskonzept stellt den nordwestlichen Tell
des Plangebiets als ,Zum Aufbau eines Biotopverbundes besonders geeignete Flache (§14
Abs.1 Nr. 4c Bundesnaturschutzgesetz und den nordlichen Teil als ,Flache mit geplanten
Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen innerhalb des Stadtgebiets” dar. Nordlich des Steinrader
Damms und an der 6stlichen Plangebietsgrenze ist ein geschitzter Knick nach § 30 des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und 8 21 des Landesnaturschutzgesetzes
(LNatSchG) dargestellt. Im Norden des Plangebietes befindet sich eine ,Flachen mit
festgesetzten Ausgleichs- und ErsatzmaflRnahmen®. Die Ausgleichsflache hat als
Entwicklungsziel ,Sukzession“ und resultiert aus den Baumalinahmen zum angrenzenden
Campingplatz (MaBnahmenflache M2). Die Flachen missen nicht eingezaunt werden und sind
in der vorhandenen Auspragung beizubehalten und zu sichern. Fir den nérdlich angrenzend
Landschaftsraum ist ein geplantes Landschaftsplanschutzgebiet dargestellt. Diese Flachen
sind mit dem Gruinzug Herrengarten mit Flutgraben im Gesamtlandschaftsplan der Hansestadt
Libeck (2008) zudem als Biotopverbundflache dargestellt. Im Zuge der Anpassung an den
Klimawandel erfillen Gewéasser mit ihren Niederungen eine wichtige Aufgabe im
Biotopverbund als Ausbreitungsachsen fir speziell an diese Standortbedingungen angepasste
Pflanzen- und Tierarten. Um dieser Funktion gerecht zu werden, ist der nicht mit Gehdlz
bestandene Bereich parallel zum Flutgraben in seinem jetzigen naturnahen Zustand zu
erhalten und als artenreiche zweischirige Wiese zu pflegen.

3.8 Thematischer Landschaftsplan (TLP) ,Konzept zur Anpassung an den
Klimawandel“

Der fur das Plangebiet relevante Plan des ,Klimaanpassungskonzepts fur die Hansestadt
Libeck® (September 2020) stellt den nordlichen Teilbereich der Flache als ,Flachen mit
besonderer Bedeutung fur den Klimaschutz und die Klimaanpassung (einschlie3lich
Wasserflachen) ,Vorhandene Flachen und Landschaftsschutzgebiete geplant® dar.

Weitere Hinweise zur klimatischen Einschatzung des Plangebiets zeigt die
Klimafunktionskarte der ,Klimaanalyse Libeck” (2017). Demnach weist das Plangebiet eine
sehr hohe bioklimatische Bedeutung auf und liegt in einer lufthygienisch unbelasteten
Kaltluftleitbahn mit einem sehr hohen Volumenstrom.

3.9 Larmaktionsplan

Der Larmaktionsplan der Hansestadt Libeck 2018/2019 trifft keine Aussagen zu dem
Plangebiet und seiner direkten Umgebung. Die im Bereich des Bebauungsplans festgesetzten
gegenuber Larm empfindlichen Nutzungen sind von den maf3geblichen Larmbelastungen aus
Hauptverkehrsstral3en, Eisenbahnflachen und Hafen bzw. Hafenflachen nicht betroffen. Mit
dem geplanten Vorhaben werden keine Verkehre, ausgelost die im Rahmen eines
Larmaktionsplans neu zu bewerten waren.

4.  Ziele und Zwecke der Planung

Ziel des Bebauungsplans 23.27.00 — Steinrader Damm / Schonbdckener Hauptstrafl3e — ist im
Wesentlichen die Schaffung von planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Entwicklung
einer neuen Wohnbebauung und einer Kindertagesstatte im Liibecker Stadtteil St. Lorenz
Nord.
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Durch das Angebot von Baugrundstiicken fir gartenbezogene Wohnformen kann die
Bauleitplanung fir die neue Siedlung zu einer ausgewogenen demografischen Entwicklung
des Stadtteils beitragen. Durch die Errichtung von 13 preisgedampften Mietreihenh&usern soll
das Wohnangebot erweitert werden.

Die Planung beinhaltet folgende Mafinahmen (Liste ist nicht abschliel3end):

e Schaffung eines Wohngebiets fir freistehende Einzelhduser und Reihenhduser als
malfdvolle Ergénzung der benachbarten Bebauung 6stlich und westlich am Steinrader
Damm.

e Aktvierung von Nachverdichtungspotenzialen in der zweiten Reihe im Bereich
zwischen dem Steinrader Damm und der Schénb6ckener Hauptstral3e.

e Schaffung einer direkten Anbindung an den Naherholungsraum des Flutgrabens.

¢ Riuckhaltung des Regenwassers in einem naturnah gestaltetem
Regenruckhalteraum.

e Schaffung von bezahlbarem Wohnraum durch preisgedampfte Mietreihenh&user
orientiert am 2. Forderweg.

4.1 Stadtebauliches Konzept / geplante Nutzungen

Dem Bebauungsplan liegt das stadtebauliche Konzept (Anlage 1) zugrunde. Unter
Berlcksichtigung der Lage des Baugebiets am Siedlungsrand verfolgt das stadtebauliche
Konzept die Entwicklung eines Kleinteiligen Wohnquartiers mit einem hohen
Durchgrunungsanteil, welches Parkplatze und Baumpflanzungen im Stral3enraum, die
Gestaltung griiner Vorgarten und eine fuRlaufige Anbindung an die umgebende Landschaft
aufweist. Im Einzelnen sind folgende Nutzungen vorgesehen:

Einzelh&user

Fur das nordliche Plangebiet wird ein Neubaupotenzial von insgesamt 32 Einzelhausern
angesetzt. Die ErschlieBung des nordlichen Teilgebiets ist Uber den Steinrader Damm mit
einer verkehrsberuhigten Schleifenstral3e vorgesehen. Die Einzelhduser orientieren sich
firststandig zur neuen ErschlieBungsstrale. Im Bereich der Reihenhauser am Steinrader
Damm ist eine Schallschutzwand festgesetzt.

Reihenhausqgruppen

Fur das nordliche Plangebiet wird ein Neubaupotenzial von 4 Reihenhausgruppen mit 13
Wohneinheiten angesetzt. Die Reihenhausgruppen sollen im frei finanzierten Wohnungsbau
zur Miete errichtet werden, wobei die Miet- und Zweckbindungen der sozialen
Wohnraumférderung (zweiter Férderweg) eingehalten werden. Gesichert wird dies tber einen
stadtebaulichen Vertrag.

Die Reihenhausgruppen sind im suddstlichen Bereich des Wohngebiets, am Eingang
beidseitig der privaten ErschlieBungsstral3e angeordnet und bestehen aus jeweils drei bis vier
Wohneinheiten. Die Reihenhauser bilden eine geschlossene Raumkante, um die nérdliche
Wohnnutzung vor Verkehrslarm zu schitzen. Ergé&nzend ist eine Schallschutzwand im
Siudosten der Reihenhausgruppenbebauung entlang des Steinrader Damms vorgesehen.

Griunanlagen/Kinderspielplatz

Im Ubergang zur Landschaft ist die Anlage eines ca. 710 m2 groRRen Kinderspielplatzes,
nordwestlich der Einzelhausbebauung geplant. Daruiber hinaus soll ein naturnah gestalteter
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Regenriuckhalteraum nordlich der Einzelhausbebauung angelegt werden, diese nimmt
Regenwasser auf, welches auf der ErschlieBungsstralle und einen Teil der Baugrundstiicke
bei Regenereignissen anfallen kann.

Die Ubrigen Griunflachen dienen der Naherholung und werden sich als begrinte Flachen
darstellen, die als Aufenthalts- und Spielflachen gleichermalRen genutzt werden kénnen.

Einzelhduser sidlich des Steinrader Damms

Es wird fir den siddlichen Geltungsbereich, siddlich des Steinrader Damms, ein
Neubaupotenzial von insgesamt vier Einzelhdusern angesetzt. Die Flachen dienen der
Aktivierung von Nachverdichtungspotenzialen in zweiter Reihe, welche die bestehende
Struktur an Einzelhdusern arrondiert und eine effizientere Nutzung der Grundstiicke
ermdglicht. Die ErschlieBung erfolgt Uber die stdlich gelegene Schénbéckener Hauptstralie.

Kindertagesstatte

Sudlich des Steinrader Damms soll eine Kindertagesstatte mit ca. 80 Betreuungsplatzen
realisiert werden. Die ErschlieBung der Kindertagesstatte im sldlichen Teilbereich ist durch
einen vom Steinrader Damm abgehenden Weg vorgesehen.

Geh- und Radwege

Erganzend zur Mischverkehrsflache im Plangebiet, die der ErschlieBung der Wohnhauser
ndrdlich des Steinrader Damms dient, verlauft ein FuBweg am dstlichen Randbereich des
Wohnquartiers, welcher ebenfalls fiir Radfahrende frei gegeben werden soll. Dieser dient der
Naherholung und ErschlieBung der Grinflachen nérdlich des Plangebiets.

4.2 Griunordnerisches Konzept

Anpflanz- und Erhaltungsgebote

Das Griunordnerische Konzept im Plangebiet beriicksichtigt den Knickschutz und Erhalt der
vorhandenen Knickstrukturen im Plangebiet. Zwischen der geplanten FuBwegeverbindung im
Osten des Plangebiets und dem angrenzenden Knick wird ein Knickschutzstreifen mit der
Breite von 1 m festgesetzt, sodass die Knickentwicklung und -pflege weiterhin gewahrleistet
wird. Der vorhandene Knick nordlich des Steinrader Damms, wird als MaRRnahmenflache
festgesetzt um den Erhalt zu sichern. Parallel zum Knick wird auf der nérdlichen Seite ein 3 m
breiter Knickschutzstreifen auf der privaten Griinflache festgesetzt und die Pflege des Knickes
soll tber ein Nutzungsrecht zugunsten der Hansestadt Libeck gesichert werden.

Bestandsbaume werden durch den Bebauungsplan geschiitzt. Im allgemeinen Wohngebiet
wird je Einzelhausgrundstiick und Grundstiick der Endhauser der Reihenhausgruppen das
Anpflanzen und der Erhalt von mindestens einem Laubbaum festgesetzt, um B&aume fir den
Klimaschutz und einen grinen Charakter des Plangebiets zu erhalten. Auf der Flache fiur den
Gemeinbedarf ist je 200 m2 Grundstickflache mindestens ein Laubbaum zu pflanzen,
fachgerecht zu pflegen zu erhalten und bei Abgang durch Neupflanzung zu ersetzen.

Auf den mit ,Anpflanzung von Hecken* festgesetzten Flachen sind Laubgehdlze anzupflanzen,
zu pflegen und zu erhalten. Bei Abgang von Gehdlzen ist gleichwertiger Ersatz zu pflanzen.
Zusétzliche Einfriedungen sind nur in Form von durchsehbaren Draht- und Metallzaunen mit
einer Hohe von maximal 1,2 m zuldssig und grundstiicksseitig hinter der Hecke anzuordnen.
Eine Umpflanzung mit Hecken gilt ebenfalls fir Abfallbehélter.
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Die Vorgartenbereiche sind gartnerisch anzulegen, sie sind mit einer bodendeckenden
Vegetation zu bepflanzen oder mit Stauden oder Gehélzen zu begriinen. Ziel ist die
Unterbindung von Schottergérten und eine Okologische, klimatische und stadtgestalterische
Qualifizierung..

Die Dacher von Garagen, Carports und Nebenanlagen sind zu begriinen. Die Begriinung von
Dachflachen dient der Regenriickhaltung, der Minderung der Reflexionswéarme und Insekten
als Lebensraum.

Gestaltung der Verkehrsflachen

Die PlanstralRe soll als verkehrsberuhigter Bereich - Spielstral3e - gestaltet werden. Insgesamt
sind in dem Plangebiet (pro Wohneinheit 0,4 Parkplatze) 18 Besucher:innenparkplatze und 17
Laubbaume vorgesehen.

Bepflanzung Larmschutzwand

Die geplanten Larmschutzwande am Steinrader Damm sollen aus 6kologischen Griinden und
zur optischen Aufwertung beidseitig mit Kletterpflanzen begrtint werden.

Freizeit- und Bewequngsfldchen

In der offentlichen Grinanlage ist die Anlage eines Kinderspielplatzes geplant, der den fir die
Kinder des Neubaugebiets erforderlich beurteilt wird, da kein Angebot in der Nahe vorhanden
ist. Damit der Kinderspielplatz von der Stral3e abgegrenzt wird, wird die Anpflanzung einer
Hecke festgesetzt. Fur eine zusatzliche Durchgrinung wird die Pflanzung von mindestens drei
Baumen auf dem Kinderspielplatz festgesetzt.

Uber einen Weg und ein Uberfiihrungsbauwerk tber den Flutgraben soll die angrenzende
Landschaft der Flutgrabenniederung erschlossen und eine Verbindung zum Wohnquartier
Dornbreite geschaffen werden. Dies soll Uber einen Erholungsweg erméglicht werden, der am
nordlichsten Punkt des Gebiets an vorhandene Wegepfade ankniipft. Dieser fiihrt weiter Gber
die geplante 6ffentliche Grinflache. Auf dieser Griinanlage sollen mindestens 20 Laubbdume
gepflanzt werden.

Regenrickhalteraum

Das Niederschlagswasser von den o6ffentlichen Verkehrsflachen, von Unterhaltungswegen,
dazugehdrigen Grinflachen sowie von nicht versickerungsfahigen Grundstticksflachen wird in
einem naturnah gestalteten Regenrickhalteraum (Ausformung als Mulde mit zeitweisem,
flachem Einstau) eingeleitet. Der Regenriickhalteraum wird in die Gestaltung der 6ffentlichen
Grunflache eingebunden und Teil der 6ffentlichen Grinflache. Von daher ist festgesetzt, dass
die Mulde nicht eingezaunt wird. Das weitere anfallende Niederschlagswasser ist auf den
Privatgrundstticken zu versickern, sofern eine ausreichende Versickerungsfahigkeit des
Bodens besteht.

5. Inhalt der Planung

5.1 Flachenbilanz

Bebauungsplangebiet ca. 4,1 ha
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davon:
Allgemeines Wohngebiet gemaf § 4 BauNvVO
ca. 22.530 m?
Flachen fir Gemeinbedarf (KITA) ca. 2.650 m?
Offentliche Gruinflachen incl. Retentionsmulde ca. 9.235 m?
Private Grinflachen ca. 225 m?
StralRenverkehrsflache ca. 6.500 m?

5.2 Zukunftige Entwicklung und Nutzung
5.2.1 Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet

Die kinftigen Wohnbauflachen werden als allgemeines Wohngebiet gemaf
§ 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt.

Die nach 8§ 4 Abs. 3 Nr. 1 sowie 1 bis 5 BauNVO in allgemeinen Wohngebieten
ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen wie Beherbergungsbetriebe, Anlagen fur
Verwaltungen, sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe, Gartenbaubetriebe und Tankstellen
werden ausgeschlossen, um die Flachen fur den dringend bendétigte Wohnungsbau
vorzuhalten.. Die nach 8 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in allgemeinen Wohngebieten
ausnahmsweise zulassige Nutzung von nicht stérenden Handwerksbetrieben sowie Anlagen
fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke und Raume fur freie
Berufe im Sinne des § 13 BauNVO kdnnen ausnahmsweise zugelassen werden, sofern von
ihnen kein wesentlicher Besucher:innenverkehr ausgeht.

Unzulassigkeit von Ferienwohnungen

Ferienwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO werden ausgeschlossen, da das Baugebiet
nicht dem Ferienwohnen, sondern der Wohneigentumsbildung dienen soll. Dartiber hinaus
stéren Ferienwohnungen durch standig wechselnde Géaste die Nachbarschaftsbildung und den
nachbarschaftlichen Zusammenhalt.

Der Ausschluss von Ferienwohnungen und Beherbergungsbetrieben tragt auBBer zur
Sicherung der Wohnruhe auch dazu bei, dass die geplanten Wohneinheiten dauerhaft fir das
Wohnen zur Verfigung stehen und nicht durch finanziell lukrativere Nutzungen der
Fremdenbeherbergung verdrangt werden.

Berilicksichtigung der 30 % Quote fur den geférderten Wohnungsbau

Nach dem Beschluss der Burgerschaft ,Kurswechsel in der Wohnungspolitik“ (VO/2019/07446
beschlossen am 28.03.2019) soll der Anteil des geférderten Wohnungsbau mindestens 30 %
der Wohneinheiten betragen.

Fir den Planbereich ist die Errichtung und Vermietung von Reihenh&ausern zu den Konditionen
des 2. FoOrderweges gemal der sozialen Wohnraumforderung Schleswig-Holstein
vorgesehen.
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Zur Umsetzung des Beschlusses der Burgerschaft, werden entsprechende Regelungen im
stadtebaulichen Vertrag getroffen. Der Investor verpflichtet sich dabei gegeniiber der Stadt,
die Miet- und Zweckbindungen der sozialen Wohnraumférderung einzuhalten. Die Grundlage
dabei ist der ,Leitfaden Wohnraumférderung“ des Landes sowie gemal} den Bedingungen der
Sozialen Wohnraumférderung Schleswig-Holstein (Stand April 2020) der 2. Férderweg mit 20-
jahriger Zweckbindung.

Es werden bei 45 geplanten Wohneinheiten 13 Wohneinheiten als mietpreisgedampfte
Reihenh&user entstehen.

Flachen fir den Gemeinbedarf (Kindertagesstatte)

Aufgrund der Anzahl der geplanten Wohnungen im Plangebiet der bereits in den Vorjahren
entstandenen Neubaugebiete Medenbreite (B-Plan 23-19-00) und Vierhoérn (B-Plan 23-26-00)
sowie bestehender Bedarfe wird die Errichtung einer Kindertagesstétte notwendig. Diese soll
sudlich des Steinrader Damms errichtet und nach derzeitigen Stand mit ca. 80
Betreuungsplatzen realisiert werden. Das Kitagrundstick wird der Stadt zum Preis fir
Gemeinbedarfsflachen verkauft, der Verkauf ist im stadtebaulichen Vertrag geregelt.

5.2.2 Bedingte Zulassigkeit von Nutzungen

Das Plangebiet ist Emissionen aus Verkehrslarm ausgesetzt, welche im Rahmen einer
schalltechnischen Untersuchung berechnet wurden. Im Ergebnis werden fir die geplante
Wohnbebauung SchallschutzmalRnahmen erforderlich.

Zum Schutz des nordlichen Teilgebiets vor StralRenverkehrsgerauschen kommen als aktive
LarmschutzmalRnahmen Larmschutzwande entlang des Steinrader Damms in Betracht. Vor
den Reihenhausern ist eine Larmschutzwand aus Platzgrinden nicht mdoglich, die
Grundstticke sind dafir zu klein. Zudem ist in diesem Bereich durch annédhernd geschlossene
Bauweise eine ruhige Wohnseite und zur Straf3e passiver Schallschutz mdglich.

Vor dem Bezug der Hauser im nordlichen Teilgebiet in der ersten Reihe zum Steinrader
Damm sind die oben aufgefiihrten aktiven Schallschutzmafinahmen (Larmschutzwand LSW
1) fertigzustellen.

Die Gebéaude ab der zweiten Reihe zum Steinrader Damm im ndrdlichen Teilgebiet kbénnen
auch vor der Errichtung der aktiven LarmschutzmalRnahmen und der Gebaude in der ersten
Reihe bezogen werden.

5.2.3 Mal der baulichen Nutzung

Das Mal} der baulichen Nutzung wird im allgemeinen Wohngebiet Gber die Festsetzung einer
Grundflachenzahl (GRZ) als Héchstmal? und fur die Gemeinbedarfsflache Uber eine maximal
zulassige Grundflache und zwingend zwei Vollgeschosse in Verbindung mit der Hohe
baulicher Anlagen festgesetzt. Somit ist auch die Kita in zweigeschossiger Bauweise
auszufihren, um die Bodenversiegelung zu begrenzen und ausreichend Freiflache zum
Spielen zu gewahrleisten.

Grundflachenzahl

Fur die Teilgebiete WAL, WA3 und WA4 wird eine GRZ von 0,25, fir das Teilgebiet WA2 wird
eine GRZ von 0,35 als Hochstmal} festgesetzt. Im Teilgebiet WA 2 ist eine kosten- und
flachensparende Bauweise durch eine Bebauung mit Reihenhausgruppen geplant, daher wird
festgesetzt, dass bei den Mittelreihenhausgrundstiicken eine Uberschreitung der
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Grundflachenzahl GRZ bis 0,5 zugelassen werden kann. Die GRZ ist bei den
Baugrundstiicken, die mit Reihenhausgruppen bebaut werden sollen hdher, um auf den
kleineren Grundstlcken ein ausreichendes Raumangebot anbieten zu kénnen.

Die Festsetzung der Grundflachenzahlen in Verbindung mit den Festsetzungen zu den
GrundstiicksgroRRen stellt sicher, dass eine aufgelockerte Bauweise generiert wird und nicht
zu grolRe Baugrundstiicke gebildet werden, um mdglichst viele Bauwillige anzusiedeln.

Um trotz der 0,25-GRZ fir die Hauptnutzung ausreichend gro3e Terrassen zu ermdglichen,
durfen fir Terrassen die festgesetzte GRZ des allgemeinen Wohngebietes und die zulassige
Grundflache der Gemeinbedarfsflache um bis zu 30% Uberschreiten werden.

Grundflache

Fur die Gemeinbedarfsflache wird eine maximal zulassige Grundflache festgesetzt, um die
Versiegelung zu minimieren und ausreichend Freiflachen zum DraulRen-Spielen zu sichern.

Uberschreitung der Grundflachenzahl durch Anlagen geméan § 19 Abs. 4 BauNVO

Fur Stellplatze, Zufahrten oder Nebenanlagen ist gemal § 19 Abs. 4 BauNVO eine
Uberschreitung um bis zu 50 % der festgesetzten GRZ zulassig. Dies bedeutet, dass die
Gesamtversiegelung durch Gebaude, Stellplatze, Zufahrten oder Nebenanlagen in den
Bereichen, in denen eine GRZ von 0,25 festgesetzt ist, bis zu 37,5 % und in den Bereichen, in
denen eine GRZ von 0,35 festgesetzt ist, bis zu 50 % des Baulands betragen darf.

Fur Reihenmittelhduser wird ausnahmsweise eine Uberschreitung der festgesetzten
Grundflachenzahl von 0,35 flr Grundstiicke, auf denen die Gebaude beidseitig ohne
Grenzabstand errichtet werden, auf 0,5 zugelassen. Dies ist in den kleinen
GrundstucksgrofRen begrindet. Damit ware eine Gesamtversiegelung durch Gebaude,
Stellplatze, Zufahrten oder Nebenanlagen bis zu 75 % mdoglich, d.h. mind. 25% des
Grundstucks sind géartnerisch anzulegen.

Anzahl der Geschosse, Trauf-, Firsthohen

Fur die Bebauung wird fir das Teilgebiet WA3 die Zulassigkeit eines Vollgeschosses
festgesetzt. Somit kann hier ein zusatzliches Nichtvollgeschoss gemall LBO SH als
Dachgeschoss ausgebildet werden. Fir die Teilgebiete WAL, WA2 und WA 4 erfolgt die
Festsetzung von zwingend zwei Vollgeschossen mit Flachdach, aufgrund des Schallschutzes
und der Vermeidung von eingeschossigen Bungalows. .

Fur das Teilgebiet WAS ist die Errichtung von Dachgeschossen zulassig, sodass Sattel- und
Walmdéchern gebaut werden konnen. Um sich in das Umfeld einzufiigen , wird die maximale
Traufh6he der Gebdude auf 4,0 m Uber Geléande und die Firsthohe auf max. 9,5 m uber
Gelande begrenzt.

Gebaudehdhen

Im Teilgebieten WA3 wird die Hohe der baulichen Anlagen mit 9,5 m, in den Teilgebieten
WAL, WA2, WA4 und auf der Flache fir Gemeinbedarf mit 7,0 m festgesetzt, jeweils bezogen
auf die Hohe der StraRendecke vor dem Geb&ude.. Auf der Flache fir den Gemeinbedarf kann
ausnahmsweise ein Uberschreiten durch untergeordnete Bauteile wie technische Aufbauten
fur Laftungsanlagen, Fahrstuhlschéchte 0.4. gemal Festsetzung zugelassen werden. Fir alle
Gebaude im Geltungsbereich besteht die Moglichkeit zur Uberschreitung der festgesetzten
Hohe der baulichen Anlagen fir Anlagen zur Nutzung solarer Energie.
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In den Teilgebieten WA1, WA2 und WA4 sind Staffelgeschosse / Geschosse mit
AufenthaltsrAumen bzw. mit zum Aufenthalt geeigneten und ungeeigneten R&umen,
Dachterrassen und weitere Aufbauten oberhalb des zweiten Vollgeschosses unzul&ssig.
Hiervon ausgenommen sind Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Ziel ist eine
homogene und somit harmonische Hohenentwicklung in der Siedlung zu erzeugen.

5.2.4 Uberbaubare und nicht iberbaubare Grundstiicksflachen

Grof3e der Baugrundstiicke

Um eine bestimmte Nachfrage zu bedienen und einen hohen Griinanteil im Siedlungsbereich
zu gewabhrleisten, wird eine MindestgrofRe der Baugrundstiicke festgesetzt. Gleichzeitig soll
dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden Rechnung getragen werden.
Daher wird dariber hinaus eine Maximalgré3e der Baugrundstiicke festgesetzt, um einem
UberméRigen Bodenverbrauch entgegen zu wirken. In den Teilgebieten WA1 und WA4 sind
daher GrundsticksgréRen von 500 m2 bis 600 m2 zulassig. Fur Eckgrundstiicke werden
GrundstucksgroRen bis 700 m? ermoglicht. Um eine harmonische Anpassung an die
Bestandsbebauung zu erzeugen, werden fir das Teilgebiet WA3 im stidlichen Plangebiet
GrundstticksgroRen von mindestens 550 m2 bis maximal 800 m2 zugelassen.

Bauweise

Der Bebauungsplan ermdglicht Uberwiegend die Errichtung von Einzelhdusern. Fir einen
Teilbereich, nordlich parallel zur StralRe Steinrader Damm, wird eine Bebauung mit
Reihenhausgruppen auf kleinen Grundsticken festgesetzt. Aufgrund der geringeren
Baukosten, sollen hier Reihenhausgruppen mit gedampften Mieten realisiert werden. Damit
wird gartenbezogenes Wohnen ermdglicht, jedoch kostengiinstiger und zur Miete, wodurch fir
einkommensschwachere Haushalte ein Wohnangebot geschaffen wird.

Uberbaubare Grundstiicksflache, Baugrenzen und Baulinien

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen werden im Teilgebiet WA2 durch stralRenparallele
Baufenster fur Reihenhausgruppen festgesetzt. Um zu schmale Reihenhaustypen zu
vermeiden wird eine Mindestbreite von 5,5 m festgesetzt. Zusatzlich wird eine Tiefe von
maximal 12,0 m festgesetzt, damit eine Gartenzone verbleibt.

In den Teilgebieten WAL, WA3 und WA4 werden ausschliel3lich Einzelhauser festgesetzt. Im
WA 1 ist eine Bebauungstiefe bis 12,5 m moglich.

5.2.5 Stellplatze, Carports Garagen und Nebenanlage

Die erforderlichen Stellplatze der Teilgebiete WA 1, WA 2, WA 3 und WA 4 sind auf den
jeweiligen Baugrundstiicken zu errichten. Die Flache fir Gemeinbedarf — KITA — erhalt eine
Stellplatzanlage auf dem Grundstiick.

Um den gewtiinschten Charakter eines durchgriinten Wohngebiets sicherzustellen und einer
Ubermafigen Versiegelung durch Nebenanlagen vorzubeugen, werden Art und Umfang von
Nebenanlagen auf den Wohngrundstiicken durch textliche Festsetzungen in Ergé&nzung zur
GRZ beschrankt.

AulRerhalb der Baugrenzen kann ein Gerateschuppen, ein Gartenhaus oder eine vergleichbare
Nebenanlage zu errichtet werden. Die Grundflache dieser Nebenanlage darf 10 m? und die Héhe
2,2 m nicht Gberschreiten. Davon ausgenommen sind notwendige Zuwegungen und Zufahrten.

Entwurf zum Satzungsbeschluss gemal3 8 3 Abs. 2 BauGB Stand: 06.10.2022 23

177 von 211 in Zusammenstellung



TOP 5.3

Bebauungsplan 23.27.00 — Steinrader Damm / Schonbéckener Hauptstralle — Begriindung

Im Vorgartenbereich werden Nebenanlagen bis auf Abfall- und Fahrradabstellanlagen,
ausgeschlossen, damit der Eindruck eines durchgrinten, gartenbezogenen Wohnquartiers
entsteht. Aus demselben Grund mussen Nebenanlagen zu den 6ffentlichen Verkehrs- und
Grunflachen einen Mindestabstand von 0,5 m einhalten. Die Nebenanlagen sind durch Hecken
bzw. berankten Einfassungen zu begriinen, welche dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu
ersetzen sind.

5.2.6 Hochstzulassige Zahl von Wohnungen

Um ein Einfamilienhausgebiet zu erreichen, wird in den Baugebieten die Zahl der Wohnungen
pro Wohngebaude begrenzt. Die Festsetzung erlaubt in den Teilgebieten WAL, WA3 und WA4
max. zwei Wohneinheiten. Im Teilgebiet WA 2 ist je Grundstlick nur eine Wohnung zulassig.
Hier wird ein kleinteiligeres Konzept mit kleineren Grundrisszuschnitten und kleinen
Grundstucken im Rahmen von Reihenhausgruppen verfolgt, welches eine weitere
Wohneinheit innerhalb eines Hauses der Reihenhausgruppe nicht mdglich macht.

Die Festsetzungen werden getroffen, um zum einen die Eigentumsbildung insbesondere fiir
Familien sicherzustellen sowie Generationswohnen zu fordern, zum anderen sollen in den
Gebauden keine Vielzahl an Kleinstwohnungen entstehen.

5.2.7 Von Bebauung freizuhaltende Flachen

Fur eine Reduzierung des Eingriffs in die klimatisch bedeutsame Kaltluftbahn und gleichzeitige
wirtschaftliche Nutzung der Flachen mit einer Bereitstellung ausreichender Grundstiicksflachen
fur die Einzelhauser werden die Einzelhduser von der Grinfliche moglichst weit abgerickt,
wobei ein Abstandsstreifen von 6,0 m Breite zur Einhaltung der 15 m-Linie von jeglicher
Bebauung freizuhalten ist.

5.3 ErschlieBung

5.3.1 Anbindung an offentliche Stral3enverkehrsflachen

Die ErschlieBung des Plangebiets erfolgt Gber den Steinrader Damm. Das sudliche
Wohngebiet wird Gber die Grundstlicke in der Schonbdckener Hauptstralde erschlossen.

5.3.2 Innere Erschlie3ung

Zur Nachvollziehbarkeit des Ausbaustandards der geplanten inneren Erschlief3ung
(PlanstralRe) sind auf dem Bebauungsplan Stra3enquerschnitte dargestellt.

Das noérdliche Plangebiet wird Uber eine Spielstrale abgehend vom Steinrader Damm
erschlossen. Die StraBe wird als Verkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung
»verkehrsberuhigter Bereich* festgesetzt. Am Ostrand des Plangebiets verlauft eine Nord-Sud-
Wegeverbindung vom Steinrader Damm zu den ndérdlich angrenzenden Grinflachen. Am
Steinrader Damm ist ein weiterer Weg in das nérdliche Quartier vorgesehen, der zuséatzlich
kurze und vielfaltige Wege ermdglicht.

Die Flache fur Gemeinbedarf wird Gber ein 40 m langen Pfeifenstiel an den Steinrader Damm
angebunden.

Die sudlichen Einzelhausgrundstiicke des Teilgebiets WA3 werden jeweils tber ca. 50 m bis
60 m lange Pfeifenstiele Uber die vorhandenen Grundstiicke erschlossen. Fir die
ErschlieBung der Grundstiicke in zweiter Reihe sind privatrechtliche Vereinbarungen (z.B.
grundbuchlich gesicherte Fahrrechte) durch die Grundstiickseigentiimer:innen zu treffen.
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5.3.3 Anbindung an den 6ffentlichen Nahverkehr (OPNV)

Das Plangebiet liegt direkt an der Bushaltestelle ,Schonbdckener Hauptstralie” am Steinrader
Damm. Eine schnelle fu3laufige Anbindung an die Bushaltestelle wird durch den festgesetzten
FuRweg durch den Knick und das Teilgebiet WA4 am Steinrader Damm gewahrleistet.

Mittig angrenzend an das Plangebiet, am Steinrader Damm, befindet sich die Bushaltestelle
~Schonbockener Hauptstrale“. Die Bushaltestelle wird montags bis freitags im 15/15/30
Minuten-Takt von der Buslinie Nr. 2 (Ravensbusch und Sudetenstral3e/Bornkamp) bedient.
Am Wochenende ist der Takt stindlich. Die Linie 2 verbindet den Stadtteil St. Lorenz Nord mit
der Lubecker Altstadt und dem Hauptbahnhof und fihrt bis nach St. Jirgen zum Bornkamp.
In entgegengesetzter Richtung bindet die Linie 2 das Plangebiet an Stockelsdorf an.

Mit der Buslinie kann die Libecker Innenstadt in ca. 22 Minuten und der Libecker
Hauptbahnhof innerhalb von ca. 18 Minuten erreicht werden. Die Anbindung an den OPNV
entspricht den Standards des aktuellen regionalen Nahverkehrsplanes (RNVP) der
Hansestadt Lubeck.

Die Anbindung an den OPNV entspricht den Standards des aktuellen regionalen
Nahverkehrsplanes (RNVP) der Hansestadt Libeck.

5.3.4 Stellplatze und Fahrradstellplatze

Private Stellplatze

Fur die Teilgebiete WAL, WA2 und WA4 ist pro Wohneinheit mindestens ein Stellplatz auf dem
Privatgrundsttick vorgesehen. Dem jeweiligen Grundstlickseigentiimer:innen, steht es frei
weitere Stellplatze auf ihren Grundstiicken vorzusehen, welche Uber eine Zufahrt nutzbar sein
missen. Eine zweite Zufahrt zu einem Grundstick wird nicht genehmigt.

Der offentliche StralRenraum soll dadurch von parkenden Pkws entlastet werden.

In dem Teilgebiet WA2 werden flr die Reihenhausgruppen offene Stellplatze nur in den dafir
ausgewiesenen Flachen fir Stellplatze und Gemeinschaftsstellplatze zugelassen.

5.3.5 Offentliche Besucher:innenparkplatze

In seiner Sitzung am 18.10.2021 hat der Bauausschuss fir das Plangebiet einen
Stellplatzschliissel von 0,4 Parkplatzen pro Wohneinheit fir Besucher:innen beschlossen.
Jeweils 10 Jahre nach Bebauung eines Gebietes ist zu Uberprifen, ob alle Stellplatze noch
bendtigt werden. Ist dies nicht der Fall, so sollen dann die nicht benétigten Stellplatze dauerhaft
begrint werden.

Die dementsprechend 18 erforderlichen offentlichen Parkpléatze werden in der Planstral3e
angeordnet.

5.3.6 Carsharing und E-Mobilitat

Eine der kurzfristigen MaRnahmen zum Klimaschutz aufgrund des Klimanotstandes ist die
Bevorzugung schadstoffarmer Mobilitat in der Bebauungsplanung. Aufgrund der geplanten
Zahl von Wohneinheiten wird ein Carsharing-Angebot im Baugebiet jedoch nicht gefordert. Fir
Eigenheimbesitzer:innen werden Anreize zur Einrichtung von Ladestationen fur E-Mobilitat auf
dem Grundsttick durch Férderprogramme geschaffen.
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5.3.7 Wegebeziehungen fur FuRganger:innen und Radfahrende (Geh- und Radwege)

Im Neubaugebiet sind Verbindungen fir Ful3ganger:innen im dstlichen und im westlichen
Bereich vorgesehen, diese gewéhrleisten kurze Wege im Quartier und bieten Angebote fir
die Naherholung. Es ist geplant diese Wege mit dem Verkehrszeichen ,Radfahrer frei“ flr
Radfahrende frei zu geben, damit diese in den doch relativ engen Bereichen Ricksicht
nehmen, somit sollen die FuRganger:innen geschiitzt, aber das Radfahren nicht verboten
werden. Ein regularer Radweg in Richtung der StraRe Dornbreite ist in ca. 300 m Entfernung
Ostlich des Plangebietes vorhanden.

5.3.8 Offentliche Widmung der Verkehrsflachen

Die festgesetzten Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung sollen 6ffentliche StralRen
werden.

5.3.9 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Da ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht lediglich eine oéffentlich-rechtliche Bindungswirkung hat,
sind die damit zu regeinden unten aufgefihrten Rechte vor Veraul3erung der betroffenen
Grundstticke grundbuchlich zu sichern.

Im Plangebiet ist die Sicherung von folgenden Geh-, Fahr- und Leitungsrechten erforderlich:

- Die mit ,GFL* bezeichnete Flache sichert eine Durchwegung und Vernetzung des
Plangebiets mit der Umgebung fur Ful3génger:innen und Radfahrende. Das Geh-,
Fahr- und Leitungsrecht umfasst dabei auch ein Betretungs- und Befahrungsrecht der
Flachen zur Wartung und Pflege des Regenriickhalteraumes zugunsten der
Versorgungstrager.

- Die mit ,GFxnick“ bezeichneten Flachen sichern die Zuganglichkeit fir die Hansestadt
Lubeck fur die Pflege und Unterhaltung des Knicks.

5.4 Ver-und Entsorgung

5.4.1 Energie- und Trinkwasserversorgung und Telekommunikation

Anschlussleitungen fur die Trinkwasser- und Stromversorgung sind in den Stral3en Steinrader
Damm bzw. in der Schonbdockener Hauptstrale vorhanden. Gleiches gilt fur
Telekommunikationsleitungen.

5.4.2 Schmutzwasserentsorgung

Die Abwasserentsorgung der Grundstiicke im Plangebiet erfolgt Giber ein Trennsystem. Das
im  Geltungsbereich  anfallende = Schmutzwasser kann in die vorhandene
Schmutzwasserkanalisation im Steinrader Damm bzw. in der Schonbdckener Hauptstral3e
eingeleitet werden.

Baugebiet nérdlich Steinrader Damm

Aufgrund des Gelandegefalles wird fur den Uberwiegenden Teil der Grundstucke
nordlich des Steinrader Damms eine Druckentwasserung erforderlich, ansonsten
eine Entwéasserung im Freigefalle, mit  Anschluss an die  Offentliche
Schmutzwasserkanalisation im Steinrader Damm.

Baugrundstiick Kindertagesstatte
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Das Kita-Gelande kann Uber Freigefdllekanédle an den offentlichen Schmutzwasserkanal im
Steinrader Damm angeschlossen werden.

Hinterlandbebauung Schdénbdckener Hauptstralle

Die Hinterlandbebauung sudlich des Steinrader Damms kann Uber Freigefallekanale in die
offentliche Schmutzwasserkanalisation in der Schonbdckener Hauptstral3e entwassern.

5.4.3 Niederschlagswasser

Wasserwirtschaftlicher Begleitplan

Wohngebiet nérdlich Steinrader Damm

Es wurden Baugrunderkundungen nérdlich des Steinrader Damms sowie auf dem Gelénde
der geplanten Kindertagesstatte durchgefiihrt. Auf den Grundstticken der Hinterlandbebauung
Schonbdckener HauptstralBe war eine Erkundung der Bodenverhdltnisse aufgrund der
Eigentumsverhaltnisse nicht mdglich.

Verunreinigungen der Bdden liegen nicht vor, sodass eine schadlose Versickerung von
Niederschlagswasser in das Grundwasser maglich ist. Auf der Grundlage der vorgefundenen
Bodenschichten kann das anfallende Niederschlagswasser in den ungeséttigten Zonen der
anstehenden Sande zur Versickerung gebracht werden. Die Versickerungsfahigkeit ist jedoch
nicht fur alle Flachen gegeben.

Bei der Einteilung der Flachen in versickerungsféahig und nicht fur eine Versickerung geeignet
ging, neben den Grundwasserstanden auch die Eignung der anstehenden Bdden in die
Beurteilung ein. Des Weiteren erfolgte die Festlegung, auf welchen zukinftigen
Grundstucksflachen der Bau oberirdischer Versickerungsanlagen moglich ist bzw. auf welchen
Grundstiicken ausschliel3lich Uber unterirdische Anlagen versickert werden kann. Diese
Flacheneinteilung ist dem Wasserwirtschaftlichen Begleitplan zu entnehmen und bei der
Ausflhrungsplanung zu bertcksichtigen.

Die Konzeption zur Entwasserung fir den Geltungsbereich des Bebauungsplans folgt den
Grundsatzen des in Schleswig-Holstein geltenden Regelwerkes A-RW 1 ,Wasserrechtliche
Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein®, um Veranderungen
des Wasserhaushalts so gering wie moglich zu halten.

Auf der Grundlage der vorliegenden Baugrunderkundungen kann das anfallende
Niederschlagswasser auf dem Uberwiegenden Teil der Grundstiicke nérdlich des Steinrader
Damms sowie innerhalb eines Teils der o6ffentlichen Verkehrsflachen zur Versickerung
gebracht werden. Eine Versickerung ist jedoch nicht auf allen Grundstticken bzw. fiir samtliche
offentliche Verkehrsflachen moglich. Niederschlagswasser von befestigten Flachen, das nicht
zur Versickerung gebracht werden kann, soll tUber einen offentlichen Regenwasserkanal
gesammelt, einem im Norden des Gebiets angeordneten Regenriickhalteraum zugefuhrt und
anschlieRend in den im Norden an das Bebauungsplangebiet angrenzenden Flutgraben
eingeleitet werden. Es wird eine Abflussdrosselung, also Begrenzung der Einleitmenge, auf
den landwirtschaftlichen Abfluss von 1,2 l/(s*ha) vor Einleitung in den Flutgraben vorgegeben.

Sofern eine Versickerung des Regenwasserabflusses auf den privaten Grundstiicken nicht
moglich ist, soll dieser einer Regenwassernutzung zugefiihrt werden. Uber die Nutzung
hinausgehende Regenwasserabflisse dirfen nur gedrosselt in den geplanten o6ffentlichen
Regenwasserkanal eingeleitet werden. Durch die Einleitmengenbegrenzung auf 67 I/(s*ha) fur
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ein 10-mindtiges Regenereignis, bei einer Wiederkehrzeit von 3 Jahren, sind entsprechend
der jeweiligen Grundstiicksgrof3e zuséatzliche Speichervolumina vorzuhalten. Die Kombination
der Volumina fir Regenwasser-Nutzung und -Speicherung z. B. innerhalb einer Zisterne ist
grundsatzlich maoglich.

Von den nordlichen Verkehrsflachen wird ein Teil des Abflusses in den Regenriickhalteraum
eingeleitet.

Zur Ermoéglichung von Verdunstung und Versickerung werden Grindacher und Sickerpflaster
(auf den privaten Stellplatzflachen) festgesetzt.

Baugrundstiick Kindertagesstatte

Die Dachflachenabfliisse der Gemeinbedarfsflache sollen nach Mdglichkeit zur Versickerung
gebracht werden. Oberflachenwasser der befestigten Auf3enanlagen soll — sofern es nicht
einer Regenwassernutzung zugefihrt wird — in Freigeféllekanalen gesammelt und gedrosselt
(Drosselung auf den landwirtschaftlichen Abfluss von 1,2 Il/(s*ha) in die o6ffentliche
Regenwasserkanalisation im Steinrader Damm eingeleitet werden. Im Zuge weiterfihrender
Planungen sollte gepruft werden, ob Abflisse von Teilen der befestigten Aul3enanlagen
ebenfalls zur Versickerung gebracht werden kdnnen.

Hinterlandbebauung Schonbdckener Hauptstralle

Fur die Regenwasserabfliisse der befestigten Flachen wird, aufgrund der zur Zeit unbekannten
Baugrundverhaltnisse, im Rahmen des Wasserwirtschaftlichen Begleitplans eine
Regenwassernutzung vorgesehen. Dariiber hinaus gehende Abflisse sollen in
Freigefallekanalen gesammelt und gedrosselt (Drosselung auf den landwirtschaftlichen
Abfluss von 1,2 l/(s*ha)) der o6ffentlichen Regenwasserkanalisation in der Schénbdckener
Hauptstral3e zugefuhrt werden.

Wasserhaushaltsbilanz

Fur den Geltungsbereich des Bebauungsplans ist eine Wasserhaushaltshilanz auf der
Grundlage der A-RW 1 erstellt worden. Die Berechnung erfolgte mit dem vom Land S-H zur
Verfigung gestellten Berechnungsprogramm ,Berechnungstool A- RW 1% Stand: August
2021. Unter Berlcksichtigung der im Plangebiet vorgesehenen MalBhahmen zur
Regenwasserbewirtschaftung verandern sich in der Gesamtbilanz die wirksamen Flachen im
Vergleich zum Referenzzustand. Der abflusswirksame Flachenanteil wird durch das geplante
Baugebiet so gering verandert, dass hier der Fall 1 ,Weitgehend natirlicher Wasserhaushalt*
vorliegt. Da die Veranderungen des versickerungswirksamen und des verdunstungswirk-
samen Flachenanteils jedoch in den Fall 2 ,Deutliche Schadigung des Wasserhaushalts®
fallen, liegt in der Gesamtbetrachtung der Fall 2 fiir das Plangebiet vor. Gemaf Regelwerk A-
RW 1 sind bei Vorliegen des Falls 2 Nachweise zur lokalen Uberpriifung zu fiihren.

Der mdgliche Drosselabfluss von 81 I/s liegt deutlich tGiber dem flr das Baugebiet gewahlten
Drosselabfluss von rd. 3 I/s. Das Abflussgeschehen im Flutgraben wird dadurch maf3geblich
begiinstigt. Gemal der gefilhrten Nachweise ist die geplante Einleitung in das Gewasser
Flutgraben schadlos moglich.

Unter Einhaltung eines Sickerraumes von 1,0 m wund unter Berlcksichtigung der
Durchlassigkeitsbeiwerte der anstehenden ungesattigten Sande ist eine Versickerung auf der
Grundlage grundsatzlich fur die Uberwiegenden Flachen mdoglich. Auf Teilen der
Grundstucksflachen ist nach Durchfihrung eines oberflachennahen, kleinrdumigen
Bodenaustauschs ebenfalls eine Versickerung des Regenwassers maoglich. Auf wenigen
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Teilen der Grundsticksflachen sind die anstehenden Bdden nicht fur eine Versickerung
geeignet. Der Nachweis zur Vermeidung der Grundwasser-Aufhohung wurde im Rahmen der
Wasserhaushaltsbilanz gem. Regelwerk A-RW 1 erbracht. Die Einleitung ins Grundwasser
Uber Versickerungsanlagen ist gem. § 13 LWG je nach Art der Anlage und angeschlossener
Flachengrol3e bei der Unteren Wasserbehérde (UWB) im Zuge der Bauantragstellung von den
jeweiligen Bauherren anzuzeigen.

Starkregenvorsorge/Uberflutungsschutz

Der Nachweis des Uberflutungsschutzes wird fir das Baugebiet nordlich Steinrader Damm
uber eine ortliche Uberflutungspriifung gefiihrt. Die theoretisch hichste Uberflutungshéhe
seitens des Flutgrabens liegt bei +14,75 m . NHN. Der hochste Gelandepunkt liegt an der
Zufahrt zum Baugebiet am Steinrader Damm auf etwa +19,00 m 0. NHN. Von dort fallen das
Gelande sowie die geplante ErschlieBungsstralRe kontinuierlich in nord-nordwestliche
Richtung bis zur Bbschungsoberkante des Flutgrabens ab. Die Bdschungsoberkante des
Flutgrabens liegt an der westlichen B-Plangebietsgrenze auf im Mittel +14,70 m 4. NHN und
fallt auf etwa +14,15 m 0. NHN im Bereich des geplanten Einleitpunkts an der 6stlichen
Geltungsbereichsgrenze ab. Von der geplanten RingstralRe fuhrt ein Unterhaltungsweg zum
Regenrtckhalteraum.

Die Uberflutungssicherheit gegenilber dem Retentionsraum Flutgraben ist aufgrund der
Hohenlagen gegeben. Zugleich wird eine Flache festgesetzt, die von Bebauung zum
Uberschwemmungsschutz bei Starkregenereignissen freizuhalten ist.

Das Oberflachenwasser der Verkehrsflachen wird bei Regenereignissen, die Uber das
Bemessungsereignis des neuen Regenwasserkanals oder der Versickerungsanlagen
hinausgehen, innerhalb des StraRenraums zwischen den beidseitig angeordneten
StraRenborden in Richtung des Regenriickhalteraums im Norden des Plangebiets gefihrt .
Von dort kann es schadlos, ohne Schaden an Gebauden zu verursachen, dem Flutgraben
zuflieRen.

Im nordéstlichen Kurvenbereich der RingstraRe wird als zusatzlicher Uberflutungsschutz tiber
das Baugebiet ein Notwasserweg in einer Breite von 1,5 m in Form einer Mulde festgesetzt,
Uber das auflergewothnliche Regenwasserabflisse aus dem StralRenraum direkt der der
offentlichen Griunflache und dem natirlichen Gelandegefalle folgend dem Flutgraben
zugefuhrt werden konnen. Der Notwasserweg wird auf Privatflachen durch Baulast /
Grundbucheintragung gesichert. Fir das Freihalten von Bebauung und Bewuchs sind die
privaten Grundstiickseigentiimer:innen verantwortlich und verpflichtet. Zudem erfolgt eine
dingliche Sicherung zugunsten der Hansestadt Libeck das Grundstick zu betreten und
Ersatzvornahmen zu treffen.

Die Uberflutungssicherheit ist damit grundsétzlich fir samtliche Grundstiicke und Geb&aude im
Baugebiet nérdlich des Steinrader Damms gegeben.

5.4.4 Loschwasserversorgung

Fur die geplante Bebauung ist von einem Loschwasserbedarf von mind. 48 m3/ h flr zwei
Stunden als Grundschutz auszugehen.

Es sind innerhalb des Plangebiets alle 150 m ein Hydrant, d.h. insgesamt drei Hydranten,
erforderlich. Unter Heranziehung des DVGW Arbeitsblattes W 405 wird ein
Loschwasserbedarf fir das geplante Baugebiet (zweigeschossige Bebauung) von 48 m3/h
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Uber einen Zeitraum von zwei Stunden als ausreichend erachtet. Dies stellt den Grundschutz
in einem Bebauungsgebiet dar, der durch die Gemeinde (hier die Hansestadt Liibeck) als
Loschwasserversorgung vorzuhalten ist.

Spatere vom Bebauungsplan abweichende Bebauungen kénnen zur Sicherstellung der
Loschwasserversorgung einen hoheren Ldschwasserbedarf erfordern, der dann als
Objektschutz von Bauherr:innen nachzuweisen ist.

5.4.5 Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgung erfolgt durch die Entsorgungsbetriebe der Hansestadt Libeck.

Die Grundstiicke des Teilgebiets WA 1 und WA 4 werden Uber die Planstrale angedient. Die
Grundstuicke des Teilgebiets WA2 werden voraussichtlich tberwiegend Uber den Steinrader
Damm erschlossen, sodass hier die Abholung durch die Mullabfuhr voraussichtlich von der
Stralle Steinrader Damm erfolgen wird. Gleiches gilt fir die Abfallbehalter der
Gemeinbedarfsflache. Die Grundstiicke des Teilgebiets WA 3 werden Uber die Schonbéckener
Hauptstral3e angedient.

5.5 Larmschutz

Fur den Bebauungsplan liegt eine Schalltechnische Untersuchung in Bezug
auf Verkehrs-, Gewerbe- und Sportlarm hinsichtlich der Schallimmissionen auf die Gebaude
vor (siehe Kap. 9.3 Fachgutachten).

In der schalltechnischen Untersuchung erfolgt die Beurteilung der Schallimmissionen aus dem
Verkehr nach der DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau“ aus dem Jahr 2002 und die
Beurteilung der Gewerbeimmissionen nach der DIN 18005 in Verbindung mit der ,, Technischen
Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm*“. Die Beurteilung von Sportimmissionen erfolgt
nach der ,Achtzehnten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Sportanlagenlarmschutzverordnung - 18.BImSchV)“ aus dem Jahr 1991, zuletzt geandert im
Jahr 2017.

55.1 Gewerbelarm

Sudostlich des Plangebiets befindet sich in dem Geltungsbereich des Bebauungsplans
Nr. 23.02.00 (Anderungen in den Bebauungsplanen Nr. 23.02.01 und 23.02.02) ein
grof3flachiges Gewerbegebiet. Auch die im sudlichen Plangebiet geplante Kindertagesstatte
mit 8 Stellplatzen wurde in der Berechnung berticksichtigt. Die Berechnungen wurden ohne
Bericksichtigung der aktiven LarmschutzmaRnahmen durchgefiihrt, die aufgrund der
Verkehrsgerdusche erforderlich sind, da die Immissionsrichtwerte auch ohne
Larmschutzmalinahmen eingehalten werden. Unter Berlcksichtigung der aktiven
Larmschutzmaflinahmen berechnen sich geringere Pegel als im Folgenden angegeben.

Die hochsten Gewerbeimmissionen treten mit Beurteilungspegeln von bis zu 55 dB(A) tags
und 40 dB(A) nachts an der dstlichsten Reihenhausgruppe im ndrdlichen Plangebiet direkt am
Steinrader Damm auf. Die Richtwerte der TA Larm fur allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A)
am Tag und 40 dB(A) in der Nacht werden Uberall eingehalten. Es sind keine
Schallschutzmal3nahmen erforderlich.

Verursacht durch die An- und Abfahrten der Kindertagesstatte, berechnen sich am
nachstgelegenen Wohngebdude noérdlich der Kindertagesstatte und im Teilgebiet WAS
Beurteilungspegel von bis zu 53 dB(A) tags. Die Richtwerte der TA Larm fir allgemeine
Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag und 40 dB(A) in der Nacht werden auch unter
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Bertcksichtigung der Immissionen der Kindertagesstatte vor den umliegenden Bebauungen
aullerhalb des Plangebiets eingehalten. Es sind keine Schallschutzmal3nahmen erforderlich.

5.5.2 Verkehrslarm

Auf das nordliche allgemeine Wohngebiet wirken Larmimmissionen der umliegenden
Ubergeordneten Stral3e Steinrader Damm. Nachweislich der schalltechnischen Untersuchung
liegen die Verkehrslarmimmissionen von der Stralle, oberhalb der einschlagigen
Orientierungswerte, sodass ein erhéhter Schallschutz fir die zu dieser Stral3e orientierten
Raume empfehlenswert ist.

An den zum Steinrader Damm zugewandten Baugrenzen werden Beurteilungspegel von bis
zu 66 dB(A) am Tage und bis zu 58 dB(A) in der Nacht prognostiziert, d.h. Uberschreitungen
von bis zu 11 dB am Tage und 13 dB(A) in der Nacht gegentber den fir allgemeine
Wohngebiete geltenden Orientierungswerten von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts. Die
Larmbelastung bewegt sich damit auf3erhalb des Rahmens der in der 16. BImSchV
festgelegten Immissionsgrenzwerte von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts.

Als aktive SchallschutzmafRnahme werden Schallschutzwénde festgesetzt. Im westlichen
Bereich muss die ca. 80 m lange Larmschutzwand ,LSW 1“ 2,9 m hoch sein und einen
Mindestabstand von 3,0 m zum Knick in der Malinahmenflache M1 einhalten. Diese reicht bis
an die westliche Plangebietsgrenze und ca. 10 m nach Norden entlang der westlichen
Plangebietsgrenze. Aufgrund von Abstimmungen mit der Hansestadt Libeck musste die
geplante 80 m lange Larmschutzwand um insgesamt um 1,5 m nach Norden versetzt werden,
anders als zunachst im Gutachten vom 18.10.2021 betrachtet wurde. Durch die Verkleinerung
der Garten ergeben sich fir diese und die Erdgeschosse geringfligig geringere Pegel als im
Gutachten dargestellt. Fir die Obergeschosse ergeben sich geringfugig hohere Pegel, da die
abschirmende Wirkung der L&rmschutzwand geringer ausfallt. An den grundsétzlichen
Feststellungen und dem Fazit in der Schalltechnischen Untersuchung vom 18.10.2021 andert
sich nichts. Siehe hierzu Stellungnahme zur Schalltechnische Untersuchung zum
Bebauungsplan 23.27.00 vom 18.10.2021.

Im 6stlichen Bereich wird die an ein Haus angeschlossene Larmschutzwand ,LSW 2 mit einer
Hohe von 2,9 m festgesetzt. Sie flihrt bis an den 6stlich angrenzenden Ful3- und Radweg nahe
der Grundsticksgrenze und verlauft dort nach Norden ca. 10 m entlang des Fuf3- und
Radwegs. Mit diesen MaRnahmen werden die Orientierungswerte der DIN 18005 sicher
eingehalten.

Zwischen und neben Reihenhausgruppen missen als aktiver Schallschutz geschlossene
Schuppen mit einer H6he von 2,2 m ausgebildet werden ,LSW3“. Zusatzlich ist ein passiver
Schallschutz notwendig. Parallel zur Straf3enverkehrsflache (Steinrader Damm) missen sie
als geschlossene Baustruktur bis zu den Grundstiicksgrenzen ausgebildet werden. Die
baulichen Anlagen dirfen dabei jeweils die Hb6he von 2,2 m nicht unterschreiten.
Aulenwohnbereiche sind an den strallenzugewandten Gebaudeseiten (stral3enparallele und
daran anschlieBende AulRenwénde) nur in Form von Wintergarten zulassig. Ausnahmsweise
kbnnen auf den stralBenzugewandten Geb&dudeseiten Terrassen, Balkone und Loggien
zugelassen werden, sofern die betreffenden Wohnungen zugleich tber AuRenwohnbereiche
auf der strallenabgewandten Geb&udeseite verfligen.

Vor dem Bezug der Hauser im nordlichen Teilgebiet in der ersten Reihe zum Steinrader
Damm sind die oben aufgefluihrten aktiven SchallschutzmalRnahmen fertigzustellen.
Die Gebaude ab der zweiten Reihe zum Steinrader Damm im nordlichen Teilgebiet und
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die Gebaude im sudlichen Teilgebiet kdnnen auch vor der Errichtung der aktiven
Larmschutzmalinahmen und der Geb&dude in der ersten Reihe bezogen werden

Bezlglich der  verbleibenden Uberschreitungen  werden  folgende passive
LarmschutzmalBnahmen empfohlen und festgesetzt.

Sofern die Orientierungswerte nach der DIN 18005 an Schlaf- und Aufenthaltsraumen
trotz der aktiven LarmschutzmalRnahmen Uberschritten werden, sollen gesunde
Wohnverhaltnisse durch passive SchallschutzmalBhahmen sichergestellt  werden.
In den Bereichen, in denen die Orientierungswerte nach der DIN 18005 uberschritten
werden, soll Folgendes gelten:

Fur Aufenthaltsraume, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden konnen, ist der
mafgebliche AuRenlarmpegel fur die Nacht der Nebenzeichnung 1 und 3 zu entnehmen. Fir
alle anderen Aufenthaltsrdume gilt der mafigebliche AulRenlarmpegel fur den Tag gemaf
Nebenzeichnung 2 und 4 der schalltechnischen Untersuchung.

Fur Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Unterrichtsrdume und ahnliche Raume sind 30 dB als
Korrekturwert fur die Raumart in die Berechnung einzustellen.

Es kann ein geringeres Schallddmm-Mald zugelassen werden, wenn im Rahmen eines
Einzelnachweises unter Berlcksichtigung der konkreten Gebaudegeometrie fir die
betreffende AuRenwand ein entsprechend geringerer maf3geblicher AuRenlarmpegel ermittelt
wird.

Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt durch die Festsetzung von
besonderen Anforderungen an die Luftschalldammung von Au3enbauteilen gemaf3 DIN 4109,
Schallschutz im Hochbau.

Bei einem maf3geblichen AulRenlarmpegel von mehr als 58 dB(A) fiir zum Schlafen geeignete
Raume (siehe Nebenzeichnung 1 und 3) ist der erforderliche hygienische Luftwechsel fir
Aufenthaltsrdume, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden kénnen, durch
schalldammende Liftungseinrichtungen sicherzustellen. Hiervon kann abgewichen werden,
wenn durch andere technische MalRnahmen (z. B. durch spezielle Fensterkonstruktionen)
sichergestellt wird, dass ein Innenraumpegel von 30 dB auch bei getffnetem Fenster nicht
Uberschritten wird. Luftungseinrichtungen sind beim Nachweis der erforderlichen
Schalldammung zu berticksichtigen.

5.5.3 Sportlarm

Die Beurteilungspegel aus den Sportanlagen wurden unter Berlcksichtigung der geplanten
Bebauung - jeweils fur einen Werktag, die abendliche Ruhezeit an einem Werktag, einen
Sonntag und einen Nachtzeitraum und in Berechnungshéhen von 2 m und 5 m berechnet. Die
Berechnungen wurden ohne Berlcksichtigung der aktiven Larmschutzmaf3nahmen
durchgefuhrt, die aufgrund der Verkehrsgerdusche erforderlich sind, da die
Immissionsrichtwerte auch ohne Larmschutzmalnahmen eingehalten werden. Unter
Berucksichtigung der aktiven LArmschutzmalinahmen berechnen sich geringere Pegel als im
Folgenden angegeben.

Die malRgeblichen Immissionen resultieren aus den Schiedsrichter:innenpfiffen bei Spielen auf
dem Kunstrasenplatz. Die maximalen Beurteilungspegel werden an der Westfassade der
geplanten Kindertagesstatte auf dem Teilgebiet sidlich des Steinrader Damms mit 59 dB(A)
aullerhalb der Ruhezeit am Werktag prognostiziert.
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Tagsuber an Werktagen und Sonntagen wird der Immissionsrichtwert der 18. BImSchV von
55 dB(A) an der Westfassade der Kindertagesstatte um bis zu 4 dB Uberschritten. An allen
anderen Geb&auden im Plangebiet wird der Immissionsrichtwert tagsuber eingehalten. In den
Ruhezeiten und in der Nacht wird der Immissionsrichtwert der 18. BImSchV von 55 bzw. 45
dB(A) an allen Fassadenflachen im Plangebiet eingehalten. Zur Schaffung gesunder
Aufenthaltsverhaltnisse wird empfohlen, dass die Kindertagesstatte regelhaft an Samstagen,
Sonn- und Feiertagen nicht getffnet sein darf. Diese Regelung schliel3t temporare
Veranstaltungen nicht aus. Im Rahmen der Baugenehmigung werden die Betriebszeiten der
Kindertagesstatte festgelegt.

5.5.4 Ruhige Gebiete

Gemal Larmaktionsplan der Hansestadt Lubeck 2018/2019 befindet sich das Plangebiet im
Bereich der Festlegung des ,Ruhigen Gebietes Herrengarten (1.14)". Dieses ist der Kategorie
.,fuhige Achse“ zuzuordnen. Die malfigeblichen Emittenten sind auf die Autobahn BAB1
zuruickzufuhren. Als Malinahme zum Schutz der ausgewiesenen Gebiete ist es zweckmalfiig,
die Immissionen der angrenzenden, maf3geblichen Emittenten auf diese Flachen in Zukunft zu
reduzieren oder mindestens auf dem aktuellen Niveau zu halten, so dass eine
Verschlechterung der Situation ausgeschlossen werden kann.

Beim Schutz der ruhigen Gebiete steht der Vorsorgegedanke im Vordergrund. Es werden
daher von den zusténdigen Planungstréagern alle Freiraum-, Verkehrs- und Stadtplanungen
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die ruhigen Gebiete Uberpriift und der Aspekt des Larm-
schutzes bericksichtigt. Im Rahmen des Verfahrens wurde eine schalltechnische
Untersuchung vorgenommen, hierbei wurde auch der Larm durch die BAB 1 berilcksichtigt.
Mit dem Vorhaben gehen jedoch keine Erh6hungen der Belastungen durch Larm hervor, die
Zu einer zusatzlichen Beeintrachtigung beitragen. Mit der Bebauung kann als positiver Effekt
die Larmbeeintrachtigung fur Flachen hinter der Bebauung reduziert werden. Dem Ziel des
Larmaktionsplans wird damit entsprochen, eine Erhéhung der Larmbelastung ist nicht zu
erwarten.

5.6 Grun, Natur und Landschaft

5.6.1 Private Grunflachen

Zur Bewirtschaftung und zum Schutz der Knickanlage am Steinrader Damm wird parallel dazu,
zwischen dem Knick (M1) und der Larmschutzwand eine private Grunflachen gesichert. Diese
wird durch Baulasten oder grundbuchliche Vereinbarungen jederzeit fir die Eigentiimer:innen
der angrenzenden Grundstiicke zur Pflege der Flachen zugénglich sein. Zugleich wird tber
ein Nutzungsrecht die Zuganglichkeit zugunsten der Versorgungstrager fir die Pflege des
Knicks gesichert.

5.6.2 Offentliche Griinflachen

Grinflachen

Zur Schaffung bzw. Verbesserung von Naherholungsmdéglichkeiten ist die Anlage eines Ful3-
und Radwegenetzes im Plangebiet vorgesehen. Innerhalb des Plangebiets soll ein FulRweg
an der Ostlichen Grenze mit der Beschilderung “Radfahrer frei“ und ein Ful3- und Radweg auf
der nordlichen offentlichen Grunflache gefiihrt werden, Es erfolgt weiterhin eine ful3laufige

Entwurf zum Satzungsbeschluss gemal3 8 3 Abs. 2 BauGB Stand: 06.10.2022 33

187 von 211 in Zusammenstellung



TOP 5.3

Bebauungsplan 23.27.00 — Steinrader Damm / Schonbéckener Hauptstralle — Begriindung

Verbindung durch den Knick am Steinrader Damm und das Teilgebiet WA4 im Westen des
Wohngebiets, der die Ringstral3e mit dem Steinrader Damm verbindet.

Kinderspielplatz

Auf der offentlichen Grinflache parallel zum Flutgraben wird ein Bereich mit der
Zweckbestimmung Kinderspielplatz festgesetzt. Die Flache fur den Kinderspielplatz umfasst
eine GroRe von rund 710 m?, auch die tbrigen 6ffentlichen Grinflachen mit FuB-/ Radwegen
auf ca. 9.200 m? Flache dienen als Spiel- und Bewegungsflichen. Damit wird ein
ausreichendes Angebot an Flachen zum Spielen auch unter Berlcksichtigung
multifunktionaler Nutzungsmadglichkeiten gewahrleistet.

Pflanz- und Erhaltungsbindung

Um eine wirksame Durchgrinung des neuen Wohnquartiers zu gewahrleisten, werden
Festsetzungen zur Begrinung des Stral3enraums, des Kinderspielplatzes und der privaten
Wohnbaugrundstticke getroffen.

So sind zur Gewahrleistung eines griinen StraRenraumes die im Steinrader Damm zum Erhalt
festgesetzten Baume bei Abgang mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen
in 1 m Hohe zu ersetzen. Da im Einfahrtsbereich in das nérdliche Plangebiet ein Baum entfallt,
werden zur Aufrechterhaltung und Weiterfilhrung der Halballee die Pflanzung von zwei
Silberlinden mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1 m Hohe
festgesetzt. Die Pflanzungen erfolgen im Bereich der 6ffentlichen Verkehrsflache 6stlich der
Zufahrt zum Quartier und nahe der Zufahrt zum benachbarten Flurstlick 2/34.

Die Pflanzung mindestens eines Laubbaums je Wohnbaugrundstiick in dem Allgemeinen
Wohngebiet verbessert den Klimaschutz und sichert eine Durchgriinung des Wohnquartiers.
Daruiber hinaus bieten die Baumpflanzungen Lebens-, Nahrungs- und Rickzugsraume fur
Vogel und Insekten im Siedlungsraum. Aufgrund der geringen GrundstiicksgroRen der
Mittelhauser der Reihenhausgruppen sind diese von der Festsetzung ausgenommen.

Die Baume sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

Fur Einfriedungen zur 6ffentlichen Verkehrsflache dirfen in den Teilgebieten WAL, WA2 und
WA4 nur geschnittene Laubholzhecken oder Steinwélle mit Bepflanzungen bis zu einer Hohe
von 1,5 m verwendet werden, um ein einheitliches durch Griin gepréagtes Straf3enbild der
Siedlung sicherzustellen. Die maximale Hohenvorgabe fir die Bepflanzungen gewahrleistet,
dass im StraBenraum keine UbergroRen Hecken entstehen. Auf den mit ,Anpflanzung von
Hecken® festgesetzten Flachen sind aus gleichen Grinden Laubhecken mit einer Héhe von
mindestens 0,8 m anzupflanzen.

Zusatzliche Einfriedungen sind nur grundstiicksseitig und in Form von durchsehbaren Draht-
und Metallzdunen mit einer H6he von maximal 1,2 m zuldssig. Damit die baulichen
Einfriedungen das angestrebte Erscheinungsbild nicht stéren, sind zuséatzliche Einfriedungen
nur in Form von durchsehbaren Draht- und Metallzaunen diese zum Grundstiick hin zu
orientieren und die Hecke nach aul3en zu setzen.

Zur Sicherung eines griinen Strafl3enbildes und um die Versiegelung so gering wie moglich zu
halten sind die Vorgartenbereiche — Bereich zwischen straf3enseitiger vorderer Baugrenze
(bzw. deren Verlangerung bis zu den seitlichen Grundsticksgrenzen) und der der
ErschlieBung des Grundsticks dienenden Stral3enverkehrsflache — géartnerisch anzulegen.
Die betreffenden Flachen sind mit bodendeckender Vegetation (z. B. Graser, Kletterpflanzen)
zu bepflanzen oder mit Stauden oder Geholzen zu begrinen.
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Es sind mind. 17 Laubbdume in offenen mindestens 10 m2 groRen Baumscheiben mit einem
durchwurzelbaren Substratvolumen von mindestens 12 m3 im 6&ffentlichen StralRenraum der
PlanstralRe (RingstralRe) zu pflanzen. Die Baumscheiben sind mit bodendeckenden Pflanzen
zu begrunen. Diese Festsetzungen dienen der Sicherung und langfristigen Entwicklung der
Baume.

Auf der Kinderspielplatzflache sind mind. drei Laubbdaume zu pflanzen. Mit der Pflanzung von
drei Baumen wird eine Beschattung der Spielflache gesichert. Auf der festgesetzten
offentlichen Grunflache mit der Zweckbestimmung ,Grinanlage“ sind mindestens 20
Laubbaume zu pflanzen. Diese dienen dem Klimaschutz, der Durchgriinung der Griinanlagen
und leisten einen wichtigen Okologischen Beitrag. Sie mindern die Aufheizung von Flachen
und unterstitzen damit das Kleinklima. Sie bieten zudem Lebens- und Nahrungsraum fir
Tiere.

Fur die BegrinungsmalRnahmen wird die Verwendung von standortgerechten Geholzen
festgesetzt. Diese Arten bieten im besonderen MaRe der heimischen Tierwelt
Nahrungsgrundlage und Lebensraume und gewahrleisten Uber die Sicherung der
Nahrungskette die Bestandsvielfalt (Biodiversitat).

Zur Verbesserung der Okologie und fiir den Klimaschutz sowie zur optischen Aufwertung sind
Larmschutzwéande beidseitig in einem Abstand von jeweils 0,5 m mit Kletterpflanzen dauerhaft
zu begrunen.

Bei dem Regenrickhalteraum handelt es sich um eine natirlich angelegte
Regenrickhalteflache (Ausformung
als Mulde mit zeitweisem, flachem Einstau), in Form einer in den Park eingebundenen
Vertiefung, die nicht stdndig mit Wasser gefiillt sein wird.

Auf der Flache fur den Gemeinbedarf ist je 200 m2 Grundstiickflache mindestens ein
Laubbaum zu pflanzen, zu pflegen, dauerhatft zu erhalten und bei Abgang durch Neupflanzung
Zu ersetzen. Mit dieser Festsetzung wird eine Durchgriinung der Flachen sichergestellt. Die
Baumpflanzungen leisten einen 6kologischen Beitrag und dienen der Verbesserung des
Kleinklimas. Sie bieten Tieren Lebens- und Nahrungsraum und férdern damit die Artenvielfalt.
Die baulichen Eingriffe werden durch Pflanzgebote gemindert.

Die fur die Baum- und Heckenpflanzung zulassigen Pflanzen sind in den Pflanzlisten in den
textlichen Festsetzungen aufgelistet.

Hinweis: In der Pflanzenliste (a) wird fur die Pflanzung von Straf3enbdumen die Verwendung
von heimischen Laubbdumen empfohlen. Angesichts der immer starker splrbaren
Auswirkungen des Klimawandels (Trockenheit, Hitze, Starkregen) ist es zukunftig gof.
notwendig, auch nicht heimische Baumarten bei der Auswahl und Pflanzung von
StraRenbaumen zu berlicksichtigen (z. B. GALK-StraRenbaumliste), da diese den veranderten
Anforderungen besser gewappnet sind.,

Die in der Planzeichnung zur Erhaltung festgesetzten Baume sind dauerhaft zu erhalten und
fachgerecht zu pflegen. Bei Abgang von Baumen, fir die der Bebauungsplan eine
Erhaltungsbindung festsetzt, ist innerhalb von 2 Jahren gleichartiger Ersatz gemafR der
Pflanzliste (a) mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1 m Hohe, zu
pflanzen. Fur die in der Planzeichnung als Anpflanzung festgesetzten Baume sind zwei
Silberlinden mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm gemessen in 1,0 m Hohe zu
pflanzen dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Bei Abgang von Baumen, fir die
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der Bebauungsplan eine Anpflanzbindung festsetzt, ist innerhalb von 2 Jahren gleichartiger
Ersatz zu pflanzen. Diese Festlegung dienen der Sicherung der grinordnerischen Qualitaten
und der Sicherung einer zeithahen Nachpflanzung bei moglichen Verlusten von Gehdolzen.

5.6.1 MalRBnhahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

Dachbegrinung

Zur Durchgriinung des Plangebiets und Verbesserung der klimatischen Situation wird in den
Teilgebieten WAL, WA2 und WA4 sowie fur die Gemeinbedarfsflache eine Dachbegrinung
von Hauptgebauden mit einer Dachneigung von bis zu 10 Grad festgesetzt. In den Teilgebieten
WAL, WA2 und WAA4 ist ein mindestens 10 cm starker durchwurzelbarer Substrataufbau zu
verwenden, fir die Dachbegriindung der Gebaude im Bereich der Gemeinbedarfsflache ist ein
mindestens 15 cm starker durchwurzelbarer Substrataufbau zu verwenden. Die
Dachbegriinung ist fachgerecht auszustatten, mit standortgerechten heimischen Arten (50 %
Graser, 50 % Krauter) zu begrinen und dauerhaft zu unterhalten. Dachflachen von
Nebengebauden, Nebenanlagen, Garagen und Carports sind mit einem mindestens 6 cm
starken durchwurzelbaren Substrataufbau fachgerecht auszustatten, zu begrinen und
dauerhaft zu unterhalten. Dieses wirkt auch fur den Wasserhaushalt durch Rickhaltung,
Speicherung, Verdunstung und verzogerte Ableitung von Niederschlagswasser ausgleichend.
Begrinte Dachflachen bilden stadtbkologisch wirksame Vegetationsflachen, die
Ersatzlebensraume und Teillebensrdume fir Tiere wie Insekten und Vogelarten bieten und
leisten zudem einen Beitrag zur Vernetzung von Lebensraumen im Stadtgebiet.

Private Wege und Stellplatzanlagen

Als Vermeidungs- und MinderungsmalRnahmen zur Begrenzung der Bodenversiegelung wird
die Verwendung wasser- und luftdurchlassiger Aufbauten fur private Wegeflachen und offene
Stellplatzanlagen festgesetzt.

In den Teilgebieten WA1 und WA4 dirfen die Vorgartenbereiche fur erforderliche Stellplatze
einschlieB3lich Zufahrten, Abstellanlagen fir Fahrrader, Standplatze fur Abfallbehalter sowie
erforderliche Wege zu insgesamt hochstens 50 % ihrer Flache befestigt werden. Sonstige
Nebenanlagen sind im Vorgartenbereich unzulassig.

Niederschlagswasser

Niederschlagswasser von den privaten Flachen und der Flache fir den Gemeinbedarf (bspw.
Dachflachen, Terrassen-, Stellplatz- und Wegeflachen), welches nicht durch
Regenwassernutzung gebraucht oder auf dem Grundstiick versickert werden kann, ist auf den
Grundsticken in Speichern (z.B. Ruckhalteschachte oder Mulden) zuriickzuhalten und
gedrosselt in den Regenriickhalteraum abzugeben.

Knickflachen

Der Knick im Bereich der MaRnahmenflache M1 parallel zum Steinrader Damm wird im
Bereich der Wegeverbindung unterbrochen. Der Bereich des Knickverlustes wird aul3erhalb
des Grundstiicks in Form einer Neuanlage erfolgen. Der Ausgleich erfolgt im Verhéltnis 2:1 in
Form einer neuen 10 m langen Knickanlage als Teil einer Gesamtmal3nahme mit einer Lange
von rund 270 m. Der Ausgleich ist auf einer landwirtschaftlich genutzten Flache im Ortstell
Dummersdorf der Hansestadt Lubeck auf den Flurstiicken 17/1 und 418 der Flur 5 Gemarkung
Dummersdorf vorgesehen. Die Sicherstellung erfolgt Gber den ErschlieBungsvertrag.
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Der an der ostlichen Gebietsgrenze verlaufende, festgesetzte Knick M3 ist dauerhaft zu
erhalten, fachgerecht zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

Parallel zu den Knicks ist ein Knickschutzstreifen anzulegen. Die festgesetzten
Knickschutzstreifen im Bereich der MaRnahmenflachen M1 und M3 sind zu einer Gras- und
Krautflur zu entwickeln. Die Knickschutzstreifen sind dauerhaft zu erhalten und max. 1 x pro
Jahr (frihestens ab 1. Juli) zu mé&hen.

Ersatzpflanzung Silberlinde

Da im Einfahrtsbereich in das noérdliche Plangebiet ein Baum entfallt, werden zur
Aufrechterhaltung und Weiterfihrung der Halballee die Pflanzung von zwei Silberlinden mit
einem Stammumfang von mindestens 18, cm, gemessen in 1 m HOhe festgesetzt. Die
Pflanzungen erfolgen im Bereich der o6ffentlichen Verkehrsflache dstlich der Zufahrt zum
Quatrtier und nahe der Zufahrt zum benachbarten Flursttick 2/34.

Ausgleichsflache M2

Die MaRnahmenflache M2 dient als Ausgleichsflache nach §1a BauGB fiir eine aul3erhalb des
Plangebietes durchgefilhrte MaRBnahme im Bereich des &stlich angrenzenden
Campingplatzes. Als Entwicklungsziel wird die Flache als Sukzessionsflache festgesetzt. Die
durch das Uberfilhrungsbauwerk entfallende Ausgleichsflache wird im Ausgleichspool an der
Grienau ausgeglichen.

5.7 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Im Hinblick auf ein stadtebaulich ansprechendes Erscheinungsbild trifft der Bebauungsplan
Festsetzungen zur aufleren Gestaltung baulicher Anlagen gemall § 9 Abs. 4 BauGB in
Verbindung mit 8 84 Abs. 1 LBO Schleswig-Holstein.

Fassaden

Die AuBenwandflachen der Hauptgebaude sind einheitlich mit rotem, grauem oder braunem
Sicht-/Verblendmauerwerk oder in Holz auszufiihren. Fur untergeordnete Teilflachen (max.
15 % Wandflachenanteil) kbnnen auch andere Materialien verwendet werden. Putzfassaden
hingegen sind unzulassig.

Innerhalb einer Reihenhausgruppe sind fir AuBenwandflachen einheitliche Materialien
hinsichtlich der Art, Format und Farbton zu verwenden. Hiermit soll ein Mindestmal® an
einheitlicher Gestaltung der Gebdude und ein harmonisches und ruhiges Siedlungsbild
erreicht werden.

Déacher

Die Dacher der Einzelhduser in dem Teilgebiet WA3 sind in den Farbténen rot, grau oder
braun als symmetrisches Sattel- oder Walmdach mit einer Neigung zwischen 30°-50°
auszufiihren. Ortsbilduntypische, glasierte Dachziegel werden ausgeschlossen. Zwerchgiebel
sowie Gauben werden in Lage und GroRRe begrenzt, damit sie das Erscheinungsbild der
Gebé&ude nicht unmal3stablich dominieren.

Die Déacher der Hauptgeb&ude in den Teilgebieten WAL, WA2, WA4 und auf der Flache fur
den Gemeinbedarf sind als Flachdacher oder flach geneigte Dacher mit einer Neigung von
nicht mehr als 10° auszufihren und zu begriinen.
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Fur Reihausgruppen wird fur die jeweils zusammengehtrenden Halften eine einheitliche
Gestaltung vorgegeben um ein harmonisches und ruhiges Siedlungsbild zu erreichen.

Sockelhdhe

Es wird eine Regelung zur Sockelhthe getroffen. Durch eine Begrenzung der Sockelhdhe auf
maximal 30 cm sollen zum einen unverhaltnisméRige Héhenverspriinge zwischen Bebauung
und ErschlieBungsstralle ausgeschlossen werden. Zum anderen wird mit einer
Mindestsockelhbhe von 15 cm ein zusatzlicher Schutz der Gebaude bei
Starkregenereignissen gewahrleistet.

Bezugspunkt ist die angrenzende Erschlieliungsanlage in der Mitte der gemeinsamen Grenze
des Grundsttickes mit der Erschlie3ungsanlage.

Gestaltung nicht Uberbaubare Grundstiicksflachen bebauter Grundstiicke

Damit die Vorgartenflachen entlang der 6ffentlichen ErschlieBungsstraen nicht vollstandig
versiegelt, sondern vielfaltig gestaltet und géartnerisch angelegt werden, wird fir die Teilgebiete
WAL, WA2 und WA4 die Flachen der moglichen Versiegelung begrenzt und eine gartnerische
Gestaltung festgesetzt.

Solaranlagen

Die vorgegebenen Dachformen und -neigungen bieten gute Voraussetzungen zur Nutzung
von Solarthermie- und Photovoltaikanlagen. Klarstellend wird daher festgesetzt, dass die
Installation dieser Anlagen der Festsetzung zur Dachgestaltung nicht widerspricht.
Solaranlagen sind ausschlieBlich auf den Dachflachen und an den AuRenwanden von
Hauptgebauden, Nebenanlagen, Garagen oder Carports anzuordnen. Auf den
Grundstucksflachen sind Anlagen zur Erzeugung solarer Energie nicht zuldssig, da diese
Bereiche vorwiegend der Begriinung dienen sollen. Die Pflicht zur Dachbegriinung bleibt
unbertihrt. Die Forderung der Nutzung solarer Energie entspricht den allgemeinen
Zielsetzungen des Landes und stitzt die Planung zur Energieversorgung des neuen
Wohngebiets.

5.8 Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung und nur an den stralRenseitigen
AulRenwanden zulassig, dabei dirfen sie eine Grofze von jeweils 1,0 m2 nicht Uiberschreiten.
Freistehende, bewegliche, blendende Werbeanlagen und/oder Werbeanlagen mit
wechselndem Licht sind hingegen unzuldssig. Damit soll eine Beeintrachtigung des
Siedlungsbildes durch aggressive Werbung verhindert werden. Zudem soll mit der
Einschrankung der Grofie der Werbeanlagen ein mdéglicher ,Schilderwald“ unterbunden und
weiterhin ein Standartmall an Gestaltungsqualitat erhalten werden. Dennoch werden
Werbeanlagen nicht generell ausgeschlossen, da den ansassigen Gewerbetreibenden die
Moglichkeit der wirkungsvollen Werbung in einem angemessenen Umfang erméglicht werden
soll.

5.9 Hinweise

Soweit sich aus anderen Fachgesetzen, Untersuchungs-, Genehmigungs- oder
Abstimmungspflichten oder sonstige fur die Umsetzung des Bebauungsplans relevante
Sachverhalte ergeben, wird hierauf in Teil B des Bebauungsplanes im Anschluss an die
textlichen Festsetzungen hingewiesen.
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6. Wesentliche Auswirkungen der Planung
6.1 Auswirkungen auf die Wohnraumversorgung

Zusatzliche Wohneinheiten

Der Bebauungsplan beinhaltet ein Neubaupotenzial von insgesamt ca. 49 Wohneinheiten, die
sich wie folgt auf die nachfolgend genannten Wohnungstypen verteilen:

e 36 WE in freistehenden Einzelhausern (Annahme: 1 WE/E, zzgl. 1 Einliegerwohnung
je 6 WE)
¢ 13 WE in Reihenhausgruppen (Annahme: 1 WE/RH, keine Einliegerwohnungen)

Zu erwartende Anzahl der Bewohner:innen

Unter der Annahme einer durchschnittlichen Belegung von 2,8 Personen je Einzelhaus und
Wohneinheit der Reihenhausgruppen ist bei vollstandiger Umsetzung der Planung fir das
neue Wohngebiet mit ca. 137 neuen Bewohner:innen zu rechnen.

6.2 Wohnfolgebedarfe

6.2.1 Soziale Infrastruktur

Zusatzliche Kitaplatzbedarfe

Der neu entstehende Bedarf kann in der geplanten Kindertagesstatte nachgewiesen werden.
Die in der neuen Einrichtung dartiber hinaus entstehenden Platze tragen zur Bedarfsdeckung
fur die umliegenden Wohngebiete bei.

Zusatzlicher Grundschulplatzbedarf

Die aus dem neu entstehenden Baugebiet zu erwartenden Schiller:innen-Zahlen je Jahrgang
errechnen sich nach der anerkannten Berechnungsformel

WE x 2,8 x 1,6% = Kinder je Jahrgang
Dies ergibt nach der Formel ca. 4,5 Kinder je Jahrgang.

Die zusatzlichen Grundschiler:innen kénnen durch die Schule Schonbdcken aufgenommen
werden.

Spielplatzbedarf

Auch wenn in der Hansestadt Libeck bisher kein flachenbezogener Richtwert bezliglich der
Erforderlichkeit offentlicher Kinderspielplatze angesetzt wird, wird aufgrund der Gro3e des
Wohngebietes sowie der im naheren Umfeld nicht vorhandenen Spielplatze die Anlage eines
neuen oOffentlichen Kinderspielplatzes fur erforderlich erachtet. Dementsprechend sieht der
Bebauungsplan auch die Anlage eines Kinderspielplatzes in einer Grof3e von ca. 710 m2 vor.

6.3 (Sonstige) Auswirkungen auf die Belange von Kindern und Jugendlichen

Es sind keine wesentlichen Auswirkungen auf die Belange von Kindern und Jugendlichen zu
erwarten.
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6.4 Verkehrliche Auswirkungen

Die verkehrlichen Auswirkungen der stadtebaulichen Neuordnung des Plangebiets werden als
gering eingeschatzt. Aufgrund von Bedenken zur Leistungsfahigkeit der Abbiegefahrten vom
Steinrader Damm in den nordlichen Bereich des Geltungsbereichs wird die Querungsinsel
verschoben, um im Schatten der verschobenen Insel das Linksabbiegen zu ermdglichen.

6.5 Folgebedarfe im Bereich der technischen Infrastruktur

Es ergeben sich zusatzliche Bedarfe an Ver- und Entsorgungsanlagen bezogen auf das
Sielnetz, Leitungen und fur die Regenriickhaltung. Diese werden durch den Vorhabentrager
erstellt und Gber den ErschlieBungsvertrag nach der Fertigstellung an die Entsorgungsbetriebe
Ubertragen.

6.6 Auswirkungen auf die Umwelt

6.6.1 Auswirkungen auf Natur und Landschaft

Die Umsetzung des Bebauungsplans fuhrt zu Eingriffen in die Natur und Landschaft durch die
Uberplanung von ca. 3,2 ha Ackerland bzw. Versiegelung von ca. 1,4 ha derzeitig offener
Bodenflachen. Durch die MafRnahmen zur Begrinung, der Beschrankung der neu zu
versiegelnden Flachen sowie den MalRnahmen zum Umgang mit dem anfallenden
Oberflachenwasser werden die Eingriffe reduziert.

Uber das Vorhabengebiet hinausgehenden erhebliche Beeintrachtigungen der Umwelt infolge
von Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern sind nicht zu erwarten. Insgesamt wird
von keinen erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzgiter aufgrund der Planung
ausgegangen.

6.6.2 Beriuicksichtigung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote

Pflanzen

Das Plangebiet wird zurzeit intensiv ackerbaulich bewirtschaftet.

Im Einfahrtsbereich wird ein Baum gefallt, welcher unter den Schutz der Lubecker
Baumschutzsatzung fallt. Als Ersatzmalinahme werden zwei Neupflanzungen in der
Verkehrsflache Steinrader Damm festgesetzt.

Brutvdgel

Das Plangebiet wird von diversen Brutviégeln regelmaRig zur Nahrungssuche genutzt. Diese
konnen jedoch ausweichen, wodurch die Beschédigung ihrer Fortpflanzungsstétte im Sinne
des 8§ 44 BNatSchG vermieden wird. Die 6kologischen Funktionen im Sinne des 8§ 44 (5) Satz
2 BNatSchG bleiben erhalten.

Fledermause

Fledermé&use haben potenziell keine Quartiere im Plangebiet. Potenzielle Fortpflanzungs- und
Ruhestatten werden demnach nicht beschadigt. Bei der Verwirklichung der Inhalte des
Bebauungsplans kommt es nicht zu Versté3en gegen die Verbote des 8§ 44 BNatSchG.
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Im Ergebnis kénnen artenschutzrechtliche Konflikte ausgeschlossen werden, sofern die
vorgeschriebenen Schonzeiten und Fallfristen eingehalten werden.

Haselmaus

Fur die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschitzte Haselmaus fehlen dem Plangebiet
geeignete Vegetationsstrukturen. Da sie streng an Gehdlze gebunden ist, kommt fir sie das
relativ offene Untersuchungsgebiet und seine Umgebung nicht als Lebensraum in Frage. Mit
ihrem Vorkommen ist nicht zu rechnen

Weitere potenziell vorhandene Arten des Anhangs IV

Eine Betroffenheit weiterer Arten des Anhangs IV ist aufgrund der naturraumlichen
Ausstattung des Plangebietes und fehlender Habitatstrukturen nicht zu erwarten. Das
Eintreten des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist daher nicht zu erwarten.

6.6.3 Beriicksichtigung von Klimaschutzbelangen

Integrierte Lage

Das Wohngebiet arrondiert einen bestehenden Siedlungsbereich und schlie3t damit an
vorhandene Infrastrukturen an und kann kurzfristig erschlossen werden. Der Standort ist durch
eine Bushaltestelle an den OPNV angebunden und das Stadtzentrum der Hansestadt Liibeck
ist gut erreichbar. Mit der Schaffung von Wohnraum fiir gartenbezogenes Wohnen kann die
Abwanderung von jungen Familien in das Umland verhindert werden.

Energetische Optimierung

Die Gebéaude lassen eine Nutzung thermischer Solaranlagen oder Photovoltaik zu.

Energiekonzept

Fur den vorliegenden Bebauungsplan wurde ein Energiekonzept erstellt (siehe Kap. 9.3
Fachgutachten). Die Lubecker Bilrgerschaft hat mit Beschluss vom 23.05.2019
(VO/2019/07495) den Klimanotstand festgestellt. Mit der Unterstitzung der Resolution zur
Ausrufung des Climate Emergency (,Klimanotstand®) hat sich die Hansestadt Liibeck das Ziel
gesetzt, vor dem Jahr 2050 klimaneutral zu sein. Vor diesem Hintergrund gilt es, bei der
Entwicklung neuer Baugebiete darauf hinzuwirken, im Zuge der Bebauung und Nutzung der
Gebaude klimaschadliche Emissionen so weit als mdglich bzw. angemessen zu vermeiden.
Das am 25.06.2020 von der Lubecker Birgerschaft verabschiedete Klimaschutz-MalRhahmen-
Paket (VO/2019/07727-01) hat dementsprechend fur die Bauleitplanung festgelegt, dass fur
jedes neue Baugebiet ein Energiegutachten zu erstellen ist. Das Energiegutachten ist geman
»2Anforderungsprofil flr die Ausschreibung eines Energiekonzeptes Stufe 1 — zum
Bebauungsplan 19.03.00“ zu erstellen. Das Anforderungsprofil enthalt die zugrunde zu
legenden Untersuchungsgrundlagen (Annahmen) und Untersuchungsschritte fir die
Erarbeitung des Energiekonzeptes.

Im Rahmen dieses Konzepts werden Wege aufgezeigt, langfristig eine maglichst CO»-neutrale
Energieversorgung fur die Gebdude im gesamten Quartier zu erreichen. Ziel ist es, die
Energieverbrauche (Warme und Strom) zu prognostizieren und in einem Variantenvergleich
eine optimale 6kologische und 6konomische Option zur Energieversorgung der Siedlung und
ihrer Gebaude zu identifizieren.
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Das Energiekonzept kommt zu folgendem Ergebnis:
Die Gebaude sind mindestens in einem Effizienzhaus-55-Standard zu errichten.

Aus diesem hochwertigen energetischen Standard und der im Vergleich zur Grof3e des
Baugebiets geringen Anzahl an Wohneinheiten resultieren geringe Warmedichten. Aus
diesem Grund wurde von der Untersuchung von zentralen Ldsungen mit Wéarmenetzen
abgesehen, da der wirtschaftliche Aufwand als unverhaltnismaig bewertet wurde.

Untersucht wurden dezentrale Konzepte zur Wé&rmeerzeugung mittels Warmepumpen.
Erdgasbasierte Technologien sind in Verbindung mit dem Energiestandard nicht
empfehlenswert. Die positiven Bewertung des Energietragers Strom im Hinblick auf die
deutliche Reduzierung des CO2-Emissionsfaktors im Strom-Mix Deutschland bis 2050 stiitzt
die Warmeférderung mittels Warmepumpen.

Aus den Ergebnissen der CO2-Bilanzierung geht die Variante ,Klimaschutz® als
klimafreundlichste Variante fir alle Gebaudetypen hervor.

Die Ergebnisse der Lebenszykluskostenbetrachtungen fur die Gebaudetypen fihren zu der
Empfehlung die Gebaudetypen Einzelhduser (Grundach/Satteldach) und Zeilenhauser im
Konzept als EH55 mit Luft-Wasser-Wéarmepumpen umzusetzen und zu prifen, ob fir die
Reihenhauskdrper auch jeweils der Einsatz zentraler Luft-Wasser-Warmepumpen in Frage
kommen kénnen.

Die Nutzung des solaren Potenzials wird als abhangig von den zukinftigen
Hauseigentumer:innen gesehen. Die Nutzung von Solarthermie in Abh&ngigkeit vom
individuellen Warmwasserbedarf bzw. der im Haushalt lebenden Personenanzahl ist als
aulerst sinnvolle Ergdnzung zum energetischen Gebaudekonzept zu sehen. In diesem Punkt
sollten sich die zukinftigen Bauherrn und Bauherrinnen von einem Energieberater oder
Energieberaterin Uber Optionen und Leistungsgrof3en entsprechender Anlagen und
Fordermdglichkeiten beraten lassen.

Zielfihrend ist auch die Analyse des elektrischen Nutzungs- bzw. Lastprofils des jeweiligen
Bauherrn bzw. der jeweiligen Bauherrin, insbesondere in Bezug darauf, ob diese E-Mobilitat
nutzen oder nicht. Insbesondere im Falle einer Nutzung von E-Mobilitat ist dann die
Kombination Photovoltaik mit einem Batteriespeicher als empfehlenswert zu erachten. Auch
hier wird eine individuelle Beratung durch einen Experten oder eine Expertin fir solche
Ldsungen und zugehdrige Fordermoglichkeiten angeraten.

Die Umsetzung der Ergebnisse des Energiekonzeptes werden uber einen stadtebaulichen
Vertrag gesichert.

Kleinklima

Die Festsetzungen zur Dachbegriinung, die Ausweisung der Uberbaubaren
Grundstucksflachen und die Ausrichtung der Gebaude reduzieren eine Aufheizung des
Quartiers. Die Begriinungsfestsetzungen begiinstigen dieses Effekt zusatzlich. Die
Kaltluftstrome der angrenzenden Grinflachen werden durch die Bebauung nicht
beeintrachtigt.

Mit der Beschrankung der Gebaudehdhe und der festgesetzten Bauweise in Form von
freistehenden Einzelhdusern und Reihenhausgruppen mit Festsetzung einer geringen
Grundflachenzahl von 0,25/0,35 wird die Entstehung von Strémungshindernissen vermieden.
Die Vorgaben zur GRZ und zu den Grundstiicksgrof3en stellen einen hohen Grin- und
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Freiflachenanteil ~ sicher, der sich  positiv. auf das Kleinklima  auswirkt.
Daruber hinaus wird die 15 m-Hohenlinie eingehalten. Der Bereich unterhalb der 15 m-Linie
wird naturnah und mit méglichst wenigen Eingriffen gestaltet, um den notwendigen Transport
der Kaltluft nicht durch Strémungshindernisse zu minimieren.

6.6.4 Beriuicksichtigung des Hochwasserschutzes

Das Plangebiet ist bei Gelandehdhen zwischen 15,0 bis 19,0 m . NHN weitestgehend eben.
Aufgrund der Hohenlage liegt das Plangebiet nicht in einem potenziellen
Uberschwemmungsgebiet oder in Uberschwemmungsgefahrdeten Gebieten der Trave.
Weitere Ausfihrungen hierzu sind im Kapitel 5.4 der Begriindung ausgefiihrt. Vorsorglich wird
ein Freihaltebereich zugunsten des Uberschwemmungsschutzes bei Starkregen festgesetzt,
der von Bebauung freizuhalten ist. Dieser befindet sich ausschliel3lich in den Bereichen der
offentlichen Granflachen.

6.6.5 Sonstige Umweltauswirkungen

Das Plangebiet ist Sport-, Verkehrs- und Gewerbegerduschen ausgesetzt. Die fur das
Vorhaben angefertigte Schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die
Planungsziele umsetzbar sind. Dafir werden SchallschutzmaZnahmen im Bereich des
Steinrader Damms zum Schutz vor Verkehrslarm erforderlich. Mit den festgesetzten
MaflRnahmen werden erhebliche Umweltauswirkungen durch die Ausweisung eines
allgemeinen Wohngebietes nicht erwartet.

6.7 Auswirkungen auf ausgetibte und zuldssige Nutzungen

Das Plangebiet wird heute als landwirtschaftliche Flache genutzt. Die landwirtschaftliche
Nutzung in Form von Ackerbau wird zugunsten der Wohnbebauung an diesem Standort
aufgegeben. Der Bebauungsplan leistet damit einen Beitrag zur Sicherstellung von Wohnraum
fur freistehende Einfamilienh&user in der Hansestadt Lubeck.

7. Maflnahmen zur Umsetzung des Bebauungsplanes

Stadtebauliche Vertrage

Im stadtebaulichen Vertrag wird die Kostenubernahme fur die Durchfihrung des
Bauleitplanverfahrens durch den Grundstticksentwickler geregelt und festgehalten, dass weitere
Vertrage abzuschliel3en sind.

Der Grundstiicksentwickler verpflichtet sich dartiber hinaus zur Umsetzung der erforderlichen
MalRnahmen zum Umgang mit dem anfallenden Oberflachenwasser, zur Umsetzung
mitpreisgedampften Wohnungsbaus und sonstiger Begriinungsmaf3nahmen und der Umsetzung
der Malinahmen aus dem Energiekonzept.

In einem erganzenden Erschlieungsvertrag werden die Herstellung und die Kostentibernahme
fur die Durchfihrung der im Bebauungsplan festgesetzten Erschliel3ungs- und Griinanlagen sowie
des Kinderspielplatzes und dem Uberfilhrungsbauwerk tiber den Flutgraben geregelt. Zusétzlich
beinhaltete der Vertrag den Ausgleich fir den Knickdurchbruch und den Ersatz fur den zu
fallenden Baum.
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8. Finanzielle Auswirkungen

Der Hansestadt Lubeck entstehen durch die Planung und Umsetzung der Planung keine
Kosten.

a) unmittelbare Kosten

Der Hansestadt Libeck entstehen durch die Aufstellung des Bebauungsplanes keine
unmittelbaren Kosten.

b) mittelbare Kosten

Der Hansestadt Libeck entstehen mittelbar Kosten fir die Unterhaltung der 6ffentlichen
ErschlieBungsanlagen, Grinflachen und den Kinderspielplatz im Plangebiet.

9. Verfahren, Rechtsgrundlagen und Fachgutachten

9.1 Verfahrensibersicht

Aufstellungsbeschluss

Der Bauausschuss der Hansestadt Libeck hat am 18.11.2019 die Aufstellung des
Bebauungsplanes 23.27.00 — Steinrader Damm 14 -34 — mit Durchfihrung der in den 88 3 und
4 BauGB vorgesehenen Verfahrensschritte der Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung
beschlossen. Dieser Beschluss wurde am 07.12.2019 ortstblich bekannt gemacht.

Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan (FNP) der Hansestadt Libeck in der derzeit geltenden Fassung
stellt die Teile des Planbereiches als Flache fiur die Landwirtschaft, Sonderbauflache mit der
Zweckbestimmung ,,Camping MC*, Grinflache mit der Zweckbestimmung ,Kinderspielplatz®
sowie als Wohnbauflachen dar. Der Bebauungsplan ist nicht in Ganze aus dem geltenden
Flachennutzungsplan entwickelbar. Es ist daher erforderlich, den Flachennutzungsplan im
Wege der Berichtigung fiir die betreffenden Teilbereiche anzupassen (§ 13 Abs. 2 Nr. 2
BauGB).

Frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB

Die Offentlichkeit wurde in der Zeit vom 05.07.2021 bis einschlieRlich 23.07.2021 durch
Aushang in Raumen der Bauverwaltung und der Internetseite der Hansestadt Liibeck Uber die
Ziele und Zwecke der Planung und deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichtet.
Waéhrend dieser Zeit bestand die Gelegenheit zur AuRerung und Erérterung. Es sind keine
Stellungnahmen eingegangen.

Kinder- und Jugendlichenbeteiligung

Kinder und Jugendliche haben im Rahmen der frilhzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung
Gelegenheit, sich tiber die Planung zu informieren und AuRerungen hierzu vorzubringen. Auf
eine Uber die allgemeine Information und Beteiligung hinausgehende besondere Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen wurde verzichtet, da die Belange von Kindern und Jugendlichen
durch die Bauleitplanung nicht im besonderen Malie berihrt werden. Die konkrete
gestalterische Ausformung von Spielplatzen, die zum Beispiel Gegenstand einer Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen sein kdnnte, entzieht sich der Bebauungsplanung und ist
nachfolgenden Planungen vorbehalten.
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Planungsanzeige geméaf 8 16 (1) Landesplanungsgesetz

Der Abteilung Landesplanung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein wurde
die Planung mit Schreiben vom 18.11.2021 angezeigt. In der landesplanerischen
Stellungnahme vom 09.12.2021 werden die Ubereinstimmung mit den Zielen und
Erfordernissen der Raumordnung und der Landesplanung festgestellt.

Frihzeitige Behoérdenbeteiligung gemanl § 4 (1)

Die friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange hat in der
Zeit vom 18.11.2021 bis einschlie3lich 10.12.2021 stattgefunden. In den eingegangenen
Stellungnahmen wurden Anregungen zur Planung vorgebracht, dabei wurden keine
grundlegenden Bedenken gegen die Planung geaufiert. Das Ergebnis der frihzeitigen
Behdrdenbeteiligung kann dem Auswertungsbericht enthommen werden.

Erneuter Aufstellungsbeschluss

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 18.11.2019 die Einleitung des Verfahrens zur
Aufstellung des Bebauungsplans 23.27.00 — Steinrader Damm Nr. 14 - 34 — gemafl § 2 Abs.
1 BauGB beschlossen. Dieser Beschluss wurde am 07.12.2019 ortsublich bekannt gemacht.
Zwischenzeitlich hat der Gesetzgeber durch das Baulandmobilisierungsgesetz den zeitlichen
Geltungsbereich des beschleunigten Verfahrens fur Auf3enbereichsflachen (8 13b BauGB)
verlangert. Um die Planung an die aktualisierten rechtlichen Rahmenbedingungen
anzupassen, wird die erneute formliche Einleitung des Bauleitplanverfahrens erforderlich. Am
20.06.2027? wurde der fur den Bereich zwischen dem Steinrader Damm und dem Flutgraben
und westlich des dortigen Campingplatz gefasste Beschluss zur Aufstellung des
Bebauungsplans 23.27.00 — Steinrader Damm Nr. 14 - 34 — unter ausdricklicher Bezugnahme
auf 8§ 13b BauGB in der seit dem 14.06.2021 geltenden Fassung erneuert.

Offentliche Auslegung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB und Behordenbeteiligung gemaR § 4 Abs. 2
BauGB

Der Bauausschuss der Hansestadt Lubeck hat am 20.06.2021 den von der Verwaltung mit
Stand vom 02.11.2021 vorgelegten Entwurf des Bebauungsplanes gebilligt und zur Auslegung
bestimmt. In diesem Zusammenhang wurde auch die gegeniiber dem Aufstellungsbeschluss
gednderte Benennung und Abgrenzung des Geltungsbereichs beschlossen. Um die
Einbeziehung einer erforderlicher Kindertagesstatte und weiterer Wohneinheiten
planungsrechtlich zu ermdglichen wurde der raumliche Geltungsbereich um sidlich des
Steinrader Damms liegende Flachen erweitert. Der Bebauungsplan erhélt die Bezeichnung
23.27.00 - Steinrader Damm / Schénbdckener Hauptstralie -.

Die offentliche Auslegung des Bebauungsplans hat nach der 6ffentlichen Bekanntmachung
vom 04.07.2021 in der Zeit vom 13.07.2022 bis 12.08.2022 stattgefunden. Im Rahmen der
Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB gingen zwei Stellungnahmen zum
ausgelegten Entwurf des Bebauungsplans ein. Die Behandlung der abgegebenen
Stellungnahmen ist dem Auswertungsbericht zu den durchgefihrten Beteiligungsverfahren zu
entnehmen.

Die Behoérdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wurde gemaR § 4a Abs. 2 BauGB gleichzeitig
mit der Offentlichen Auslegung nach 8§ 3 Abs. 2 BauGB durchgefuhrt. Die Behdrden und
sonstigen Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berthrt
werden kdnnen, wurden mit dem Schreiben vom 13.07.2022 zur Abgabe einer Stellungnahme
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bis zum 12.08.2022 aufgefordert. Auf Antrag wurde fir die Abgabe von zwei Stellungnahmen
eine Fristverlangerung bis zum 30.08.2022 eingeraumt.

Im Rahmen der Behoérdenbeteiligung nach 8 4 Abs. 2 BauGB gingen insgesamt 23
Stellungnahmen von Behorden und sonstigen Trager Offentlicher Belange ein. 15
Stellungnahmen enthielten dabei fir die Bauleitplanung relevante Anregungen, Bedenken und
Hinweise. Die Behandlung der zum Bebauungsplan 23.27.00 abgegebenen Stellungnahmen
ist dem Auswertungsbericht zu den durchgefuhrten Beteiligungsverfahren zu entnehmen.

Im Ergebnis der durchgefihrten offentlichen Auslegung nach 8 3 Abs. 2 BauGB und der
Behordenbeteiligung nach 8 4 Abs. 2 BauGB wurde der ausgelegte Entwurf des
Bebauungsplanes in Teilen geandert. Da die Anderungen entweder rein redaktioneller Art
waren oder auf Anregung eines Tragers offentlicher Belange erfolgten, ohne dass hierdurch
die Grundzige der Planung, private Interessen oder sonstige offentliche Belange berihrt
werden, konnte auf die Durchflihrung weiterer Beteiligungsverfahren nach § 4a Abs. 3 BauGB
verzichtet werden. Die vorgenommenen geringfuigigen Anderungen und Erganzungen sind in
der Verfahrensakte zum Bebauungsplan dokumentiert.

Satzungsbeschluss

Aus der Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Behdérdenbeteiligung nach
§ 4 Abs. 2 BauGB hat sich kein neuer Sachverhalt fiir den Bebauungsplan 23.27.00 ergeben,
sodass der ausgelegte Entwurf des Bebauungsplans mit einigen kleineren, Uberwiegend
redaktionellen Anderungen und Erganzungen als Satzung beschlossen werden kann.

9.2 Rechtsgrundlagen

e Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021
(BGBI. | S. 4147, 4151)

e Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geéndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.
Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

e Landesbauordnung fir das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009, G
aufgeh. durch Artikel 5 Satz 3 des Gesetzes vom 6. Dezember 2021 (GVOBI. S. 1422)
Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. I, S. 2542), zuletzt ge&ndert durch Art.
1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3908)

e Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz) vom 24. Februar 2010 (GVOBI.
S. 301), letzte beriicksichtigte Anderung: 88 1, 6 und 14 geandert (Ges. v. 02.02.2022,
GVOBI. S. 91)

9.3 Fachgutachten

Zum Bebauungsplan wurden folgende Gutachten erstellt:

Es sind / werden folgende Gutachten / Fachplanungen erarbeitet:

o Prifbericht zur Bodendeklaration, Sachverstandigen-Ring GmbH, Bad Schwartau,
28.09.2018

e Orientierende Baugrunderkundung, Sachverstandigen-Ring GmbH, Bad Schwartau,
28.09.2018
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¢ Baugrunderkundung und Geotechnischer Bericht, Sachverstéandigen-Ring GmbH, Bad
Schwartau, 15.06.2021

o Aktenvermerk zur Versickerungsfahigkeit der einzelnen Grundstiicke, Ingenieurbiro Sell,
Kiel, 10.02.2022

e Schalltechnische Untersuchung, Ingenieurburo fir Larm, Erschitterungen und Bauphysik,
Hamburg, 27.05.2021

e Stellungnahme zur Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 23.27.00
vom 18.10.2021 Verkehrskonzept, IBS Ingenieurbiro fir Tief und Verkehrswegebau, Kiel,
08.03.2022

e Energiekonzept, MNP Ingenieure, Libeck, 14.03.2022
o Wasserwirtschaftlicher Begleitplan, Ingenieurbiro Sell, Kiel, 14.04.2022

e Faunistische Potenzialeinschatzung und Artenschutzuntersuchung, Dipl.-Biol. Karsten
Lutz, vom 06. Marz 2022

e Uberprufung auf Kampfmittelbelastung, Kampfmittelraumdienst SH, Stellungnahmen vom
14.01.2019, 19.05.2021 und 23.06.2021

Lubeck, den 06.10.2022

Fachbereich 5, Bereich Stadtplanung und Bauordnung in Zusammenarbeit mit dem Biro
claussen-seggelke-stadtplaner
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USSCHNITT AUS DEM GELTENDEN FLACHENNUTZUNGSPLAN
DER HANSESTADT LUBECK

fur den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes 23.27.00 - Steinrader Damm / Schonbockener Hauptstralie -

Zeichenerklarung: weitere Darstellung fiir umliegende Flachen:

|:| Wohnbauflachen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)
|:| Sonderbaufldchen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

|:| Griinflache xa
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)

Flachen fir Manahmen zum Schutz,
Pflege und Entwicklung von Natur
und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB)

Schule
Schwimm- oder Sporthalle

Gewerbliche Bauflachen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)

I:I Flachen fiir den Gemeinbedarf
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2a BauGB)

Kindertagesstatte

:opE0n ff

. _ . Sonstige Uberdrtliche und ortliche Spielplatz
Flachen fur die Landwirtschaft I:I Hauptverkehrsstralen (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB) Sportplatz
Grenze des rauml. Geltungsbereichs |:| (\gv?/isfrzﬂsrcg%!ues) Elektrizitat
M der 144. Anderung des o Hauptwanderweg

Flachennutzungsplanes

|:| Wald

(§ 5 Abs. 2 Nr. 9b BauGB)

144, ANDERUNG DES FLACHENNUTZUNGSPLAN
DER HANSESTADT LUBECK

fur den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 23.27.00 - Steinrader Damm /
Schonbockener Hauptstralie -
durch Berichtigung gemal § 13 a (2) Nr. 2 BauGB
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(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)
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Hauptverkehrsstraen (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB .
I:I Griinflache uptv (3.5 Abs. 2. 3 BauGR) Spielplatz
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Vorlage
-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgriin und Verkehr
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» Nr. VO/2022/11559

offentlich

Liibeck, 13.10.2022

Bearbeitung: Oliver Pielstiker (E-Mail: oliver.pielstiker@luebeck.de Telefon: 122 - 6619)

Beteiligung Bauvorhaben Huxtertorallee Regenwasserumschluss
und Bau einer Regenwasserbehandlungsanlage durch die EBL

Beratungsfolge:
Datum Gremium
24.10.2022 Senat

07.11.2022 Bauausschuss
08.11.2022 Hauptausschuss

Beschlussvorschlag:

Status Zustandigkeit
Nichtoffentlich zur Senatsberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Entscheidung

Der Burgermeister wird beauftragt, sich per Kostenbeteiligung bei dem Bauvorhaben Huixter-
torallee Regenwasserumschluss und dem Bau einer Regenwasserbehandlungsanlage an
der Malinahme der Entsorgungsbetriebe Libeck zu beteiligen.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmung
5.000.1 Verkehrsfluss und Geo-Services Zustimmung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Die MaRRnahme ist:

Finanzielle Auswirkungen:

Nein- Begrindung:

Die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen ist nicht notwendig, weil deren Belan-
ge durch das Ausschreibungsverfahren
nicht beruhrt werden.

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

§ 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Arbeitsblatt DWA A102

Ja (Anlage 1)
Nein
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Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein
X | Ja — Begriindung:

Baustellenbedingte Emissionen

Begriindung der Nichtéffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Die Entsorgungsbetriebe Lubeck (EBL) planen die Trennung von Regenwasser und Misch-
wasser (Regenwasserumschluss) in der Hiixtertorallee.

In der Stral3e Huixtertorallee im Bereich des Muhlentorplatzes verlauft die Bestands-Trasse
der Regenwasserentwasserung im Gehwegbereich und entwéassert derzeit in das vorhande-
ne Mischwassersystem. Dadurch wird bei Niederschlagsereignissen der Regenuberlauf in
der Bismarckstralde durch die Einleitung des Regenswassers (RW) aus der Huxtertorallee
belastet.

Im Bestands-Regenwasserkanal entwassern insgesamt sechs Stralleneinlaufe der Huxter-
torallee und ein Regenfallrohr des Grundsticks Huxtertorallee 22 (Eigentimer: Bereich
Stadtgrin und Verkehr), welches sich am sidlichen Ende der geplanten Malinahme befin-
det. Nach umfangreichen Abstimmungsrunden mit verschiedenen Bereichen der Hansestadt
Lubeck (UNB, Stadtgrun und Verkehr, Straldenverkehrsbehorde) bezlglich einer geanderten
Trassenflhrung des Regenwasserkanals planen die EBL die Erneuerung der Regenwasse-
rentwasserung in der Strallenverkehrsflache der Huxtertorallee. Die Grunflachen sollen zur
Schonung der Vegetation nicht genutzt werden und in den befestigten Nebenflachen reicht
der Platz nicht aus. Das geplante Regenwassersystem wird an den DN 1200 Regenwasser-
kanal von der Ratzeburger Allee kommend angeschlossen.

Aufgrund der Einleitung von RW in das Mischwassersystem wurde diese Mallnahme als
Beschleunigungsmalinahme zur Mischwasserfreiheit mit der Unteren Wasserbehoérde Lu-
becks in dem Masterplan Stadtentwasserung aufgenommen und soll fur die Entlastung des
Regenuberlaufes in der Bismarckstrale sorgen. Hinzu kommt, dass nach dem § 55 WHG
RW nicht in Schmutzwasser abgeleitet werden soll. Dartiber hinaus wurde bei der Bestands-
erfassung durch eine Kamerabefahrung der sehr schlechte Zustand des Regenwasserkanals
detektiert.

Im Rahmen dieser Leitungserneuerung sind neue technische Regelwerke zu beachten, in
diesem Fall ist die neue DWA A102 ,Grundsatze zur Bewirtschaftung und Behandlung von
Regenwetterabfliissen zur Einleitung in Oberflachengewasser‘ anzuwenden. Im Ergebnis
der Kategorisierung nach der oben genannten Richtlinie ist die StralRenverkehrsflache
(HauptstralRe) in die Belastungsklasse 3 einzuordnen und damit eine Regenwasserbehand-
lungsanlage verpflichtend. Diese Anlage stellt sicher, dass kein eventuell verunreinigtes
Wasser durch z. B. Ol, Reifenabrieb, etc. direkt in den Vorfluter (Gewasser) geleitet wird.
Durch einen Leichtstoffabscheider in dieser Anlage wird entsprechendes verunreinigtes
Wasser zurlckgehalten.

Dazu erfolgte bereits eine Abstimmung mit der Unteren Wasserbehdrde Libeck.
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In nérdlicher Richtung vom Anschlusspunkt des DN 1200 Regenwasserkanal sollen drei Hal-
tungen (Leitungsabschnitt zwischen zwei Schachten) sowie drei Schachte neu gebaut wer-
den, an denen drei Stralleneinldufe anschlieRen. Diese Leitungserneuerung dient aus-
schlielRlich der Stralenentwasserung. Weiterhin missen drei bereits vorhandene Stralien-
einlaufe aufgrund des schlechten baulichen Zustandes erneuert werden.

Es besteht daher eine Pflicht zur anteiligen Ubernahme der Kosten durch den Stralenbau-
lasttrager (Bereich Stadtgriin und Verkehr) fiir die Regenwasser-Behandlungsanlage, welche
aufgrund der Belastungskategorie 3 der Hauptverkehrsstralle notwendig ist. Die Stralien-
entwasserung ist Teil der Aufgabe des Stral’enbaulasttragers, also des Bereichs Stadtgriin
und Verkehr, da die Entwasserungsanlagen Teil der 6ffentlichen Stralle sind. Daher sind die
Kosten fur die Stralenentwasserung nicht beim Abwasserbeseitigungspflichtigen (EBL) ge-
blhrenfahig und kénnen nicht von den EBL Gbernommen werden, sondern sind vom Bereich
Stadtgrin und Verkehr zu erstatten. Die Kosten sind nach den tatsachlichen Kosten abzu-
rechnen. Hierbei werden ausschliellich die Baukosten angesetzt. Die Gesamtbaukosten
belaufen sich ca. auf 730.000 € brutto und davon entfallen ca. 472.000 € auf die StralRen-
entwasserung, die vom Bereich Stadtgriin und Verkehr zu tragen sind.

Vorlaufige Berechnung:

Anzunehmende Kosten flr den Bereich Stadtgrin und Verkehr aufgrund der erstellten
Kostenschatzung nach dem derzeitigen Planungs- sowie Informationsstand vorerst als pro-
zentualer Anteil:

- Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung - 60.000 €
- Wasserhaltungsmaf3inahmen - 27.000 €

- Regenwasserleitungen > 207.000 €

- Regenwasserbehandlungsanlage - 77.000 €

- Stralkenbauarbeiten - 51.000 €

- Allgemeine Leistungen - 50.000 €

Gesamtkosten brutto ->472.000 €

In einer gemeinsamen Abstimmung wurden die Rahmenbedingungen bereits ausflihrlich
zwischen den EBL und dem Bereich Stadtgriin und Verkehr erértert.

Die Mallnahme beginnend am Muhlentorplatz bis Hohe Schillerstralle soll zwischen Januar
2023 und April 2023 zur Ausfihrung kommen. Sie wurde durch die Leitstelle Verkehrsfluss-
management unter Berlcksichtigung der verkehrlichen Aspekte und der umliegenden Maf3-
nahmen koordiniert.

Kosten/Finanzierung:
Der Kostenanteil der Hansestadt von derzeit geschatzten 470.000 € ist im Produktsachkonto
.Malnahmenbeteiligung Dritter” flir das Jahr 2023 enthalten.

o Produktsachkonto 541001 720 7852000 Beteiligung an MalRnahmen Dritter

Die Kostenubernahmeerklarung erfolgt nur nach vorheriger Freigabe der Haushaltsmittel auf
dem jeweiligen Produktsachkonto durch den Bereich Haushalt und Steuerung.
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Anlagen:

1 — Finanzielle Auswirkungen

Senatorin Joanna Hagen
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Bereich: 5.660 - Stadtgriin und Verkehr

Produkt: 541001

2. Verfahrensiibersicht — Finanzielle Auswirkungen
(Bei investiven MalBnahmen ist zunachst die Anlagenbuchhaltung (1.210) zu beteiligen!)

TOP 5.4

Anlage 1 zur Vorlage vom 13.10.2022
VO-Nr.: VO/2022/11559
INVESTIV

Finanzielle
Auswirkungen in €

Gesamtbetrage der
MaRnahme,
AfA und SoPo

2023

2024

2025

2026

Ertrage

Aufwendungen

-472.000,00

-15.733,30

-15.733,30

-15.733,30

davon:

Sonderposten-
auflésung (SoPo)

0,00

Abschreibungen (AfA)

-471.999,00

-15.733,30

-15.733,30

-15.733,30

Anlagenabgang

-1,00

Gesamtauswirkung
Ergebnisplan

-472.000,00

————

voraussichtl. Zinsen ca.

-212.400,00

-14.160,00

-14.160,00

-14.160,00

Einzahlungen

0,00

Auszahlungen

-472.000,00

-470.000,00

Gesamtauswirkung
Finanzplan

-472.000,00

———

(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)

2023

Ergebnisplan

Finanzplan

Mittel veranschlagt

Zusatzl. zu ordnen

Ergebnisplan
Gesamtlaufzeit

Finanzplan
Gesamtlaufzeit

Haushaltsbelastend

X

X

Haushaltsentlastend

Haushaltsneutral

Haushaltsjahr

2023

Produktsachkonten

Bezifferung

Bezeichnung

Ergebnisplan

Betrag in €

(Minder)
Ertrage:

(Mehr)
Ertrage:

(Mehr)
Aufwendungen:

(Mehr)
Aufwendungen:

Saldo Ergebnisplan

0,00

—e |

Produktsachkonten

Bezifferung

Bezeichnung

Finanzplan
Betrag in €

(Mehr)
Einzahlungen:

(Mehr)
Auszahlungen:

542001.720.7852000

Gemeindestral3e/Beteiligun
g MaRnahmen
Dritter/TiefbaumalRnamen

-472.000,00

Saldo Finanzplan

-472.000,00
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FREIE WAHLER & GAL i, » Nr. VO/2022/11299-12
Fraktion in der —FREIE WAHLER ©ffentlich
Blirgerschaft GAL

der Hansestadt Liibeck Libeck, 27.09.2022

Antrag

Bearbeitung: Katja Mentz (E-Mail: katja.mentz@luebeck.de Telefon: 122-1067/1068)

Freie Wahler & GAL: Haushaltsbegleitbeschluss zu VO/2022/11299
Haushalt 2023: Sanierung Dom-Schule - Empfehlung des Schulaus-
schusses folgen

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
29.09.2022 Burgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich
Antrag:

Die Lubecker Burgerschaft folgt der Empfehlung des Schul- und Sportausschusses:

Die Sanierung der Dom-Schule wird so, wie ursprunglich geplant und angekindigt,
ohne zeitliche Verzégerungen durchgefihrt.

Die entsprechenden finanziellen Mittel sind im Haushalt zu ordnen.

Begriindung:

Anlagen:

Vorsitzende/r
der FREIE WAHLER & GAL Fraktion
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» Nr. VO/2022/11495-02

offentlich

Liibeck, 28.09.2022

Interfraktioneller Antrag

Fraktionen:

Geschiftsstelle der Fraktion BU90 DIE GRUNEN
Geschaiftsstelle der Fraktion DIE LINKE
Geschiftsstelle der Fraktion Vielfalt
Geschiftsstelle der FREIE WAHLER & GAL Fraktion
Geschaftsstelle der Fraktion Die Unabhéngigen
Geschiftsstelle der FDP Fraktion

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN, DIE LINKE, Fraktion Vilefalt, Freie Wih-
ler & GAL, Die Unabhangigen, FDP Fraktion: AT - Stelle fiir Antiras-
sismus, Antidiskriminierung und Antisemitismus

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
29.09.2022 Burgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Der Burgermeister wird beauftragt, eine Vollzeitstelle "Antirassismus, Antidiskriminierung und
Antisemitismus" im FB2, konkret in der Stabstelle Integration, zu errichten, oder mindestens
die vorhandene Stelle zur Koordinierung des kommunalen Programms zur Europaischen
Stadtekoalition gegen Rassismus e.V. entsprechend auf eine %-Stelle mit 29,25 Stunden
zum 1. Januar 2023 aufzustocken.

Aufgaben sind die Entwicklung und langfristige Begleitung eines strategischen Handlungs-
programms gegen Rassismus und Diskriminierung, unter Beteiligung der Zivilgesellschaft,
die Zusammenarbeit mit verwaltungsintern sowie -extern am Thema arbeitenden Akteur:in-
nen, u.a. zum Aufbau von Netzwerkstrukturen und Ausrichtung der gemeinsamen Tatigkei-
ten sowie die Implementierung geeigneter Instrumente bzw. Umsetzung von MaRnahmen
zum Abbau von Rassismus und Diskriminierung.

Begriindung:

Antirassismus* und Antidiskriminierung sind Querschnittsaufgaben fir die Libecker Stadt-
verwaltung, sowie bspw. "Klimaschutz" als auch "Integration & Teilhabe". Das bedeutet, dass
es notwendig ist, dass eine gut ausgestattete Koordinierungsstelle diese Aufgabe systema-
tisch und inhaltlich koordiniert. Zu dieser Erkenntnis ist die Steuerungsgruppe Integration in
den vergangenen Sitzungen gekommen.

Die zur Zeit 9,25 Wochenstunden in der Stabsstelle Integration, zur Koordinierung des kom-
munalen Programms zur Europaischen Stadtekoalition gegen Rassismus e.V., sind als ers-
ter Anfang zu werten. Zur Koordination einer gesamtstadtischen Strategie, in enger Zusam-
menarbeit mit weiteren an diesem Querschnittsthema arbeitenden (Fach-)Bereichen, sind
weitere personelle Ressourcen zwingend erforderlich. Die inhaltliche Nahe zu der Aufgabe
"Integration & Teilhabe" legen es nahe, dass diese Stelle im FB2, konkret in der Stabstelle
Integration, anzusiedeln ist.
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* In diesem Zusammenhang sollte die Arbeitsdefinition von Rassismus jede auf der vermeint-
lichen ethnischen Herkunft, "Rasse", Hautfarbe, "Abstammung" oder nationalen Ursprungs
beruhende Unterscheidung (z.B. antimuslimischer Rassismus, Antisemitismus, Antiziganis-
mus, Rassismus gegen Geflichtete, Rassismus gegen Schwarze Menschen usw.) umfas-
sen.

Mit der ethnischen Herkunft wird die Zuordnung eines Menschen zu einer Gruppe von Per-
sonen bezeichnet, die zum Beispiel sozial, kulturell oder historisch eine Einheit bilden oder
durch ein Gefuhl der Zusammengehdrigkeit verbunden sind.

(Quelle: https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ueber-diskriminierung/diskriminie-
rungsmerkmale/ethnische-herkunft-rassismus/ethnische-herkunft-rassismus-node.html)

Anlagen:
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	I. Planungsrechtliche Festsetzungen
	1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)
	1.1 Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 BauNVO (Beherbergungsbetriebe, Anlagen für Verwaltungen, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht Besta...
	1.2 Im allgemeinen Wohngebiet können die allgemein zulässigen Nutzungen nicht störende Handwerksbetriebe sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke nur ausnahmsweise zugelassen werden, sofern von ihnen kei...
	1.3 Im allgemeinen Wohngebiet können Räume für freie Berufe im Sinne des § 13 BauNVO nur ausnahmsweise zugelassen werden, sofern von ihnen kein wesentlicher Besucher:innenverkehr ausgeht.
	1.4 Im allgemeinen Wohngebiet sind Ferienwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO unzulässig.

	2. Bedingte Zulässigkeit von Nutzungen (§ 9 Abs. 2 BauGB)
	3. Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher Anlagen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 – 20 BauNVO)
	3.1 Die zulässige GRZ des allgemeinen Wohngebietes und die zulässige Grundfläche der Gemeinbedarfsfläche dürfen durch Terrassen um bis zu 30% überschritten werden.
	3.2 In dem Teilgebiet WA2 kann bei der Errichtung von Reihenhausgruppen ausnahmsweise eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl von 0,35 für Grundstücke, auf denen die Gebäude beidseitig ohne Grenzabstand errichtet werden, auf 0,5 zugelas...
	3.3 Auf der Fläche für den Gemeinbedarf kann ausnahmsweise ein Überschreiten der als Höchstmaß festgesetzten Höhe baulicher Anlagen durch untergeordnete Bauteile wie technische Aufbauten für Lüftungsanlagen, Fahrstuhlschächte um bis zu 2,0 m zugelasse...
	3.4 In den Teilgebieten WA1, WA2 und WA4 sind Staffelgeschosse / Geschosse mit Aufenthaltsräumen bzw. mit zum Aufenthalt geeigneten und nicht geeigneten Räumen, Dachterrassen und weitere Aufbauten oberhalb des zweiten Vollgeschosses unzulässig. Hiervo...
	3.5 Bezugspunkt für die jeweils als Höchstmaß festgesetzte Höhe baulicher Anlagen ist in Abhängigkeit zur Geländetopographie
	a) bei ebenem Gelände (weniger als 20 cm Unterschied zwischen der mittleren Geländehöhe im Bereich des Hauptbaukörpers und der Oberkante der Straßenverkehrsfläche) die Oberkante der fertig ausgebauten öffentlichen Erschließungsanlage in der Mitte der ...
	b) bei ansteigendem Gelände die Oberkante der fertig ausgebauten öffentlichen Erschließungsanlage in der Mitte der gemeinsamen Grenze des Grundstücks mit der Erschließungsanlage vermehrt um das Maß des natürlichen Höhenunterschiedes zwischen Erschließ...
	c) bei abfallendem Gelände die Oberkante der fertig ausgebauten öffentlichen Erschließungsanlage in der Mitte der gemeinsamen Grenze des Grundstücks mit der Erschließungsanlage vermindert um das Maß des natürlichen Höhenunterschiedes zwischen Erschlie...
	Die Bezugshöhe ist für das jeweilige Grundstück durch Interpolation zu ermitteln.
	3. Die festgesetzte Höhe baulicher Anlagen kann für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien überschritten werden.

	4. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BauGB, § 23 BauNVO)
	4.1 Im Teilgebiet WA3 sind nur Einzelhäuser mit einer Tiefe von maximal 16 m zulässig.
	4.2 Terrassen und ihre Überdachungen dürfen die festgesetzten Baugrenzen bis zu einer Tiefe von max. 3,5 m überschreiten.
	4.3 In den Teilgebieten WA1 und WA 4 sind Grundstücksgrößen von mindestens 500 m² bis max. 600 m² zulässig. Abweichend sind Eckgrundstücke mit Größen bis maximal 700 m² zulässig.
	4.4 Im Teilgebiet WA3 sind Grundstücksgrößen von mindestens 550 m² bis maximal 800 m² zulässig.

	5. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO)
	5.1 In den Teilgebieten WA1 und WA 4 sind in den Vorgartenbereichen - Bereich zwischen straßenseitiger vorderer Baugrenze (bzw. deren Verlängerung bis zu den seitlichen Grundstücksgrenzen) - und der vorderen Straßenbegrenzungslinie Nebenanlagen mit Au...
	5.2 Im Teilgebiet WA2 wird der Vorgartenbereich, für die Fläche zwischen der vorderen Straßenbegrenzungslinie und im 3,0 m tiefen Grundstücksbereich (bzw. deren Verlängerung bis zu den seitlichen Grundstücksgrenzen) festgesetzt. Nebenanlagen sind mit ...
	5.3 Nebenanlagen müssen zu den öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen einen Mindestabstand von 0,5 m einhalten. Sie sind durch Hecken oder berankte Einfassungen einzugrünen. Die Hecken bzw. berankten Einfassungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abg...
	5.4 Außerhalb der in 5.1 und 5.2 genannten Festsetzungen sind Nebenanlagen (wie z.B. Geräteschuppen, Gartenhäuser, Freisitze) außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, sofern sie eine Grundfläche von max. 10 m² und eine Höhe von max. 2,2...

	6. Stellplätze, Carports, Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO)
	6.1 In den Teilgebieten WA1 und WA 4 sind Carports und Garagen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen oder in deren seitlicher Verlängerung auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.
	6.2 In den Teilgebieten WA1 und WA 4 müssen offene Stellplätze und Carports einen seitlichen Abstand von mindestens 0,5 m zu den öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen sowie zu festgesetzten Wegerechten einhalten und sind einzugrünen.
	6.3 In den Teilgebieten WA1 und WA 4 müssen Garagen und Carports einen vorderen Mindestabstand von 5,0 m und einen seitlichen Mindestabstand von 0,5 m zu festgesetzten öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen einhalten. Die Pflicht zur Pflanzung einer H...
	6.4 Im Teilgebiet WA2 sind offene Stellplätze nur in den dafür festgesetzten Flächen zulässig.

	7. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
	7.1 In den Teilgebieten WA1, WA3 und WA4 sind ausnahmsweise je Wohngebäude zwei Wohnungen zulässig.
	7.2 In dem Teilgebiet WA2 ist je Wohngebäude maximal eine Wohnung zulässig.

	8. Flächen die von Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
	Auf den gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB festgesetzten Flächen, zum Ausschluss von Nebenanlagen, sind auch bauliche Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO unzulässig. Einfriedungen in Form von Hecken sind zulässig.

	9. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
	9.1 In den Teilgebieten WA1 und WA2 sind die Dachflächen von Hauptgebäuden mit einer Dachneigung von bis zu 10 Grad mit einem mindestens 10 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau fachgerecht auszustatten, mit standortgerechten heimischen Arten (50...
	In der Gemeinbedarfsfläche sind die Dachflächen von Hauptgebäuden mit einer Dachneigung von bis zu 10 Grad mit einem mindestens 15 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau fachgerecht auszustatten, mit standortgerechten heimischen Arten (50 % Gräser...
	9.2 Die Dachflächen von Nebengebäuden, Nebenanlagen, Carports und Garagen sind mit einem mindestens 6 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau fachgerecht auszustatten, zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten.
	9.3 Private Wegeflächen sowie offene Stellplatzanlagen im Sinne des § 12 BauNVO sind im luft- und wasserdurchlässigen Aufbau (z. B. Sickersteine, wassergebundene Decken, Schotterrasen oder Rasenpflaster mit einer Fuge von mindestens 1,5 cm, Fugenantei...
	9.4 In den Teilgebieten WA1 und WA4 dürfen die Vorgartenbereiche für erforderliche Stellplätze einschließlich Zufahrten, Abstellanlagen für Fahrräder, Standplätze für Abfallbehälter sowie erforderliche Wege zu insgesamt höchstens 50 % ihrer Fläche bef...
	9.5 In den Teilgebieten WA1, WA2  und WA4 ist das Niederschlagswasser von den privaten Flächen (bspw. Dachflächen, Terrassen-, Stellplatz- und Wegeflächen), welches nicht durch Regenwassernutzung gebraucht oder auf dem Grundstück versickert werden kan...
	9.6  Auf der Fläche für den Gemeinbedarf und dem Teilgebiet WA3 ist das Niederschlagswasser von den privaten Flächen (bspw. Dachflächen, Terrassen-, Stellplatz- und Wegeflächen), welches nicht durch Regenwassernutzung gebraucht oder auf dem Grundstück...
	9.7 Die festgesetzten Knickschutzstreifen im Bereich der Maßnahmenflächen M1 und M3 sind zu einer Gras- und Krautflur zu entwickeln. Der bestehende Knickschutzstreifen ist dauerhaft zu erhalten und max. 1 x pro Jahr (frühestens ab 1. Juli) zu mähen.
	9.8 Die im Bereich der Maßnahmenflächen M1 festgesetzten Knicks sind dauerhaft zu erhalten und entsprechend der Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz zu pflegen. Abgängige Gehölze sind durch standortgerechte Arten zu ersetzen. Der Knick darf durch...
	9.9 Die Maßnahmenfläche M2 ist eine Ausgleichsfläche nach §1a BauGB für eine außerhalb des Plangebietes durchgeführte Maßnahme. Als Entwicklungsziel ist eine Sukzessionsfläche festgesetzt.
	9.10 Versiegelungen und Ablagerungen sind auf den festgesetzten privaten Grünflächen unzulässig.

	10. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
	10.1 Die Fläche „GFL“ ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit sowie einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsträger zu belasten.
	10.2 Die Fläche „GFKnick“ ist mit einem Nutzungsrecht zugunsten der Hansestadt Lübeck zur Pflege des Knicks zu belasten.

	11. Schallschutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
	11.1 In dem mit „LSW 1“ gekennzeichneten Bereich ist eine mindestens 2,9 m hohe Lärmschutzwand zu errichten. Die Lärmschutzwand hat einen Abstand von mindestens 3 m zur  zur öffentlichen Grünfläche innerhalb der Maßnahmenfläche M1 am Steinrader Damm e...
	11.2 In dem mit „LSW 2“ gekennzeichneten Bereich ist eine mindestens 2,9 m hohe Lärmschutzwand zu errichten.
	11.3 Im Teilgebiet WA2 sind Reihenhausgruppen parallel zur Straßenverkehrsfläche (Steinrader Damm) als geschlossene Baustruktur „LSW 3“ bis zu den Grundstücksgrenzen zu errichten. Die baulichen Anlagen dürfen jeweils die Höhe von 2,2 m nicht unterschr...
	11.4 Die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen müssen gesamt bewertete Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges gemäß DIN 4109-1:2018-01 (Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen, Ausgabe Januar 2018, siehe Hinweis A) aufweisen, die sich gemäß Kap. 7.1...

	12. Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und 25 b BauGB)
	12.1 Die in der Planzeichnung zur Erhaltung festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Bei Abgang von Bäumen, für die der Bebauungsplan eine Erhaltungsbindung festsetzt, ist innerhalb von 2 Jahren gleichartiger Ersatz (...
	12.2 Für die in der Planzeichnung als Anpflanzung festgesetzten Bäume sind zwei Silberlinden mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm gemessen in 1,0 m Höhe zu pflanzen dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Bei Abgang von Bäumen, für die...
	12.3 In dem Allgemeinen Wohngebiet ist je Grundstück ein standortgerechter Laubbaum (Artenauswahl und Pflanzqualität siehe Pflanzliste (a) im Anhang) zu pflanzen, fachgerecht zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang innerhalb eines Jahres durc...
	12.4 In den Teilgebieten WA1, WA2 und WA 4 sind Einfriedungen als Abgrenzung zur öffentlichen Verkehrsfläche nur in Form von geschnittenen standortgerechten Laubgehölzen (Artenauswahl und Pflanzqualität siehe Pflanzliste (b) im Anhang) oder Steinwälle...
	12.5 Auf den mit „Anpflanzung von Hecken“ festgesetzten Flächen sind standortgerechte Laubgehölze (Artenauswahl und Pflanzqualität siehe Pflanzliste (b) im Anhang) mit einer Höhe von mindestens 0,8 m anzupflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten....
	12.6 Die Vorgartenbereiche – Bereich zwischen straßenseitiger vorderer Baugrenze (bzw. deren Verlängerung bis zu den seitlichen Grundstücksgrenzen) und der der Erschließung des Grundstücks dienenden Straßenverkehrsfläche – sind gärtnerisch anzulegen. ...
	12.7 Sofern Abfallbehälter nicht in oder direkt an Gebäuden oder Nebenanlagen integriert werden, sind ihre Standflächen an den Außenkanten mit mindestens 1,0 m hohen Hecken aus standortgerechten, heimischen Laubgehölzen (Artenauswahl und Pflanzqualitä...
	12.8  Auf der Fläche für den Gemeinbedarf - Kita - ist je 200 m² Grundstückfläche mindestens ein standortgerechter, heimischer Laubbaum (Artenauswahl und Pflanzqualität siehe Pflanzliste (a) im Anhang) zu pflanzen, fachgerecht zu pflegen, dauerhalft z...
	12.9 Im Straßenraum der Planstraße sind mindestens 17 standortgerechte, mittelkronige Laubbäume (Artenauswahl und Pflanzqualität siehe Pflanzliste (a) im Anhang) in offenen mindestens 10 m² großen Baumscheiben (lichtes Maß zwischen den Rückenstützen) ...
	12.10  Auf dem Kinderspielplatz sind überwiegend heimische Baumarten zu pflanzen, fachgerecht zu pflegen und bei Abgang innerhalb von zwei Jahren durch Neupflanzungen zu ersetzen.
	12.11  Auf der festgesetzten öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Grünanlage“ sind mindestens 20 standortgerechte Laubbäume (Artenauswahl und Pflanzqualität siehe Pflanzliste (a) im Anhang) zu pflanzen, fachgerecht zu pflegen, dauerhaft zu...
	12.12 Innerhalb der festgesetzten öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Grünanlage“ ist die Anlage einer naturnah gestaltetem und betretbarem Regenrückhalteraum zulässig, eine Einfriedung der Fläche ist unzulässig.

	II. Baugestalterische FestsetzungeN
	13. Fassadenmaterialien
	13.1 Die Außenwandflächen der Hauptgebäude sind einheitlich mit rotem, grauem oder braunem Sicht-/Verblendmauerwerk oder in Holz auszuführen. Davon abweichend sind andere Materialien zulässig, sofern sie sich auf die untergeordneten Bauteile beschränk...
	13.2 Innerhalb einer Reihenhausgruppe sind für Außenwandflächen und Dächer jeweils einheitliche Höhen und Materialien hinsichtlich Art, Format und Farbton zu verwenden. Dies gilt nicht für Solaranlagen.

	14. Sockelhöhe
	14.2 Bei abfallendem oder ansteigendem Gelände ist die Sockelhohe um das Maß des vorhandenen Geländeverlaufs zu reduzieren bzw. zu ergänzen.

	15. Dächer
	15.1 In den Teilgebieten WA1, WA2 und WA4 und im Bereich der Fläche für den Gemeinbedarf sind die Dächer der Hauptgebäude jeweils als Flachdächer oder als flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung von nicht mehr als 10 Grad auszuführen und gemäß Fes...
	15.2 Die Dächer der Reihenhausgruppen (WA3) sind jeweils profilgleich (d.h. mit gleicher Höhe der Attikaoberkante) und mit gleicher Dachneigung zu errichten.
	15.3 Dächer von Nebenanlagen, Garagen und Carports sind als Flachdächer oder als flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung von nicht mehr als 10 Grad auszuführen und gemäß Festsetzung 9.2 zu begrünen.
	15.4  Die Dächer im Teilgebiet WA3 sind jeweils als symmetrische Sattel- oder Walmdächer und einheitlich in den Farbtönen rot, grau oder braun auszuführen. Glasierte Dacheindeckungen sind unzulässig. Die zulässige Dachneigung beträgt 30  bis 50 .
	15.5 Im Teilgebiet WA3 dürfen Dachgauben jeweils eine Einzelbreite von 5,0 m nicht überschreiten und müssen einen Mindestabstand von 1,5 m untereinander und zur aufgehenden Außenwand aufweisen. Die Summe der Breite der Dachgauben darf 2/3 der Dachläng...
	15.6 Bei Gebäuden mit Satteldächern sind Zwerchgiebel nur auf einer Gebäudeseite zulässig und mittig dieser Gebäudeseite zu platzieren. Ihre Breite darf ein Drittel der betreffenden Fassadenlänge nicht überschreiten. Die Außenwand eines Zwerchgiebels ...

	16. Solaranlagen
	Solaranlagen sind ausschließlich auf den Dachflächen und an den Außenwänden von Hauptgebäuden, Nebenanlagen, Garagen oder Carports anzuordnen. Die Pflicht zur Dachbegrünung gemäß Festsetzung 9.1 und 9.2 bleibt unberührt.

	17. Werbeanlagen
	17.1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und nur an den straßenseitigen Außenwänden zulässig. Freistehende Werbeanlagen sind unzulässig. Die Größe der Werbetafeln darf jeweils 1,0 m² nicht überschreiten.
	17.2 Bewegliche und blendende Werbeanlagen und Werbeanlagen mit wechselndem Licht sind nicht zulässig.

	18. Flächen für die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)
	III.  Hinweise
	ANLAGEN
	Pflanzlisten

	Ö Top 5.3 VO/2022/11552 Anlage 05 'Anlage 5_Begründung zum Bebauungsplan 23.27.00, Fassung zum Satzungsbeschluss'
	1. Einleitung
	1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes
	1.2 Anlass und Erfordernis der Planaufstellung

	2. Ausgangssituation
	2.1 Bisherige Entwicklung und Nutzung
	Bebauungs- und Nutzungsstruktur (Bestand)
	Siedlungsstrukturelle Einbindung und vorhandene Freiraumstrukturen
	Verkehrliche Erschließung
	ÖPNV-Anbindung
	Fuß- und Radverkehr

	2.2 Natur und Umwelt
	Topographie
	Vegetationsbestand
	Altlasten(verdacht)
	Potenzielle Kampfmittelbelastung
	Boden, Wasser
	Natur- und Artenschutz
	Landschaftsbild / Erholung
	Immissionsschutz

	2.3 Standorteignung nach Klimaschutzkriterien
	2.4 Eigentumsverhältnisse
	2.5 Denkmalschutz und Archäologie
	2.6 Bisheriges Planungsrecht

	3. Übergeordnete Vorschriften und Planungen
	3.1 Vorschriften zum Umweltschutz nach §1a BauGB
	3.2 Ziele und Grundsätze der Landesplanung
	3.3 Darstellungen des Flächennutzungsplanes
	3.4 Wohnungsmarktkonzept 2013 und Wohnungsmarktbericht 2020
	3.5 Einzelhandelszentren- und Nahversorgungskonzept der Hansestadt Lübeck
	3.6 Landschaftsrahmenplan Planungsraum III 2020
	3.7 Gesamtlandschaftsplan (GLP) der Hansestadt Lübeck
	3.8 Thematischer Landschaftsplan (TLP) „Konzept zur Anpassung an den Klimawandel“
	3.9 Lärmaktionsplan

	4. Ziele und Zwecke der Planung
	4.1 Städtebauliches Konzept / geplante Nutzungen
	Einzelhäuser
	Reihenhausgruppen
	Grünanlagen/Kinderspielplatz
	Einzelhäuser südlich des Steinrader Damms
	Kindertagesstätte
	Geh- und Radwege

	4.2 Grünordnerisches Konzept
	Anpflanz- und Erhaltungsgebote
	Gestaltung der Verkehrsflächen
	Bepflanzung Lärmschutzwand
	Freizeit- und Bewegungsflächen
	Regenrückhalteraum


	5. Inhalt der Planung
	5.1 Flächenbilanz
	5.2 Zukünftige Entwicklung und Nutzung
	1
	2
	3
	4
	5
	5.2.1 Art der baulichen Nutzung
	Allgemeines Wohngebiet
	Unzulässigkeit von Ferienwohnungen
	Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte)

	5.2.2 Bedingte Zulässigkeit von Nutzungen
	5.2.3 Maß der baulichen Nutzung
	Grundflächenzahl
	Grundfläche
	Überschreitung der Grundflächenzahl durch Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO
	Anzahl der Geschosse, Trauf-, Firsthöhen
	Gebäudehöhen

	5.2.4 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen
	Größe der Baugrundstücke
	Bauweise
	Überbaubare Grundstücksfläche, Baugrenzen und Baulinien

	5.2.5 Stellplätze, Carports Garagen und Nebenanlage
	5.2.6 Höchstzulässige Zahl von Wohnungen
	5.2.7 Von Bebauung freizuhaltende Flächen

	5.3 Erschließung
	5.3
	5.3.1 Anbindung an öffentliche Straßenverkehrsflächen
	5.3.2 Innere Erschließung
	5.3.3 Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV)
	5.3.4 Stellplätze und Fahrradstellplätze
	Private Stellplätze

	5.3.5 Öffentliche Besucher:innenparkplätze
	5.3.6 Carsharing und E-Mobilität
	5.3.7 Wegebeziehungen für Fußgänger:innen und Radfahrende (Geh- und Radwege)
	5.3.8 Öffentliche Widmung der Verkehrsflächen
	5.3.9 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

	5.4 Ver- und Entsorgung
	5.4
	5.4.1 Energie- und Trinkwasserversorgung und Telekommunikation
	5.4.2 Schmutzwasserentsorgung
	5.4.3 Niederschlagswasser
	5.4.4 Löschwasserversorgung
	5.4.5 Abfallentsorgung

	5.5 Lärmschutz
	5.5
	5.5.1 Gewerbelärm
	5.5.2 Verkehrslärm
	5.5.3 Sportlärm
	5.5.4 Ruhige Gebiete

	5.6 Grün, Natur und Landschaft
	5.6.1 Private Grünflächen
	5.6.2 Öffentliche Grünflächen
	Grünflächen
	Kinderspielplatz
	Pflanz- und Erhaltungsbindung

	5.6.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
	Dachbegrünung
	Private Wege und Stellplatzanlagen
	Niederschlagswasser
	Knickflächen
	Ersatzpflanzung Silberlinde
	Ausgleichsfläche M2


	5.7 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
	Fassaden
	Dächer
	Sockelhöhe
	Gestaltung nicht überbaubare Grundstücksflächen bebauter Grundstücke
	Solaranlagen

	5.8 Werbeanlagen
	5.9 Hinweise

	6. Wesentliche Auswirkungen der Planung
	6.1 Auswirkungen auf die Wohnraumversorgung
	Zusätzliche Wohneinheiten
	Zu erwartende Anzahl der Bewohner:innen

	6.2 Wohnfolgebedarfe
	6.2.1 Soziale Infrastruktur
	Zusätzliche Kitaplatzbedarfe
	Zusätzlicher Grundschulplatzbedarf
	Spielplatzbedarf


	6.3 (Sonstige) Auswirkungen auf die Belange von Kindern und Jugendlichen
	6.4 Verkehrliche Auswirkungen
	6.5 Folgebedarfe im Bereich der technischen Infrastruktur
	6.6 Auswirkungen auf die Umwelt
	6.6.1 Auswirkungen auf Natur und Landschaft
	6.6.2 Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote
	Pflanzen
	Brutvögel

	6.6.3 Berücksichtigung von Klimaschutzbelangen
	Integrierte Lage
	Energetische Optimierung
	Energiekonzept
	Kleinklima

	6.6.4 Berücksichtigung des Hochwasserschutzes
	6.6.5 Sonstige Umweltauswirkungen

	6.7 Auswirkungen auf ausgeübte und zulässige Nutzungen

	7. Maßnahmen zur Umsetzung des Bebauungsplanes
	Städtebauliche Verträge

	8. Finanzielle Auswirkungen
	a) unmittelbare Kosten
	b) mittelbare Kosten

	9. Verfahren, Rechtsgrundlagen und Fachgutachten
	9.1 Verfahrensübersicht
	Aufstellungsbeschluss
	Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan
	Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
	Kinder- und Jugendlichenbeteiligung
	Planungsanzeige gemäß § 16 (1) Landesplanungsgesetz
	Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1)
	Erneuter Aufstellungsbeschluss
	Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
	Satzungsbeschluss

	9.2 Rechtsgrundlagen
	9.3 Fachgutachten


	Ö Top 5.3 VO/2022/11552 Anlage 06 'Anlage 6_Ausschnitt aus dem geltendem Flächennutzungsplan und Entwurf zur Berichtigung des Flächennutzungsplanes, 1'
	Ö Top 5.4 VO/2022/11559
	Beschlussvorschlag:
	Verfahren:
	Begründung:

	Ö Top 5.4 VO/2022/11559 Anlage 01 'Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen'
	Ö Top 6.1 VO/2022/11299-12
	Ö Top 6.2 VO/2022/11495-02

